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Synopse zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(Gegenüberstellung Regierungsentwurf EEG 2023 und EEG 2021) 

 
  

Regierungsentwurf EEG 2023 
vom 06. April 2022 

Anmerkung EEG 2021 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 11 
des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) 
Maßgeblich: http://www.gesetze-im-inter-
net.de/eeg_2014/BJNR106610014.html  

Benutzungshinweis:  
Ergänzungen gegenüber dem EEG 2021 sind durch Unterstrei-
chungen in der linken Spalte mit dem Regierungsentwurf zum 
EEG 2023, Streichung im Wortlaut des EEG 2021 in der rechten 
Spalte mit dem EEG 2021 kenntlich gemacht. 
 
Die Änderungen durch Artikel 1 des Beschleunigungsgesetzes, 
die gem. Artikel 20 Abs. 2 Nr. 1 am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes in Kraft treten, sind in blauer Farbe dargestellt. 
 
Wenn diese Vorschriften durch Artikel 2 des Beschleunigungs-
gesetzes erneut geändert werden, wird darauf in der mittleren 
Spalte „Anmerkung“ hingewiesen und diese zweite Änderung 
in einer weiteren synoptischen Gegenüberstellung im An-
schluss an die erste Änderung dargestellt. Dann wird die finale 
Fassung des EEG 2023 mit dem EEG 2021 in der Fassung durch 
Artikel 1 des Beschleunigungsgesetzes verglichen. Die Darstel-
lung des EEG 2023 erfolgt dann in schwarzer Farbe. 
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  Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

   

§ 1 Ziel des Gesetzes Artikel 2 Nr. 3 § 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- 
und Umweltschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen 
und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig 
auf erneuerbaren Energien beruht. 

 (1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des 
Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen 
Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieres-
sourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technolo-
gien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu 
fördern. 

(2) Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll 
1. der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten 

Stroms am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich der deut-
schen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) 
auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert 
werden und 

Integration der 
unveränderten Le-
galdefinition des 
Bundesgebietes 
aus Abs. 3 a. F. 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren 
Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf 65 
Prozent im Jahr 2030 zu steigern. 

2. ab dem Jahr 2035 die Stromerzeugung im Bundesge-
biet nahezu treibhausgasneutral erfolgen. 

Verschiebung der  
unveränderten Le-
galdefinition des 
Bundesgebietes 
aus Abs. 2 n. F 

(3) Ziel dieses Gesetzes ist es ferner, dass vor dem Jahr 2050 der 
gesamte Strom, der im Staatsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone (Bundesgebiet) erzeugt oder verbraucht wird, 
treibhausgasneutral erzeugt wird. 

(4) Der für die Erreichung der Ziele nach den Absatz 2 erforder-
liche Ausbau der erneuerbaren Energien soll stetig, kosteneffi-
zient, umweltverträglich und netzverträglich erfolgen. 

 (4) Der für die Erreichung der Ziele nach den Absätzen 2 und 3 
erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien soll stetig, 
kosteneffizient und netzverträglich erfolgen. 

   

§ 2 Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien  § 2 Grundsätze des Gesetzes 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazuge-
hörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 

Artikel 1 Nr. 2, In-
krafttreten am Tag 

(1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas soll in 
das Elektrizitätsversorgungssystem integriert werden. 
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Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral 
ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in 
die Schutzgüterabwägung eingebracht werden. Belange der 
Landes- und Bündnisverteidigung werden nicht nachrangig 
behandelt. 

nach Verkündung 
des Gesetzes 

  (2) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas soll 
zum Zweck der Marktintegration direkt vermarktet werden. 

  (3) Die Höhe der Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien soll durch Ausschreibungen ermittelt werden. Dabei soll 
die Akteursvielfalt bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien erhalten bleiben. 

  (4) Die Kosten für Strom aus erneuerbaren Energien und aus 
Grubengas sollen gering gehalten und unter Einbeziehung des 
Verursacherprinzips sowie gesamtwirtschaftlicher und energie-
wirtschaftlicher Aspekte angemessen verteilt werden. 

   

§ 3 Begriffsbestimmungen  § 3 Begriffsbestimmungen 

unverändert  Im Sinn dieses Gesetzes ist oder sind 
unverändert  1. „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, wobei im 
Fall von Solaranlagen jedes Modul eine eigenständige 
Anlage ist; als Anlage gelten auch Einrichtungen, die 
zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, auf-
nehmen und in elektrische Energie umwandeln, 

unverändert  2. „Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Eigentum die 
Anlage für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien oder aus Grubengas nutzt, 

3. „anzulegender Wert“ der Wert, den die Bundesnetza-
gentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) im Rahmen ei-
ner Ausschreibung nach § 22 in Verbindung mit den 
§§ 28 bis 39o ermittelt oder der durch die §§ 40 bis 49 

Artikel 1 Nr. 3 3. „anzulegender Wert“ der Wert, den die Bundesnetza-
gentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) im Rahmen ei-
ner Ausschreibung nach § 22 in Verbindung mit den §§ 
28 bis 39n ermittelt oder der durch die §§ 40 bis 49 
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gesetzlich bestimmt ist und der die Grundlage für die 
Berechnung der Marktprämie, der Einspeisevergütung 
oder des Mieterstromzuschlags ist, 

gesetzlich bestimmt ist und der die Grundlage für die 
Berechnung der Marktprämie, der Einspeisevergütung 
oder des Mieterstromzuschlags ist, 

3a. „ausgeförderte Anlagen“ Anlagen, die keine Windener-
gieanlagen an Land sind, eine installierte Leistung von 
bis zu 100 Kilowatt haben und vor dem 1. Januar 2021 in 
Betrieb genommen worden sind und bei denen der ur-
sprüngliche Anspruch auf Zahlung nach der für die An-
lage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes beendet ist; mehrere ausgeförderte Anla-
gen sind zur Bestimmung der Größe nach den Bestim-
mungen dieses Gesetzes zu ausgeförderten Anlagen als 
eine Anlage anzusehen, wenn sie nach der für sie maß-
geblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs auf Zahlung 
als eine Anlage galten, 

 3a. „ausgeförderte Anlagen“ Anlagen, die vor dem 1. Januar 
2021 in Betrieb genommen worden sind und bei denen 
der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung nach der für 
die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes beendet ist; mehrere ausgeförderte 
Anlagen sind zur Bestimmung der Größe nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes zu ausgeförderten An-
lagen als eine Anlage anzusehen, wenn sie nach der für 
sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs auf 
Zahlung als eine Anlage galten, 

unverändert  4. „Ausschreibung“ ein transparentes, diskriminierungs-
freies und wettbewerbliches Verfahren zur Bestim-
mung des Anspruchsberechtigten und des anzulegen-
den Werts, 

aufgehoben  4a. Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Seg-
ments“ Ausschreibungen, bei denen Gebote für Freiflä-
chenanlagen und für Solaranlagen abgegeben werden 
können, die auf, an oder in baulichen Anlagen errichtet 
werden sollen, die weder Gebäude noch Lärmschutz-
wände sind, 

aufgehoben  4b. „Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Seg-
ments“ Ausschreibungen, bei denen Gebote für Solar-
anlagen abgegeben werden können, die auf, an oder in 
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand errichtet 
werden sollen, 

unverändert  5. „Ausschreibungsvolumen“ die Summe der zu installie-
renden Leistung, für die der Anspruch auf Zahlung 
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einer Marktprämie zu einem Gebotstermin ausge-
schrieben wird, 

unverändert  6. „Bemessungsleistung“ der Quotient aus der Summe 
der in dem jeweiligen Kalenderjahr erzeugten Kilowatt-
stunden und der Summe der vollen Zeitstunden des je-
weiligen Kalenderjahres abzüglich der vollen Stunden 
vor der erstmaligen Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien oder aus Grubengas durch eine Anlage 
und nach endgültiger Stilllegung dieser Anlage, 

7. „benachteiligtes Gebiet“ ein Gebiet im Sinn  
a) der Richtlinie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 

betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der be-
nachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne 
der Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABl. L 273 
vom 24.9.1986, S. 1), die zuletzt durch die Entschei-
dung 97/172/EG (ABl. L 72 vom 13.3.1997, S. 1) geändert 
worden ist, oder 

b) des Artikels 32 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (E-
LER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487) in der 
Fassung, die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) Nr. 2021/1017 vom 15. April 2021 (ABl. L 224 
vom 24.6.2021, S. 1) geändert worden ist, 

 7. „benachteiligtes Gebiet“ ein Gebiet im Sinn der Richtli-
nie 86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986 betreffend 
das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten 
landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 
75/268/EWG (Deutschland) (ABl. L 273 vom 24.9.1986, S. 
1), in der Fassung der Entscheidung 97/172/EG (ABl. L 72 
vom 13.3.1997, S. 1), 

unverändert  8. „bezuschlagtes Gebot“ ein Gebot, für das ein Zuschlag 
erteilt worden ist, 

9. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach § 3 Nummer 10d des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 

 9. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach § 3 Nummer 10a des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 

unverändert  10. „Bilanzkreisvertrag“ ein Vertrag nach § 26 Absatz 1 der 
Stromnetzzugangsverordnung, 
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unverändert  11. „Biogas“ jedes Gas, das durch anaerobe Vergärung von 

Biomasse gewonnen wird, 
unverändert  12. „Biomasseanlage“ jede Anlage zur Erzeugung von 

Strom aus Biomasse, 
unverändert  13. „Biomethan“ jedes Biogas oder sonstige gasförmige Bi-

omasse, das oder die aufbereitet und in das Erdgasnetz 
eingespeist worden ist, 

14. (weggefallen)  14. „Brutto-Zubau“ die Summe der installierten Leistung al-
ler Anlagen eines Energieträgers, die in einem be-
stimmten Zeitraum an das Register als in Betrieb ge-
nommen gemeldet worden sind, 

15. „Bürgerenergiegesellschaft“ jede Gesellschaft, 
a) die aus mindestens 50 natürlichen Personen als 

stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmberech-
tigten Anteilseignern besteht, 

b) bei der mindestens 75 Prozent der Stimmrechte bei 
natürlichen Personen liegen, die in der kreisfreien 
Stadt oder dem Landkreis, in der oder dem die ge-
plante Windenergieanlage an Land errichtet werden 
soll, nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegesetzes 
mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind,  

c) bei der die Stimmrechte, die nicht bei natürlichen 
Personen liegen, ausschließlich bei Kleinstunterneh-
men, kleinen oder mittleren Unternehmen nach der 
Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstunterneh-
men sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36 ff.) oder bei kommu-
nalen Gebietskörperschaften liegen, und 

d) bei der kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesell-
schaft mehr als 10 Prozent der Stimmrechte an der 
Gesellschaft hält, 

wobei mit den Stimmrechten nach Buchstabe b in der 
Regel auch eine entsprechende tatsächliche 

 15. „Bürgerenergiegesellschaft“ jede Gesellschaft, 
a) die aus mindestens zehn natürlichen Personen als 

stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmberech-
tigten Anteilseignern besteht, 

b) bei der mindestens 51 Prozent der Stimmrechte bei 
natürlichen Personen liegen, die seit mindestens ei-
nem Jahr vor der Gebotsabgabe in der kreisfreien 
Stadt oder dem Landkreis, in der oder dem die ge-
plante Windenergieanlage an Land errichtet werden 
soll, nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegesetzes 
mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind, und 

c) bei der kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesell-
schaft mehr als 10 Prozent der Stimmrechte an der 
Gesellschaft hält, 

wobei es beim Zusammenschluss von mehreren juristi-
schen Personen oder Personengesellschaften zu einer 
Gesellschaft ausreicht, wenn jedes der Mitglieder der 
Gesellschaft die Voraussetzungen nach den Buchsta-
ben a bis c erfüllt, 
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Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gesellschaft und 
der Mitwirkung an Entscheidungen der Gesellschafter-
versammlung verbunden sein muss und es beim Zu-
sammenschluss von mehreren juristischen Personen 
oder Personengesellschaften zu einer Gesellschaft aus-
reicht, wenn jedes der Mitglieder der Gesellschaft die 
Voraussetzungen nach den Buchstaben a bis d erfüllt, 

unverändert  16. „Direktvermarktung“ die Veräußerung von Strom aus 
erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an Dritte, 
es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz 
durchgeleitet, 

unverändert  17. „Direktvermarktungsunternehmer“, wer von dem Anla-
genbetreiber mit der Direktvermarktung von Strom aus 
erneuerbaren Energien oder aus Grubengas beauftragt 
ist oder Strom aus erneuerbaren Energien oder aus 
Grubengas kaufmännisch abnimmt, ohne insoweit 
Letztverbraucher dieses Stroms oder Netzbetreiber zu 
sein, 

18. (weggefallen)  18. „Energie- oder Umweltmanagementsystem“ ein Sys-
tem, das den Anforderungen der DIN EN ISO 50 001, 
Ausgabe November 20181 entspricht, oder ein System 
im Sinn der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanage-
ment und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse 
der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 
342 vom 22.12.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

19. (weggefallen)  19. „Eigenversorgung“ der Verbrauch von Strom, den eine 
natürliche oder juristische Person im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang mit der 
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Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der 
Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und 
diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst be-
treibt, 

20. (weggefallen)  20. „Elektrizitätsversorgungsunternehmen“ jede natürliche 
oder juristische Person, die Elektrizität an Letztverbrau-
cher liefert, 

unverändert  21. „erneuerbare Energien“ 
a) Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, 

Salzgradienten- und Strömungsenergie, 
b) Windenergie, 
c) solare Strahlungsenergie, 
d) Geothermie, 
e) Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Biome-

than, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biolo-
gisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushal-
ten und Industrie, 

unverändert  22. „Freiflächenanlage“ jede Solaranlage, die nicht auf, an 
oder in einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen 
Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwe-
cken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie errichtet worden ist, 

unverändert  23. „Gebäude“ jede selbständig benutzbare, überdeckte 
bauliche Anlage, die von Menschen betreten werden 
kann und vorrangig dazu bestimmt ist, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, 

unverändert  24. Gebotsmenge“ die zu installierende Leistung in Kilo-
watt, für die der Bieter ein Gebot abgegeben hat, 

unverändert  25. „Gebotstermin“ der Kalendertag, an dem die Frist für 
die Abgabe von Geboten für eine Ausschreibung ab-
läuft, 

unverändert  26. „Gebotswert“ der anzulegende Wert, den der Bieter in 
seinem Gebot angegeben hat, 
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unverändert  27. „Generator“ jede technische Einrichtung, die mechani-

sche, chemische, thermische oder elektromagnetische 
Energie direkt in elektrische Energie umwandelt, 

unverändert  28. „Gülle“ jeder Stoff, der Gülle ist im Sinn der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschrif-
ten für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte 
tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische 
Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1), die 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1385/2013 (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 86) geändert worden ist, 

unverändert  29. „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches Dokument, das 
ausschließlich dazu dient, gegenüber einem Letztver-
braucher im Rahmen der Stromkennzeichnung nach § 
42 Absatz 1 Nummer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
nachzuweisen, dass ein bestimmter Anteil oder eine be-
stimmte Menge des Stroms aus erneuerbaren Energien 
erzeugt wurde, 

unverändert  29a. „hocheffiziente KWK-Anlage“ eine KWK-Anlage, die den 
Vorgaben der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur 
Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2019/944 (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung entspricht, 

unverändert  30. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung der 
Anlage ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder 
Grubengas nach Herstellung der technischen Betriebs-
bereitschaft der Anlage; die technische Betriebsbereit-
schaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den 
dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft 
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mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforder-
lichen Zubehör installiert wurde; der Austausch des Ge-
nerators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile 
nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu ei-
ner Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme, 

unverändert  31. „installierte Leistung“ die elektrische Wirkleistung, die 
eine Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne 
zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger 
geringfügiger Abweichungen technisch erbringen 
kann, 

unverändert  32. „KWK-Anlage“ jede KWK-Anlage im Sinn von § 2 Num-
mer 14 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

unverändert  33. „Letztverbraucher“ jede natürliche oder juristische Per-
son, die Strom verbraucht, 

unverändert  34. Marktwert“ der für die Berechnung der Höhe der Markt-
prämie für den Strom aus einer Anlage nach Anlage 1 
Nummer 2 maßgebliche Wert: 

a) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom 
aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der 
sich nach Anlage 1 Nummer 3 aus dem tatsächlichen 
Monatsmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf 
einen Kalendermonat ergibt (Monatsmarktwert), 
oder 

b) der energieträgerspezifische Marktwert von Strom 
aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, der 
sich nach Anlage 1 Nummer 4 aus dem tatsächlichen 
Jahresmittelwert des Spotmarktpreises bezogen auf 
ein Kalenderjahr ergibt (Jahresmarktwert), 

soweit der Marktwert maßgeblich ist für Strom, der in 
einer Veräußerungsform einer Einspeisevergütung ver-
äußert wird, ist „Marktwert“ der Wert, der maßgeblich 
wäre, wenn dieser Strom direkt vermarktet würde, 

34a. Moorboden jeder Boden, der die Voraussetzungen des § 
11 Absatz 2 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung 
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erfüllt und der Erstellung der Gebietskulisse nach § 11 
Absatz 3 der GAP-Konditionalitäten-Verordnung zu-
grunde gelegt werden kann, 

34b. naturschutzrelevante Ackerflächen Flächen, die land-
wirtschaftlich genutzt werden und mindestens einen 
hohen Biotopwert im Sinn des § 5 Absatz 2 Nummer 4 
der Bundeskompensationsverordnung aufweisen, 

  

unverändert  35. Netz“ die Gesamtheit der miteinander verbundenen 
technischen Einrichtungen zur Abnahme, Übertragung 
und Verteilung von Elektrizität für die allgemeine Ver-
sorgung, 

unverändert  36. „Netzbetreiber“ jeder Betreiber eines Netzes für die all-
gemeine Versorgung mit Elektrizität, unabhängig von 
der Spannungsebene, 

37. „Pilotwindenergieanlagen an Land“ 
a) die jeweils ersten zwei als Pilotwindenergieanlagen 

an Land an das Register gemeldeten Windenergie-
anlagen eines Typs an Land, die nachweislich 
aa)  wesentliche technische Weiterentwicklungen 

oder Neuerungen insbesondere bei der Genera-
torleistung, dem Rotordurchmesser, der Naben-
höhe, dem Turmtypen oder der Gründungs-
struktur aufweisen und 

bb)  einer Typenprüfung oder einer Einheitenzertifi-
zierung bedürfen, die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme noch nicht erteilt ist und erst nach 
der Inbetriebnahme einer Anlage erteilt werden 
kann, oder 

b) die als Pilotwindenergieanlagen an Land an das Re-
gister gemeldeten Windenergieanlagen an Land, 
aa) die vorwiegend zu Zwecken der Forschung und 

Entwicklung errichtet werden und 
bb) mit denen eine wesentliche, weit über den 

Stand der Technik hinausgehende Innovation 

 37. „Pilotwindenergieanlagen an Land“ 
a) die jeweils ersten zwei als Pilotwindenergieanlagen 

an Land an das Register gemeldeten Windenergie-
anlagen eines Typs an Land, die nachweislich 
aa) jeweils eine installierte Leistung von 6 Megawatt 

nicht überschreiten, 
bb) wesentliche technische Weiterentwicklungen 

oder Neuerungen insbesondere bei der Genera-
torleistung, dem Rotordurchmesser, der Naben-
höhe, dem Turmtypen oder der Gründungs-
struktur aufweisen und 

cc) einer Typenprüfung oder einer Einheitenzertifi-
zierung bedürfen, die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme noch nicht erteilt ist und erst nach 
der Inbetriebnahme einer Anlage erteilt werden 
kann, oder 

b) die als Pilotwindenergieanlagen an Land an das Re-
gister gemeldeten Windenergieanlagen an Land, 
aa) die vorwiegend zu Zwecken der Forschung und 

Entwicklung errichtet werden und 
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erprobt wird; die Innovation kann insbesondere 
die Generatorleistung, den Rotordurchmesser, 
die Nabenhöhe, den Turmtypen, die Gründungs-
struktur oder die Betriebsführung der Anlage 
betreffen, 

bb) mit denen eine wesentliche, weit über den 
Stand der Technik hinausgehende Innovation 
erprobt wird; die Innovation kann insbesondere 
die Generatorleistung, den Rotordurchmesser, 
die Nabenhöhe, den Turmtypen, die Gründungs-
struktur oder die Betriebsführung der Anlage 
betreffen, 

unverändert  38. „Regionalnachweis“ ein elektronisches Dokument, das 
ausschließlich dazu dient, im Rahmen der Stromkenn-
zeichnung nach § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes 
gegenüber einem Letztverbraucher die regionale Her-
kunft eines bestimmten Anteils oder einer bestimmten 
Menge des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren 
Energien nachzuweisen, 

unverändert  39. „Register“ das Marktstammdatenregister nach § 111e des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 

40. (weggefallen)  40. „Schienenbahn“ jedes Unternehmen, das zum Zweck 
des Personen- oder Güterverkehrs Fahrzeuge wie Ei-
senbahnen, Magnetschwebebahnen, Straßenbahnen 
oder nach ihrer Bau- und Betriebsweise ähnliche Bah-
nen auf Schienen oder die für den Betrieb dieser Fahr-
zeuge erforderlichen Infrastrukturanlagen betreibt, 

unverändert  41. „Solaranlage“ jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus 
solarer Strahlungsenergie, 

41a. „Solaranlage des ersten Segments“ jede Freiflächenan-
lage und jede Solaranlage auf, an oder in einer bauli-
chen Anlage, die weder Gebäude noch Lärmschutz-
wand ist, 

 41a. „Solaranlage des ersten Segments“ jede Solaranlage, für 
die ein Gebot in einer Ausschreibung nach Nummer 4a 
abgegeben werden kann, 

41b. „Solaranlage des zweiten Segments“ jede Solaranlage 
auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutz-
wand, 

 41b. „Solaranlage des zweiten Segments“ jede Solaranlage, 
für die ein Gebot in einer Ausschreibung nach Nummer 
4b abgegeben werden kann, 

unverändert  42. „Speichergas“ jedes Gas, das keine erneuerbare Energie 
ist, aber zum Zweck der Zwischenspeicherung von 
Strom aus erneuerbaren Energien ausschließlich unter 
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Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt 
wird, 

unverändert  42a. „Spotmarktpreis“ der Strompreis in Cent pro Kilowatt-
stunde, der sich in der Preiszone für Deutschland aus 
der Kopplung der Orderbücher aller Strombörsen in der 
vortägigen Auktion von Stromstundenkontrakten 
ergibt; wenn die Kopplung der Orderbücher aller 
Strombörsen nicht oder nur teilweise erfolgt, ist für die 
Dauer der unvollständigen Kopplung der Durch-
schnittspreis aller Strombörsen gewichtet nach dem je-
weiligen Handelsvolumen zugrunde zu legen, 

43. (weggefallen)  43. „Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung“ KWK-Strom im 
Sinn von § 2 Nummer 16 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes, 

unverändert  43a. „Strombörse“ eine Börse, an der für die Preiszone für 
Deutschland Stromprodukte gehandelt werden kön-
nen, 

43b. (weggefallen)  43b. „Stromerzeugungsanlage“ jede technische Einrichtung, 
die unabhängig vom eingesetzten Energieträger direkt 
Strom erzeugt, wobei im Fall von Solaranlagen jedes 
Modul eine eigenständige Stromerzeugungsanlage ist, 

unverändert  43c. „Südregion“ das Gebiet, das die Gebietskörperschaften 
umfasst, die in Anlage 5 aufgeführt sind, 

unverändert  44. „Übertragungsnetzbetreiber“ der regelverantwortliche 
Netzbetreiber von Hoch- und Höchstspannungsnetzen, 
die der überregionalen Übertragung von Elektrizität zu 
anderen Netzen dienen, 

aufgehoben  44a. „umlagepflichtige Strommengen“ Strommengen, für 
die nach § 60 oder § 61 die volle oder anteilige EEG-Um-
lage gezahlt werden muss; nicht umlagepflichtig sind 
Strommengen, wenn und solange die Pflicht zur Zah-
lung der EEG-Umlage entfällt oder sich auf null Prozent 
verringert, 
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45. (weggefallen)  45. „Umwandlung“ jede Umwandlung von Unternehmen 

nach dem Umwandlungsgesetz oder jede Anwachsung 
im Sinn des § 738 des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie 
jede Übertragung von Wirtschaftsgütern eines Unter-
nehmens oder selbständigen Unternehmensteils im 
Weg der Singularsukzession, bei der jeweils die wirt-
schaftliche und organisatorische Einheit des Unterneh-
mens oder selbständigen Unternehmensteils nach der 
Übertragung nahezu vollständig erhalten bleibt, 

unverändert  46. „Umweltgutachter“ jede Person oder Organisation, die 
nach dem Umweltauditgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung als Umweltgutachter oder Umweltgutachter-
organisation tätig werden darf, 

47. „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ein Unternehmen in 
Schwierigkeiten im Sinn der Mitteilung der Kommission 
– Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um-
strukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1), 

 47. „Unternehmen“ jeder Rechtsträger, der einen nach Art 
und Umfang in kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb unter Beteiligung am allgemeinen 
wirtschaftlichen Verkehr nachhaltig mit eigener Ge-
winnerzielungsabsicht betreibt, 

aufgehoben  47a. „Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung“ der 
Quotient aus der kalenderjährlichen Stromerzeugung 
in Kilowattstunden zur Eigenversorgung und der instal-
lierten Leistung der KWK-Anlage in Kilowatt in entspre-
chender Anwendung von Nummer 31, 

unverändert  48. „Windenergieanlage an Land“ jede Anlage zur Erzeu-
gung von Strom aus Windenergie, die keine Windener-
gieanlage auf See ist, 

unverändert  49. „Windenergieanlage auf See“ jede Anlage im Sinn von 
§ 3 Nummer 11 des Windenergie-auf-See-Gesetzes, 

unverändert  50. „Wohngebäude“ jedes Gebäude, das nach seiner 
Zweckbestimmung überwiegend dem Wohnen dient, 
einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen sowie 
ähnlichen Einrichtungen, 
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unverändert  50a. „Zuschlag“ der Verwaltungsakt, mit dem die Bundes-

netzagentur ein Gebot in einem Ausschreibungsverfah-
ren bezuschlagt, 

unverändert  51. „Zuschlagswert“ der anzulegende Wert, zu dem ein Zu-
schlag in einer Ausschreibung erteilt wird; er entspricht 
dem Gebotswert, soweit sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt. 

   

§ 4 Ausbaupfad  § 4 Ausbaupfad 

Das Ziel nach § 1 soll erreicht werden durch 
1. eine Steigerung der installierten Leistung von Wind-

energieanlagen an Land auf 
a) 69 Gigawatt im Jahr 2024, 
b) 84 Gigawatt im Jahr 2026, 
c) 99 Gigawatt im Jahr 2028, 
d) 115 Gigawatt im Jahr 2030, 
e) 157 Gigawatt im Jahr 2035 und 
f) 160 Gigawatt im Jahr 2040 
sowie den Erhalt dieser installierten Leistung nach dem 
Jahr 2040, 

2. eine Steigerung der installierten Leistung von Wind-
energieanlagen auf See nach Maßgabe des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes, 

3. eine Steigerung der installierten Leistung von Solaran-
lagen auf 

a) 88 Gigawatt im Jahr 2024, 
b) 128 Gigawatt im Jahr 2026, 
c) 172 Gigawatt im Jahr 2028, 
d) 215 Gigawatt im Jahr 2030, 
e) 309 Gigawatt im Jahr 2035 und 
f) 400 Gigawatt im Jahr 2040 

sowie den Erhalt dieser Leistung nach dem Jahr 2040 
und 

 Das Ziel nach § 1 Absatz 2 soll erreicht werden durch 
1. eine Steigerung der installierten Leistung von Wind-

energieanlagen an Land auf 
a) 57 Gigawatt im Jahr 2022, 
b) 62 Gigawatt im Jahr 2024, 
c) 65 Gigawatt im Jahr 2026, 
d) 68 Gigawatt im Jahr 2028 und 
e) 71 Gigawatt im Jahr 2030, 

2. eine Steigerung der installierten Leistung von Wind-
energieanlagen auf See nach Maßgabe des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes, 

3. eine Steigerung der installierten Leistung von Solaran-
lagen auf 

a) 63 Gigawatt im Jahr 2022, 
b) 73 Gigawatt im Jahr 2024, 
c) 83 Gigawatt im Jahr 2026, 
d) 95 Gigawatt im Jahr 2028 und 
e) 100 Gigawatt im Jahr 2030 und 

4. eine installierte Leistung von Biomasseanlagen von 8 
400 Megawatt im Jahr 2030. 
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4. eine installierte Leistung von Biomasseanlagen von 8 

400 Megawatt im Jahr 2030. 
   

§ 4a Strommengenpfad  § 4a Strommengenpfad 

Um überprüfen zu können, ob die erneuerbaren Energien in 
der für die Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 er-
forderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden, werden fol-
gende Zwischenziele als Richtwerte für die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien festgelegt: 

1. 287 Terawattstunden im Jahr 2023, 
2. 310 Terawattstunden im Jahr 2024, 
3. 346 Terawattstunden im Jahr 2025, 
4. 388 Terawattstunden im Jahr 2026, 
5. 433 Terawattstunden im Jahr 2027, 
6. 479 Terawattstunden im Jahr 2028, 
7. 533 Terawattstunden im Jahr 2029 und 
8. 600 Terawattstunden im Jahr 2030. 

 Um überprüfen zu können, ob die erneuerbaren Energien in 
der für die Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen 
Geschwindigkeit ausgebaut werden, werden folgende Zwi-
schenziele für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
festgelegt: 

1. 259 Terawattstunden im Jahr 2021, 
2. 269 Terawattstunden im Jahr 2022, 
3. 281 Terawattstunden im Jahr 2023, 
4. 295 Terawattstunden im Jahr 2024, 
5. 308 Terawattstunden im Jahr 2025, 
6. 318 Terawattstunden im Jahr 2026, 
7. 330 Terawattstunden im Jahr 2027, 
8. 350 Terawattstunden im Jahr 2028 und 
9. 376 Terawattstunden im Jahr 2029. 

   

§ 5 Ausbau im In- und Ausland  § 5 Ausbau im In- und Ausland 

unverändert  (1) Soweit sich dieses Gesetz auf Anlagen bezieht, ist es anzu-
wenden, wenn und soweit die Erzeugung des Stroms im Bun-
desgebiet erfolgt. 

(2) Soweit die Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien 
durch Ausschreibungen ermittelt werden, sollen auch Gebote 
für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder 
mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 
Umfang von 20 Prozent der gesamten jährlich zu installieren-
den Leistung an Anlagen bezuschlagt werden können. Der Um-
fang nach Satz 1 kann in dem Maß überschritten werden, in 
dem Gebote für Windenenergieanlagen auf See bezuschlagt 
werden sollen. Zu dem Zweck nach Satz 1 können die Aus-
schreibungen 

 (2) Soweit die Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien 
durch Ausschreibungen ermittelt werden, sollen auch Gebote 
für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates oder 
mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union im 
Umfang von 5 Prozent der gesamten jährlich zu installierenden 
Leistung an Anlagen bezuschlagt werden können. Der Umfang 
nach Satz 1 kann in dem Maß überschritten werden, in dem Ge-
bote für Windenenergieanlagen auf See bezuschlagt werden 
sollen. Zu dem Zweck nach Satz 1 können die Ausschreibungen 
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1. gemeinsam mit einem anderen Mitgliedstaat oder 

mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durchgeführt werden oder 

2. für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitglied-
staates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union geöffnet werden. 

Näheres zu den Ausschreibungsverfahren kann in einer Rechts-
verordnung nach § 88a geregelt werden. 

1. gemeinsam mit einem anderen Mitgliedstaat oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durchgeführt werden oder 

2. für Anlagen im Staatsgebiet eines anderen Mitglied-
staates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union geöffnet werden. 

Näheres zu den Ausschreibungsverfahren kann in einer Rechts-
verordnung nach § 88a geregelt werden. 

(3) Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur zulässig, 
wenn 

1. sie mit den beteiligten Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union völkerrechtlich vereinbart worden sind 
und diese völkerrechtliche Vereinbarung Instrumente 
der Kooperationsmaßnahmen im Sinn der Artikel 5, 8 
bis 10 oder 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. 
Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, zuletzt 
berichtigt durch ABl. L 311 vom 25.9.2020, S. 11), die durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2019/807 (ABl. L 133 
vom 21.5.2019, S. 1) vervollständigt worden ist, zur Förde-
rung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len nutzt und 

2. der Strom physikalisch importiert wird oder einen ver-
gleichbaren Effekt auf den deutschen Strommarkt hat. 

 (3) Ausschreibungen nach Absatz 2 Satz 3 sind nur zulässig, 
wenn 

1. sie mit den beteiligten Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union völkerrechtlich vereinbart worden sind 
und diese völkerrechtliche Vereinbarung Instrumente 
der Kooperationsmaßnahmen im Sinn der Artikel 5, 8 
bis 10 oder 13 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. 
Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), die 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/807 (ABl. L 
133 vom 21.5.2019, S. 1) vervollständigt worden ist, zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen nutzt, 

2. sie nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
a) als gemeinsame Ausschreibungen durchgeführt 

werden oder 
b) für einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geöffnet werden und die ande-
ren Mitgliedstaaten in einem vergleichbaren Umfang 
ihre Ausschreibungen für Anlagen im Bundesgebiet 
öffnen und 

3. der Strom physikalisch importiert wird oder einen ver-
gleichbaren Effekt auf den deutschen Strommarkt hat. 

Satz 1 Nummer 2 ist nicht auf Ausschreibungen für Windener-
gieanlagen auf See anzuwenden. 
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(4) Durch die völkerrechtliche Vereinbarung nach Absatz 3 
Nummer 1 kann dieses Gesetz aufgrund einer Rechtsverord-
nung nach § 88a abweichend von Absatz 1 

1. ganz oder teilweise als anwendbar erklärt werden für 
Anlagen, die außerhalb des Bundesgebiets errichtet 
werden, oder 

2. als nicht anwendbar erklärt werden für Anlagen, die in-
nerhalb des Bundesgebiets errichtet werden. 

Ohne eine entsprechende völkerrechtliche Vereinbarung dür-
fen weder Anlagen außerhalb des Bundesgebiets Zahlungen 
nach diesem Gesetz erhalten noch Anlagen im Bundesgebiet 
Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union erhalten. 

 (4) Durch die völkerrechtliche Vereinbarung nach Absatz 3 Satz 
1 Nummer 1 kann dieses Gesetz aufgrund einer Rechtsverord-
nung nach § 88a abweichend von Absatz 1 

1. ganz oder teilweise als anwendbar erklärt werden für 
Anlagen, die außerhalb des Bundesgebiets errichtet 
werden, oder 

2. als nicht anwendbar erklärt werden für Anlagen, die in-
nerhalb des Bundesgebiets errichtet werden. 

Ohne eine entsprechende völkerrechtliche Vereinbarung dür-
fen weder Anlagen außerhalb des Bundesgebiets Zahlungen 
nach diesem Gesetz erhalten noch Anlagen im Bundesgebiet 
Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union erhalten. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Anlagen und der in 
ihnen erzeugte Strom werden angerechnet auf 

1. das Ziel nach § 1 Absatz 2 Nummer 1, 
2. den nationalen Beitrag zum Gesamtziel der Europäi-

schen Union im Jahr 2030 nach Artikel 3 Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 und 

3. den nationalen Anteil an Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch nach Artikel 32 
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 über das Governance-System für die Energieunion 
und für den Klimaschutz zur Änderung der Verordnun-
gen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 
2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und 
(EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verord-
nung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments 

 (5) Auf das Ziel nach § 1 Absatz 2, den nationalen Beitrag zum 
Gesamtziel der Europäischen Union im Jahr 2030 nach Artikel 3 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 sowie den nationalen An-
teil an Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendener-
gieverbrauch nach Artikel 32 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 über das Governance-System für die Energie-
union und für den Klimaschutz zur Änderung der Verordnun-
gen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 
2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1044 (ABl. L 230 vom 
17.7.2020, S. 1) vervollständigt worden ist, werden alle Anlagen 
nach den Absätzen 1 und 2 und der in ihnen erzeugte Strom an-
gerechnet; dies ist für die Anlagen nach Absatz 2 nur nach Maß-
gabe der völkerrechtlichen Vereinbarung anzuwenden und für 
Anlagen nach Absatz 1 nicht anzuwenden, sofern und soweit 
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und des Rates (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2021/1119 (ABl. L 243 vom 
9.7.2021, S. 1) geändert worden ist. 

Satz 1 ist jedoch auf die in Absatz 2 genannten Anlagen nur 
nach Maßgabe der völkerrechtlichen Vereinbarung anzuwen-
den. Auf die in Absatz 1 genannten Anlagen ist er nicht anzu-
wenden, soweit die Zahlungen nach dem Fördersystem eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union geleistet wer-
den und eine völkerrechtliche Vereinbarung eine Anrechnung 
auf die Ziele dieses Mitgliedstaates regelt. Die in Absatz 2 ge-
nannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom sowie die in 
Absatz 1 genannten Anlagen und der in ihnen erzeugte Strom, 
soweit für diese in Absatz 1 genannten Anlagen Zahlungen 
nach dem Fördersystem eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union geleistet werden und eine völkerrechtliche 
Vereinbarung eine Anrechnung auf die Ziele dieses Mitglied-
staates regelt, werden weder auf den Ausbaupfad nach § 4 
noch auf den Strommengenpfad nach § 4a angerechnet. 

die Zahlungen nach dem Fördersystem eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union geleistet werden und eine 
völkerrechtliche Vereinbarung eine Anrechnung auf die Ziele 
dieses Mitgliedstaates regelt. 

(6) Anlagen im Bundesgebiet dürfen nur in einem Umfang von 
bis zu 20 Prozent der jährlich in Deutschland zu installierenden 
Leistung und unter Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 
3 auf die Ziele eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union angerechnet werden. Für Windenenergieanlagen auf 
See ist Absatz 2 Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

 (6) Anlagen im Bundesgebiet dürfen nur in einem Umfang von 
bis zu 5 Prozent der jährlich in Deutschland zu installierenden 
Leistung und unter Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 
3 auf die Ziele eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union angerechnet werden. Für Windenenergieanlagen auf 
See ist Absatz 2 Satz 2 entsprechend anzuwenden. 

   

§ 6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau  § 6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau 

unverändert  (1) Folgende Anlagenbetreiber dürfen den Gemeinden, die von 
der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch ein-
seitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten: 

1. Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach Maß-
gabe von Absatz 2 und 

2. Betreiber von Freiflächenanlagen nach Maßgabe von 
Absatz 3. 
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(2) Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen 
Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für 
die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 ange-
boten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von 
mehr als 1 000 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle 
Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen 
wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet 
sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergie-
anlage gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die Turm-
mitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem 
Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemein-
defreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht je-
weils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemein-
den oder Landkreise betroffen, müssen die Anlagenbetreiber, 
wenn sie sich für Zahlungen nach Absatz 1 entscheiden, allen 
betroffenen Gemeinden oder Landkreisen eine Zahlung anbie-
ten. Im Fall des Satzes 4 ist die Höhe der angebotenen Zahlung 
pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweili-
gen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Ge-
biets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen, so dass insge-
samt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird. Lehnen 
eine oder mehrere Gemeinden oder Landkreise eine Zahlung 
ab, kann der auf die ablehnenden Gemeinden oder Landkreise 
entfallende Betrag auf die Gemeinden oder Landkreise verteilt 
werden, die einer Zahlung zugestimmt haben. Im Fall des Sat-
zes 6 erfolgt die Aufteilung des Betrags auf die Gemeinden 
oder Landkreise, die einer Zahlung zugestimmt haben, anhand 
des Verhältnisses der Anteile der Gemeindegebiete oder ge-
meindefreien Gebiete an der Gesamtfläche des Umkreises im 
Bundesgebiet zueinander. 

 (2) Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen 
Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für 
die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 ange-
boten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von 
mehr als 750 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle 
Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen 
wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet 
sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergie-
anlage gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die Turm-
mitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem 
Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemein-
defreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht je-
weils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemein-
den oder Landkreise betroffen, ist die Höhe der angebotenen 
Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres 
jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeinde-
freien Gebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen, so dass 
insgesamt höchstens der Betrag nach Satz 1 angeboten wird. 

(3) Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden 
Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die 

 (3) Bei Freiflächenanlagen dürfen den betroffenen Gemeinden 
Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die 
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tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als 
betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich 
die Freiflächenanlagen befinden. Befinden sich die Freiflächen-
anlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der 
nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 
Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 bis 7 entsprechend anzuwenden. 

tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Als 
betroffen gelten Gemeinden, auf deren Gemeindegebiet sich 
die Freiflächenanlagen befinden. Befinden sich die Freiflächen-
anlagen auf gemeindefreien Gebieten, gilt für diese Gebiete der 
nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. 
Im Übrigen ist Absatz 2 Satz 4 entsprechend anzuwenden. 

(4) Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragra-
fen bedürfen der Schriftform und dürfen bereits geschlossen 
werden 

1. vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder 

2. vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch 
nicht vor dem Beschluss des Bebauungsplans für die 
Fläche zur Errichtung der Freiflächenanlage. 

Bei Freiflächenanlagen dürfen die betroffenen Kommunen den 
Abschluss der Vereinbarungen davon abhängig machen, dass 
der Betreiber ein Konzept, das fachlichen Kriterien für die na-
turschutzverträgliche Gestaltung von Freiflächenanlagen ent-
spricht, vorgelegt oder nachgewiesen hat, dass die Umsetzung 
dieser Kriterien nicht möglich ist. Die Vereinbarungen gelten 
nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 bis 334 des Strafgesetzbuchs. 
Satz 3 ist auch für Angebote zum Abschluss einer solchen Ver-
einbarung und für die darauf beruhenden Zuwendungen anzu-
wenden. 

 (4) Vereinbarungen über Zuwendungen nach diesem Paragra-
fen bedürfen der Schriftform und dürfen bereits geschlossen 
werden 

1. vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder 

2. vor der Genehmigung der Freiflächenanlage, jedoch 
nicht vor dem Beschluss des Bebauungsplans für die 
Fläche zur Errichtung der Freiflächenanlage. 

Die Vereinbarungen gelten nicht als Vorteil im Sinn der §§ 331 
bis 334 des Strafgesetzbuchs. Satz 2 ist auch für Angebote zum 
Abschluss einer solchen Vereinbarung und für die darauf beru-
henden Zuwendungen anzuwenden. 

(5) Für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fik-
tive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2, für die Betrei-
ber von Windenergieanlagen an Land oder Freiflächenanlagen 
eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in An-
spruch genommen haben und für die sie Zahlungen nach die-
sem Paragrafen an die Gemeinden oder Landkreise geleistet 
haben, können sie die Erstattung dieses im Vorjahr an die Ge-
meinden oder Landkreise geleisteten Betrages im Rahmen der 
Endabrechnung vom Netzbetreiber verlangen.“ 

 (5) Wenn Betreiber von Windenergieanlagen an Land oder Frei-
flächenanlagen eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz 
oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung in Anspruch nehmen und Zahlungen nach diesem Para-
grafen leisten, können sie die Erstattung des im Vorjahr geleis-
teten Betrages im Rahmen der Endabrechnung vom Netzbe-
treiber verlangen. 
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§ 7 Gesetzliches Schuldverhältnis  § 7 Gesetzliches Schuldverhältnis 

unverändert  (1) Netzbetreiber dürfen die Erfüllung ihrer Pflichten nach die-
sem Gesetz nicht vom Abschluss eines Vertrages abhängig ma-
chen. 

unverändert  (2) Von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende ver-
tragliche Regelungen 

1. müssen klar und verständlich sein, 
2. dürfen keinen Vertragspartner unangemessen benach-

teiligen, 
3. dürfen nicht zu höheren als im Teil 3 vorgesehenen 

Zahlungen führen und 
4. müssen mit dem wesentlichen Grundgedanken der ge-

setzlichen Regelung, von der abgewichen wird, verein-
bar sein. 

   

Teil 2 

Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung 

 Teil 2 

Anschluss, Abnahme, Übertragung und Verteilung 

   

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

 Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

   

§ 8 Anschluss  § 8 Anschluss 

unverändert  (1) Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas unverzüglich 
vorrangig an der Stelle an ihr Netz anschließen, die im Hinblick 
auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie 
kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn 
nicht dieses oder ein anderes Netz einen technisch und wirt-
schaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist; bei der 
Prüfung des wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkts 
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sind die unmittelbar durch den Netzanschluss entstehenden 
Kosten zu berücksichtigen. Bei einer oder mehreren Anlagen 
mit einer installierten Leistung von insgesamt höchstens 30 Ki-
lowatt, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem 
Netzanschluss befinden, gilt der Verknüpfungspunkt des 
Grundstücks mit dem Netz als günstigster Verknüpfungspunkt. 

unverändert  (2) Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Verknüpfungs-
punkt dieses oder eines anderen im Hinblick auf die Span-
nungsebene geeigneten Netzes wählen, es sei denn, die daraus 
resultierenden Mehrkosten des Netzbetreibers sind nicht uner-
heblich. 

unverändert  (3) Der Netzbetreiber darf abweichend von den Absätzen 1 und 
2 der Anlage einen anderen Verknüpfungspunkt zuweisen, es 
sei denn, die Abnahme des Stroms aus der betroffenen Anlage 
nach § 11 Absatz 1 wäre an diesem Verknüpfungspunkt nicht si-
chergestellt. 

unverändert  (4) Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch dann, wenn die 
Abnahme des Stroms erst durch die Optimierung, die Verstär-
kung oder den Ausbau des Netzes nach § 12 möglich wird. 

unverändert  (5) Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Ein-
gang eines Netzanschlussbegehrens unverzüglich einen ge-
nauen Zeitplan für die Bearbeitung des Netzanschlussbegeh-
rens übermitteln. In diesem Zeitplan ist anzugeben, 

1. in welchen Arbeitsschritten das Netzanschlussbegeh-
ren bearbeitet wird und 

2. welche Informationen die Anschlussbegehrenden aus 
ihrem Verantwortungsbereich den Netzbetreibern 
übermitteln müssen, damit die Netzbetreiber den Ver-
knüpfungspunkt ermitteln oder ihre Planungen nach § 
12 durchführen können. 

Übermitteln Netzbetreiber Anschlussbegehrenden im Fall von 
Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 10,8 Kilowatt 
den Zeitplan nach Satz 1 nicht innerhalb von einem Monat nach 
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Eingang des Netzanschlussbegehrens, können die Anlagen an-
geschlossen werden. 

unverändert  (6) Netzbetreiber müssen Anschlussbegehrenden nach Ein-
gang der erforderlichen Informationen unverzüglich, spätes-
tens aber innerhalb von acht Wochen, Folgendes übermitteln: 

1. einen Zeitplan für die unverzügliche Herstellung des 
Netzanschlusses mit allen erforderlichen Arbeitsschrit-
ten, 

2. alle Informationen, die Anschlussbegehrende für die 
Prüfung des Verknüpfungspunktes benötigen, sowie 
auf Antrag die für eine Netzverträglichkeitsprüfung er-
forderlichen Netzdaten, 

3. einen nachvollziehbaren und detaillierten Voranschlag 
der Kosten, die den Anlagenbetreibern durch den Netz-
anschluss entstehen; dieser Kostenvoranschlag umfasst 
nur die Kosten, die durch die technische Herstellung 
des Netzanschlusses entstehen, und insbesondere 
nicht die Kosten für die Gestattung der Nutzung frem-
der Grundstücke für die Verlegung der Netzanschluss-
leitung, 

4. die zur Erfüllung der Pflichten nach § 9 Absatz 1 bis 2 er-
forderlichen Informationen. 

Das Recht der Anlagenbetreiber nach § 10 Absatz 1 bleibt auch 
dann unberührt, wenn der Netzbetreiber den Kostenvoran-
schlag nach Satz 1 Nummer 3 übermittelt hat. 

   

§ 9 Technische Vorgaben  § 9 Technische Vorgaben 

unverändert  (1) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben einer Verordnung 
nach § 95 Nummer 2 müssen Betreiber von Anlagen und KWK-
Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilo-
watt und Betreiber von Anlagen, die hinter einem Netzan-
schluss betrieben werden, hinter dem auch mindestens eine 
steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes betrieben wird, ab dem Zeitpunkt, zu dem das 
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die tech-
nische Möglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes 
in Verbindung mit § 84a Nummer 1 und 2 feststellt, ihre ab die-
sem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen mit techni-
schen Einrichtungen ausstatten, die notwendig sind, damit 
über ein Smart-Meter-Gateway nach § 2 Nummer 19 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes Netzbetreiber oder andere Berechtigte 
jederzeit entsprechend der Vorgaben in Schutzprofilen und 
Technischen Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz 

1. die Ist-Einspeisung abrufen können und 
2. die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die tech-

nische Möglichkeit besteht, stufenlos ferngesteuert re-
geln können. 

unverändert  (1a) Vorbehaltlich abweichender Vorgaben einer Verordnung 
nach § 95 Nummer 2 müssen Betreiber von Anlagen und KWK-
Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt 
und höchstens 25 Kilowatt, die nicht hinter einem Netzan-
schluss betrieben werden, hinter dem auch mindestens eine 
steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes betrieben wird, ab dem Zeitpunkt, zu dem das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die tech-
nische Möglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes 
in Verbindung mit § 84a Nummer 1 feststellt, ihre ab diesem 
Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen mit technischen 
Einrichtungen ausstatten, die notwendig sind, damit über ein 
Smart-Meter-Gateway nach § 2 Nummer 19 des Messstellenbe-
triebsgesetzes Netzbetreiber oder andere Berechtigte jederzeit 
entsprechend der Vorgaben in Schutzprofilen und Technischen 
Richtlinien nach dem Messstellenbetriebsgesetz die Ist-Einspei-
sung abrufen können. 

unverändert  (1b) Ihre Verpflichtungen aus den Absätzen 1 und 1a können Be-
treiber auch durch einen Dritten erfüllen lassen. Übernimmt die 
Ausstattung der Anlage mit einem intelligenten Messsystem 
der nach dem Messstellenbetriebsgesetz grundzuständige 
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Messstellenbetreiber, genügt die Beauftragung des grundzu-
ständigen Messstellenbetreibers nach § 33 des Messstellenbe-
triebsgesetzes. Übernimmt die Ausstattung mit einem intelli-
genten Messsystem ein Dritter als Messstellenbetreiber im Sinn 
des Messstellenbetriebsgesetzes, genügt dessen Beauftragung. 

unverändert  (2) Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems und unbe-
schadet weiterer Vorgaben im Zusammenhang mit steuerba-
ren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes müssen Betreiber von 

1. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von mehr als 100 Kilowatt, die bis zu dem Zeit-
punkt in Betrieb genommen werden, zu dem das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik die 
technische Möglichkeit nach § 30 des Messstellenbe-
triebsgesetzes in Verbindung mit § 84a Nummer 1 und 
2 feststellt, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen 
ausstatten, mit denen der Netzbetreiber jederzeit die 
Ist-Einspeisung abrufen und die Einspeiseleistung ganz 
oder teilweise ferngesteuert reduzieren kann, 

2. Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installierten Leis-
tung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilo-
watt, die bis zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen 
werden, zu dem das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik die technische Möglichkeit nach § 30 
des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 
84a Nummer 1 und 2 feststellt, ihre Anlagen mit techni-
schen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbe-
treiber jederzeit die Einspeiseleistung ganz oder teil-
weise ferngesteuert reduzieren kann, oder 

3. Solaranlagen mit einer installierten Leistung von höchs-
tens 25 Kilowatt, die bis zu dem Zeitpunkt in Betrieb ge-
nommen werden, zu dem das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik die technische Möglich-
keit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in 
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Verbindung mit § 84a Nummer 1 feststellt, ihre Anlagen 
mit technischen Einrichtungen nach Nummer 2 aus-
statten oder am Verknüpfungspunkt ihrer Anlage mit 
dem Netz die maximale Wirkleistungseinspeisung auf 
70 Prozent der installierten Leistung begrenzen. 

Die Pflicht nach Satz 1 kann bei mehreren Anlagen, die gleich-
artige erneuerbare Energien einsetzen und über denselben 
Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, auch mit 
einer gemeinsamen technischen Einrichtung erfüllt werden, 
wenn hiermit die jeweilige Pflicht nach Satz 1 für die Gesamt-
heit der Anlagen erfüllt werden kann. 

unverändert  (3) Mehrere Solaranlagen gelten unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck der Ermitt-
lung der installierten Leistung im Sinne der Absätze 1, 1a und 2 
als eine Anlage, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude be-
finden und 

2. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalen-
dermonaten in Betrieb genommen worden sind. 

Entsteht eine Pflicht nach Absatz 1, 1a oder 2 für einen Anlagen-
betreiber erst durch den Zubau von Anlagen eines anderen An-
lagenbetreibers, kann er von diesem den Ersatz der daraus ent-
stehenden Kosten verlangen. 

unverändert  (4) (weggefallen) 
(5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas 
müssen sicherstellen, dass bei der Erzeugung des Biogases 

1. bei Gärrestlagern, die nach dem 31. Dezember 2011 er-
richtet worden sind, die hydraulische Verweilzeit in dem 
gesamten gasdichten und an eine Gasverwertung an-
geschlossenen System der Biogasanlage mindestens 
150 Tage beträgt und 

2. zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermei-
dung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden. 

 (5) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas 
müssen sicherstellen, dass bei der Erzeugung des Biogases 

1. bei Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb 
genommen worden sind, und Gärrestlagern, die nach 
dem 31. Dezember 2011 errichtet worden sind, die hyd-
raulische Verweilzeit in dem gesamten gasdichten und 
an eine Gasverwertung angeschlossenen System der 
Biogasanlage mindestens 150 Tage beträgt und 

2. zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermei-
dung einer Freisetzung von Biogas verwendet werden. 
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Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn zur Erzeugung 
des Biogases 

1. ausschließlich Gülle eingesetzt wird oder 
2. mindestens 90 Masseprozent getrennt erfasster Bioab-

fälle im Sinn des Anhangs 1 Nummer 1 Buchstabe a Ab-
fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 
der Bioabfallverordnung eingesetzt werden. 

Satz 1 Nummer 1 ist ferner nicht anzuwenden, wenn für den in 
der Anlage erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 in Verbin-
dung mit § 43 geltend gemacht wird. 

Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn zur Erzeugung 
des Biogases 

1. ausschließlich Gülle eingesetzt wird oder 
2. mindestens 90 Masseprozent getrennt erfasster Bioab-

fälle im Sinn des Anhangs 1 Nummer 1 Buchstabe a Ab-
fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 
der Bioabfallverordnung eingesetzt werden. 

Satz 1 Nummer 1 ist ferner nicht anzuwenden, wenn für den in 
der Anlage erzeugten Strom der Anspruch nach § 19 in Verbin-
dung mit § 43 geltend gemacht wird. 

unverändert  (6) (weggefallen) 
unverändert  (7) (weggefallen) 
(8) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach den 
Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung ver-
pflichtet sind, müssen ihre Anlagen mit einer Einrichtung zur 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen ausstatten. Auf Betreiber von Windenergieanlagen auf 
See ist Satz 1 anzuwenden, wenn sich die Windenergieanlage 
befindet 

1. im Küstenmeer, 
2. in der Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der 

Nordsee wie sie in dem nach den §§ 17b und 17c des 
Energiewirtschaftsgesetzes durch die Bundesnetzagen-
tur bestätigten Offshore-Netzentwicklungsplan 2017-
2030 ausgewiesen wird, 

3. in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee. 
Die Pflicht nach Satz 1 gilt ab dem 1. Januar 2024. Die Pflicht 
nach Satz 1 kann auch durch eine Einrichtung zur Nutzung von 
Signalen von Transpondern von Luftverkehrsfahrzeugen erfüllt 
werden. Von der Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagen-
tur auf Antrag im Einzelfall insbesondere für kleine Windparks 
Ausnahmen zulassen, sofern die Erfüllung der Pflicht wirt-
schaftlich unzumutbar ist. 

 (8) Betreiber von Windenergieanlagen an Land, die nach den 
Vorgaben des Luftverkehrsrechts zur Nachtkennzeichnung ver-
pflichtet sind, müssen ihre Anlagen mit einer Einrichtung zur 
bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen ausstatten. Auf Betreiber von Windenergieanlagen auf 
See ist Satz 1 anzuwenden, wenn sich die Windenergieanlage 
befindet 

1. im Küstenmeer, 
2. in der Zone 1 der ausschließlichen Wirtschaftszone der 

Nordsee wie sie in dem nach den §§ 17b und 17c des 
Energiewirtschaftsgesetzes durch die Bundesnetza-
gentur bestätigten Offshore-Netzentwicklungsplan 
2017-2030 ausgewiesen wird, 

3. in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee. 
Die Pflicht nach Satz 1 gilt ab dem 1. Juli 2020. Die Pflicht nach 
Satz 1 kann auch durch eine Einrichtung zur Nutzung von Sig-
nalen von Transpondern von Luftverkehrsfahrzeugen erfüllt 
werden. Von der Pflicht nach Satz 1 kann die Bundesnetzagen-
tur auf Antrag im Einzelfall insbesondere für kleine Windparks 
Ausnahmen zulassen, sofern die Erfüllung der Pflicht wirt-
schaftlich unzumutbar ist. 
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§ 10 Ausführung und Nutzung des Anschlusses  § 10 Ausführung und Nutzung des Anschlusses 

unverändert  (1) Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der Anlagen von 
dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten Person vor-
nehmen lassen. 

unverändert  (2) Die Ausführung des Anschlusses und die übrigen für die Si-
cherheit des Netzes notwendigen Einrichtungen müssen den 
im Einzelfall notwendigen technischen Anforderungen des 
Netzbetreibers und § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes ent-
sprechen. 

unverändert  (3) Bei der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien 
oder Grubengas ist zugunsten des Anlagenbetreibers § 18 Ab-
satz 2 der Niederspannungsanschlussverordnung entspre-
chend anzuwenden. 

   

§ 10a Messstellenbetrieb  § 10a Messstellenbetrieb 

unverändert  Für den Messstellenbetrieb sind die Vorschriften des Messstel-
lenbetriebsgesetzes anzuwenden. Abweichend von Satz 1 kann 
anstelle der Beauftragung eines Dritten nach § 5 Absatz 1 des 
Messstellenbetriebsgesetzes der Anlagenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auch selbst übernehmen. Für den Anlagenbe-
treiber gelten dann alle gesetzlichen Anforderungen, die das 
Messstellenbetriebsgesetz an einen Dritten als Messstellenbe-
treiber stellt. 

   

§ 10b Vorgaben zur Direktvermarktung  § 10b Vorgaben zur Direktvermarktung 

unverändert  (1) Anlagenbetreiber, die den in ihren Anlagen erzeugten Strom 
direkt vermarkten, müssen 

1. ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen ausstat-
ten, über die das Direktvermarktungsunternehmen 
oder die andere Person, an die der Strom veräußert 
wird, jederzeit 

a) die Ist-Einspeisung abrufen kann und 
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b) die Einspeiseleistung stufenweise oder, sobald die 

technische Möglichkeit besteht, stufenlos fernge-
steuert regeln kann, und 

2. dem Direktvermarktungsunternehmen oder der ande-
ren Person, an die der Strom veräußert wird, die Befug-
nis einräumen, jederzeit 

a) die Ist-Einspeisung abzurufen und 
b) die Einspeiseleistung ferngesteuert in einem Um-

fang zu regeln, der für eine bedarfsgerechte Einspei-
sung des Stroms erforderlich und nicht nach den ge-
nehmigungsrechtlichen Vorgaben nachweislich aus-
geschlossen ist. 

Die Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch als erfüllt, wenn 
mehrere Anlagen, die über denselben Verknüpfungspunkt mit 
dem Netz verbunden sind, mit einer gemeinsamen techni-
schen Einrichtung ausgestattet sind, mit der der Direktver-
marktungsunternehmer oder die andere Person jederzeit die 
Pflicht nach Satz 1 Nummer 1 für die Gesamtheit der Anlagen 
erfüllen kann. Wird der Strom vom Anlagenbetreiber unmittel-
bar an einen Letztverbraucher oder unmittelbar an einer 
Strombörse veräußert, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend an-
zuwenden mit der Maßgabe, dass der Anlagenbetreiber die Be-
fugnisse des Direktvermarktungsunternehmers oder der ande-
ren Person wahrnimmt. Die Pflicht nach Satz 1 muss nicht vor 
dem Beginn des zweiten auf die Inbetriebnahme der Anlage 
folgenden Kalendermonats erfüllt werden. 

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 muss bei Anlagen, die nach dem 
Ablauf des ersten Kalendermonats nach der Bekanntmachung 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit 
§ 84a Nummer 3 in Betrieb genommen worden sind, über ein 
Smart-Meter-Gateway nach § 2 Nummer 19 des Messstellenbe-
triebsgesetzes erfüllt werden; § 9 Absatz 1b ist entsprechend an-
zuwenden. Bei Anlagen, die bis zum Ablauf des ersten 

 (2) Die Pflicht nach Absatz 1 muss bei Anlagen, die nach dem 
Ablauf des ersten Kalendermonats nach der Bekanntmachung 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes in Verbindung mit 
§ 84a Nummer 3 in Betrieb genommen worden sind, über ein 
Smart-Meter-Gateway nach § 2 Nummer 19 des Messstellenbe-
triebsgesetzes erfüllt werden; § 9 Absatz 1b ist entsprechend an-
zuwenden. Bei Anlagen, die bis zum Ablauf des ersten 
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Kalendermonats nach dieser Bekanntmachung in Betrieb ge-
nommen worden sind, muss die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 ab dem Einbau eines intelligenten Messsystems er-
füllt werden; bis dahin 

1. müssen die Anlagenbetreiber Übertragungstechniken 
und Übertragungswege zur Abrufung der Ist-Einspei-
sung und zur ferngesteuerten Regelung der Einspeise-
leistung verwenden, die dem Stand der Technik bei In-
betriebnahme der Anlage entsprechen und wirtschaft-
lich vertretbar sind; die Einhaltung des Stands der Tech-
nik wird vermutet, wenn die einschlägigen Standards 
und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik berücksichtigt werden, und 

2. können die Betreiber von Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von höchstens 100 Kilowatt mit dem Di-
rektvermarktungsunternehmer oder der anderen Per-
son, an die der Strom veräußert wird, vertragliche Rege-
lungen vereinbaren, die von den Pflichten nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 abweichen, wenn der gesamte in der 
Anlage erzeugte Strom eingespeist wird. 

Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach Satz 2 ist § 9 Ab-
satz 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

Kalendermonats nach dieser Bekanntmachung in Betrieb ge-
nommen worden sind, muss die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 ab dem Einbau eines intelligenten Messsystems er-
füllt werden; bis dahin 

1. müssen die Anlagenbetreiber Übertragungstechniken 
und Übertragungswege zur Abrufung der Ist-Einspei-
sung und zur ferngesteuerten Regelung der Einspeise-
leistung verwenden, die dem Stand der Technik bei In-
betriebnahme der Anlage entsprechen und wirtschaft-
lich vertretbar sind; die Einhaltung des Stands der Tech-
nik wird vermutet, wenn die einschlägigen Standards 
und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik berücksichtigt werden, 

2. können die Betreiber von Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von höchstens 100 Kilowatt mit dem Di-
rektvermarktungsunternehmer oder der anderen Per-
son, an die der Strom veräußert wird, vertragliche Rege-
lungen vereinbaren, die von den Pflichten nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 abweichen, wenn der gesamte in der 
Anlage erzeugte Strom eingespeist wird, und 

3. ist § 21b Absatz 3 auf Anlagen mit einer installierten 
Leistung von höchstens 100 Kilowatt nicht anzuwen-
den, wenn der gesamte in der Anlage erzeugte Strom 
eingespeist wird. 

Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach Satz 2 ist § 9 Ab-
satz 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

unverändert  (3) Die Nutzung der technischen Einrichtungen zur Abrufung 
der Ist-Einspeisung und zur ferngesteuerten Regelung der Ein-
speiseleistung sowie die Befugnis, diese zu nutzen, dürfen das 
Recht des Netzbetreibers zu Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 
und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht beschränken. 
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§ 11 Abnahme, Übertragung und Verteilung  § 11 Abnahme, Übertragung und Verteilung 

unverändert  (1) Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 13 des Energiewirt-
schaftsgesetzes den gesamten Strom aus erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas, der in einer Veräußerungsform nach 
§ 21b Absatz 1 veräußert wird, unverzüglich vorrangig physika-
lisch abnehmen, übertragen und verteilen. Macht der Anlagen-
betreiber den Anspruch nach § 19 in Verbindung mit § 21 gel-
tend, umfasst die Pflicht aus Satz 1 auch die kaufmännische Ab-
nahme. 

unverändert  (2) Soweit Strom aus einer Anlage, die an das Netz des Anlagen-
betreibers oder einer dritten Person, die nicht Netzbetreiber ist, 
angeschlossen ist, mittels kaufmännisch-bilanzieller Weiter-
gabe in ein Netz angeboten wird, ist Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden, und der Strom ist für die Zwecke dieses Gesetzes so 
zu behandeln, als wäre er in das Netz eingespeist worden. 

unverändert  (3) Die Pflichten zur vorrangigen Abnahme, Übertragung und 
Verteilung treffen im Verhältnis zum aufnehmenden Netzbe-
treiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber ist, 

1. den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber, 
2. den nächstgelegenen inländischen Übertragungsnetz-

betreiber, wenn im Netzbereich des abgabeberechtig-
ten Netzbetreibers kein inländisches Übertragungsnetz 
betrieben wird, oder 

3. insbesondere im Fall der Weitergabe nach Absatz 2 je-
den sonstigen Netzbetreiber. 

   

Abschnitt 2 
Kapazitätserweiterung und Einspeisemanagement 

 Abschnitt 2 
Kapazitätserweiterung und Einspeisemanagement 

   

§ 12 Erweiterung der Netzkapazität  § 12 Erweiterung der Netzkapazität 

unverändert  (1) Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Einspeisewilligen 
unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 33 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
optimieren, verstärken und ausbauen, um die Abnahme, Über-
tragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien 
oder Grubengas sicherzustellen. Dieser Anspruch besteht auch 
gegenüber den Betreibern von vorgelagerten Netzen mit einer 
Spannung bis 110 Kilovolt, an die die Anlage nicht unmittelbar 
angeschlossen ist, wenn dies erforderlich ist, um die Abnahme, 
Übertragung und Verteilung des Stroms sicherzustellen. 

unverändert  (2) Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb des 
Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie die im 
Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum 
übergehenden Anschlussanlagen. 

unverändert  (3) Der Netzbetreiber muss sein Netz nicht optimieren, verstär-
ken und ausbauen, soweit dies wirtschaftlich unzumutbar ist. § 
11 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes ist entsprechend an-
zuwenden. 

unverändert  (4) Die Pflichten nach § 3 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes sowie nach § 12 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgeset-
zes bleiben unberührt. 

   

§ 13 Schadensersatz  § 13 Schadensersatz 

unverändert  (1) Verletzt der Netzbetreiber seine Pflicht aus § 12 Absatz 1, kön-
nen Einspeisewillige Ersatz des hierdurch entstandenen Scha-
dens verlangen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Netz-
betreiber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

unverändert  (2) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme begründen, dass der 
Netzbetreiber seine Pflicht aus § 12 Absatz 1 nicht erfüllt hat, 
können Anlagenbetreiber Auskunft von dem Netzbetreiber 
darüber verlangen, ob und inwieweit der Netzbetreiber das 
Netz optimiert, verstärkt und ausgebaut hat. 

   

§ 14 (weggefallen)  § 14 (weggefallen) 
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§ 15 (weggefallen)  § 15 (weggefallen) 

   

Abschnitt 3 
Kosten 

 Abschnitt 3 
Kosten 

   

§ 16 Netzanschluss  § 16 Netzanschluss 

   
unverändert  (1) Die notwendigen Kosten des Anschlusses von Anlagen zur 

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus 
Grubengas an den Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 oder 2 
sowie der notwendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des 
gelieferten und des bezogenen Stroms trägt der Anlagenbe-
treiber. 

unverändert  (2) Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach § 8 Absatz 3 ei-
nen anderen Verknüpfungspunkt zu, muss er die daraus resul-
tierenden Mehrkosten tragen. 

   

§ 17 Kapazitätserweiterung  § 17 Kapazitätserweiterung 

unverändert  Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Ausbaus 
des Netzes trägt der Netzbetreiber. 

   

§ 18 (weggefallen)  § 18 (weggefallen) 
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Teil 3 
Zahlung von Marktprämie und Einspeisevergütung 

 Teil 3 
Zahlung von Marktprämie und Einspeisevergütung 

   

Abschnitt 1 
Arten des Zahlungsanspruchs 

 Abschnitt 1 
Arten des Zahlungsanspruchs 

   

§ 19 Zahlungsanspruch  § 19 Zahlungsanspruch 

unverändert  (1) Betreiber von Anlagen, in denen ausschließlich erneuerbare 
Energien oder Grubengas eingesetzt werden, haben für den in 
diesen Anlagen erzeugten Strom gegen den Netzbetreiber ei-
nen Anspruch auf 

1. die Marktprämie nach § 20, 
2. eine Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Nummer 1, 

Nummer 2 oder Nummer 3 oder 
3. einen Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3. 

unverändert  (2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, soweit der Anla-
genbetreiber für den Strom kein vermiedenes Netzentgelt 
nach § 18 Absatz 1 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung in 
Anspruch nimmt. 

unverändert  (3) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn der Strom 
vor der Einspeisung in ein Netz zwischengespeichert worden 
ist. In diesem Fall bezieht sich der Anspruch auf die Strom-
menge, die aus dem Stromspeicher in das Netz eingespeist 
wird. Die Höhe des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde 
bestimmt sich nach der Höhe des Anspruchs, die bei einer Ein-
speisung ohne Zwischenspeicherung bestanden hätte. Der An-
spruch nach Absatz 1 besteht auch bei einem gemischten Ein-
satz mit Speichergasen. Die Sätze 1 bis 4 sind für den Anspruch 
nach Absatz 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren an-
zulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, wenn zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der Anlage 

Art. 2 Nr. 10  
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1. der Anlagenbetreiber ein Unternehmen in Schwierig-

keiten ist oder 
2. offene Rückforderungsansprüche gegen den Anlagen-

betreiber aufgrund eines Beschlusses der Europäischen 
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer 
Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäi-
schen Binnenmarkt bestehen. 

(5) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt bei Anlagen, deren an-
zulegender Wert durch Ausschreibungen ermittelt worden ist, 
wenn der Anlagenbetreiber zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der Anlage 

1. nicht mit dem Bieter, der die Erklärung nach § 30 Ab-
satz 2a abgegeben hat, identisch ist und 

2. die Voraussetzungen nach Absatz 4 Nummer 1 oder 
Nummer 2 erfüllt. 

  

   

§ 20 Marktprämie  § 20 Marktprämie 

Der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 besteht nur für Kalendermonate, in denen 

1. der Strom direkt vermarktet wird, 
2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber das Recht ein-

räumt, diesen Strom als „Strom aus erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas, gefördert nach dem EEG“ zu 
kennzeichnen, und 

3. der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis bilan-
ziert wird, in dem ausschließlich bilanziert wird: 

a) Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gruben-
gas, der in der Veräußerungsform der Marktprämie 
direkt vermarktet wird, oder 

b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fällt und dessen 
Einstellung in den Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht 
von dem Anlagenbetreiber oder dem Direktvermark-
tungsunternehmer zu vertreten ist. 

Art. 2 Nr. 11 Der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 besteht nur für Kalendermonate, in denen 

1. der Strom direkt vermarktet wird, 
2. der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber das Recht ein-

räumt, diesen Strom als „Strom aus erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas, finanziert aus der EEG-Um-
lage“ zu kennzeichnen, und 

3. der Strom in einem Bilanz- oder Unterbilanzkreis bilan-
ziert wird, in dem ausschließlich bilanziert wird: 

a) Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gruben-
gas, der in der Veräußerungsform der Marktprämie 
direkt vermarktet wird, oder 

b) Strom, der nicht unter Buchstabe a fällt und dessen 
Einstellung in den Bilanz- oder Unterbilanzkreis nicht 
von dem Anlagenbetreiber oder dem Direktvermark-
tungsunternehmer zu vertreten ist. 
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§ 21 Einspeisevergütung und Mieterstromzuschlag  § 21 Einspeisevergütung und Mieterstromzuschlag 

(1) Der Anspruch auf die Zahlung der Einspeisevergütung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 besteht nur für Kalendermonate, in de-
nen der Anlagenbetreiber den Strom in ein Netz einspeist und 
dem Netzbetreiber nach § 11 zur Verfügung stellt, und zwar für 

1. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von 
bis zu 100 Kilowatt, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt worden ist, dabei verringert sich in diesem 
Fall der Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 1, 

2. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von 
mehr als 100 Kilowatt für eine Dauer von bis zu drei auf-
einanderfolgenden Kalendermonaten und insgesamt 
bis zu sechs Kalendermonaten pro Kalenderjahr (Aus-
fallvergütung), dabei verringert sich in diesem Fall der 
Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 3 und bei 
Überschreitung einer der Höchstdauern nach dem ers-
ten Halbsatz nach Maßgabe des § 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, oder 

3. Strom aus ausgeförderten Anlagen, dabei verringert 
sich in diesem Fall der Anspruch nach Maßgabe des 
§ 53 Absatz 2. 

Art. 2 Nr. 12 (1) Der Anspruch auf die Zahlung der Einspeisevergütung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 besteht nur für Kalendermonate, in de-
nen der Anlagenbetreiber den Strom in ein Netz einspeist und 
dem Netzbetreiber nach § 11 zur Verfügung stellt, und zwar für 

1. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von 
bis zu 100 Kilowatt, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt worden ist, dabei verringert sich in diesem 
Fall der Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 1, 

2. Strom aus Anlagen mit einer installierten Leistung von 
mehr als 100 Kilowatt für eine Dauer von bis zu drei auf-
einanderfolgenden Kalendermonaten und insgesamt 
bis zu sechs Kalendermonaten pro Kalenderjahr (Aus-
fallvergütung), dabei verringert sich in diesem Fall der 
Anspruch nach Maßgabe des § 53 Absatz 3 und bei 
Überschreitung einer der Höchstdauern nach dem ers-
ten Halbsatz nach Maßgabe des § 52 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3, oder 

3. Strom aus 
a) ausgeförderten Windenergieanlagen an Land, bei 

denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung nach 
der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes am 31. Dezember 2020 be-
endet ist, oder 

b) ausgeförderten Anlagen, die keine Windenergieanla-
gen an Land sind und eine installierte Leistung von 
bis zu 100 Kilowatt haben, 

dabei verringert sich in diesen Fällen der Anspruch 
nach Maßgabe des § 53 Absatz 1 oder 2. 

unverändert  (2) Anlagenbetreiber, die die Einspeisevergütung in Anspruch 
nehmen, 

1. müssen dem Netzbetreiber den gesamten in dieser An-
lage erzeugten Strom zur Verfügung stellen, der 
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a) nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage 

verbraucht wird und 
b) durch ein Netz durchgeleitet wird, und 

2. dürfen mit dieser Anlage nicht am Regelenergiemarkt 
teilnehmen. 

unverändert  (3) Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags 
nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 besteht für Strom aus Solaranla-
gen mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 100 Ki-
lowatt, die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert sind, 
soweit er von dem Anlagenbetreiber oder einem Dritten an ei-
nen Letztverbraucher geliefert und verbraucht worden ist 

1. innerhalb dieses Gebäudes oder in Wohngebäuden 
oder Nebenanlagen in demselben Quartier, in dem 
auch dieses Gebäude liegt, und 

2. ohne Durchleitung durch ein Netz. 
§ 3 Nummer 50 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass mindes-
tens 40 Prozent der Fläche des Gebäudes dem Wohnen dient. 
Im Fall der Nutzung eines Speichers besteht der Anspruch 
nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 nicht für Strom, der in den Spei-
cher eingespeist wird. Die Strommenge nach Satz 1 muss so ge-
nau ermittelt werden, wie es die Messtechnik zulässt, die nach 
dem Messstellenbetriebsgesetz zu verwenden ist. 

unverändert  (4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie evalu-
iert den Schwellenwert nach Absatz 1 Nummer 1 innerhalb ei-
nes Jahres nach der Bekanntgabe des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik nach § 10b Absatz 2 Satz 1 und 
legt einen Vorschlag für eine Neugestaltung der bisherigen Re-
gelung vor. 

   

§ 21a Sonstige Direktvermarktung  § 21a Sonstige Direktvermarktung 

unverändert  Das Recht der Anlagenbetreiber, den in ihren Anlagen erzeug-
ten Strom ohne Inanspruchnahme der Zahlung nach § 19 Ab-
satz 1 direkt zu vermarkten (sonstige Direktvermarktung), bleibt 
unberührt. 
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§ 21b Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel  § 21b Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel 

unverändert  (1) Anlagenbetreiber müssen jede Anlage einer der folgenden 
Veräußerungsformen zuordnen: 

1. der Marktprämie nach § 20, 
2. der Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Nummer 1, 

Nummer 2 oder Nummer 3, 
3. dem Mieterstromzuschlag nach § 21 Absatz 3 oder 
4. der sonstigen Direktvermarktung nach § 21a. 

Sie dürfen mit jeder Anlage nur zum ersten Kalendertag eines 
Monats zwischen den Veräußerungsformen wechseln. Ordnet 
der Anlagenbetreiber die Anlage dem Mieterstromzuschlag 
nach § 21 Absatz 3 zu, ist zugleich die Veräußerungsform für 
den Strom zu wählen, der aus dieser Anlage in das Netz einge-
speist wird. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 13 a) (1a) Anlagenbetreiber von ausgeförderten Windenergieanlagen 
an Land, bei denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung 
nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes am 31. Dezember 2020 beendet ist, 
dürfen im Jahr 2021 nur einmal zwischen den Veräußerungsfor-
men der Einspeisevergütung und der sonstigen Direktvermark-
tung wechseln. 

unverändert  (2) Anlagenbetreiber dürfen den in ihren Anlagen erzeugten 
Strom prozentual auf verschiedene Veräußerungsformen nach 
Absatz 1 aufteilen; in diesem Fall müssen sie die Prozentsätze 
nachweislich jederzeit einhalten. Satz 1 ist nicht für die Ausfall-
vergütung und nicht für den Mieterstromzuschlag nach § 21 
Absatz 3 anzuwenden. 

unverändert  (3) Die Zuordnung einer Anlage oder eines prozentualen Anteils 
des erzeugten Stroms einer Anlage zur Veräußerungsform ei-
ner Direktvermarktung ist nur dann zulässig, wenn die ge-
samte Ist-Einspeisung der Anlage in viertelstündlicher Auflö-
sung gemessen und bilanziert wird. 

(4) Unbeschadet von Absatz 1 können Anlagenbetreiber Art. 2 Nr. 13 b) (4) Unbeschadet von Absatz 1 können Anlagenbetreiber 
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1. jederzeit ihren Direktvermarktungsunternehmer wech-

seln oder 
2. Strom vollständig oder anteilig an Dritte weitergeben, 

sofern 
a) diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe 

zur Anlage verbrauchen, 
b) der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird 

und 
c) kein Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 in Form der 

Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 
oder des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 vorliegt. 

1. jederzeit ihren Direktvermarktungsunternehmer wech-
seln oder 

2. Strom vorbehaltlich des § 27a vollständig oder anteilig 
an Dritte weitergeben, sofern 

a) diese den Strom in unmittelbarer räumlicher Nähe 
zur Anlage verbrauchen, 

b) der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird 
und 

c) kein Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 in Form der 
Einspeisevergütung nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 
oder des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 vorliegt. 

unverändert  (5) Für ausgeförderte Anlagen ist im Fall der Einspeisevergü-
tung nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 ausschließlich eine Zuord-
nung nach § 21 Absatz 1 Nummer 3 möglich. 

   

§ 21c Verfahren für den Wechsel  § 21c Verfahren für den Wechsel 

unverändert  (1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber vor Beginn des 
jeweils vorangehenden Kalendermonats mitteilen, wenn sie 
erstmals Strom in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 
Satz 1 veräußern oder wenn sie zwischen den Veräußerungsfor-
men wechseln. Im Fall der Ausfallvergütung reicht es aus, wenn 
der Wechsel in die Einspeisevergütung oder aus dieser heraus 
dem Netzbetreiber abweichend von Satz 1 bis zum fünftletzten 
Werktag des Vormonats mitgeteilt wird. Eine ausgeförderte 
Anlage gilt mit Beendigung des Anspruchs auf Zahlung nach 
der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes als der Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und § 21 Absatz 1 Nummer 3 zugeordnet, soweit der 
Anlagenbetreiber keine andere Zuordnung getroffen hat. 

unverändert  (2) Bei den Mitteilungen nach Absatz 1 müssen die Anlagenbe-
treiber auch angeben: 

1. die Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 Satz 1, in die 
gewechselt wird, 
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2. bei einem Wechsel in eine Direktvermarktung den Bi-

lanzkreis, dem der direkt vermarktete Strom zugeord-
net werden soll, und 

3. bei einer prozentualen Aufteilung des Stroms auf ver-
schiedene Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 2 
Satz 1 die Prozentsätze, zu denen der Strom den Veräu-
ßerungsformen zugeordnet wird. 

unverändert  (3) Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung nach § 85 
Absatz 2 Nummer 3 getroffen hat, müssen Netzbetreiber, Di-
rektvermarkter und Anlagenbetreiber für die Abwicklung der 
Zuordnung und des Wechsels der Veräußerungsform das fest-
gelegte Verfahren und Format nutzen. 

   

Abschnitt 2 

Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

 Abschnitt 2 
Allgemeine Bestimmungen zur Zahlung 

   

§ 22 Wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie  § 22 Wettbewerbliche Ermittlung der Marktprämie 

(1) Die Bundesnetzagentur ermittelt durch Ausschreibungen 
nach den §§ 28 bis 39o, auch in Verbindung mit den Rechtsver-
ordnungen nach den §§ 88 bis 88f, und dem Windenergie-auf-
See-Gesetz die Anspruchsberechtigten und den anzulegenden 
Wert für Strom aus Windenergieanlagen an Land, Solaranla-
gen, Biomasseanlagen und Windenergieanlagen auf See. 

Artikel 1 Nr. 4 (1) Die Bundesnetzagentur ermittelt durch Ausschreibungen 
nach den §§ 28 bis 39n, auch in Verbindung mit den Rechtsver-
ordnungen nach den §§ 88 bis 88d, und dem Windenergie-auf-
See-Gesetz die Anspruchsberechtigten und den anzulegenden 
Wert für Strom aus Windenergieanlagen an Land, Solaranla-
gen, Biomasseanlagen und Windenergieanlagen auf See. 

(2) Bei Windenergieanlagen an Land besteht der Anspruch 
nach § 19 Absatz 1 für den in der Anlage erzeugten Strom nur, 
solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter 
Zuschlag für die Anlage wirksam ist; der Anspruch besteht für 
Strommengen, die mit einer installierten Leistung erzeugt wer-
den, die die bezuschlagte Leistung um bis zu 15 Prozent über-
steigt. Von diesem Erfordernis sind folgende Windenergieanla-
gen an Land ausgenommen: 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließ-
lich 1 000 Kilowatt,  

Art. 2 Nr. 14 a) (2) Bei Windenergieanlagen an Land besteht der Anspruch 
nach § 19 Absatz 1 für den in der Anlage erzeugten Strom nur, 
solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter 
Zuschlag für die Anlage wirksam ist; der Anspruch besteht für 
Strommengen, die mit einer installierten Leistung erzeugt wer-
den, die die bezuschlagte Leistung um bis zu 15 Prozent über-
steigt. Von diesem Erfordernis sind folgende Windenergieanla-
gen an Land ausgenommen: 

1. Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließ-
lich 750 Kilowatt und 
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2. Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installierten 

Leistung von insgesamt bis zu 125 Megawatt pro Jahr 
und 

3. Windenergieanlagen an Land von Bürgerenergiegesell-
schaften mit einer installierten Leistung bis einschließ-
lich 18 Megawatt nach Maßgabe des § 22b. 

2. Pilotwindenergieanlagen an Land mit einer installierten 
Leistung von insgesamt bis zu 125 Megawatt pro Jahr. 

(3) Bei Solaranlagen besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom 

1. bei Solaranlagen des ersten Segments nur, solange und 
soweit eine von der Bundesnetzagentur ausgestellte 
Zahlungsberechtigung für die Anlage wirksam ist, und 

2. bei Solaranlagen des zweiten Segments nur, solange 
und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zu-
schlag für die Anlage wirksam ist. 

Von diesem Erfordernis sind folgende Solaranlagen ausgenom-
men: 

1. Solaranlagen mit einer installierten Leistung bis ein-
schließlich 1 Megawatt und 

2. Solaranlagen des ersten Segments von Bürgerenergie-
gesellschaften mit einer installierten Leistung bis ein-
schließlich 6 Megawatt nach Maßgabe des § 22b. 

Art. 2 Nr. 14 b) (3) Bei Solaranlagen besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für 
den in der Anlage erzeugten Strom 

1. bei Solaranlagen des ersten Segments nur, solange und 
soweit eine von der Bundesnetzagentur 
ausgestellte Zahlungsberechtigung für die Anlage wirk-
sam ist, 

2. bei Solaranlagen des zweiten Segments nur, solange 
und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zu-
schlag für die Anlage wirksam ist. 

Von diesem Erfordernis sind Solaranlagen mit einer installierten 
Leistung bis einschließlich 750 Kilowatt ausgenommen. 

unverändert  (4) Bei Biomasseanlagen besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 
1 nur für den in der Anlage erzeugten Strom aus Biomasse im 
Sinn der Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Be-
kanntmachung der Ausschreibung geltenden Fassung und 
nur, solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteil-
ter Zuschlag für die Anlage wirksam ist. Von diesem Erfordernis 
sind Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung bis ein-
schließlich 150 Kilowatt ausgenommen, es sei denn, es handelt 
sich um bestehende Biomasseanlagen nach § 39g. Der An-
spruch nach § 50 in Verbindung mit § 50a bleibt unberührt. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 14 c) (5) Bei Windenergieanlagen auf See besteht der Anspruch nach 
§ 19 Absatz 1 für den in der Anlage erzeugten Strom nur, so-
lange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter 
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Zuschlag für die Anlage wirksam ist. Von diesem Erfordernis 
sind Pilotwindenergieanlagen auf See nach Maßgabe des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes ausgenommen. 

(5) Für Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen und Bio-
masseanlagen, deren Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 
nicht nach den Absätzen 2 bis 4 von der erfolgreichen Teil-
nahme an einer Ausschreibung abhängig ist, werden Gebote 
im Zuschlagsverfahren nicht berücksichtigt. Für Anlagen nach 
Satz 1 und für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wasser-
kraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas oder Geothermie wird 
die Höhe des anzulegenden Werts durch die §§ 40 bis 49 ge-
setzlich bestimmt. 

Art. 2 Nr. 14 d) (6) Für Windenergieanlagen an Land, Solaranlagen und Bio-
masseanlagen, deren Anspruch auf Zahlung nach § 19 Absatz 1 
nicht nach den Absätzen 2 bis 4 von der erfolgreichen Teil-
nahme an einer Ausschreibung abhängig ist, werden Gebote 
im Zuschlagsverfahren nicht berücksichtigt. Für Solaranlagen 
mit einer installierten Leistung von mehr als 300 Kilowatt bis 
einschließlich 750 Kilowatt, die auf, an, oder in einem Gebäude 
oder einer Lärmschutzwand errichtet werden, können abwei-
chend von Satz 1 Gebote bei den Ausschreibungen für Solaran-
lagen des zweiten Segments berücksichtigt werden. Für Anla-
gen nach Satz 1, Anlagen nach Satz 2, für deren Gebot kein 
wirksamer Zuschlag besteht, und für Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas, Grubengas 
oder Geothermie wird die Höhe des anzulegenden Werts durch 
die §§ 40 bis 49 gesetzlich bestimmt. 

   

§ 22a Pilotwindenergieanlagen an Land  § 22a Pilotwindenergieanlagen an Land 

unverändert  (1) Wenn in einem Kalenderjahr Pilotwindenergieanlagen an 
Land mit einer installierten Leistung von insgesamt mehr als 
125 Megawatt in Betrieb genommen sind und dies dem Regis-
ter gemeldet worden ist, kann der Anspruch auf die Zahlung 
nach § 19 Absatz 1 für alle Pilotwindenergieanlagen an Land, de-
ren Inbetriebnahme später dem Register gemeldet wird, in die-
sem Kalenderjahr nicht geltend gemacht werden. Die Bundes-
netzagentur informiert hierüber die Anlagenbetreiber und die 
Netzbetreiber, an deren Netz die Anlagen angeschlossen sind. 
Die Betreiber der Anlagen, für deren Strom der Anspruch nach 
Satz 1 entfällt, können ihren Anspruch vorrangig und in der zeit-
lichen Reihenfolge ihrer Meldung im Register ab dem folgen-
den Kalenderjahr geltend machen, solange die Grenze der in-
stallierten Leistung von 125 Megawatt nicht überschritten wird. 
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Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 beginnt in diesem Fall abwei-
chend von § 25 Absatz 1 Satz 3 erst, wenn der Anlagenbetreiber 
den Anspruch nach § 19 Absatz 1 geltend machen darf. 

unverändert  (2) Der Nachweis, dass eine Pilotwindenergieanlage an Land die 
Anforderungen nach § 3 Nummer 37 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe bb und cc einhält, ist durch die Bestätigung eines nach 
DIN EN ISO/IEC 17065:20132 akkreditierten Zertifizierers zu füh-
ren; im Übrigen wird das Vorliegen einer Pilotwindenergiean-
lage an Land nach § 3 Nummer 37 Buchstabe a durch die Ein-
tragung im Register nachgewiesen. 

unverändert  (3) Der Nachweis, dass eine Anlage eine Pilotwindenergiean-
lage nach § 3 Nummer 37 Buchstabe b ist, ist vom Anlagenbe-
treiber durch eine Bescheinigung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie zu führen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie kann die Bescheinigung auf Antrag des 
Anlagenbetreibers ausstellen, wenn der Antragsteller geeig-
nete Unterlagen einreicht, die nachweisen, dass die Anforde-
rungen nach § 3 Nummer 37 Buchstabe b erfüllt sind. 

   

§ 22b Bürgerenergiegesellschaften Art. 2 Nr. 15  

(1) Die Ausnahme von dem Erfordernis eines wirksamen Zu-
schlags nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 ist nur zulässig, 
wenn 

1. der Bundesnetzagentur mitgeteilt worden ist, dass die 
Windenergieanlagen an Land Anlagen einer Bürger-
energiegesellschaft sind, 

2. diese Mitteilung der Bundesnetzagentur spätestens 
drei Wochen nach Erteilung der Genehmigung nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zugegangen ist 
und in der Mitteilung die Registernummer angegeben 
ist und 

3. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberech-
tigten Mitglieder oder Anteilseigner, die juristische Per-
sonen des Privatrechts sind, und die mit diesen jeweils 
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verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des An-
hangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in 
den vorangegangenen fünf Jahren keine weiteren 
Windenergieanlagen an Land in Betrieb genommen 
haben. 

(2) Die Ausnahme von dem Erfordernis einer wirksamen Zah-
lungsberechtigung nach § 22 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist nur 
zulässig, wenn 

1. die Solaranlagen der Bundesnetzagentur spätestens 
drei Wochen nach Inbetriebnahme unter Angabe der 
Registernummer mitgeteilt worden sind und 

2. die Bürgerenergiegesellschaft sowie ihre stimmberech-
tigten Mitglieder oder Anteilseigner, die juristische Per-
sonen des Privatrechts sind, und die mit diesen jeweils 
verbundenen Unternehmen nach Artikel 3 des An-
hangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in 
den vorangegangenen fünf Jahren keine weiteren So-
laranlagen des ersten Segments in Betrieb genommen 
haben. 

  

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Registernummern 
der Anlagen, für die eine Mitteilung nach Absatz 1 Nummer 1 
oder Absatz 2 Nummer 1 abgegeben wurde. 

  

(4) Das Vorliegen der Anforderungen nach § 3 Nummer 15 ist 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und danach alle fünf Jahre 
gegenüber dem Netzbetreiber nachzuweisen. Der Nachweis 
muss für die folgenden Zeiträume erfolgen: 

1. bei der erstmaligen Nachweisführung für die zwölf Mo-
nate, die der Meldung nach Absatz 1 Nummer 1 oder 
Absatz 2 Nummer 1 vorangegangen sind, wobei bezüg-
lich der Anforderungen nach § 3 Nummer 15 Buchstabe 
a, c und d der Nachweis für den Zeitraum des 
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Bestehens der Bürgerenergiegesellschaft ausreicht, 
wenn dieser Zeitraum kürzer ist, und  

2. bei allen weiteren Nachweisführungen jeweils für die 
zwölf Monate, die dem Zeitpunkt der Nachweisführung 
vorangegangen sind. 

Der Nachweis kann bei der erstmaligen Nachweisführung 
durch Eigenerklärung erfolgen; in diesem Fall muss die Bürger-
energiegesellschaft dem Netzbetreiber auf Verlangen geeig-
nete Nachweise zur Überprüfung der abgegebenen Eigenerklä-
rungen vorlegen. Wird der Nachweis nach den Sätzen 1 bis 3 
nicht bis spätestens zwei Monate nach Ablauf der Fristen nach 
Satz 1 geführt, entfällt ab dem ersten Tag des Kalendermonats, 
der auf den Ablauf der Frist nach Satz 1 folgt, der Vergütungs-
anspruch nach § 19 Absatz 1. Die Sätze 3 und 4 sind auf den 
Nachweis der Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 3 und Ab-
satz 2 Nummer 2 entsprechend anzuwenden. 
(5) Bürgerenergiegesellschaften sowie deren stimmberechtigte 
Mitglieder oder Anteilseigner, die juristische Personen des Pri-
vatrechts sind, und die mit diesen jeweils verbundenen Unter-
nehmen nach Artikel 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 (ABl. L 187 vom 
26.6.2014, S. 1) dürfen für fünf Jahre ab der Mitteilung nach Ab-
satz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1 keine Förderung 
nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung für weitere Anlagen derselben Tech-
nologie und desselben Segments in Anspruch nehmen. Eine 
Teilnahme an den jeweiligen Ausschreibungen nach § 28 oder § 
28a Absatz 1 ist während dieses Zeitraums nicht zulässig. 

  

(6) Die Länder können weitergehende Bestimmungen zur Bür-
gerbeteiligung und zur Steigerung der Akzeptanz für den Bau 
von neuen Anlagen erlassen, wenn § 80a nicht beeinträchtigt 
ist. 

  

   

§ 23 Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlung  § 23 Allgemeine Bestimmungen zur Höhe der Zahlung 
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unverändert  (1) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 bestimmt sich 

nach den hierfür als Berechnungsgrundlage anzulegenden 
Werten für Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gruben-
gas. 

unverändert  (2) In den anzulegenden Werten ist die Umsatzsteuer nicht ent-
halten. 

unverändert  (3) Die Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 verringert sich 
nach Berücksichtigung der §§ 23a bis 26 in folgender Reihen-
folge, wobei der Anspruch keinen negativen Wert annehmen 
kann: 

1. nach Maßgabe des § § 39i Absatz 2 Satz 1 oder § 44b Ab-
satz 1 Satz 2 für den dort genannten Anteil der in einem 
Kalenderjahr erzeugten Strommenge aus Biogas, 

2. nach Maßgabe des § 51 bei negativen Preisen, 
3. nach Maßgabe der §§ 52 und 44c Absatz 8 sowie der 

Anlage 3 Nummer I.5 bei einem Verstoß gegen eine Be-
stimmung dieses Gesetzes, 

4. nach Maßgabe des § 53 bei der Inanspruchnahme einer 
Einspeisevergütung, 

5. (weggefallen) 
6. nach Maßgabe des § 53b bei der Inanspruchnahme von 

Regionalnachweisen, 
7. nach Maßgabe des § 53c bei einer Stromsteuerbefrei-

ung und 
8. für Solaranlagen, deren anzulegender Wert durch Aus-

schreibungen ermittelt wird, 
a) nach Maßgabe des § 54 Absatz 1 im Fall der verspäte-

ten Inbetriebnahme einer Solaranlage und 
b) nach Maßgabe des § 54 Absatz 2 im Fall der Übertra-

gung der Zahlungsberechtigung für eine Solaranlage 
auf einen anderen Standort. 

   

§ 23a Besondere Bestimmung  § 23a Besondere Bestimmung zur Höhe der Marktprämie 
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unverändert  Die Höhe des Anspruchs auf die Marktprämie nach § 19 Absatz 1 

Nummer 1 wird nach Anlage 1 berechnet. 
   

§ 23b Besondere Bestimmungen zur Einspeisevergütung bei 
ausgeförderten Anlagen 

 § 23b Besondere Bestimmungen zur Einspeisevergütung bei 
ausgeförderten Anlagen 

Bei ausgeförderten Anlagen ist als anzulegender Wert für die 
Höhe des Anspruchs auf die Einspeisevergütung nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 3 der 
Jahresmarktwert anzuwenden, der sich in entsprechender An-
wendung von Anlage 1 Nummer 4 berechnet. 

Art. 2 Nr. 16 (1) Bei ausgeförderten Anlagen, die keine Windenergieanlagen 
an Land sind und eine installierte Leistung von bis zu 100 Kilo-
watt haben, ist als anzulegender Wert für die Höhe des An-
spruchs auf die Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Nummer 
2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b der 
Jahresmarktwert anzuwenden, der sich ab dem Jahr 2021 in 
entsprechender Anwendung von Anlage 1 Nummer 4 berech-
net. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 16 (2) Bei ausgeförderten Windenergieanlagen an Land, bei denen 
der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung am 31. Dezember 
2020 beendet ist, ist als anzulegender Wert für die Höhe des 
Anspruchs auf die Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 Num-
mer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
der Monatsmarktwert für Windenergie an Land anzuwenden, 
der sich in entsprechender Anwendung von Anlage 1 Nummer 
3 berechnet, zuzüglich eines Aufschlages von 

1. 1,0 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der vor dem 1. 
Juli 2021 erzeugt worden ist, 

2. 0,5 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der nach dem 
30. Juni 2021 und vor dem 1. Oktober 2021 erzeugt wor-
den ist, und 

3. 0,25 Cent pro Kilowattstunde für Strom, der nach dem 
30. September 2021 und vor dem 1. Januar 2022 erzeugt 
worden ist. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 16 (3) Der Anspruch auf den Aufschlag nach Absatz 2 besteht nur, 
wenn und soweit 

1. durch eine gemeinsame Erklärung des Anlagenbetrei-
bers und von mit ihm verbundenen Unternehmen im 
Sinn von Artikel 3 des Anhangs I der Verordnung (EU) 
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Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 (ABl. L 
187 vom 26.6.2014, S. 1) bis zum 31. Dezember 2021 ge-
genüber den Netzbetreibern, die den Strom aus den 
Anlagen abnehmen, jeweils ein Höchstbetrag in Euro 
für die Anlagen unter Angabe der Nummer, unter der 
die Anlagen im Register gemeldet sind, festgelegt wor-
den ist, bis zu dem Aufschläge nach Absatz 2 in An-
spruch genommen werden, soweit die Anlagen betrie-
ben werden von 

a) dem Anlagenbetreiber oder 
b) einem mit dem Anlagenbetreiber verbundenen Un-

ternehmen, 
2. die Summe aller nach Nummer 1 festgelegten Höchst-

beträge den Gesamthöchstbetrag nach Satz 3 nicht 
übersteigt und 

3. der Anlagenbetreiber und die mit ihm verbundenen 
Unternehmen nach Nummer 1 Buchstabe b in der ge-
meinsamen Erklärung nach Nummer 1 

a) alle Beihilfen mitteilen, die bis zu dem Zeitpunkt der 
gemeinsamen Erklärung unter der Bundesregelung 
Kleinbeihilfen 2020 (BAnz AT 31.03.2020 B2), die zu-
letzt durch Bekanntmachung vom 1. März 2021 (BAnz 
AT 01.03.2021 B1) geändert worden ist, gewährt wor-
den sind, und 

b) sich verpflichten, ab dem Zeitpunkt der gemeinsa-
men Erklärung und bis zum 31. Dezember 2021 keine 
sonstigen Beihilfen unter der Bundesregelung Klein-
beihilfen 2020 in der jeweils geltenden Fassung in 
Anspruch zu nehmen. 

Der Anspruch ist für den in einer Anlage erzeugten Strom auf 
den für diese Anlage festgelegten Höchstbetrag nach Satz 1 
Nummer 1 begrenzt. Der Gesamthöchstbetrag beträgt 1 800 
000 Euro abzüglich aller sonstigen Beihilfen, die dem Anlagen-
betreiber oder mit ihm verbundenen Unternehmen nach Satz 1 
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Nummer 1 Buchstabe b bis zu dem Tag der gemeinsamen Er-
klärung nach Satz 1 Nummer 1 unter der Bundesregelung Klein-
beihilfen 2020 in der jeweils geltenden Fassung gewährt wor-
den sind. Die Übertragungsnetzbetreiber stellen für die ge-
meinsamen Erklärungen nach Satz 1 Nummer 1 Formularvorla-
gen zu Form und Inhalt bereit, die für die Festlegung verwen-
det werden müssen. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 16 (4) Der Anspruch auf den Aufschlag nach Absatz 2 entfällt, 
wenn die Voraussetzungen für die Gewährung von Beihilfen 
nach § 2 Absatz 6 der Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 in 
der jeweils geltenden Fassung nicht oder nicht mehr erfüllt 
sind. 

aufgehoben Art. 2 Nr. 16 (5) Ist der Anlagenbetreiber oder ein mit dem Anlagenbetreiber 
verbundenes Unternehmen im Sinn des Absatzes 3 Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe b als Unternehmen in der Primärproduktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Sinn des Artikels 2 Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 
2014 (ABl. L 193 vom 1. Juli 2014, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2020/2008 (ABl. L 414 vom 9.12.2020, S. 15) geän-
dert worden ist, tätig, muss der Anlagenbetreiber oder das mit 
dem Anlagenbetreiber verbundene Unternehmen durch eine 
getrennte Buchführung oder sonstige geeignete Maßnahmen 
sicherstellen, dass Aufschläge nach Absatz 2 nur für die Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Energieerzeugung gezahlt 
werden. 

   

aufgehoben Art. 2 Nr. 17 § 23c Besondere Bestimmung zum Mieterstromzuschlag 

aufgehoben  (1) Der Anspruch auf den Mieterstromzuschlag für Strom aus 
der Solaranlage besteht frühestens 

1. ab dem Datum, an dem sowohl die Solaranlage nach § 
21b Absatz 1 in Verbindung mit § 21c erstmals der Veräu-
ßerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet 
worden ist als auch die Voraussetzungen von § 21 Ab-
satz 3 erstmals erfüllt worden sind, 
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2. sobald das Datum nach Nummer 1 im Register einge-

tragen ist und 
3. sofern Absatz 2 dem nicht entgegensteht. 

aufgehoben  (2) Überschreitet in einem Kalenderjahr die Summe der instal-
lierten Leistung der Solaranlagen, für die die Angabe nach Ab-
satz 1 Nummer 1 neu im Register eingetragen ist, erstmals das 
jährliche Volumen von 500 Megawatt, entsteht kein Anspruch 
auf den Mieterstromzuschlag für die Betreiber von Solaranla-
gen, bei denen der Tag nach Absatz 1 Nummer 1 nach dem letz-
ten Kalendertag des ersten auf die Überschreitung folgenden 
Kalendermonats in dem Kalenderjahr liegt. Die Bundesnetza-
gentur veröffentlicht das Datum, ab dem der Anspruch nicht 
mehr besteht, auf ihrer Internetseite. Sofern in einem Kalender-
jahr das jährliche Volumen von 500 Megawatt überschritten 
wird, reduziert sich das jährliche Volumen nach Satz 1 im jeweils 
folgenden Kalenderjahr um die über 500 Megawatt hinausge-
hende Summe der installierten Leistung von Solaranlagen, für 
die in dem Kalenderjahr der Überschreitung erstmals ein An-
spruch auf Mieterstromzuschlag entstanden ist. 

aufgehoben  (3) Der Anspruch auf den Mieterstromzuschlag entsteht für Be-
treiber von Solaranlagen, für deren Strom der Anspruch auf 
Mieterstromzuschlag in dem vorangegangenen Kalenderjahr 
nach Absatz 2 nicht bestand, in der zeitlichen Reihenfolge des 
Datums nach Absatz 1 Nummer 1 im Register ab dem jeweils 
folgenden Kalenderjahr, soweit in dem entsprechenden Kalen-
derjahr das jährliche Volumen nach Absatz 2 nicht überschrit-
ten wird. § 25 bleibt unberührt. 

   

§ 23c Anteilige Zahlung Art. 2 Nr. 18 § 23d Anteilige Zahlung 

unverändert  Besteht für Strom der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Abhängig-
keit von der Bemessungsleistung oder der installierten Leis-
tung, bestimmt sich dieser 

1. für Solaranlagen oder Windenergieanlagen jeweils an-
teilig nach der installierten Leistung der Anlage im 
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Verhältnis zu dem jeweils anzuwendenden Schwellen-
wert und  

2. in allen anderen Fällen jeweils anteilig nach der Bemes-
sungsleistung der Anlage. 

   

§ 24 Zahlungsansprüche für Strom aus mehreren Anlagen  § 24 Zahlungsansprüche für Strom aus mehreren Anlagen 

unverändert  (1) Mehrere Anlagen sind unabhängig von den Eigentumsver-
hältnissen zum Zweck der Ermittlung des Anspruchs nach § 19 
Absatz 1 und zur Bestimmung der Größe der Anlage nach § 21 
Absatz 1 oder § 22 für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten 
Generator als eine Anlage anzusehen, wenn 

1. sie sich auf demselben Grundstück, demselben Ge-
bäude, demselben Betriebsgelände oder sonst in un-
mittelbarer räumlicher Nähe befinden, 

2. sie Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien er-
zeugen, 

3. für den in ihnen erzeugten Strom der Anspruch nach § 
19 Absatz 1 in Abhängigkeit von der Bemessungsleis-
tung oder der installierten Leistung besteht und 

4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalen-
dermonaten in Betrieb genommen worden sind. 

Abweichend von Satz 1 sind mehrere Anlagen unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck 
der Ermittlung des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 und zur Be-
stimmung der Größe der Anlage nach § 21 Absatz 1 oder § 22 für 
den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine An-
lage anzusehen, wenn sie Strom aus Biogas mit Ausnahme von 
Biomethan erzeugen und das Biogas aus derselben Biogaser-
zeugungsanlage stammt. Abweichend von Satz 1 werden Frei-
flächenanlagen nicht mit Solaranlagen auf, in oder an Gebäu-
den und Lärmschutzwänden zusammengefasst. Abweichend 
von Satz 1 werden Solaranlagen, die nicht an demselben An-
schlusspunkt betrieben werden, zum Zweck der Ermittlung des 
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Anspruchs nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 nicht zusammenge-
fasst. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen mehrere Windener-
gieanlagen an Land oder Freiflächenanlagen unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum Zweck 
der Ermittlung der Anlagengröße nach § 22 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3 oder Absatz 3 Satz 2 oder § 38a Absatz 1 Nummer 5 
für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator einer An-
lage gleich, wenn sie 

1. innerhalb derselben Gemeinde, die für den Erlass eines 
Bebauungsplans zuständig ist oder gewesen wäre, er-
richtet worden sind und 

2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Kalendermona-
ten in einem Abstand von bis zu 2 Kilometern Luftlinie, 
gemessen im Fall von Freiflächenanlagen vom äußeren 
Rand der jeweiligen Anlage und im Fall von Windener-
gieanlagen von der Turmmitte der jeweiligen Anlage, in 
Betrieb genommen worden sind. 

Art. 2 Nr. 19; die 
Streichung im 
Wortlaut des EEG 
2021 ist allein 
durch die Umstel-
lung der Reihen-
folge Aufzählung 
bedingt und bein-
haltet keine in-
haltliche Ände-
rung. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 Satz 1 stehen mehrere Freiflä-
chenanlagen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen 
und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der Anlagen-
größe nach § 38a Absatz 1 Nummer 5 und nach § 22 Absatz 3 
Satz 2 für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator ei-
ner Anlage gleich, wenn sie 

1. innerhalb derselben Gemeinde, die für den Erlass eines 
Bebauungsplans zuständig ist oder gewesen wäre, er-
richtet worden sind und 

2. innerhalb von 24 aufeinanderfolgenden Kalendermona-
ten in einem Abstand von bis zu 2 Kilometern Luftlinie, 
gemessen vom äußeren Rand der jeweiligen Anlage, in 
Betrieb genommen worden sind. 

unverändert  (3) Anlagenbetreiber können Strom aus mehreren Anlagen, die 
gleichartige erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen, 
über eine gemeinsame Messeinrichtung abrechnen. In diesem 
Fall sind für die Berechnung der Einspeisevergütung oder 
Marktprämie bei mehreren Windenergieanlagen an Land die 
Zuordnung der Strommengen zu den Windenergieanlagen im 
Verhältnis des jeweiligen Referenzertrags nach Anlage 2 Num-
mer 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezem-
ber 2016 geltenden Fassung für Windenergieanlagen an Land, 
deren anzulegender Wert durch § 46 bestimmt wird, und des 
jeweilig zuletzt berechneten Standortertrags nach Anlage 2 
Nummer 7 für Windenergieanlagen an Land, deren anzulegen-
der Wert durch § 36h bestimmt wird, maßgeblich; bei allen an-
deren Anlagen erfolgt die Zuordnung der Strommengen im 
Verhältnis zu der installierten Leistung der Anlagen. 
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§ 25 Beginn, Dauer und Beendigung des Anspruchs  § 25 Beginn, Dauer und Beendigung des Anspruchs 

unverändert  (1) Marktprämien, Einspeisevergütungen oder Mieterstromzu-
schläge sind jeweils für die Dauer von 20 Jahren zu zahlen, so-
weit sich aus den Bestimmungen dieses Gesetzes nichts ande-
res ergibt. Bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt wird, verlängert sich dieser Zeitraum bis zum 31. De-
zember des zwanzigsten Jahres der Zahlung. Beginn der Frist 
nach Satz 1 ist, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Ge-
setzes nichts anderes ergibt, der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der Anlage. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Einspeisevergütung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Num-
mer 3 bei ausgeförderten Anlagen bis zum 31. Dezember 2027 
zu zahlen. 

Art. 2 Nr. 20 (2) Abweichend von Absatz 1 ist die Einspeisevergütung nach 
§ 19 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Num-
mer 3 zu zahlen 

1. bei ausgeförderten Anlagen, die keine Windenergiean-
lagen an Land sind und eine installierte Leistung von 
bis zu 100 Kilowatt haben, bis zum 31. Dezember 2027 
und 

2. bei ausgeförderten Windenergieanlagen an Land bis 
zum 31. Dezember 2021. 

   

§ 26 Abschläge und Fälligkeit  § 26 Abschläge und Fälligkeit 

unverändert  (1) Auf die zu erwartenden Zahlungen nach § 19 Absatz 1 sind 
monatlich jeweils zum 15. Kalendertag für den Vormonat Ab-
schläge in angemessenem Umfang zu leisten. Wird die Höhe 
der Marktprämie nach Anlage 1 Nummer 4 anhand des Jahres-
marktwertes berechnet, können die Abschläge für Zahlungen 
der Marktprämie anhand des Jahresmarktwertes des Vorjahres 
bestimmt werden. Zu hohe oder zu niedrige Abschläge sind 
mit der Endabrechnung im jeweils folgenden Kalenderjahr aus-
zugleichen oder zu erstatten. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 wird fällig, sobald und so-
weit der Anlagenbetreiber seine Pflichten zur Übermittlung von 
Daten nach § 71 Absatz 1 erfüllt hat. Satz 1 ist für den Anspruch 

Art. 2 Nr. 21 (2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 wird fällig, sobald und so-
weit der Anlagenbetreiber seine Pflichten zur Übermittlung von 
Daten nach § 71 erfüllt hat. Satz 1 ist für den Anspruch auf 
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auf monatliche Abschläge nach Absatz 1 erst ab März des auf 
die Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anzuwenden. 

monatliche Abschläge nach Absatz 1 erst ab März des auf die 
Inbetriebnahme der Anlage folgenden Jahres anzuwenden. 

   

§ 27 Aufrechnung  § 27 Aufrechnung 

(1) Die Aufrechnung von Ansprüchen des Anlagenbetreibers 
nach § 19 Absatz 1 mit einer Forderung des Netzbetreibers ist 
nur zulässig, soweit die Forderung unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt ist. Abweichend von Satz 1 können Netzbetreiber 
Ansprüche nach dem Energie-Umlagen-Gesetz auf Zahlung ei-
ner Umlage gegen Umlagenschuldner, die zugleich Anlagen-
betreiber sind, mit Ansprüchen dieser Anlagenbetreiber auf 
Zahlung nach diesem Teil aufrechnen. 

Art. 2 Nr. 22 (1) Die Aufrechnung von Ansprüchen des Anlagenbetreibers 
nach § 19 Absatz 1 mit einer Forderung des Netzbetreibers ist 
nur zulässig, soweit die Forderung unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt ist. 

unverändert  (2) Das Aufrechnungsverbot des § 23 Absatz 3 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung ist nicht anzuwenden, wenn mit 
Ansprüchen aus diesem Gesetz aufgerechnet wird. 

   
aufgehoben Art. 2 Nr. 23 § 27a Zahlungsanspruch und Eigenversorgung 

aufgehoben  Die Betreiber von Anlagen, deren anzulegender Wert durch 
Ausschreibungen ermittelt worden ist, dürfen in dem gesam-
ten Zeitraum, in dem sie Zahlungen nach diesem Gesetz in An-
spruch nehmen, den in ihrer Anlage erzeugten Strom nicht zur 
Eigenversorgung nutzen. Ausgenommen ist der Strom, der ver-
braucht wird 

1. durch die Anlage oder andere Anlagen, die über densel-
ben Verknüpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, 

2. in den Neben- und Hilfsanlagen der Anlage oder ande-
rer Anlagen, die über denselben Verknüpfungspunkt 
mit dem Netz verbunden sind, 

3. zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste, 
4. in den Stunden, in denen der Spotmarktpreis negativ 

ist, oder 
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5. in den Stunden, in denen die Einspeiseleistung bei 

Netzüberlastung nach § 13 des Energiewirtschaftsgeset-
zes reduziert wird. 

   

Abschnitt 3 
Ausschreibungen 

 Abschnitt 3 
Ausschreibungen 

   

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen 

 Unterabschnitt 1 

Allgemeine Ausschreibungsbestimmungen 

   

§ 28 Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Wind-
energie an Land 

 § 28 Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für Windenergie an Land 

(1) Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land fin-
den in den Jahren 2023 bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen 
am 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November statt.  
 

Art. 2 Nr. 24 (1) Die Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land fin-
den jedes Jahr zu den Gebotsterminen am 1. Februar, 1. Mai und 
1. September statt. In den Jahren 2022 und 2023 findet ferner je-
weils ein Gebotstermin für die Ausschreibung der Mengen, für 
die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den Aus-
schreibungen für Windenergieanlagen an Land nach diesem 
Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, am 1. Dezem-
ber statt (Nachholtermin). 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt  
1. im Jahr 2023 12 840 Megawatt zu installierender Leis-

tung und  
2. in den Jahren 2024 bis 2028 jeweils 10 000 Megawatt zu 

installierender Leistung.  
Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

 (2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2021 4 500 Megawatt zu installierender Leis-

tung, davon 1 600 Megawatt als Sonderausschreibun-
gen, 

1. im Jahr 2022 4 000 Megawatt zu installierender Leis-
tung, davon 1 100 Megawatt als Sonderausschreibun-
gen, 

2. im Jahr 2023 3 000 Megawatt zu installierender Leis-
tung, 

3. im Jahr 2024 3 100 Megawatt zu installierender Leis-
tung, 
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4. im Jahr 2025 3 200 Megawatt zu installierender Leis-

tung, 
5. im Jahr 2026 4 000 Megawatt zu installierender Leis-

tung, 
6. im Jahr 2027 4 800 Megawatt zu installierender Leis-

tung und 
7. im Jahr 2028 5 800 Megawatt zu installierender Leis-

tung. 
Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 wird jeweils gleichmä-
ßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres nach Absatz 1 
Satz 1 verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 um die Mengen, für die 

in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bei den 
Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land 
nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden 
konnten, und 

 (3) Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich 

a) in dem Jahr 2022 um die Mengen, für die in dem Jahr 
2021 bei den Ausschreibungen für Windenergieanla-
gen an Land nach diesem Gesetz keine Zuschläge er-
teilt werden konnten; diese Mengen werden in dem 
Nachholtermin am 1. Dezember 2022 ausgeschrie-
ben, 

b) in dem Jahr 2023 um die Mengen, für die in dem Jahr 
2022 bei den Ausschreibungen für Windenergieanla-
gen an Land nach Absatz 1 Satz 1 keine Zuschläge er-
teilt werden konnten, und um zwei Drittel der Men-
gen, für die in dem Nachholtermin am 1. Dezember 
2022 keine Zuschläge erteilt werden konnten; diese 
Mengen werden in dem Nachholtermin am 1. De-
zember 2023 ausgeschrieben, 

c) in dem Jahr 2026 um die Mengen, für die in dem Jahr 
2023 bei den Ausschreibungen für Windenergieanla-
gen an Land nach Absatz 1 Satz 1 keine Zuschläge er-
teilt werden konnten, und um zwei Drittel der Men-
gen, für die in dem Nachholtermin am 1. Dezember 
2023 keine Zuschläge erteilt werden konnten, und 
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d) ab dem Jahr 2027 jeweils um die Mengen, für die in 

dem jeweils dritten vorangegangenen Kalenderjahr 
bei den Ausschreibungen für Windenergieanlagen 
an Land nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt 
werden konnten, und 

2. verringert sich jeweils 
a) um die Summe der installierten Leistung der Wind-

energieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, sofern 
eine Anrechnung im Sinn von § 5 Absatz 5 völker-
rechtlich vereinbart ist,  

b) um die Summe der installierten Leistung der Wind-
energieanlagen an Land, für deren Strom kein anzu-
legender Wert oder der anzulegende Wert nicht 
durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und 
die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an 
das Register als in Betrieb genommen gemeldet 
worden sind, 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergie-
anlagen an Land, die in den Ausschreibungen nach § 
39n in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
bezuschlagt worden sind, und 

d) um die Summe der Gebotsmengen für Windenergie-
anlagen an Land, die in den Ausschreibungen nach § 
39o in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
bezuschlagt worden sind. 

 2. verringert sich jeweils 
a) um die Summe der installierten Leistung der Wind-

energieanlagen an Land, die bei einer Ausschreibung 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
im Bundesgebiet bezuschlagt worden sind, sofern 
eine Anrechnung im Sinn von § 5 Absatz 5 völker-
rechtlich vereinbart ist, und 

b) um die Summe der installierten Leistung der Pilot-
windenergieanlagen an Land nach § 22a, die in dem 
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr ihren An-
spruch nach § 19 Absatz 1 erstmals geltend machen 
durften. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März eines 
Jahres die Differenz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt 
diese Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen erhöht 
oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen 
der folgenden vier noch nicht bekanntgemachten Gebotster-
mine. 

 (4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März eines 
Jahres zum einen das Ausschreibungsvolumen des Nachholter-
mins und zum anderen die Differenz der installierten Leistung 
nach Absatz 3 fest und verteilt diese Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig 
auf die folgenden drei noch nicht bekanntgemachten 
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Ausschreibungen, wobei Nachholtermine nicht berücksichtigt 
werden. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der 
Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwer-
tet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für entwertete 
Gebotsmengen von Windenergieanlagen an Land, die in den 
Ausschreibungen nach § 39n oder § 39o bezuschlagt worden 
sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen wer-
den dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekannt-
gegebenen Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 zugerechnet. 

 (5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt und vor der 
Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwer-
tet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhungen wer-
den dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekannt-
gegebenen Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 zugerechnet. 

(6) Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 
errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins ver-
ringern, wenn zu erwarten ist, dass die ausgeschriebene Menge 
größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird (drohende 
Unterzeichnung). Eine drohende Unterzeichnung ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn 

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach § 
36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegangenen Gebots-
termins dem Register gemeldeten Genehmigungen, 
soweit für sie keine Meldung nach § 22b Absatz 2 erfolgt 
ist, und der Gebotsmenge der im vorangegangenen 
Gebotstermin nicht bezuschlagten Gebote unter dem 
Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden Ge-
botstermins liegt und 

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte 
Gebotsmenge kleiner als die ausgeschriebene Menge 
des Gebotstermins war. 

Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll 
höchstens der Summe der Leistung der nach der Meldefrist 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegangenen Gebotster-
mins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der 
Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht 

 (6) Das nach den Absätzen 2 bis 5 errechnete Ausschreibungs-
volumen eines Gebotstermins ist von der Bundesnetzagentur 
zu reduzieren, wenn zu erwarten ist, dass die ausgeschriebene 
Menge größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird 
(drohende Unterzeichnung). Eine drohende Unterzeichnung ist 
insbesondere dann anzunehmen, wenn 

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach 
§ 36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegangenen Gebots-
termins dem Register gemeldeten Genehmigungen 
und der Gebotsmenge der im vorangegangenen Ge-
botstermin nicht bezuschlagten Gebote unter dem 
Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden Ge-
botstermins liegt und 

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte 
Gebotsmenge kleiner als die ausgeschriebene Menge 
des Gebotstermins war. 

Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll 
höchstens der Summe der Leistung der nach der Meldefrist 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des vorangegangenen Gebotster-
mins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der 
Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht 
bezuschlagten Gebote entsprechen. Für das nach Satz 1 
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bezuschlagten Gebote entsprechen. Für das nach Satz 1 ge-
kürzte Ausschreibungsvolumen ist Absatz 3 Nummer 1 entspre-
chend anzuwenden. 

gekürzte Ausschreibungsvolumen ist Absatz 3 Nummer 1 ent-
sprechend anzuwenden. 

   

§ 28a Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Solar-
anlagen des ersten Segments 

 § 28a Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für solare Strahlungsenergie 

(1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments 
finden in den Jahren 2023 bis 2029 jeweils zu den Gebotstermi-
nen am 1. März, 1. Juli und 1. Dezember statt. 

 (1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments 
finden jedes Jahr zu den Gebotsterminen am 1. März, 1. Juni und 
1. November statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt  
1. im Jahr 2023 5 850 Megawatt zu installierender Leis-

tung,  
2. im Jahr 2024 8 100 Megawatt zu installierender Leis-

tung und 
3. in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 9 900 Megawatt zu 

installierender Leistung. 
Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

 Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2021 1 850 Megawatt zu installierender Leistung, 

davon 1 600 Megawatt als Sonderausschreibungen, 
2. in dem Jahr 2022 3 600 Megawatt zu installierender 

Leistung, davon 2 000 Megawatt als Sonderausschrei-
bungen, 

3. in den Jahren 2023, 2024 und 2025 jeweils 1 650 Mega-
watt zu installierender Leistung und 

4. in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils 1 550 Mega-
watt zu installierender Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 2 wird jeweils gleich-
mäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen  
1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, 

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten 
Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt 
werden konnten, und  

2. verringert sich jeweils  
a) um die Summe der installierten Leistung der Solar-

anlagen des ersten Segments, die bei einer Aus-
schreibung eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union in dem jeweils vorangegangenen Ka-
lenderjahr im Bundesgebiet bezuschlagt worden 

 Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich ab dem Jahr 2022 jeweils um die Mengen, 

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
bei den Ausschreibungen für Solaranlagen nach die-
sem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, 

2. verringert sich jeweils 
a) um die Summe der installierten Leistung der Solar-

anlagen, die bei einer Ausschreibung eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union in dem je-
weils vorangegangenen Kalenderjahr im Bundesge-
biet bezuschlagt worden sind, sofern eine Anrech-
nung im Sinn von § 5 Absatz 5 völkerrechtlich verein-
bart ist, und 
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sind, soweit eine Anrechnung nach § 5 Absatz 5 völ-
kerrechtlich vereinbart ist,  

b) um die Summe der installierten Leistung der Solar-
anlagen des ersten Segments, für deren Strom kein 
anzulegender Wert oder der anzulegende Wert nicht 
durch Ausschreibungen bestimmt worden ist und 
die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr an 
das Register als in Betrieb genommen gemeldet 
worden sind, 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen 
des ersten Segments, die in den Ausschreibungen 
nach § 39n in dem jeweils vorangegangenen Kalen-
derjahr bezuschlagt worden sind, und  

d) um die Summe der Gebotsmengen für Solaranlagen 
des ersten Segments, die in den Ausschreibungen 
nach § 39o in dem jeweils vorangegangenen Kalen-
derjahr bezuschlagt worden sind. 

b) um die Summe der installierten Leistung der Freiflä-
chenanlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt worden ist und die im jeweils vorangegan-
genen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb ge-
nommen gemeldet worden sind. 

 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die 
Differenz der Mengen nach Absatz 3 fest und verteilt die 
Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen erhöht oder 
verringert, gleichmäßig auf das Ausschreibungsvolumen der 
folgenden drei noch nicht bekanntgemachten Gebotstermine. 

 Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die 
Menge der installierten Leistung nach Satz 4 fest und verteilt 
die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolumen erhöht 
oder verringert, gleichmäßig auf die folgenden drei Ausschrei-
bungen. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der 
Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a 
entwertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für ent-
wertete Gebotsmengen von Solaranlagen des ersten Seg-
ments, die in den Ausschreibungen nach § 39n oder § 39o bezu-
schlagt worden sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende 
Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch 
nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 
zugerechnet. 

Der bisherige 
§ 28a Abs. 2 wird 
zu § 28b EEG 2023; 
der bisherige § 28a 
Abs. 3 wird zu Ab-
satz 5 und zu § 28b 
Abs. 5 EEG 2023 
vgl. jeweils so-
gleich unten zu 
§ 23b EEG 2023 

(3) Das nach Absatz 1 oder Absatz 2 ermittelte Ausschreibungs-
volumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-
menge der Zuschläge des jeweiligen Segments, die nach dem 
31. Dezember 2020 erteilt und vor der Bekanntgabe des jeweili-
gen Gebotstermins nach § 35a entwertet wurden. Nach Satz 1 
zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Ent-
wertung folgenden noch nicht bekanntgegebenen Gebotster-
min zugerechnet. 
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§ 28b Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Solar-
anlagen des zweiten Segments 

Biomasse zukünf-
tig in § 28c EEG 
2023 

§ 28a Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für solare Strahlungsenergie 

(1) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Seg-
ments finden in den Jahren 2023 bis 2029 jeweils zu den Ge-
botsterminen am 1. April und 1. Oktober statt. 

 (2) Die Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Seg-
ments finden statt 

1. in dem Jahr 2021 zu den Gebotsterminen am 1. Juni und 
1. Dezember, 

2. in dem Jahr 2022 zu den Gebotsterminen am 1. April, 1. 
August und 1. Dezember und 

3. ab dem Jahr 2023 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. 
Juni und 1. Dezember. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt  
1. im Jahr 2023 650 Megawatt zu installierender Leistung,  
2. im Jahr 2024 900 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
3. in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils 1 100 Megawatt zu 

installierender Leistung. 
 
 
Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

 Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2021 300 Megawatt zu installierender Leistung, 
1a. im Jahr 2022 2 300 Megawatt zu installierender Leis-

tung, davon 2 000 Megawatt als Sonderausschreibun-
gen, 

2. in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 350 Megawatt zu 
installierender Leistung, 

3. ab dem Jahr 2025 jährlich 400 Megawatt zu installie-
render Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 2 wird jeweils gleich-
mäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, 

für die in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten 
Segments nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt 
werden konnten, und 

2. verringert sich um die Summe der Gebotsmengen für 
Solaranlagen des zweiten Segments, die in den Aus-
schreibungen nach § 39o in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind. 

 Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2022 je-
weils um die Menge, für die in dem jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
zweiten Segments keine Zuschläge erteilt werden konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März die 
Differenz der Mengen nach Absatz 3 für jedes Kalenderjahr fest 

Diese für Solaran-
lagen des ersten 
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und verteilt die Menge, um die sich das Ausschreibungsvolu-
men erhöht oder verringert, gleichmäßig auf das Ausschrei-
bungsvolumen der folgenden zwei noch nicht bekanntge-
machten Gebotstermine. 

Segmentes bereits 
im EEG 2021 ent-
haltene Regelung 
fehlte bisher für 
Solaranlagen des 
zweiten Segmen-
tes 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der 
Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a 
entwertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für ent-
wertete Gebotsmengen von Solaranlagen des ersten Seg-
ments, die in den Ausschreibungen nach § 39n oder § 39o bezu-
schlagt worden sind. Nach Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende 
Erhöhungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch 
nicht bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 
zugerechnet. 

Bisher Absatz 3 für 
das erste und 
zweite Segment 
gleichermaßen ge-
regelt. 

(3) Das nach Absatz 1 oder Absatz 2 ermittelte Ausschreibungs-
volumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-
menge der Zuschläge des jeweiligen Segments, die nach dem 
31. Dezember 2020 erteilt und vor der Bekanntgabe des jeweili-
gen Gebotstermins nach § 35a entwertet wurden. Nach Satz 1 
zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem auf eine Ent-
wertung folgenden noch nicht bekanntgegebenen Gebotster-
min zugerechnet. 

   

§ 28c Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für innovative Anlagenkonzepte  

§ 28c EEG 2021 
wird gem. Artikel 1 
wie dargestellt an-
gepasst;  
gem. Artikel 2 fin-
den sich die Rege-
lungen zu den In-
novationsaus-
schreibungen ab 
dem 1.1.2023 dann 
in § 28e und in § 
28c werden dann 
Regeln zu Bio-
masseausschrei-
bungen eingefügt, 

§ 28c Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für innovative Anlagenkonzepte 
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siehe zu den ab 
dem 1.1.2023 gel-
tenden Fassungen 
der §§ 28c ff. unten 

(1) Die Innovationsausschreibungen nach § 39n finden jedes 
Jahr zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. August statt. Ab-
weichend von Satz 1 finden die Gebotstermine des Jahres 2022 
am 1. April und 1. Oktober statt. 

Artikel 1 Nr. 5, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(1) Die Innovationsausschreibungen nach § 39n finden jedes 
Jahr zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. August statt. 

Nach Artikel 1 bis 31.12.2022 unverändert  (2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2021 500 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2022 700 Megawatt zu installierender Leistung, 

davon 150 Megawatt für das Zuschlagsverfahren der be-
sonderen Solaranlagen, davon wiederum 100 Megawatt 
als Sonderausschreibungen, 

3. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
4. im Jahr 2024 650 Megawatt zu installierender Leistung, 
5. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 
6. im Jahr 2026 750 Megawatt zu installierender Leistung, 
7. im Jahr 2027 800 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
8. im Jahr 2028 850 Megawatt zu installierender Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 wird jeweils gleichmä-
ßig auf die Ausschreibungstermine eines Kalenderjahres ver-
teilt. 

Nach Artikel 1 bis 31.12.2022 unverändert  (3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2022 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Innovationsausschreibungen keine 
Zuschläge erteilt werden konnten. In den Jahren 2023 und 
2024 erhöht sich das Ausschreibungsvolumen zusätzlich um 
ein Drittel der Mengen, für die in dem Nachholtermin nach § 28 
Absatz 1 Satz 2 des jeweils vorangegangenen Jahres keine Zu-
schläge für Windenergieanlagen an Land erteilt werden konn-
ten. 
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Nach Artikel 1 bis 31.12.2022 unverändert  (4) Das nach den Absätzen 2 und 3 ermittelte Ausschreibungs-

volumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-
menge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt 
und vor der Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 
35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhö-
hungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch 
nicht bekanntgegebenen Gebotstermin zugerechnet. 

   

§ 28d Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für inno-
vative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

§ 28d EEG 2021 
wird gem. Artikel 1 
wie dargestellt an-
gepasst;  
gem. Artikel 2 fin-
den sich die Rege-
lungen zu den In-
novationsaus-
schreibungen ab 
dem 1.1.2023 dann 
in § 28f, siehe un-
ten  

 

(1) Die Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasser-
stoffbasierter Stromspeicherung nach § 39o finden statt: 

1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember, 
2. im Jahr 2024 zum Gebotstermin am 1. Juli und  
3. in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils zu den Gebotster-

minen am 1. Januar und 1. Juli statt. 

Artikel 1 Nr. 2, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

 

(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach 
§ 39o beträgt vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung 
in der Verordnung nach § 88e 

1. im Jahr 2023 400 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2024 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 
4. im Jahr 2026 800 Megawatt zu installierender Leistung, 
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5. im Jahr 2027 900 Megawatt zu installierender Leistung 
und 

6. im Jahr 2028 1 000 Megawatt zu installierender Leis-
tung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Ge-
botstermine in einem Jahr durchgeführt werden. 
(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen nach § 39o keine 
Zuschläge erteilt werden konnten. 

  

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig 
auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht 
bekanntgegebenen Gebotstermine. 
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§ 28c Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Bio-
masse 

Nach Artikel 2 
Nummer 25 erhal-
ten §§ 28c-28e ab-
weichend von den 
soeben dargestell-
ten Änderungen 
ab dem 1.1.2023 die 
folgende Fassung. 
Der nach Artikel 1 
geänderte § 28c 
(Innovationsaus-
schreibungen) 
wird zu § 28e, der 
§ 28d (Wasserstoff) 
wird zu § 28f. 

§ 28b Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für Biomasse 

(1) Die Ausschreibungen für Biomasseanlagen finden statt: 
1. in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils zu den Gebotstermi-

nen am 1. März und 1. September und 
2. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils zu dem Gebotster-

min am 1. Juni. 

 (1) Die Ausschreibungen für Biomasseanlagen finden jedes Jahr 
zu den Gebotsterminen am 1. März und 1. September statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2024 500 Megawatt zu installierender Leistung, 
3. im Jahr 2025 400 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
4. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 300 Megawatt zu 

installierender Leistung. 
Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 wird 
jeweils gleichmäßig auf die Gebotstermine eines Kalenderjah-
res verteilt. 

 (2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt jedes Jahr 600 Mega-
watt zu installierender Leistung und wird jeweils gleichmäßig 
auf die Ausschreibungstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich ab dem Jahr 2026 um die Mengen, für die in 

dem jeweils dritten vorangegangenen Kalenderjahr bei 
den Ausschreibungen für Biomasseanlagen nach 

 Das Ausschreibungsvolumen 
1. erhöht sich ab dem Jahr 2024 jeweils um die Mengen, 

für die in dem jeweils dritten vorangegangenen Kalen-
derjahr bei den Ausschreibungen für Biomasseanlagen 
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diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konnten, 
und 

2. verringert sich jeweils  
a) um die Summe der in dem jeweils vorangegangenen 

Kalenderjahr installierten Leistung von Biomassean-
lagen, für deren Strom kein anzulegender Wert oder 
der anzulegende Wert nicht durch Ausschreibungen 
bestimmt worden ist und die in dem jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr an das Register als in Betrieb 
genommen gemeldet worden sind, 

b) um die Summe der installierten Leistung der Bio-
masseanlagen, die in dem jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr die Inanspruchnahme einer Förderung 
aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88b erst-
mals an die Bundesnetzagentur gemeldet haben, 
und 

c) um die Summe der Gebotsmengen für Biomassean-
lagen, die in den Ausschreibungen nach § 39n in dem 
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr bezuschlagt 
worden sind. 

nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden 
konnten, 

2. verringert sich jeweils 
a) um die Summe der in dem jeweils vorangegangenen 

Kalenderjahr installierten Leistung von Biomassean-
lagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt 
worden ist und die in dem jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr an das Register als in Betrieb genom-
men gemeldet worden sind, 

b) um die Hälfte der Summe der installierten Leistung 
von Anlagenkombinationen, die auch Biomasseanla-
gen enthalten, die bei einer Ausschreibung aufgrund 
einer Rechtsverordnung nach § 88d im jeweils voran-
gegangenen Kalenderjahr bezuschlagt worden sind, 
und 

c) um die Summe der installierten Leistung der Bio-
masseanlagen, die im jeweils vorangegangenen Ka-
lenderjahr die Inanspruchnahme einer Förderung 
aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 88b erst-
mals an die Bundesnetzagentur gemeldet haben. 

(4) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März eines 
Jahres die Differenz der Mengen nach Absatz 3 für jedes Kalen-
derjahr fest und verteilt die Menge, um die sich das Ausschrei-
bungsvolumen erhöht oder verringert, 

1. in den Jahren 2023 bis 2025 gleichmäßig auf das Aus-
schreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht be-
kanntgemachten Gebotstermine und  

2. in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils auf das Ausschrei-
bungsvolumen des Gebotstermins am 1. Juni. 

Der bisherige Ab-
satz 4 findet sich 
zukünftig in § 28d 

(3) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März eines 
Jahres die Differenz der installierten Leistung nach Absatz 2 für 
jedes Kalenderjahr fest und verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig 
auf die folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Aus-
schreibungen. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der 
Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a 
entwertet wurden. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden für 

 (5) Das nach den Absätzen 2 und 3 oder nach Absatz 4 ermit-
telte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich 
um die Gebotsmenge der Zuschläge der jeweiligen Ausschrei-
bungen, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt und vor der 
Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a 
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entwertete Gebotsmengen von Biomasseanlagen, die in den 
Ausschreibungen nach § 39n bezuschlagt worden sind. Nach 
Satz 1 oder 2 zu berücksichtigende Erhöhungen werden dem 
auf eine Entwertung folgenden noch nicht bekanntgemachten 
Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 zugerechnet. 

entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhun-
gen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht 
bekanntgegebenen Gebotstermin zugerechnet. 

   

§ 28d Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Bio-
methananlagen 

 § 28b Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für Biomasse 

(1) Die Ausschreibungen für Biomethananlagen finden in den 
Jahren 2023 bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. März 
und 1. September statt. 

 (4) Die Ausschreibungen für Biomethananlagen nach Teil 3 Ab-
schnitt 3 Unterabschnitt 6 finden im Jahr 2021 zu dem Gebots-
termin am 1. Dezember und ab dem Jahr 2022 jedes Jahr zu 
dem Gebotstermin am 1. Oktober statt. 

(2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt in den Jahren 2023 bis 
2028 jeweils 600 Megawatt zu installierender Leistung. Das 
Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die Ge-
botstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

 Das Ausschreibungsvolumen beträgt jeweils 150 Megawatt zu 
installierender Leistung.  

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen für Biomethananla-
gen nach diesem Gesetz keine Zuschläge erteilt werden konn-
ten. 

 Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2022 um 
die Mengen, für die in dem jeweils vorangegangenen Kalender-
jahr bei den Ausschreibungen für Biomethananlagen nach Teil 
3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 keine Zuschläge erteilt werden 
konnten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig 
auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht 
bekanntgemachten Gebotstermine. 

 (3) Die Bundesnetzagentur stellt jährlich bis zum 15. März eines 
Jahres die Differenz der installierten Leistung nach Absatz 2 für 
jedes Kalenderjahr fest und verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen erhöht oder verringert, gleichmäßig 
auf die folgenden zwei noch nicht bekanntgemachten Aus-
schreibungen. 

(5) Das nach Absatz 4 ermittelte Ausschreibungsvolumen eines 
Gebotstermins erhöht sich um die Gebotsmenge der Zu-
schläge, die nach dem 31. Dezember 2022 erteilt und vor der 
Bekanntmachung des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a 
entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhun-
gen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht 

 (5) Das nach den Absätzen 2 und 3 oder nach Absatz 4 ermit-
telte Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins erhöht sich 
um die Gebotsmenge der Zuschläge der jeweiligen Ausschrei-
bungen, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt und vor der 
Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 35a entwer-
tet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhöhungen 
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bekanntgemachten Gebotstermin nach Absatz 1 Satz 1 zuge-
rechnet. 

werden dem auf eine Entwertung folgenden noch nicht be-
kanntgegebenen Gebotstermin zugerechnet. 

(6) Die Bundesnetzagentur kann das nach den Absätzen 2 bis 5 
errechnete Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins ver-
ringern, wenn zu erwarten ist, dass die ausgeschriebene Menge 
größer als die eingereichte Gebotsmenge sein wird (drohende 
Unterzeichnung). Eine drohende Unterzeichnung ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn 

1. die Summe der Leistung der nach der Meldefrist nach § 
39 Absatz 1 Nummer 3 des vorangegangenen Gebots-
termins dem Register gemeldeten Genehmigungen 
und der Gebotsmenge der im vorangegangenen Ge-
botstermin nicht bezuschlagten Gebote unter dem 
Ausschreibungsvolumen des durchzuführenden Ge-
botstermins liegt und 

2. die im vorangegangenen Gebotstermin eingereichte 
Gebotsmenge kleiner als die ausgeschriebene Menge 
des Gebotstermins war. 

Das neue Ausschreibungsvolumen des Gebotstermins soll 
höchstens der Summe der Leistung der nach der Meldefrist 
nach § 39 Absatz 1 Nummer 3 des vorangegangenen Gebotster-
mins dem Register gemeldeten genehmigten Anlagen und der 
Gebotsmenge der im vorangegangenen Gebotstermin nicht 
bezuschlagten Gebote entsprechen. Für das nach Satz 1 ge-
kürzte Ausschreibungsvolumen ist Absatz 3 entsprechend an-
zuwenden. 

  

   

§ 28e Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für Inno-
vationsausschreibungen 

 § 28c Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine 
für innovative Anlagenkonzepte 

(1) Die Innovationsausschreibungen nach § 39n finden in den 
Jahren 2023 bis 2028 jeweils zu den Gebotsterminen am 1. Mai 
und 1. September statt. 

 (1) Die Innovationsausschreibungen nach § 39n finden jedes 
Jahr zu den Gebotsterminen am 1. April und 1. August statt. Ab-
weichend von Satz 1 finden die Gebotstermine des Jahres 2022 
am 1. April und 1. Oktober statt. 
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(2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach 
§ 39n beträgt vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung 
in der Verordnung nach § 88d  

1. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2024 650 Megawatt zu installierender Leistung, 
3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 
4. im Jahr 2026 750 Megawatt zu installierender Leistung, 
5. im Jahr 2027 800 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
6. im Jahr 2028 850 Megawatt zu installierender Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt. 

 (2) Das Ausschreibungsvolumen beträgt 
1. im Jahr 2021 500 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2022 700 Megawatt zu installierender Leistung, 

davon 150 Megawatt für das Zuschlagsverfahren der be-
sonderen Solaranlagen, davon wiederum 100 Megawatt 
als Sonderausschreibungen, 

3. im Jahr 2023 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
4. im Jahr 2024 650 Megawatt zu installierender Leistung, 
5. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 
6. im Jahr 2026 750 Megawatt zu installierender Leistung, 
7. im Jahr 2027 800 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
8. im Jahr 2028 850 Megawatt zu installierender Leistung. 

Das Ausschreibungsvolumen nach Satz 1 wird jeweils gleichmä-
ßig auf die Ausschreibungstermine eines Kalenderjahres ver-
teilt. 

(3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen nach § 39n keine 
Zuschläge erteilt werden konnten. 

 (3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2022 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Innovationsausschreibungen keine 
Zuschläge erteilt werden konnten. In den Jahren 2023 und 
2024 erhöht sich das Ausschreibungsvolumen zusätzlich um 
ein Drittel der Mengen, für die in dem Nachholtermin nach § 28 
Absatz 1 Satz 2 des jeweils vorangegangenen Jahres keine Zu-
schläge für Windenergieanlagen an Land erteilt werden konn-
ten. 

(4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig 
auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht 
bekanntgemachten Gebotstermine. 

 (4) Das nach den Absätzen 2 und 3 ermittelte Ausschreibungs-
volumen eines Gebotstermins erhöht sich um die Gebots-
menge der Zuschläge, die nach dem 31. Dezember 2020 erteilt 
und vor der Bekanntgabe des jeweiligen Gebotstermins nach § 
35a entwertet wurden. Nach Satz 1 zu berücksichtigende Erhö-
hungen werden dem auf eine Entwertung folgenden noch 
nicht bekanntgegebenen Gebotstermin zugerechnet. 
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§ 28f Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für inno-
vative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

 § 28d Ausschreibungsvolumen und Gebotstermine für inno-
vative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

unverändert  (1) Die Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasser-
stoffbasierter Stromspeicherung nach § 39o finden statt: 

1. im Jahr 2023 zum Gebotstermin am 15. Dezember, 
2. im Jahr 2024 zum Gebotstermin am 1. Juli und  
3. in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils zu den Gebotster-

minen am 1. Januar und 1. Juli statt. 
unverändert  (2) Das Ausschreibungsvolumen für die Ausschreibungen nach 

§ 39o beträgt vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung 
in der Verordnung nach § 88e 

1. im Jahr 2023 400 Megawatt zu installierender Leistung, 
2. im Jahr 2024 600 Megawatt zu installierender Leistung, 
3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 
4. im Jahr 2026 800 Megawatt zu installierender Leistung, 
5. im Jahr 2027 900 Megawatt zu installierender Leistung 

und 
6. im Jahr 2028 1 000 Megawatt zu installierender Leis-

tung. 
Das Ausschreibungsvolumen wird jeweils gleichmäßig auf die 
Gebotstermine eines Kalenderjahres verteilt, wenn mehrere Ge-
botstermine in einem Jahr durchgeführt werden. 

unverändert  (3) Das Ausschreibungsvolumen erhöht sich ab dem Jahr 2024 
jeweils um die Mengen, für die in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr bei den Ausschreibungen nach § 39o keine 
Zuschläge erteilt werden konnten. 

unverändert  (4) Die Bundesnetzagentur verteilt die Menge, um die sich das 
Ausschreibungsvolumen nach Absatz 3 erhöht, gleichmäßig 
auf das Ausschreibungsvolumen der folgenden zwei noch nicht 
bekanntgegebenen Gebotstermine. 

   

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 73 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  

§ 29 Bekanntmachung  § 29 Bekanntmachung 

(1) Die Bundesnetzagentur macht die Ausschreibungen frühes-
tens acht Wochen und spätestens fünf Wochen vor dem jewei-
ligen Gebotstermin für den jeweiligen Energieträger auf ihrer 
Internetseite bekannt. Die Bekanntmachungen müssen min-
destens folgende Angaben enthalten: 

1. den Gebotstermin, 
2. das Ausschreibungsvolumen, 
3. den Höchstwert, 
4. die Angabe, ob Landesregierungen Rechtsverordnun-

gen aufgrund von § 37c Absatz 2 erlassen haben und 
auf welchen Flächen nach diesen Rechtsverordnungen 
Ge-bote für Solaranlagen bezuschlagt werden können, 

5. die Formatvorgaben, die nach § 30a Absatz 1 von der 
Bundesnetzagentur für die Gebotsabgabe vorgegeben 
sind, und  

6. die Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85 
Absatz 2, § 85a und § 85c, soweit sie die Gebotsabgabe 
oder das Zuschlagsverfahren betreffen. 

 (1) Die Bundesnetzagentur macht die Ausschreibungen frühes-
tens acht Wochen und spätestens fünf Wochen vor dem jewei-
ligen Gebotstermin für den jeweiligen Energieträger auf ihrer 
Internetseite bekannt. Die Bekanntmachungen müssen min-
destens folgende Angaben enthalten: 

1. den Gebotstermin, 
2. das Ausschreibungsvolumen, 
3. den Höchstwert, 
4. die Angabe, ob Landesregierungen Rechtsverordnun-

gen aufgrund von § 37c Absatz 2 erlassen haben und 
auf welchen Flächen nach diesen Rechtsverordnungen 
Gebote für Solaranlagen bezuschlagt werden können, 

5. die Formatvorgaben, die nach § 30a Absatz 1 von der 
Bundesnetzagentur für die Gebotsabgabe vorgegeben 
sind, und 

6. die Festlegungen der Bundesnetzagentur nach § 85 
Absatz 2 und § 85a, soweit sie die Gebotsabgabe oder 
das Zuschlagsverfahren betreffen. 

unverändert  (2) Die Bekanntmachungen nach Absatz 1 erfolgen ausschließ-
lich im öffentlichen Interesse. 

   

§ 30 Anforderungen an Gebote  § 30 Anforderungen an Gebote 

(1) Die Gebote müssen jeweils die folgenden Angaben enthal-
ten: 

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
des Bieters; sofern der Bieter eine rechtsfähige Perso-
nengesellschaft oder juristische Person ist, sind auch 
anzugeben: 

a) ihr Sitz und 
b) der Name einer natürlichen Person, die eine ladungs-

fähige Anschrift im Inland hat und die zur Kommuni-
kation mit der Bundesnetzagentur und zur 

 (1) Die Gebote müssen jeweils die folgenden Angaben enthal-
ten: 

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
des Bieters; sofern der Bieter eine rechtsfähige Perso-
nengesellschaft oder juristische Person ist, sind auch 
anzugeben: 

a) ihr Sitz und 
b) der Name einer natürlichen Person, die zur Kommu-

nikation mit der Bundesnetzagentur und zur 
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Vertretung des Bieters für alle Handlungen nach die-
sem Gesetz bevollmächtigt ist (Bevollmächtigter), 

c) (weggefallen) 
2. den Energieträger, für den das Gebot abgegeben wird, 
3. den Gebotstermin der Ausschreibung, für die das Gebot 

abgegeben wird, 
4. die Gebotsmenge in Kilowatt ohne Nachkommastellen, 
5. den Gebotswert in Cent pro Kilowattstunde mit zwei 

Nachkommastellen, wobei sich das Gebot bei Wind-
energieanlagen an Land auf den Referenzstandort nach 
Anlage 2 Nummer 4 beziehen muss, 

6. die Standorte der Anlagen, auf die sich das Gebot be-
zieht, mit Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemar-
kung und Flurstücken; im Fall von Solaranlagen des 
zweiten Segments und von Biomasseanlagen muss, so-
fern vorhanden, auch die postalische Adresse des Ge-
bäudes angegeben werden,  

7. den Übertragungsnetzbetreiber,  
8. die Eigenerklärung des Bieters, dass kein Verbot zur 

Teilnahme an dieser Ausschreibung nach diesem Ge-
setz oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung besteht, und  

9. bei Anlagen, die auf einem entwässerten Moorboden 
errichtet werden sollen, die Eigenerklärung des Bieters, 
dass er geprüft hat, dass durch die Errichtung der An-
lage kein zusätzliches Hemmnis für eine zukünftige 
Wiedervernässung des Moorbodens entsteht. 

Vertretung des Bieters für alle Handlungen nach die-
sem Gesetz bevollmächtigt ist (Bevollmächtigter), 

c) (weggefallen) 
2. den Energieträger, für den das Gebot abgegeben wird, 
3. den Gebotstermin der Ausschreibung, für die das Gebot 

abgegeben wird, 
4. die Gebotsmenge in Kilowatt ohne Nachkommastellen, 
5. den Gebotswert in Cent pro Kilowattstunde mit zwei 

Nachkommastellen, wobei sich das Gebot bei Wind-
energieanlagen an Land auf den Referenzstandort nach 
Anlage 2 Nummer 4 beziehen muss, 

6. die Standorte der Anlagen, auf die sich das Gebot be-
zieht, mit Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemar-
kung und Flurstücken; im Fall von Solaranlagen auf, an 
und von Biomasseanlagen muss, sofern vorhanden, 
auch die postalische Adresse des Gebäudes angegeben 
werden, und 

7. den Übertragungsnetzbetreiber. 

(2) Ein Gebot muss eine Gebotsmenge von mehr als 1 000 Kilo-
watt umfassen. Abweichend von Satz 1 

1. besteht für Zusatzgebote nach § 36j keine Mindest-
größe für die Gebotsmenge und 

2. muss ein Gebot bei Biomasseanlagen und Biomethana-
nlagen nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 eine 
Mindestgröße von 150 Kilowatt umfassen, dabei besteht 

 (2) Ein Gebot muss eine Gebotsmenge von mehr als 750 Kilo-
watt umfassen. Abweichend von Satz 1 

1. besteht für Zusatzgebote nach § 36j keine Mindest-
größe für die Gebotsmenge, 

2. muss ein Gebot bei den Ausschreibungen für Solaranla-
gen des zweiten Segments eine Mindestgröße von 300 
Kilowatt umfassen, 
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bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach 
§ 39g keine Mindestgröße für die Gebotsmenge. 

3. muss ein Gebot bei Biomasseanlagen und Biomethana-
nlagen nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 eine 
Mindestgröße von 150 Kilowatt umfassen, dabei besteht 
bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach 
§ 39g keine Mindestgröße für die Gebotsmenge. 

(2a) Bieter müssen ihren Geboten eine Eigenerklärung beifü-
gen, dass zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe  

1. sie kein Unternehmen in Schwierigkeiten sind und 
2. keine offenen Rückforderungsansprüche gegen sie auf-

grund eines Beschlusses der Europäischen Kommission 
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem europäischen Binnen-
markt bestehen. 

Die Eigenerklärung nach Satz 1 muss ferner eine Selbstver-
pflichtung des Bieters enthalten, jede Änderung des Inhalts der 
abgegebenen Eigenerklärung bis zum Abschluss des Zu-
schlagsverfahrens unverzüglich der Bundesnetzagentur mitzu-
teilen 

  

unverändert  (3) Bieter dürfen in einer Ausschreibung mehrere Gebote für 
unterschiedliche Anlagen abgeben. In diesem Fall müssen sie 
ihre Gebote nummerieren und eindeutig kennzeichnen, wel-
che Nachweise zu welchem Gebot gehören. 

   

§ 30a Ausschreibungsverfahren  § 30a Ausschreibungsverfahren 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur darf für die Ausschreibungsverfah-
ren Formatvorgaben machen. 

unverändert  (2) Die Gebote müssen der Bundesnetzagentur spätestens am 
jeweiligen Gebotstermin zugegangen sein. 

unverändert  (3) Die Rücknahme von Geboten ist bis zum jeweiligen Gebots-
termin zulässig; maßgeblich ist der Zugang einer Rücknahme-
erklärung bei der Bundesnetzagentur. Die Rücknahme muss 
durch eine unbedingte, unbefristete und der Schriftform 
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genügende Erklärung des Bieters erfolgen, die sich dem ent-
sprechenden Gebot eindeutig zuordnen lässt. 

unverändert  (4) Bieter sind an ihre Gebote, die bis zum Gebotstermin abge-
geben und nicht zurückgenommen worden sind, gebunden, 
bis ihnen von der Bundesnetzagentur mitgeteilt worden ist, 
dass ihr Gebot keinen Zuschlag erhalten hat. 

unverändert  (5) Die Ausschreibungen können von der Bundesnetzagentur 
ganz oder teilweise auf ein elektronisches Verfahren umgestellt 
werden; dabei kann auch von dem Schriftformerfordernis nach 
Absatz 3 Satz 2 abgewichen werden. In diesem Fall kann die 
Bundesnetzagentur insbesondere Vorgaben über die Authenti-
fizierung für die gesicherte Datenübertragung machen. Bei ei-
ner Umstellung auf ein elektronisches Verfahren muss die Bun-
desnetzagentur bei der Bekanntmachung nach § 29 auf das 
elektronische Verfahren hinweisen. 

   

§ 31 Sicherheiten  § 31 Sicherheiten 

unverändert  (1) Bieter müssen bei der Bundesnetzagentur für ihre Gebote 
bis zum jeweiligen Gebotstermin eine Sicherheit leisten. Durch 
die Sicherheit werden die jeweiligen Forderungen der Übertra-
gungsnetzbetreiber auf Pönalen nach § 55 gesichert. 

unverändert  (2) Bieter müssen bei der Leistung der Sicherheit das Gebot, auf 
das sich die Sicherheit bezieht, eindeutig bezeichnen. 

unverändert  (3) Wer eine Sicherheit leisten muss, kann dies bewirken durch 
1. die unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürg-

schaft auf erstes Anfordern, die durch ein Kreditinstitut 
oder einen Kreditversicherer zugunsten des Übertra-
gungsnetzbetreibers ausgestellt wurde und für die eine 
Bürgschaftserklärung an die Bundesnetzagentur über-
geben wurde oder 

2. die Zahlung eines Geldbetrags auf ein nach Absatz 5 
eingerichtetes Verwahrkonto der Bundesnetzagentur. 
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unverändert  (4) Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich in deutscher Spra-

che unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage nach § 771 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs und unter Verzicht auf die Einre-
den der Aufrechenbarkeit und Anfechtbarkeit nach § 770 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs einzureichen. Der Bürge muss in der 
Europäischen Union oder in einem Staat der Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als 
Kreditinstitut oder als Kreditversicherer zugelassen sein. Die 
Bundesnetzagentur kann im Einzelfall bei begründeten Beden-
ken gegen die Tauglichkeit des Bürgen vom Bieter verlangen, 
die Tauglichkeit des Bürgen nachzuweisen. Für den Nachweis 
der Tauglichkeit im Einzelfall ist der Maßstab des § 239 Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs heranzuziehen. 

unverändert  (5) Die Bundesnetzagentur verwahrt die Sicherheiten nach Ab-
satz 3 Nummer 2 treuhänderisch zugunsten der Bieter und der 
Übertragungsnetzbetreiber. Hierzu richtet sie ein Verwahr-
konto ein. Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, die Sicherhei-
ten einzubehalten, bis die Voraussetzungen zur Rückgabe oder 
zur Befriedigung der Übertragungsnetzbetreiber vorliegen. Die 
Sicherheitsleistungen werden nicht verzinst. 

   

§32 Zuschlagsverfahren  §32 Zuschlagsverfahren 

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder Ausschreibung für je-
den Energieträger das folgende Zuschlagsverfahren durch, so-
weit in den Unterabschnitten 2 bis 7 oder in einer Rechtsver-
ordnung auf Grund dieses Gesetzes nicht etwas Abweichendes 
bestimmt ist. Sie öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote 
nach dem Gebotstermin. Sie sortiert die Gebote 

1. bei unterschiedlichen Gebotswerten nach dem jeweili-
gen Gebotswert in aufsteigender Reihenfolge, begin-
nend mit dem Gebot mit dem niedrigsten Gebotswert,  

2. bei demselben Gebotswert nach der jeweiligen Gebots-
menge in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit 
der niedrigsten Gebotsmenge; wenn die Gebotswerte 

Art. 1 Nr. 7, Inkraft-
treten am Tag 
nach der Verkün-
dung des Gesetzes 

(1) Die Bundesnetzagentur führt bei jeder Ausschreibung für je-
den Energieträger das folgende Zuschlagsverfahren durch, so-
weit in den Unterabschnitten 2 bis 7 oder in der Innovations-
ausschreibungsverordnung nicht etwas Abweichendes be-
stimmt ist. Sie öffnet die fristgerecht eingegangenen Gebote 
nach dem Gebotstermin. Sie sortiert die Gebote 

1. bei unterschiedlichen Gebotswerten nach dem jeweili-
gen Gebotswert in aufsteigender Reihenfolge, begin-
nend mit dem Gebot mit dem niedrigsten Gebotswert, 

2. bei demselben Gebotswert nach der jeweiligen Gebots-
menge in aufsteigender Reihenfolge, beginnend mit 
der niedrigsten Gebotsmenge; wenn die Gebotswerte 
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und die Gebotsmenge der Gebote gleich sind, entschei-
det das Los über die Reihenfolge, es sei denn, die Rei-
henfolge ist für die Zuschlagserteilung nicht maßgeb-
lich. 

Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit der Gebote nach 
den §§ 33 und 34 und erteilt bei jeder Ausschreibung für den je-
weiligen Energieträger in der Reihenfolge nach Satz 3 allen zu-
lässigen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 
das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag zu 
einem Gebot erreicht oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). 
Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag er-
teilt. 

und die Gebotsmenge der Gebote gleich sind, entschei-
det das Los über die Reihenfolge, es sei denn, die Rei-
henfolge ist für die Zuschlagserteilung nicht maßgeb-
lich. 

Die Bundesnetzagentur prüft die Zulässigkeit der Gebote nach 
den §§ 33 und 34 und erteilt bei jeder Ausschreibung für den je-
weiligen Energieträger in der Reihenfolge nach Satz 3 allen zu-
lässigen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 
das Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag zu 
einem Gebot erreicht oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). 
Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag er-
teilt. 

unverändert  (2) Die Bundesnetzagentur erfasst für jedes Gebot, für das ein 
Zuschlag erteilt worden ist, die vom Bieter übermittelten Anga-
ben und Nachweise sowie den Zuschlagswert. 

   

§ 33 Ausschluss von Geboten  § 33 Ausschluss von Geboten 

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Gebote von dem Zuschlags-
verfahren aus, wenn 

1. die Anforderungen und Formatvorgaben für Gebote 
nach den §§ 30 und 30a nicht vollständig eingehalten 
wurden, 

2. die für den jeweiligen Energieträger nach den §§ 36, 36c 
und 36j, den §§ 37 und 37c, dem § 38c, den §§ 39, 39c, 
39g und 39i oder den §§ 39j und 39k oder die in den 
Rechtsverordnungen nach den §§ 88 bis 88f gestellten 
Anforderungen nicht erfüllt sind, 

3. bis zum Gebotstermin bei der Bundesnetzagentur die 
Gebühr, die für die Durchführung des Zuschlagsverfah-
rens zu erheben ist, die Sicherheit oder der Projektsi-
cherungsbeitrag nicht vollständig geleistet worden 
sind, 

Art. 1 Nr. 8, Inkraft-
treten am Tag 
nach der Verkün-
dung des Gesetzes 

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Gebote von dem Zuschlags-
verfahren aus, wenn 

1. die Anforderungen und Formatvorgaben für Gebote 
nach den §§ 30 und 30a nicht vollständig eingehalten 
wurden, 

2. die für den jeweiligen Energieträger nach den §§ 36, 36c 
und 36j, den §§ 37 und 37c, dem § 38c, den §§ 39, 39c, 
39g und 39i oder den §§ 39j und 39k oder die in den 
Rechtsverordnungen nach den §§ 88 bis 88d gestellten 
Anforderungen nicht erfüllt sind, 

3. bis zum Gebotstermin bei der Bundesnetzagentur die 
Gebühr, die für die Durchführung des Zuschlagsverfah-
rens zu erheben ist, die Sicherheit oder der Projektsi-
cherungsbeitrag nicht vollständig geleistet worden 
sind, 
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4. der Gebotswert des Gebots den für die jeweilige Aus-
schreibung oder die Anlage festgelegten Höchstwert 
überschreitet, 

5. das Gebot Bedingungen, Befristungen oder sonstige 
Nebenabreden enthält oder 

6. das Gebot nicht den bekanntgemachten Festlegungen 
der Bundesnetzagentur entspricht, soweit diese die Ge-
botsabgabe betreffen. 

Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zuschlagsverfahren 
ausschließen, wenn bis zum Gebotstermin dem Gebot die Si-
cherheit oder die Gebühr nicht eindeutig zugeordnet werden 
können. 

4. der Gebotswert des Gebots den für die jeweilige Aus-
schreibung oder die Anlage festgelegten Höchstwert 
überschreitet, 

5. das Gebot Bedingungen, Befristungen oder sonstige 
Nebenabreden enthält oder 

6. das Gebot nicht den bekanntgemachten Festlegungen 
der Bundesnetzagentur entspricht, soweit diese die Ge-
botsabgabe betreffen. 

Die Bundesnetzagentur kann Gebote vom Zuschlagsverfahren 
ausschließen, wenn bis zum Gebotstermin dem Gebot die Si-
cherheit oder die Gebühr nicht eindeutig zugeordnet werden 
können. 

unverändert  (2) Die Bundesnetzagentur kann ein Gebot ausschließen, wenn 
der begründete Verdacht besteht, dass der Bieter keine Anlage 
auf dem in dem Gebot angegebenen Standort plant, und 

1. auf den in dem Gebot angegebenen Flurstücken be-
reits eine Anlage in Betrieb genommen worden ist oder 

2. die in dem Gebot angegebenen Flurstücke ganz oder 
teilweise übereinstimmen 

a) mit den in einem anderen Gebot in derselben Aus-
schreibung angegebenen Flurstücken oder 

b) mit den in einem anderen bezuschlagten Gebot in 
einer vorangegangenen Ausschreibung angegebe-
nen Flurstücken, sofern der Zuschlag nicht entwertet 
worden ist. 

Ein Ausschluss von Geboten nach Satz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 Buchstabe b ist nicht zulässig, wenn zu einer Anlage wei-
tere Anlagen zugebaut werden sollen oder eine bestehende 
Anlage ersetzt werden soll und hierfür Gebote abgegeben wer-
den. 
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§34 Ausschluss von Bietern  §34 Ausschluss von Bietern  

(1) Die Bundesnetzagentur schließt Bieter und deren Gebote 
von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn der Bieter keine Eigen-
erklärung nach § 30 Absatz 2a Satz 1 abgegeben hat oder wenn 
nach der Gebotsabgabe eine Mitteilung nach § 30 Absatz 2a 
Satz 2 zugegangen ist. 

Bisheriger Wort-
laut wird zu Absatz 
2 

 

(2) Die Bundesnetzagentur kann Bieter und deren Gebote von 
dem Zuschlagsverfahren ausschließen, wenn 

1. der Bieter 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote unter fal-

schen Angaben oder unter Vorlage falscher Nach-
weise in dieser oder einer vorangegangenen Aus-
schreibung abgegeben hat oder  

b) mit anderen Bietern Absprachen über die Gebots-
werte der in dieser oder einer vorangegangenen Aus-
schreibung abgegebenen Gebote getroffen hat oder 

2. die Gebotsmengen mehrerer Zuschläge eines Bieters 
aus mindestens zwei vorangegangenen Ausschreibun-
gen vollständig entwertet worden sind. 

 Die Bundesnetzagentur kann Bieter und deren Gebote von 
dem Zuschlagsverfahren ausschließen, wenn 

1. der Bieter 
a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote unter fal-

schen Angaben oder unter Vorlage falscher Nach-
weise in dieser oder einer vorangegangenen Aus-
schreibung abgegeben hat oder 

b) mit anderen Bietern Absprachen über die Gebots-
werte der in dieser oder einer vorangegangenen Aus-
schreibung abgegebenen Gebote getroffen hat oder 

2. die Gebotsmengen mehrerer Zuschläge eines Bieters 
aus mindestens zwei vorangegangenen Ausschreibun-
gen vollständig entwertet worden sind. 

   

§35 Bekanntgabe der Zuschläge und anzulegender Wert  §35 Bekanntgabe der Zuschläge und anzulegender Wert 

(1) Die Bundesnetzagentur gibt die Zuschläge mit den folgen-
den Angaben auf ihrer Internetseite bekannt: 

1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, dem Energie-
träger, für den die Zuschläge erteilt werden, und den 
bezuschlagten Mengen, 

2. den Namen der Bieter, die einen Zuschlag erhalten ha-
ben, mit 

a) dem jeweils in dem Gebot angegebenen Standort 
der Anlage, 

b) der Nummer des Gebots, sofern ein Bieter mehrere 
Gebote abgegeben hat, 

c) einer eindeutigen Zuschlagsnummer, 

 (1) Die Bundesnetzagentur gibt die Zuschläge mit den folgen-
den Angaben auf ihrer Internetseite bekannt: 

1. dem Gebotstermin der Ausschreibung, dem Energie-
träger, für den die Zuschläge erteilt werden, und den 
bezuschlagten Mengen, 

2. den Namen der Bieter, die einen Zuschlag erhalten ha-
ben, mit 

a) dem jeweils in dem Gebot angegebenen Standort 
der Anlage,  

b) der Nummer des Gebots, sofern ein Bieter mehrere 
Gebote abgegeben hat, 

c) einer eindeutigen Zuschlagsnummer und 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 81 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
d) sofern vorhanden, den Registernummern der bezu-

schlagten Anlagen und 
e) der jeweils bezuschlagten Gebotsmenge, 

3. dem niedrigsten und höchsten Gebotswert, die einen 
Zuschlag erhalten haben, sofern einschlägig, gesondert 
für die Südregion, und 

4. dem mengengewichteten durchschnittlichen Zu-
schlagswert, sofern einschlägig, gesondert für die Süd-
region. 

d) sofern vorhanden, den Registernummern der bezu-
schlagten Anlagen, 

3. dem niedrigsten und höchsten Gebotswert, die einen 
Zuschlag erhalten haben, sofern einschlägig, gesondert 
für die Südregion, und 

4. dem mengengewichteten durchschnittlichen Zu-
schlagswert, sofern einschlägig, gesondert für die Süd-
region. 

unverändert  (2) Der Zuschlag ist eine Woche nach der öffentlichen Bekannt-
gabe nach Absatz 1 als bekanntgegeben anzusehen. 

unverändert  (3) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die Bieter, die einen 
Zuschlag erhalten haben, unverzüglich über die Zuschlagsertei-
lung und den Zuschlagswert. 

(4) Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spätes-
tens drei Monate nach Ablauf der Fristen nach § 36e Absatz 1, 
§ 37d, § 38g, § 39e Absatz 1 und § 39f Absatz 5 Nummer 4 die 
Projektrealisierungsrate des jeweiligen Gebotstermins bekannt. 

 (4) Die Bundesnetzagentur gibt auf ihrer Internetseite spätes-
tens drei Monate nach Ablauf der Fristen nach § 36e Absatz 1, 
§ 37d, § 38f, § 39e Absatz 1 und § 39f Absatz 5 Nummer 4 die Pro-
jektrealisierungsrate des jeweiligen Gebotstermins bekannt. 

   

§35a Entwertung von Zuschlägen  §35a Entwertung von Zuschlägen 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur entwertet einen Zuschlag, 
1. soweit der Zuschlag nach Ablauf der Frist zur Realisie-

rung der Anlage erlischt, 
2. wenn der Bieter seinen Zuschlag zurückgeben darf und 

soweit er von diesem Recht Gebrauch gemacht hat, 
3. soweit die Bundesnetzagentur den Zuschlag nach dem 

Verwaltungsverfahrensgesetz zurücknimmt oder wi-
derruft oder 

4. soweit der Zuschlag durch Zeitablauf oder auf sonstige 
Weise seine Wirksamkeit verliert. 

unverändert  (2) Wird eine Zahlungsberechtigung nachträglich aufgehoben, 
wird auch der zugrundeliegende Zuschlag entwertet. 
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Unterabschnitt 2 

Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land 

 Unterabschnitt 2 

Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land 

   

§ 36 Gebote für Windenergieanalagen an Land  § 36 Gebote für Windenergieanalagen an Land 

unverändert  (1) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach § 30 
müssen Windenergieanlagen an Land, auf die sich ein Gebot 
bezieht, folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Genehmigungen nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz müssen für alle Anlagen vier Wochen vor 
dem Gebotstermin und von derselben Genehmigungs-
behörde erteilt worden sein, und 

2. die Anlagen müssen mit den erforderlichen Daten vier 
Wochen vor dem Gebotstermin als genehmigt an das 
Register gemeldet worden sein; die Meldefristen des 
Registers bleiben hiervon unberührt. 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Angaben beifügen: 

1. die Nummern, unter denen die von der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz umfassten 
Anlagen an das Register gemeldet worden sind, 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, unter dem die Genehmi-
gung der Anlagen erteilt worden ist, sowie die Geneh-
migungsbehörde und deren Anschrift und 

3. sofern das Gebot für mehrere Anlagen abgegeben wird, 
die jeweils auf die einzelne Anlage entfallende Gebots-
menge. 

 

 (2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Angaben beifügen: 

1. die Nummern, unter denen die von der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz umfassten 
Anlagen an das Register gemeldet worden sind, oder 
eine Kopie der Meldung an das Register, 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz, unter dem die Genehmi-
gung der Anlagen erteilt worden ist, sowie die Geneh-
migungsbehörde und deren Anschrift und 

3. sofern das Gebot für mehrere Anlagen abgegeben wird, 
die jeweils auf die einzelne Anlage entfallende Gebots-
menge. 

unverändert  (3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Nachweise beifügen: 

1. eine Eigenerklärung, dass die Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz auf sie ausgestellt 
worden ist, oder die Erklärung des Inhabers der 
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entsprechenden Genehmigung, dass der Bieter das Ge-
bot mit Zustimmung des Genehmigungsinhabers ab-
gibt, und 

2. eine Eigenerklärung des Inhabers der Genehmigung 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dass kein 
wirksamer Zuschlag aus früheren Ausschreibungen für 
Anlagen besteht, für die das Gebot abgegeben worden 
ist. 

(4) In den Fällen des § 28 Absatz 6 korrigiert die Bundesnetza-
gentur das nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntge-
machte Ausschreibungsvolumen bis spätestens zwei Wochen 
vor dem Gebotstermin. § 29 Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 (4) In den Fällen des § 28 Absatz 6 korrigiert die Bundesnetza-
gentur das nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 bekanntgemachte 
Ausschreibungsvolumen bis spätestens zwei Wochen vor dem 
Gebotstermin. § 29 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

   

§ 36a Sicherheiten für Windenergieanlagen an Land  § 36a Sicherheiten für Windenergieanlagen an Land 

unverändert  Die Höhe der Sicherheit nach § 31 für Windenergieanlagen an 
Land bestimmt sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 30 
Euro pro Kilowatt zu installierender Leistung. 

   

§ 36b Höchstwert für Windenergieanlagen an Land  § 36b Höchstwert für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Höchstwert für Strom aus Windenergieanlagen an Land 
beträgt im Jahr 2023 5,88 Cent pro Kilowattstunde für den Re-
ferenzstandort nach Anlage 2 Nummer 4. 

 (1) Der Höchstwert für Strom aus Windenergieanlagen an Land 
beträgt im Jahr 2021 6 Cent pro Kilowattstunde für den Refe-
renzstandort nach Anlage 2 Nummer 4. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2025 um 2 
Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

 (2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2022 um 2 
Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

   

§ 36c Ausschluss von Geboten für Windenergieanlagen an 
Land 

 § 36c Ausschluss von Geboten für Windenergieanlagen an 
Land 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 84 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Windenergieanla-
gen an Land nach § 33 von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn  

1. sie für eine in dem Gebot angegebene Windenergiean-
lage an Land bereits einen Zuschlag erteilt hat, der zum 
Gebotstermin nicht entwertet worden ist, oder 

2. für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage 
an Land eine Mitteilung nach § 22b Absatz 1 Nummer 1 
abgegeben wurde. 

  Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Windenergieanla-
gen an Land nach § 33 von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn 
sie für eine in dem Gebot angegebene Windenergieanlage an 
Land bereits einen Zuschlag erteilt hat, der zum Gebotstermin 
nicht entwertet worden ist. 

   

§ 36d Zuschlagsverfahren für Windenergieanlagen an Land  § 36d Zuschlagsverfahren für Windenergieanlagen an Land 

Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur fol-
gendes Zuschlagsverfahren durch: Sie öffnet die fristgerecht 
eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. Sie prüft die 
Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34. Sie separiert die 
zugelassenen Gebote, die für Projekte in der Südregion abge-
geben wurden, und sortiert diese Gebote entsprechend § 32 
Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen 
nach Satz 4 separierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ih-
res Gebots, bis eine Zuschlagsmenge 

1. in den Ausschreibungen des Jahres 2023 von 15 Prozent 
des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Aus-
schreibungsvolumens durch einen Zuschlag erreicht 
oder erstmalig überschritten ist, oder 

2. in den Ausschreibungen ab dem Jahr 2024 von 20 Pro-
zent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Aus-
schreibungsvolumens durch einen Zuschlag erreicht 
oder erstmalig überschritten ist. 

Sodann sortiert die Bundesnetzagentur sämtliche zugelasse-
nen Gebote, die nicht bereits nach Satz 5 einen Zuschlag erhal-
ten haben, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3 und erteilt allen 
Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das ge-
samte Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag 
zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist 

 Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur ab 
dem Jahr 2022 folgendes Zuschlagsverfahren durch: Sie öffnet 
die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotster-
min. Sie prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 
34. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die für Projekte in 
der Südregion abgegeben wurden, und sortiert diese Gebote 
entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundes-
netzagentur allen nach Satz 4 separierten Geboten einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge 

1. in den Ausschreibungen der Jahre 2022 und 2023 von 15 
Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden 
Ausschreibungsvolumens durch einen Zuschlag er-
reicht oder erstmalig überschritten ist, oder 

2. in den Ausschreibungen ab dem Jahr 2024 von 20 Pro-
zent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Aus-
schreibungsvolumens durch einen Zuschlag erreicht 
oder erstmalig überschritten ist. 

Sodann sortiert die Bundesnetzagentur sämtliche zugelasse-
nen Gebote, die nicht bereits nach Satz 5 einen Zuschlag erhal-
ten haben, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3 und erteilt allen 
Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis das ge-
samte Ausschreibungsvolumen erstmals durch den Zuschlag 
zu einem Gebot erreicht oder überschritten ist 
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(Zuschlagsgrenze). Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze 
wird kein Zuschlag erteilt. 

(Zuschlagsgrenze). Geboten oberhalb der Zuschlagsgrenze 
wird kein Zuschlag erteilt. 

   
§ 36e Erlöschen von Zuschlägen für Windenergieanlagen an 
Land 

 § 36e Erlöschen von Zuschlägen für Windenergieanlagen an 
Land 

unverändert  (1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten für Windenergieanlagen 
an Land 30 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zu-
schlags, soweit die Anlagen nicht bis zu diesem Zeitpunkt in 
Betrieb genommen worden sind. 

unverändert  (2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 
gestellt hat, verlängert die Bundesnetzagentur die Frist, nach 
der der Zuschlag erlischt, wenn gegen die im bezuschlagten 
Gebot angegebene Genehmigung nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz nach der Abgabe des Gebots ein Rechtsbehelf 
Dritter eingelegt worden ist. Die Verlängerung soll höchstens 
für die Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausgesprochen 
werden, wobei der Verlängerungszeitraum unbeschadet einer 
Verlängerung nach Absatz 3 eine Dauer von insgesamt 18 Mo-
naten nicht überschreiten darf. 

unverändert  (3) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 
gestellt hat, verlängert die Bundesnetzagentur die Frist, nach 
der der Zuschlag erlischt, wenn über das Vermögen des Her-
stellers des Generators oder eines sonstigen wesentlichen Be-
standteils der Windenergieanlagen das Insolvenzverfahren er-
öffnet worden ist. Die Verlängerung soll höchstens für die 
Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausgesprochen wer-
den, wobei der Verlängerungszeitraum unbeschadet einer Ver-
längerung nach Absatz 2 eine Dauer von insgesamt 18 Monaten 
nicht überschreiten darf. 
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§ 36f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Wind-
energieanlagen an Land 

 § 36f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Wind-
energieanlagen an Land 

unverändert  (1) Zuschläge sind den Windenergieanlagen an Land, auf die 
sich die in dem Gebot angegebene Genehmigung bezieht, ver-
bindlich und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf andere 
Anlagen oder andere Genehmigungen übertragen werden. 

unverändert  (2) Wird die Genehmigung für das bezuschlagte Projekt nach 
der Erteilung des Zuschlags geändert oder neu erteilt, bleibt 
der Zuschlag auf die geänderte oder neu erteilte Genehmigung 
bezogen, wenn der Standort der Windenergieanlage um 
höchstens die doppelte Rotorblattlänge abweicht. Der Umfang 
des Zuschlags verändert sich dadurch nicht. 

   

§ 36g (weggefallen)  § 36g Besondere Ausschreibungsbestimmungen für Bürger-
energiegesellschaften 

aufgehoben  (1) Bürgerenergiegesellschaften können Gebote für bis zu sechs 
Windenergieanlagen an Land mit einer zu installierenden Leis-
tung von insgesamt nicht mehr als 18 Megawatt abgeben, 
wenn in dem Gebot durch Eigenerklärung nachgewiesen ist, 
dass 

1. die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Gebotsabgabe eine 
Bürgerenergiegesellschaft ist und die Gesellschaft und 
deren Mitglieder oder Anteilseigner vor der Gebotsab-
gabe keine Verträge zur Übertragung ihrer Anteile oder 
Stimmrechte nach der Gebotsabgabe geschlossen oder 
sonstige Absprachen zur Umgehung der Voraussetzun-
gen nach § 3 Nummer 15 getroffen haben, 

2. die Gemeinde, in der die geplanten Windenergieanla-
gen an Land errichtet werden sollen, eine finanzielle 
Beteiligung von 10 Prozent an der Bürgerenergiegesell-
schaft hält oder ihr eine solche angeboten worden ist 
oder bei Bürgerenergiegesellschaften in der Rechts-
form der eingetragenen Genossenschaft diese 
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Gemeinde Mitglied der Genossenschaft ist oder ihr die 
Mitgliedschaft angeboten worden ist, dabei steht einer 
Gemeinde im Sinn dieser Nummer auch eine Gesell-
schaft, an der die Gemeinde zu 100 Prozent beteiligt ist, 
gleich, und 

3. weder die Bürgerenergiegesellschaft noch eines ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder selbst oder als stimmbe-
rechtigtes Mitglied einer anderen Gesellschaft 

a) in den zwölf Monaten, die der Gebotsabgabe voraus-
gegangen sind, einen Zuschlag für eine Windener-
gieanlage an Land erhalten hat und 

b) zu dem Gebotstermin andere Gebote abgegeben 
hat, die gemeinsam mit dem Gebot eine installierte 
Leistung von 18 Megawatt übersteigen. 

aufgehoben  (2) Die Bürgerenergiegesellschaft muss der Bundesnetzagen-
tur auf Verlangen geeignete Nachweise zur Überprüfung der 
Eigenerklärungen nach Absatz 1 vorlegen. 

aufgehoben  (3) Der Zuschlagswert ist für alle bezuschlagten Gebote von 
Bürgerenergiegesellschaften abweichend von § 3 Nummer 51 
der Gebotswert des höchsten noch bezuschlagten Gebots des-
selben Gebotstermins. Sofern eine Bürgerenergiegesellschaft 
die Anforderungen nach § 3 Nummer 15 nicht ununterbrochen 
bis Ende des zweiten auf die Inbetriebnahme der Anlage fol-
genden Jahres erfüllt, ist ab dem Zeitpunkt, ab dem die Anfor-
derungen erstmals nicht mehr erfüllt sind, abweichend von 
Satz 1 der Zuschlagswert der Gebotswert. Bürgerenergiegesell-
schaften müssen gegenüber dem Netzbetreiber spätestens 
zwei Monate nach Ablauf der Frist nach Satz 2 durch Eigener-
klärung nachweisen, dass die Gesellschaft von der Gebotsab-
gabe bis zum Ende des zweiten auf die Inbetriebnahme der An-
lage folgenden Jahres ununterbrochen eine Bürgerenergiege-
sellschaft war oder wenn ein Fall des Satz 2 vorliegt, bis wann 
die Anforderungen erfüllt waren; Absatz 2 ist entsprechend an-
zuwenden. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 ist der 
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Zuschlagswert der Gebotswert, wenn die Bürgerenergiegesell-
schaft nicht fristgemäß den Nachweis nach Satz 3 vorlegt. 

aufgehoben  (4) Verträge oder sonstige Absprachen von Mitgliedern oder 
Anteilseignern der Bürgerenergiegesellschaften bedürfen der 
Zustimmung der Bürgerenergiegesellschaft, wenn sie 

1. vor der Inbetriebnahme eingegangen worden sind, und 
2. die Mitglieder oder Anteilseigner zur Übertragung der 

Anteile oder der Stimmrechte nach der Inbetrieb-
nahme oder zu einer Gewinnabführung nach der Inbe-
triebnahme verpflichtet. 

Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, soweit die verein-
barte Übertragung der Anteile oder Stimmrechte dazu führen 
würde, dass nach der Inbetriebnahme die Voraussetzungen 
nach § 3 Nummer 15 nicht mehr erfüllt wären oder umgangen 
würden. 

aufgehoben  (5) Die Länder können weitergehende Regelungen zur Bürger-
beteiligung und zur Steigerung der Akzeptanz für den Bau von 
neuen Anlagen erlassen, sofern § 80a nicht beeinträchtigt ist. 

1. Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der FGW e. V. – För-
dergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare 
Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin. 

2. Amtlicher Hinweis: Zu beziehen bei der Beuth Verlag 
GmbH, 10772 Berlin, und in der Deutschen Nationalbib-
liothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 

   

§ 36h Anzulegender Wert für Windenergieanlagen an Land  § 36h Anzulegender Wert für Windenergieanlagen an Land 

(1) Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert auf-
grund des Zuschlagswerts für den Referenzstandort nach An-
lage 2 Nummer 4 für Strom aus Windenergieanlagen an Land 
mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der nach Anlage 2 
Nummer 2 und 7 ermittelt worden ist. Es sind folgende Stütz-
werte anzuwenden, wobei ein Gütefaktor von weniger als 60 
Prozent nur für Windenergieanlagen in der Südregion anzu-
wenden ist:  

 (1) Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert auf-
grund des Zuschlagswerts für den Referenzstandort nach An-
lage 2 Nummer 4 für Strom aus Windenergieanlagen an Land 
mit dem Korrekturfaktor des Gütefaktors, der nach Anlage 2 
Nummer 2 und 7 ermittelt worden ist. Es sind folgende Stütz-
werte anzuwenden:  
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Gütefak-
tor 

50 
Pro-
zent 

60 
Pro-
zent 

70 
Pro-
zent 

80 
Pro-
zent 

90 
Pro-
zent 

100 
Pro-
zent 

110 
Pro-
zent 

120 
Pro-
zent 

130 
Pro-
zent 

140 
Pro-
zent 

150 
Pro-
zent 

Korrek-
turfaktor 

1,55 1,42 1,29 1,16 1,07 1 0,94 0,89 0,85 0,81 0,79 

 
Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwischen den jeweils 
benachbarten Stützwerten findet eine lineare Interpolation 
statt. Der Korrekturfaktor beträgt 

1. oberhalb des Gütefaktors von 150 Prozent 0,79, 
2. für Anlagen in der Südregion unterhalb des Gütefaktors 

von 50 Prozent 1,55 und 
3. für sonstige Anlagen unterhalb des Gütefaktors von 60 

Prozent 1,42. 
Gütefaktor ist das Verhältnis des Standortertrags einer Anlage 
nach Anlage 2 Nummer 7 zum Referenzertrag nach Anlage 2 
Nummer 2 in Prozent. 

Gütefak-
tor 

60 
Pro-
zent 

70 
Pro-
zent 

80 
Pro-
zent 

90 
Pro-
zent 

100 
Pro-
zent 

110 
Pro-
zent 

120 
Pro-
zent 

130 
Pro-
zent 

140 
Pro-
zent 

150 
Pro-
zent 

Korrek-
turfaktor 

1,35 1,29 1,16 1,07 1 0,94 0,89 0,85 0,81 0,79 

 
Für die Ermittlung der Korrekturfaktoren zwischen den jeweils 
benachbarten Stützwerten findet eine lineare Interpolation 
statt. Der Korrekturfaktor beträgt unterhalb des Gütefaktors 
von 60 Prozent 1,35 und oberhalb des Gütefaktors von 150 Pro-
zent 0,79. Gütefaktor ist das Verhältnis des Standortertrags ei-
ner Anlage nach Anlage 2 Nummer 7 zum Referenzertrag nach 
Anlage 2 Nummer 2 in Prozent. 

unverändert  (2) Die anzulegenden Werte werden jeweils mit Wirkung ab Be-
ginn des sechsten, elften und sechzehnten auf die Inbetrieb-
nahme der Anlage folgenden Jahres anhand des Standorter-
trags der Anlagen nach Anlage 2 Nummer 7 in den fünf voran-
gegangenen Jahren angepasst. In dem überprüften Zeitraum 
zu viel oder zu wenig geleistete Zahlungen nach § 19 Absatz 1 
müssen erstattet werden, wenn der Gütefaktor auf Basis des 
Standortertrags der jeweils zuletzt betrachteten fünf Jahre 
mehr als 2 Prozentpunkte von dem zuletzt berechneten Güte-
faktor abweicht. Dabei werden Ansprüche des Netzbetreibers 
auf Rückzahlung mit 1 Prozentpunkt über dem am ersten Tag 
des Überprüfungszeitraums geltenden Euro Interbank Offered 
Rate-Satz für die Beschaffung von Zwölfmonatsgeld von ersten 
Adressen in den Teilnehmerstaaten der Europäischen Wäh-
rungsunion verzinst. Eine Aufrechnung mit Ansprüchen nach § 
19 Absatz 1 ist zulässig. 
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unverändert  (3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 
besteht 

1. erst, sobald der Anlagenbetreiber gegenüber dem 
Netzbetreiber den Gütefaktor nachgewiesen hat und 

2. ab dem 65., 125. und 185. auf die Inbetriebnahme der 
Anlagen folgenden Monats erst, sobald der Anlagenbe-
treiber gegenüber dem Netzbetreiber den nach Absatz 
2 angepassten Gütefaktor nachgewiesen hat. 

unverändert  (4) Der Nachweis nach Absatz 3 ist zu führen durch Gutachten, 
die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen und die die jeweiligen Zeiträume nach Absatz 2 Satz 1 er-
fassen. Es wird vermutet, dass die allgemeinen Regeln der 
Technik eingehalten worden sind, wenn die Technischen Richt-
linien für Windenergieanlagen der „FGW e. V. – Fördergesell-
schaft Windenergie und andere Dezentrale Energien“* einge-
halten und das Gutachten von einer nach DIN EN ISO IEC 
17025** für die Anwendung dieser Richtlinie akkreditierten Insti-
tution erstellt worden ist. 

unverändert  (5) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 und 2 werden 
auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

   

§ 36i Dauer des Zahlungsanspruchs für Windenergieanlagen 
an Land 

 § 36i Dauer des Zahlungsanspruchs für Windenergieanlagen 
an Land 

unverändert  Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum nach 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 spätestens 30 Monate nach der Bekannt-
gabe des Zuschlags an den Bieter auch dann, wenn die Inbe-
triebnahme der Windenergieanlage an Land aufgrund einer 
Fristverlängerung nach § 36e Absatz 2 oder Absatz 3 erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erfolgt. 
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§ 36j Zusatzgebote  § 36j Zusatzgebote 

unverändert  (1) Abweichend von § 36c können Bieter einmalig Gebote für 
bezuschlagte Windenergieanlagen an Land nach deren Inbe-
triebnahme abgeben, wenn die installierte Leistung der Anla-
gen um mehr als 15 Prozent erhöht wird oder werden soll (Zu-
satzgebote). 

unverändert  (2) In Ergänzung zu den Anforderungen an Gebote nach § 30 
müssen Zusatzgebote folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Nummer des bereits erteilten Zuschlags ist anzuge-
ben, 

2. die Registernummer der Anlagen, auf die sich das Ge-
bot bezieht, ist anzugeben und 

3. der Gebotswert darf weder den geltenden Höchstwert 
noch den Zuschlagswert des bereits erteilten Zuschlags 
überschreiten. 

unverändert  (3) Der Vergütungszeitraum für Zusatzgebote entspricht dem 
des nach § 36i zuerst erteilten Zuschlags. 

(4) Die §§ 36a bis 36c, 36e und 36f sind für Zusatzgebote ent-
sprechend anzuwenden. 

 (4) Die §§ 36a bis 36c und 36e bis 36g sind für Zusatzgebote ent-
sprechend anzuwenden. 

   

§ 36k (weggefallen)  § 36k (weggefallen) 

   

Unterabschnitt 3 
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments 

 Unterabschnitt 3 
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments 

   

§ 37 Gebote für Solaranlagen des ersten Segments  § 37 Gebote für Solaranlagen des ersten Segments 

(1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments dürfen nur für Anlagen abgegeben werden, die 
errichtet werden sollen 

 (1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments dürfen nur für Anlagen abgegeben werden, die 
errichtet werden sollen 
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1. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem an-

deren Zweck als der Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie errichtet worden ist, 

2. auf einer Fläche, die kein entwässerter, landwirtschaft-
lich genutzter Moorboden ist und 

a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-
lung oder Änderung des Bebauungsplans bereits 
versiegelt war, 

b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-
lung oder Änderung des Bebauungsplans eine Kon-
versionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, 
wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war, 

c) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-
lung oder Änderung des Bebauungsplans längs von 
Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die Frei-
flächenanlage in einer Entfernung von bis zu 200 Me-
tern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, er-
richtet werden soll, 

d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungs-
plans nach § 30 des Baugesetzbuchs befindet, der 
vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später 
nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine So-
laranlage zu errichten, 

e) die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 
1. Januar 2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet im 
Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsverordnung 
ausgewiesen worden ist, auch wenn die Festsetzung 
nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem 
Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu er-
richten, 

f) für die ein Planfeststellungsverfahren, ein sonstiges 
Verfahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststel-
lung für Vorhaben von überörtlicher Bedeutung oder 
ein Verfahren auf Grund des Bundes-

1. auf einer sonstigen baulichen Anlage, die zu einem an-
deren Zweck als der Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie errichtet worden ist, oder 

2. auf einer Fläche, 
a) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-

lung oder Änderung des Bebauungsplans bereits 
versiegelt war, 

b) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-
lung oder Änderung des Bebauungsplans eine Kon-
versionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, 
wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung war, 

c) die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstel-
lung oder Änderung des Bebauungsplans längs von 
Autobahnen oder Schienenwegen lag, wenn die Frei-
flächenanlage in einer Entfernung von bis zu 200 Me-
tern, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahn, er-
richtet werden und innerhalb dieser Entfernung ein 
längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 15 
Meter breiter Korridor freigehalten werden soll, 

d) die sich im Bereich eines beschlossenen Bebauungs-
plans nach § 30 des Baugesetzbuchs befindet, der 
vor dem 1. September 2003 aufgestellt und später 
nicht mit dem Zweck geändert worden ist, eine So-
laranlage zu errichten, 

e) die in einem beschlossenen Bebauungsplan vor dem 
1. Januar 2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet im 
Sinn des § 8 oder § 9 der Baunutzungsverordnung 
ausgewiesen worden ist, auch wenn die Festsetzung 
nach dem 1. Januar 2010 zumindest auch mit dem 
Zweck geändert worden ist, eine Solaranlage zu er-
richten, 

f) für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetz-
buchs durchgeführt worden ist, 
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Immissionsschutzgesetzes für die Errichtung und 
den Betrieb öffentlich zugänglicher Abfallbeseiti-
gungsanlagen durchgeführt worden ist und die Ge-
meinde beteiligt wurde, 

g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben stand oder steht und nach 
dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwick-
lung von Solaranlagen auf ihrer Internetseite veröf-
fentlicht worden ist, 

h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungs-
plans als Ackerland genutzt worden sind und in ei-
nem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht un-
ter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen 
fällt, 

i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungs-
plans als Grünland genutzt worden sind und in ei-
nem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht un-
ter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen 
fällt oder 

j) die ein künstliches Gewässer im Sinn des § 3 Num-
mer 4 des Wasserhaushaltsgesetzes oder ein erheb-
lich verändertes Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 5 
des Wasserhaushaltsgesetzes ist, oder 

3. als besondere Solaranlage, die den Anforderungen ent-
spricht, die in einer Festlegung der Bundesnetzagentur 
nach § 85c an sie gestellt werden, 

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind, mit 
gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf derselben 
Fläche, 

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeiti-
ger landwirtschaftlicher Nutzung in Form eines 

g) die im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben stand oder steht und nach 
dem 31. Dezember 2013 von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben verwaltet und für die Entwick-
lung von Solaranlagen auf ihrer Internetseite veröf-
fentlicht worden ist, 

h) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungs-
plans als Ackerland genutzt worden sind und in ei-
nem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht un-
ter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen 
fällt oder 

i) deren Flurstücke zum Zeitpunkt des Beschlusses 
über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungs-
plans als Grünland genutzt worden sind und in ei-
nem benachteiligten Gebiet lagen und die nicht un-
ter eine der in Buchstabe a bis g genannten Flächen 
fällt. 
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Anbaus von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kultu-
ren auf derselben Fläche, 

c) auf Parkplatzflächen oder 
d) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaft-

lich genutzt worden sind, wenn die Flächen mit der 
Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernässt 
werden. 

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments muss in Ergänzung zu den Anforderungen nach 
§ 30 beigefügt werden: 

1. eine Eigenerklärung des Bieters, dass er Eigentümer 
der Fläche ist, auf der die Solaranlagen errichtet werden 
sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Ei-
gentümers dieser Fläche abgibt, 

2. bei Geboten, denen die Kopie eines beschlossenen Be-
bauungsplans oder ein Nachweis für die Durchführung 
eines in Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe f genannten 
Verfahrens beigefügt wurde, die Eigenerklärung des 
Bieters, dass sich der ein- 
gereichte Bebauungsplan oder Nachweis auf den in 
dem Gebot angegebenen Standort der Solaranlagen 
bezieht, und 

3. bei Geboten für besondere Solaranlagen nach Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a oder b die Eigenerklärung des 
Bieters, dass er geprüft hat, dass es sich nicht um natur-
schutzrelevante Ackerflächen handelt. 

 (2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments muss in Ergänzung zu den Anforderungen nach 
§ 30 eine Erklärung des Bieters beigefügt werden, dass er Ei-
gentümer der Fläche ist, auf der die Solaranlagen errichtet wer-
den sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung des Eigen-
tümers dieser Fläche abgibt. Geboten für Solaranlagen des ers-
ten Segments kann zusätzlich die Kopie eines beschlossenen 
Bebauungsplans im Sinn des § 30 des Baugesetzbuchs, der in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a bis c 
und f bis i zumindest auch mit dem Zweck der Errichtung von 
Solaranlagen aufgestellt oder geändert worden ist, oder eines 
Nachweises für die Durchführung eines Verfahrens nach § 38 
Satz 1 des Baugesetzbuchs beigefügt werden; in diesem Fall ist 
eine Erklärung des Bieters, dass sich der eingereichte Nachweis 
auf den in dem Gebot angegebenen Standort der Solaranlagen 
bezieht, dem Gebot beizufügen. 

unverändert  (3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Ge-
botsmenge bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments pro Gebot eine zu installierende Leistung von 20 
Megawatt nicht überschreiten. 
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§ 37a Sicherheiten für Solaranlagen des ersten Segments  § 37a Sicherheiten für Solaranlagen des ersten Segments 

Die Höhe der Sicherheit nach § 31 bei den Ausschreibungen für 
Solaranlagen des ersten Segments bestimmt sich aus der Ge-
botsmenge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt zu installie-
render Leistung. Die Sicherheit verringert sich auf 25 Euro pro 
Kilowatt zu installierender Leistung, wenn das Gebot einen 
Nachweis nach § 37 Absatz 2 Nummer 2 enthält. 

 Die Höhe der Sicherheit nach § 31 bei den Ausschreibungen für 
Solaranlagen des ersten Segments bestimmt sich aus der Ge-
botsmenge multipliziert mit 50 Euro pro Kilowatt zu installie-
render Leistung. Die Sicherheit verringert sich auf 25 Euro pro 
Kilowatt zu installierender Leistung, wenn das Gebot einen 
Nachweis nach § 37 Absatz 2 Satz 2 enthält. 

   

§ 37b Höchstwert für Solaranalgen des ersten Segments  § 37b Höchstwert für Solaranalgen des ersten Segments 

aufgehoben  (1) Der Höchstwert bei den Ausschreibungen für Solaranlagen 
des ersten Segments beträgt 5,9 Cent pro Kilowattstunde. 

Der Höchstwert ergibt sich aus dem um 8 Prozent erhöhten 
Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezu-
schlagten Gebots der letzten drei Gebotstermine, deren Zu-
schläge bei der Bekanntmachung des jeweiligen Gebotster-
mins nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 bekanntgegeben wa-
ren, dabei beträgt er jedoch höchstens 5,9 Cent pro Kilowatt-
stunde. Ein sich aus der Berechnung ergebender Wert wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
des Höchstwertes für die Ausschreibungen im Jahr 2023 nach 
Maßgabe der Sätze 1 und 2 sind die Gebotswerte der im Jahr 
2022 durchgeführten Gebotstermine heranzuziehen. 

Absatz 2 wird Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 

(2) Der Höchstwert ergibt sich ab dem 1. Januar 2022 aus dem 
um 8 Prozent erhöhten Durchschnitt der Gebotswerte des je-
weils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Ge-
botstermine, deren Zuschläge bei der Bekanntgabe des jeweili-
gen Gebotstermins nach § 29 bereits nach § 35 Absatz 1 be-
kanntgegeben waren, dabei beträgt er jedoch höchstens 5,9 
Cent pro Kilowattstunde. Ein sich aus der Berechnung erge-
bender Wert wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

   

§ 37c Besondere Zuschlagsvoraussetzungen für benachtei-
ligte Gebote; Verordnungsermächtigung für die Länder 

 § 37c Besondere Zuschlagsvoraussetzungen für benachtei-
ligte Gebote; Verordnungsermächtigung für die Länder 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur darf Gebote für Freiflächenanlagen 
auf Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h und i bei 
dem Zuschlagsverfahren für Solaranlagen des ersten Segments 
nur berücksichtigen, wenn und soweit die Landesregierung für 
Gebote auf den entsprechenden Flächen eine Rechtsverord-
nung nach Absatz 2 erlassen hat und die Bundesnetzagentur 
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den Erlass der Rechtsverordnung vor dem Gebotstermin nach § 
29 bekannt gemacht hat. 

unverändert  (2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zu regeln, dass Gebote für Freiflächenanlagen auf 
Flächen nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h oder i in ih-
rem Landesgebiet bezuschlagt werden können. 

unverändert  (3) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des ers-
ten Segments, die nur aufgrund einer Rechtsverordnung nach 
Absatz 2 einen Zuschlag erhalten haben, muss die Bundesnetz-
agentur entsprechend kennzeichnen. 

   

§ 37d Erlöschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten 
Segments 

 § 37d Erlöschen von Zuschlägen für Solaranlagen des ersten 
Segments 

unverändert  Der Zuschlag erlischt bei Geboten bei den Ausschreibungen für 
Solaranlagen des ersten Segments, soweit die Anlagen nicht in-
nerhalb von 24 Monaten in Betrieb genommen worden sind 
oder soweit die Zahlungsberechtigung nach § 38 nicht spätes-
tens 26 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zu-
schlags (materielle Ausschlussfrist) zulässig und begründet be-
antragt worden ist. 

   

§ 38 Zahlungsberechtigung für Solaranlagen des ersten Seg-
ments 

 § 38 Zahlungsberechtigung für Solaranlagen des ersten Seg-
ments 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur stellt auf Antrag eines Bieters, dem 
mindestens ein Zuschlag bei einer Ausschreibung für Solaranla-
gen des ersten Segments erteilt worden ist, eine Zahlungsbe-
rechtigung für Solaranlagen aus. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die folgenden Angaben ent-
halten: 

1. die Nummer, unter der die Solaranlagen an das Regis-
ter gemeldet worden sind, 

2. die Art der Fläche, insbesondere ob die Anforderungen 
nach § 38a Absatz 1 Nummer 3 erfüllt sind, 

 (2) Der Antrag nach Absatz 1 muss die folgenden Angaben ent-
halten: 

1. die Nummer, unter der die Solaranlagen an das Regis-
ter gemeldet worden sind, oder eine Kopie der Mel-
dung an das Register, 
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3. die Angabe, in welchem Umfang die Anlagen nicht auf 

einer baulichen Anlage errichtet worden sind, 
4. den Umfang der Gebotsmenge pro bezuschlagtem Ge-

bot, der den Solaranlagen zugeteilt werden soll, ein-
schließlich der jeweils für die Gebote registrierten Zu-
schlagsnummern und 

5. die Angabe des Bieters, dass er Betreiber der Solaranla-
gen ist. 

2. die Art der Fläche, insbesondere ob die Anforderungen 
nach § 38a Absatz 1 Nummer 3 erfüllt sind, 

3. die Angabe, in welchem Umfang die Anlagen nicht auf 
einer baulichen Anlage errichtet worden sind, 

4. den Umfang der Gebotsmenge pro bezuschlagtem Ge-
bot, der den Solaranlagen zugeteilt werden soll, ein-
schließlich der jeweils für die Gebote registrierten Zu-
schlagsnummern und 

5. die Angabe des Bieters, dass er Betreiber der Solaranla-
gen ist. 

   

§ 38a Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für Solaran-
lagen des ersten Segments 

 § 38a Ausstellung von Zahlungsberechtigungen für Solaran-
lagen des ersten Segments 

(1) Die Zahlungsberechtigung für Solaranlagen nach § 38 darf 
nur ausgestellt werden, 

1. wenn die Solaranlagen vor der Antragstellung, aber 
nach der Erteilung des Zuschlags in Betrieb genom-
men worden sind und der Bieter zum Zeitpunkt der An-
tragstellung der Anlagenbetreiber ist, 

2. wenn für die Solaranlagen alle erforderlichen Angaben 
an das Register gemeldet worden sind, 

3. soweit für den Bieter eine entsprechende Gebots-
menge bezuschlagter Gebote besteht, die nicht bereits 
einer anderen Zahlungsberechtigung zugeordnet wor-
den ist; hierbei dürfen nur die folgenden Gebotsmen-
gen zugeteilt werden: 

a) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei 
dem als Standort für die Solaranlagen eine Fläche 
nach § 37 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe 
a bis g, j oder Nummer 3 angegeben worden ist, 
kann nur Solaranlagen zugeteilt werden, die sich auf 
einem dieser Standorte befinden und 

b) die Gebotsmengen von Geboten, die nur aufgrund 
einer Rechtsverordnung nach § 37c Absatz 2 

 (1) Die Zahlungsberechtigung für Solaranlagen nach § 38 darf 
nur ausgestellt werden, 

1. wenn die Solaranlagen vor der Antragstellung, aber 
nach der Erteilung des Zuschlags in Betrieb genom-
men worden sind und der Bieter zum Zeitpunkt der An-
tragstellung der Anlagenbetreiber ist, 

2. wenn für die Solaranlagen alle erforderlichen Angaben 
an das Register gemeldet worden sind, 

3. soweit für den Bieter eine entsprechende Gebots-
menge bezuschlagter Gebote besteht, die nicht bereits 
einer anderen Zahlungsberechtigung zugeordnet wor-
den ist; hierbei dürfen nur die folgenden Gebotsmen-
gen zugeteilt werden: 

a) die Gebotsmenge eines bezuschlagten Gebots, bei 
dem als Standort für die Solaranlagen eine Fläche 
nach § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 Buch-
stabe a bis g angegeben worden ist, kann nur Solar-
anlagen zugeteilt werden, die sich auf einem dieser 
Standorte befinden und 

b) die Gebotsmengen von Geboten, die nur aufgrund 
einer Rechtsverordnung nach § 37c Absatz 2 
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bezuschlagt wurden, dürfen nur für Freiflächenanla-
gen verwendet werden, die auf einer der im bezu-
schlagten Gebot benannten Flächenkategorien im 
Gebiet des Bundeslands, das die Rechtsverordnung 
erlassen hat, errichtet worden sind, 

4. soweit die für die Solaranlagen zuzuteilende Gebots-
menge die installierte Leistung der Solaranlagen nicht 
überschreitet und 

5. soweit bei Freiflächenanlagen 
a) die installierte Leistung von 20 Megawatt nicht über-

schritten wird und 
b) sich die Anlagen nicht auf einer Fläche befinden, die 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans rechtsverbind-
lich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im 
Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes fest-
gesetzt worden ist. 

bezuschlagt wurden, dürfen nur für Freiflächenanla-
gen verwendet werden, die auf einer der im bezu-
schlagten Gebot benannten Flächenkategorien im 
Gebiet des Bundeslands, das die Rechtsverordnung 
erlassen hat, errichtet worden sind, 

4. soweit die für die Solaranlagen zuzuteilende Gebots-
menge die installierte Leistung der Solaranlagen nicht 
überschreitet und 

5. soweit bei Freiflächenanlagen 
a) die installierte Leistung von 20 Megawatt nicht über-

schritten wird und 
b) sich die Anlagen nicht auf einer Fläche befinden, die 

zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans rechtsverbind-
lich als Naturschutzgebiet im Sinn des § 23 des Bun-
desnaturschutzgesetzes oder als Nationalpark im 
Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes fest-
gesetzt worden ist. 

unverändert  (2) Die Bundesnetzagentur teilt dem Netzbetreiber, in dessen 
Netz der in den Solaranlagen erzeugte Strom eingespeist wer-
den soll, die Ausstellung der Zahlungsberechtigung einschließ-
lich der Nummern, unter denen die Anlage in dem Register 
eingetragen ist, unverzüglich nach der Ausstellung der Zah-
lungsberechtigung mit. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 be-
steht rückwirkend bis zum Tag der Inbetriebnahme, wenn die 
Zahlungsberechtigung aufgrund eines Antrags ausgestellt 
wird, der spätestens drei Wochen nach der Inbetriebnahme der 
Anlage gestellt wurde 

(3) Der Netzbetreiber muss die Erfüllung der Anforderungen 
nach Absatz 1 Nummer 1, 4 und 5 sowie § 38 Absatz 2 Nummer 2 
prüfen. Er kann hierfür die Vorlage entsprechender Nachweise 
verlangen. Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung 
nach § 85 getroffen hat, muss der Netzbetreiber entsprechende 
Nachweise verlangen und diese der Bundesnetzagentur auf 

 (3) Der Netzbetreiber muss die Erfüllung der Anforderungen 
nach Absatz 1 Nummer 1, 4 und 5 sowie § 38 Absatz 2 Nummer 3 
prüfen. Er kann hierfür die Vorlage entsprechender Nachweise 
verlangen. Soweit die Bundesnetzagentur eine Festlegung 
nach § 85 getroffen hat, muss der Netzbetreiber entsprechende 
Nachweise verlangen und diese der Bundesnetzagentur auf 
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Anforderung vorlegen. Der Netzbetreiber muss der Bundes-
netzagentur das Ergebnis der Prüfung und die installierte Leis-
tung der Solaranlagen innerhalb eines Monats nach der Mittei-
lung nach Absatz 2 mitteilen. 

Anforderung vorlegen. Der Netzbetreiber muss der Bundes-
netzagentur das Ergebnis der Prüfung und die installierte Leis-
tung der Solaranlagen innerhalb eines Monats nach der Mittei-
lung nach Absatz 2 mitteilen. 

unverändert  (4) Ausgestellte Zahlungsberechtigungen stehen unter der auf-
lösenden Bedingung der Prüfung nach Absatz 3 und der Prü-
fung nach § 13 Absatz 1 Satz 2 der Marktstammdatenregister-
verordnung. Sie sind den Solaranlagen verbindlich und dauer-
haft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf andere Anlagen übertra-
gen werden. 

   

§ 38b Anzulegender Wert für Solaranlagen des ersten Seg-
ments 

 § 38b Anzulegender Wert für Solaranlagen des ersten Seg-
ments 

(1) Die Höhe des anzulegenden Werts bei den Ausschreibungen 
für Solaranlagen des ersten Segments entspricht dem Zu-
schlagswert des bezuschlagten Gebots, dessen Gebotsmenge 
der Solaranlage zugeteilt worden ist. Wenn es sich bei der So-
laranlage um eine besondere Solaranlage nach § 37 Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a oder b handelt und die Anlage horizon-
tal aufgeständert ist, erhöht sich der anzulegende Wert nach 
Satz 1 bei Anlagen, die 

1. im Jahr 2023 einen Zuschlag erhalten haben, um 1,2 
Cent pro Kilowattstunde, 

2. im Jahr 2024 einen Zuschlag erhalten haben, um 1,0 
Cent pro Kilowattstunde, 

3. im Jahr 2025 einen Zuschlag erhalten haben, um 0,7 
Cent pro Kilowattstunde und 

4. in den Jahren 2026 bis 2028 einen Zuschlag erhalten 
haben, um 0,5 Cent pro Kilowattstunde. 

Wenn es sich bei der Solaranlage um eine besondere Solaran-
lage nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d handelt, erhöht 
sich der anzulegende Wert nach Satz 1 um 0,5 Cent pro Kilo-
wattstunde. 

 (1) Die Höhe des anzulegenden Werts bei den Ausschreibungen 
für Solaranlagen des ersten Segments entspricht dem Zu-
schlagswert des bezuschlagten Gebots, dessen Gebotsmenge 
der Solaranlage zugeteilt worden ist. 
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unverändert  (2) Solaranlagen, die aufgrund eines technischen Defekts, einer 
Beschädigung oder eines Diebstahls Solaranlagen an demsel-
ben Standort ersetzen, sind abweichend von § 3 Nummer 30 bis 
zur Höhe der vor der Ersetzung an demselben Standort instal-
lierten Leistung von Solaranlagen als zu dem Zeitpunkt in Be-
trieb genommen anzusehen, zu dem die ersetzten Anlagen in 
Betrieb genommen worden sind. Die Zahlungsberechtigung 
verliert im Zeitpunkt der Ersetzung ihre Wirksamkeit für die er-
setzte Anlage und erfasst stattdessen die ersetzende Anlage. 

   

Unterabschnitt 4 

Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments 

 Unterabschnitt 4 

Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments 

   

§ 38c Gebote für Solaranlagen des zweiten Segments  § 38c Gebote für Solaranlagen des zweiten Segments 

unverändert  (1) Gebote bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zwei-
ten Segments dürfen nur für Anlagen abgegeben werden, die 
auf, an oder in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand er-
richtet werden sollen. 

(2) Geboten bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
zweiten Segments muss in Ergänzung zu den Anforderungen 
nach § 30 eine Eigenerklärung des Bieters beigefügt werden, 
dass er Eigentümer der Fläche ist, auf der die Solaranlagen er-
richtet werden sollen, oder dass er das Gebot mit Zustimmung 
des Eigentümers dieser Fläche abgibt. 

Absatz 2 a.F. wird 
zu Absatz 3 n.F. 

 

(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Ge-
botsmenge bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
zweiten Segments pro Gebot eine zu installierende Leistung 
von 20 Megawatt nicht überschreiten. 

 (2) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 darf die Ge-
botsmenge bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
zweiten Segments pro Gebot eine zu installierende Leistung 
von 20 Megawatt nicht überschreiten. 
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§ 38d Projektsicherungsbeitrag  § 38d Projektsicherungsbeitrag 

unverändert  (1) Bieter müssen für ihre Gebote einen Projektsicherungsbei-
trag leisten. Die Höhe des Projektsicherungsbeitrags bestimmt 
sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 35 Euro je Kilowatt 
zu installierender Leistung. 

unverändert  (2) Der Projektsicherungsbeitrag ist als Geldbetrag auf ein nach 
§ 31 Absatz 5 eingerichtetes Verwahrkonto der Bundesnetza-
gentur bei Gebotsabgabe zu entrichten. 

unverändert  (3) Bieter müssen bei der Zahlung des Projektsicherungsbei-
trags das Gebot, auf das sich der Projektsicherungsbeitrag be-
zieht, eindeutig bezeichnen. 

unverändert  (4) Die Bundesnetzagentur gibt dem Bieter unverzüglich den 
Projektsicherungsbeitrag zurück, wenn der Bieter für dieses 
Gebot keinen Zuschlag nach § 32 erhalten oder das Gebot nach 
§ 30a Absatz 2 zurückgenommen hat. 

unverändert  (5) Die Bundesnetzagentur überweist nach Zuschlagserteilung 
die Projektsicherungsbeiträge der bezuschlagten Gebote auf 
ein Geldkonto des jeweils regelverantwortlichen Übertragungs-
netzbetreibers. 

unverändert  (6) Der Netzbetreiber erstattet nach der Inbetriebnahme einer 
Anlage den von dem Anlagenbetreiber geleisteten Projektsi-
cherungsbeitrag in Höhe von 35 Euro je Kilowatt installierter 
und bezuschlagter Gebotsmenge im Rahmen der ersten auf 
die Inbetriebnahme folgenden Endabrechnung in Form einer 
Einmalzahlung. 

   

§ 38e Höchstwert für Solaranlagen des zweiten Segments  § 38e Höchstwert für Solaranlagen des zweiten Segments 

unverändert  (1) Der Höchstwert bei den Ausschreibungen für Solaranlagen 
des zweiten Segments beträgt 9 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 
Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 

 (2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2022 um 1 
Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
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zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

   

§ 38f Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments  § 38f Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments 

unverändert  Zuschläge für Solaranlagen des zweiten Segments sind dem 
Standort, auf den sich das Gebot bezieht, verbindlich und dau-
erhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht ganz oder teilweise auf an-
dere Standorte übertragen werden. 

   

§ 38g Dauer des Zahlungsanspruchs für Solaranlagen des 
zweiten Segments 

 § 38g Dauer des Zahlungsanspruchs für Solaranlagen des 
zweiten Segments 

unverändert  Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 1 endet der Zeitraum mit 
dem Ablauf des 252. auf die öffentliche Bekanntgabe des Zu-
schlags folgenden Kalendermonats. 

   

§ 38h Anzulegender Wert für Solaranlagen des zweiten Seg-
ment 

 § 38h (weggefallen) 

§ 38b ist bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten 
Segments entsprechend anzuwenden. 

  

   

§ 38i (weggefallen)  § 38i (weggefallen) 
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Unterabschnitt 5 
Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

 Unterabschnitt 5 
Ausschreibungen für Biomasseanlagen 

   

§ 39 Gebote für Biomasseanlagen  § 39 Gebote für Biomasseanlagen 

(1) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 müssen Bio-
masseanlagen, für die Gebote abgegeben werden, folgende 
Anforderungen erfüllen:  

1. die Anlage darf im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung 
noch nicht in Betrieb genommen worden sein, 

2. die Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz oder nach einer anderen Bestimmung 
des Bundesrechts oder die Baugenehmigung muss für 
die Anlage, für die ein Gebot abgegeben wird, vier Wo-
chen vor dem Gebotstermin erteilt worden sein, und 

3. die Anlage muss mit den erforderlichen Daten vier Wo-
chen vor dem Gebotstermin als genehmigt an das Re-
gister gemeldet worden sein; die Meldefristen des Re-
gisters bleiben hiervon unberührt. 

 (1) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 müssen Bio-
masseanlagen, für die Gebote abgegeben werden, folgende 
Anforderungen erfüllen:  

1. die Anlage darf im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung 
noch nicht in Betrieb genommen worden sein, 

2. die Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz oder nach einer anderen Bestimmung 
des Bundesrechts oder die Baugenehmigung muss für 
die Anlage, für die ein Gebot abgegeben wird, drei Wo-
chen vor dem Gebotstermin erteilt worden sein, und 

3. die Anlage muss mit den erforderlichen Daten drei Wo-
chen vor dem Gebotstermin als genehmigt an das Re-
gister gemeldet worden sein; die Meldefristen des Re-
gisters bleiben hiervon unberührt. 

(2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Angaben beifügen:  

1. die Nummer, unter der die von der Genehmigung nach 
Absatz 1 Nummer 2 umfasste Anlage an das Register 
gemeldet worden ist, und 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach Absatz 1 
Nummer 2, unter dem die Genehmigung der Anlage er-
teilt worden ist, sowie die Genehmigungsbehörde und 
deren Anschrift. 

 (2) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Angaben beifügen:  

1. die Nummer, unter der die von der Genehmigung nach 
Absatz 1 Nummer 2 umfasste Anlage an das Register 
gemeldet worden ist, oder eine Kopie der Meldung an 
das Register und 

2. das Aktenzeichen der Genehmigung nach Absatz 1 
Nummer 2, unter dem die Genehmigung der Anlage er-
teilt worden ist, sowie die Genehmigungsbehörde und 
deren Anschrift. 

unverändert  (3) Bieter müssen ihren Geboten in Ergänzung zu den Anforde-
rungen nach § 30 folgende Nachweise beifügen:  

1. die Eigenerklärung, dass die Genehmigung nach Ab-
satz 1 Nummer 2 auf ihn ausgestellt worden ist, oder die 
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Erklärung des Inhabers der entsprechenden Genehmi-
gung, dass der Bieter das Gebot mit Zustimmung des 
Genehmigungsinhabers abgibt, 

2. eine Eigenerklärung des Inhabers der Genehmigung 
nach Absatz 1 Nummer 2, dass kein wirksamer Zuschlag 
aus einer früheren Ausschreibung für die Anlage be-
steht, für die das Gebot abgegeben worden ist, 

3. eine Eigenerklärung, dass für die Anlage keine kosten-
effiziente Möglichkeit zur Nutzung als hocheffiziente 
KWK-Anlage besteht, wenn es sich nicht um eine KWK-
Anlage handelt, 

4. bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung 
von über 50 Megawatt eine Eigenerklärung, dass es 
sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt oder 
die Anlage einen elektrischen Nettowirkungsgrad von 
mindestens 36 Prozent hat oder eine Gesamtfeue-
rungswärmeleistung von höchstens 100 Megawatt hat 
und die im Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1442 der 
Kommission vom 31. Juli 2017 über Schlussfolgerungen 
zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der 
Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates für Großfeuerungsanlagen (ABl. L 212 vom 
17.8.2017, S. 1) definierten verbundenen Energieeffizienz-
werte erreicht, und 

bei Biogasanlagen, die auch KWK-Anlagen sind, eine Eigener-
klärung, dass es sich um eine hocheffiziente KWK-Anlage han-
delt. 

unverändert  (4) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 30 dürfen Anla-
gen, für die ein Gebot abgegeben wird, eine zu installierende 
Leistung von 20 Megawatt nicht überschreiten. § 24 Absatz 1 ist 
entsprechend anzuwenden. 
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§ 39a Sicherheiten für Biomasseanlagen  § 39a Sicherheiten für Biomasseanlagen 

unverändert  Die Höhe der Sicherheit nach § 31 für Biomasseanlagen be-
stimmt sich aus der Gebotsmenge multipliziert mit 60 Euro pro 
Kilowatt zu installierender Leistung. 

   
§ 39b Höchstwert für Biomasseanlagen  § 39b Höchstwert für Biomasseanlagen 

(1) Der Höchstwert für Strom aus Biomasseanlagen beträgt im 
Jahr 2023 16,07 Cent pro Kilowattstunde. 

 (1) Der Höchstwert für Strom aus Biomasseanlagen beträgt im 
Jahr 2021 16,4 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 1 
Prozent pro Jahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe des 
Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 
ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

 (2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2022 um 1 
Prozent pro Jahr gegenüber dem im jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe des 
Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 
ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

   

§ 39c Ausschluss von Geboten für Biomasseanlagen  § 39c Ausschluss von Geboten für Biomasseanlagen 

Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Biomasseanlagen 
von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn sie für eine in dem Ge-
bot angegebene Biomasseanlage bereits einen Zuschlag nach 
diesem Gesetz oder der KWK-Ausschreibungsverordnung er-
teilt hat, der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist. 

 Die Bundesnetzagentur schließt Gebote für Biomasseanlagen 
von dem Zuschlagsverfahren aus, wenn sie für eine in dem Ge-
bot angegebene Biomasseanlage bereits einen Zuschlag erteilt 
hat, der zum Gebotstermin nicht entwertet worden ist. 

   
§ 39d Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen  § 39d Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur 
folgendes Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen durch, so-
fern die insgesamt eingereichte Gebotsmenge der zugelasse-
nen Gebote unter der ausgeschriebenen Menge des Gebotster-
mins liegt. Sie separiert die Gebote, die für Neuanlagen abgege-
ben wurden, von denen, die für Bestandsanlagen im Sinn des 
§ 39g abgegeben wurden. Die Bundesnetzagentur prüft die Zu-
lässigkeit aller Gebote nach den §§ 33 und 34. Die Bundesnetza-
gentur sortiert die Gebote für Neuanlagen und für 

Lediglich Aus-
tausch von Satz-
zeichen in Satz 1 

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 führt die Bundesnetzagentur 
folgendes Zuschlagsverfahren für Biomasseanlagen durch, so-
fern die insgesamt eingereichte Gebotsmenge der zugelasse-
nen Gebote unter der ausgeschriebenen Menge des Gebotster-
mins liegt: Sie separiert die Gebote, die für Neuanlagen abgege-
ben wurden, von denen, die für Bestandsanlagen im Sinn des 
§ 39g abgegeben wurden. Die Bundesnetzagentur prüft die Zu-
lässigkeit aller Gebote nach den §§ 33 und 34. Die Bundesnetza-
gentur sortiert die Gebote für Neuanlagen und für 
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Bestandsanlagen jeweils nach § 32 Absatz 1 Satz 3. Sie erteilt der 
Reihenfolge nach jeweils allen zulässigen Geboten für Neuanla-
gen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent 
der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für 
Neuanlagen erreicht oder erstmalig durch ein Gebot über-
schritten sind, und allen zulässigen Geboten für Bestandsanla-
gen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent 
der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für 
Bestandsanlagen erreicht oder erstmalig durch ein Gebot über-
schritten sind (Zuschlagsbegrenzung). Geboten oberhalb der 
Zuschlagsbegrenzung wird kein Zuschlag erteilt; das Gebot, 
durch das die Zuschlagsbegrenzung erreicht oder überschrit-
ten wird, erhält den Zuschlag in dem Umfang, für den das Ge-
bot abgegeben worden ist. 

Bestandsanlagen jeweils nach § 32 Absatz 1 Satz 3. Sie erteilt der 
Reihenfolge nach jeweils allen zulässigen Geboten für Neuanla-
gen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent 
der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für 
Neuanlagen erreicht oder erstmalig durch ein Gebot über-
schritten sind, und allen zulässigen Geboten für Bestandsanla-
gen einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis 80 Prozent 
der eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote für 
Bestandsanlagen erreicht oder erstmalig durch ein Gebot über-
schritten sind (Zuschlagsbegrenzung). Geboten oberhalb der 
Zuschlagsbegrenzung wird kein Zuschlag erteilt; das Gebot, 
durch das die Zuschlagsbegrenzung erreicht oder überschrit-
ten wird, erhält den Zuschlag in dem Umfang, für den das Ge-
bot abgegeben worden ist. 

(2) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend 
von Absatz 1 und § 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für 
Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Ge-
botsmenge der zugelassenen Gebote mindestens der ausge-
schriebenen Menge des Gebotstermins entspricht. Sie öffnet 
die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotster-
min. Sie prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 
34. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die für Projekte in 
der Südregion abgegeben wurden, und sortiert diese Gebote 
entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundes-
netzagentur allen nach Satz 4 separierten Geboten einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 
50 Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Aus-
schreibungsvolumens durch einen Zuschlag erreicht oder erst-
malig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundesnetzagentur 
sämtliche zugelassenen Gebote, die nicht bereits nach Satz 5 
einen Zuschlag erhalten haben, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 
3 und erteilt allen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Ge-
bots, bis eine weitere Menge in Höhe von 50 Prozent des Aus-
schreibungsvolumens erstmals durch den Zuschlag zu einem 

Lediglich Aus-
tausch von Satz-
zeichen in Satz 1 

(2) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend 
von Absatz 1 und § 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für 
Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Ge-
botsmenge der zugelassenen Gebote mindestens der ausge-
schriebenen Menge des Gebotstermins entspricht: Sie öffnet 
die fristgerecht eingegangenen Gebote nach dem Gebotster-
min. Sie prüft die Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 
34. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die für Projekte in 
der Südregion abgegeben wurden, und sortiert diese Gebote 
entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundes-
netzagentur allen nach Satz 4 separierten Geboten einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 
50 Prozent des an diesem Gebotstermin zu vergebenden Aus-
schreibungsvolumens durch einen Zuschlag erreicht oder erst-
malig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundesnetzagentur 
sämtliche zugelassenen Gebote, die nicht bereits nach Satz 5 
einen Zuschlag erhalten haben, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 
3 und erteilt allen Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Ge-
bots, bis eine weitere Menge in Höhe von 50 Prozent des Aus-
schreibungsvolumens erstmals durch den Zuschlag zu einem 
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Gebot erreicht oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). Gebo-
ten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt. 

Gebot erreicht oder überschritten ist (Zuschlagsgrenze). Gebo-
ten oberhalb der Zuschlagsgrenze wird kein Zuschlag erteilt. 

(3) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend 
von Absatz 1 und § 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für 
Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Ge-
botsmenge der zugelassenen Gebote unter der ausgeschriebe-
nen Menge des Gebotstermins liegt. Sie öffnet die fristgerecht 
eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. Sie prüft die 
Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34. Sie separiert die 
zugelassenen Gebote, die für Anlagen in der Südregion abge-
geben wurden; sie separiert diese Gebote danach, ob sie für 
Neuanlagen oder für Bestandsanlagen im Sinne des § 39g ab-
gegeben wurden. Die Bundesnetzagentur sortiert die Gebote, 
die für Bestandsanlagen in der Südregion abgegeben wurden, 
entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundes-
netzagentur allen nach Satz 5 separierten Geboten einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 
20 Prozent der an diesem Gebotstermin eingereichten Gebots-
menge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht 
oder erstmalig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundes-
netzagentur die nach Satz 4 erster Halbsatz separierten Gebote, 
denen noch kein Zuschlag erteilt wurde, entsprechend § 32 Ab-
satz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach 
Satz 7 sortierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Ge-
bots, bis eine Zuschlagsmenge von insgesamt 40 Prozent ein-
schließlich der nach Satz 6 bezuschlagten Gebotsmenge der an 
diesem Gebotstermin eingereichten Gebotsmenge der zuge-
lassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig 
überschritten ist. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die 
noch nicht bezuschlagt wurden; sie separiert diese Gebote da-
nach, ob sie für Neuanlagen oder für Bestandsanlagen im Sinn 
des § 39g abgegeben wurden. Die Bundesnetzagentur sortiert 
die Gebote, die für Bestandsanlagen abgegeben wurden, ent-
sprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die 

Lediglich Aus-
tausch von Satz-
zeichen in Satz 1 

(3) Ab dem Jahr 2022 führt die Bundesnetzagentur abweichend 
von Absatz 1 und § 32 Absatz 1 folgendes Zuschlagsverfahren für 
Biomasseanlagen durch, sofern die insgesamt eingereichte Ge-
botsmenge der zugelassenen Gebote unter der ausgeschriebe-
nen Menge des Gebotstermins liegt: Sie öffnet die fristgerecht 
eingegangenen Gebote nach dem Gebotstermin. Sie prüft die 
Zulässigkeit der Gebote nach den §§ 33 und 34. Sie separiert die 
zugelassenen Gebote, die für Anlagen in der Südregion abge-
geben wurden; sie separiert diese Gebote danach, ob sie für 
Neuanlagen oder für Bestandsanlagen im Sinne des § 39g ab-
gegeben wurden. Die Bundesnetzagentur sortiert die Gebote, 
die für Bestandsanlagen in der Südregion abgegeben wurden, 
entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundes-
netzagentur allen nach Satz 5 separierten Geboten einen Zu-
schlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlagsmenge von 
20 Prozent der an diesem Gebotstermin eingereichten Gebots-
menge der zugelassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht 
oder erstmalig überschritten ist. Sodann sortiert die Bundes-
netzagentur die nach Satz 4 erster Halbsatz separierten Gebote, 
denen noch kein Zuschlag erteilt wurde, entsprechend § 32 Ab-
satz 1 Satz 3. Sodann erteilt die Bundesnetzagentur allen nach 
Satz 7 sortierten Geboten einen Zuschlag im Umfang ihres Ge-
bots, bis eine Zuschlagsmenge von insgesamt 40 Prozent ein-
schließlich der nach Satz 6 bezuschlagten Gebotsmenge der an 
diesem Gebotstermin eingereichten Gebotsmenge der zuge-
lassenen Gebote durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig 
überschritten ist. Sie separiert die zugelassenen Gebote, die 
noch nicht bezuschlagt wurden; sie separiert diese Gebote da-
nach, ob sie für Neuanlagen oder für Bestandsanlagen im Sinn 
des § 39g abgegeben wurden. Die Bundesnetzagentur sortiert 
die Gebote, die für Bestandsanlagen abgegeben wurden, ent-
sprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann erteilt die 
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Bundesnetzagentur allen nach Satz 10 separierten Geboten ei-
nen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlags-
menge von 20 Prozent der an diesem Gebotstermin einge-
reichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen 
Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. Sodann sor-
tiert die Bundesnetzagentur die Gebote, denen noch kein Zu-
schlag erteilt wurde, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann 
erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 12 sortierten Ge-
boten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zu-
schlagsmenge von weiteren 40 Prozent einschließlich der nach 
Satz 11 bezuschlagten Gebotsmenge der an diesem Gebotster-
min eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote 
durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. 

Bundesnetzagentur allen nach Satz 10 separierten Geboten ei-
nen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zuschlags-
menge von 20 Prozent der an diesem Gebotstermin einge-
reichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote durch einen 
Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. Sodann sor-
tiert die Bundesnetzagentur die Gebote, denen noch kein Zu-
schlag erteilt wurde, entsprechend § 32 Absatz 1 Satz 3. Sodann 
erteilt die Bundesnetzagentur allen nach Satz 12 sortierten Ge-
boten einen Zuschlag im Umfang ihres Gebots, bis eine Zu-
schlagsmenge von weiteren 40 Prozent einschließlich der nach 
Satz 11 bezuschlagten Gebotsmenge der an diesem Gebotster-
min eingereichten Gebotsmenge der zugelassenen Gebote 
durch einen Zuschlag erreicht oder erstmalig überschritten ist. 

   
§ 39e Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanlagen  § 39e Erlöschen von Zuschlägen für Biomasseanlagen 

unverändert  (1) Der Zuschlag erlischt bei Geboten für Biomasseanlagen 36 
Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags, so-
weit die Anlage nicht bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb ge-
nommen worden ist. 

unverändert  (2) Auf Antrag, den der Bieter vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 
gestellt hat, verlängert die Bundesnetzagentur die Frist, nach 
der der Zuschlag erlischt, wenn  

1. gegen die im bezuschlagten Gebot angegebene Ge-
nehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 nach der Ab-
gabe des Gebots ein Rechtsbehelf Dritter eingelegt 
worden ist und 

2. die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung in die-
sem Zusammenhang durch die zuständige Behörde 
oder gerichtlich angeordnet worden ist. 

Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit 
der Genehmigung ausgesprochen werden, wobei der Verlän-
gerungszeitraum 48 Monate nicht überschreiten darf. 
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§ 39f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Bio-
masseanlagen 

 § 39f Änderungen nach Erteilung des Zuschlags für Bio-
masseanlagen 

unverändert  (1) Zuschläge sind den Biomasseanlagen, auf die sich die in 
dem Gebot angegebene Genehmigung bezieht, verbindlich 
und dauerhaft zugeordnet. Sie dürfen nicht auf andere Anlagen 
oder andere Genehmigungen übertragen werden. 

unverändert  (2) Wird die Genehmigung nach Erteilung des Zuschlags geän-
dert, bleibt der Zuschlag auf die geänderte Genehmigung be-
zogen. Der Umfang des Zuschlags verändert sich dadurch 
nicht. 

   
§ 39g Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen  § 39g Einbeziehung bestehender Biomasseanlagen 

(1) Abweichend von § 39 Absatz 1 Nummer 1 können für Bio-
masseanlagen, die erstmals vor dem 1. Januar 2017 ausschließ-
lich mit Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung in der für 
die Inbetriebnahme maßgeblichen Fassung in Betrieb genom-
men worden sind (bestehende Biomasseanlagen), Gebote ab-
gegeben werden, wenn der bisherige Zahlungsanspruch für 
Strom aus dieser Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung zum Zeit-
punkt der Ausschreibung nur noch für höchstens acht Jahre 
besteht. Abweichend von § 22 Absatz 4 Satz 2 können auch be-
stehende Biomasseanlagen mit einer installierten Leistung von 
150 Kilowatt oder weniger Gebote abgeben. Der Zuschlagswert 
ist für alle bezuschlagten Gebote von Anlagen nach Satz 2 ab-
weichend von § 3 Nummer 51 und § 39i Absatz 5 der Gebotswert 
des höchsten noch bezuschlagten Gebots desselben Gebots-
termins zuzüglich 0,5 Cent pro Kilowattstunde in den Aus-
schreibungen der Kalenderjahre 2023 bis 2025 für Anlagen mit 
einer installierten Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt. 

 (1) Abweichend von § 39 Absatz 1 Nummer 1 können für Strom 
aus Biomasseanlagen, die erstmals vor dem 1. Januar 2017 aus-
schließlich mit Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung in 
der für die Inbetriebnahme maßgeblichen Fassung in Betrieb 
genommen worden sind (bestehende Biomasseanlagen), Ge-
bote abgegeben werden, wenn der bisherige Zahlungsan-
spruch für Strom aus dieser Anlage nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung nur noch für höchstens acht 
Jahre besteht. Abweichend von § 22 Absatz 4 Satz 2 können 
auch bestehende Biomasseanlagen mit einer installierten Leis-
tung von 150 Kilowatt oder weniger Gebote abgeben. Der Zu-
schlagswert ist für alle bezuschlagten Gebote von Anlagen 
nach Satz 2 abweichend von § 3 Nummer 51 und § 39i Absatz 5 
der Gebotswert des höchsten noch bezuschlagten Gebots des-
selben Gebotstermins zuzüglich 0,5 Cent pro Kilowattstunde in 
den Ausschreibungen der Kalenderjahre 2021 bis 2025 für Anla-
gen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 500 Kilo-
watt. 

(2) Erteilt die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 einer bestehen-
den Biomasseanlage einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach § 

 (2) Erteilt die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 einer bestehen-
den Biomasseanlage einen Zuschlag, tritt der Anspruch nach § 
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19 Absatz 1 ab dem ersten Tag eines durch den Anlagenbetrei-
ber zu bestimmenden Kalendermonats für die Zukunft an die 
Stelle aller bisherigen Ansprüche nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung. Der 
Anlagenbetreiber muss dem Netzbetreiber einen Kalendermo-
nat mitteilen, der nicht vor dem dritten und nicht nach dem 60. 
Kalendermonat liegt, der auf die öffentliche Bekanntgabe des 
Zuschlags folgt. Die Mitteilung hat vor Beginn des Kalendermo-
nats zu erfolgen, der dem nach Satz 2 mitzuteilenden Kalender-
monat vorangeht. Wenn der Anlagenbetreiber keine Mitteilung 
nach Satz 2 macht, tritt der neue Anspruch am ersten Tag des 
61. Kalendermonats, der auf die öffentliche Bekanntgabe des 
Zuschlags folgt, an die Stelle der bisherigen Ansprüche. Der 
Netzbetreiber muss der Bundesnetzagentur den Tag nach Satz 
1 mitteilen, sobald dieser ihm bekannt ist. 

19 Absatz 1 ab dem ersten Tag eines durch den Anlagenbetrei-
ber zu bestimmenden Kalendermonats für die Zukunft an die 
Stelle aller bisherigen Ansprüche nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz in der für die Anlage maßgeblichen Fassung. Der 
Anlagenbetreiber muss dem Netzbetreiber einen Kalendermo-
nat mitteilen, der nicht vor dem dritten und nicht nach dem 
sechsunddreißigsten Kalendermonat liegt, der auf die öffentli-
che Bekanntgabe des Zuschlags folgt. Die Mitteilung hat vor 
Beginn des Kalendermonats zu erfolgen, der dem nach Satz 2 
mitzuteilenden Kalendermonat vorangeht. Wenn der Anlagen-
betreiber keine Mitteilung nach Satz 2 macht, tritt der neue An-
spruch am ersten Tag des siebenunddreißigsten Kalendermo-
nats, der auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgt, 
an die Stelle der bisherigen Ansprüche. Der Netzbetreiber muss 
der Bundesnetzagentur den Tag nach Satz 1 mitteilen, sobald 
dieser ihm bekannt ist. 

(3) Die Anlage gilt als an dem Tag nach Absatz 2 neu in Betrieb 
genommen. Ab diesem Tag sind für diese Anlagen alle Rechte 
und Pflichten verbindlich, die für Anlagen gelten, die nach dem 
31. Dezember 2022 in Betrieb genommen worden sind, und es 
ist die Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung der Ausschreibung geltenden Fassung verbindlich. 

 (3) Die Anlage gilt als an dem Tag nach Absatz 2 neu in Betrieb 
genommen. Ab diesem Tag sind für diese Anlagen alle Rechte 
und Pflichten verbindlich, die für Anlagen gelten, die nach dem 
31. Dezember 2020 in Betrieb genommen worden sind, und es 
ist die Biomasseverordnung in der zum Zeitpunkt der Bekannt-
machung der Ausschreibung geltenden Fassung verbindlich. 

unverändert  (4) Der neue Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 besteht nur, wenn ein Umweltgutachter mit einer Zulas-
sung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren 
Energien bescheinigt hat, dass die Anlage für einen bedarfsori-
entierten Betrieb technisch geeignet ist und der Anlagenbe-
treiber diese Bescheinigung dem Netzbetreiber vorgelegt hat. 
Maßgeblich für einen bedarfsorientierten Betrieb sind  

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, die Anforderungen 
nach § 39i Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, die Anforde-
rungen nach § 39i Absatz 2 Satz 2 Nummer 2. 
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(5) Die §§ 39 bis 39f sind mit den Maßgaben anzuwenden, dass  

1. die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 für ei-
nen Zeitraum bis mindestens zum letzten Tag des elf-
ten Kalenderjahres, das auf den Gebotstermin folgt, er-
teilt worden sein muss, 

1a. die Anlage dem Register gemeldet worden sein muss, 
2. der Bieter in Ergänzung zu § 39 Absatz 3 Eigenerklärun-

gen beifügen muss, nach denen  
a) er Betreiber der Biomasseanlage ist und  
b) die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 die 

Anforderung nach Nummer 1 erfüllt, und 
3. der Höchstwert nach § 39b Absatz 1 im Jahr 2023 18,03 

Cent pro Kilowattstunde beträgt; dieser Höchstwert 
verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 0,5 Prozent 
pro Jahr gegenüber dem in dem jeweils vorangegange-
nen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet; für die Be-
rechnung der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer er-
neuten Anpassung nach Halbsatz 1 ist der nicht gerun-
dete Wert zugrunde zu legen,  

3a. der Zuschlag sich auf die im Gebot angegebene beste-
hende Biomasseanlage bezieht und 

4. der Zuschlag in Ergänzung zu § 39e Absatz 1 sechs Mo-
nate nach dem Tag nach Absatz 2 erlischt, wenn der 
Anlagenbetreiber nicht bis zu diesem Zeitpunkt dem 
Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgutach-
ters nach Absatz 4 vorgelegt hat; der Netzbetreiber 
muss der Bundesnetzagentur den Zeitpunkt der Vor-
lage der Bescheinigung mitteilen, sobald dieser ihm be-
kannt ist. 

 (5) Die §§ 39 bis 39f sind mit den Maßgaben anzuwenden, dass  
1. die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 für ei-

nen Zeitraum bis mindestens zum letzten Tag des elf-
ten Kalenderjahres, das auf den Gebotstermin folgt, er-
teilt worden sein muss, 

1a. die Anlage dem Register gemeldet worden sein muss, 
2. der Bieter in Ergänzung zu § 39 Absatz 3 Eigenerklärun-

gen beifügen muss, nach denen  
a) er Betreiber der Biomasseanlage ist, 
b) die Genehmigung nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 die 

Anforderung nach Nummer 1 erfüllt und 
c) kein Verbot zur Teilnahme an der Ausschreibung für 

die Biomasseanlage nach diesem Gesetz oder nach 
einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nung besteht, und 

3. der Höchstwert nach § 39b Absatz 1 im Jahr 2021 18,40 
Cent Cent pro Kilowattstunde beträgt; dieser Höchst-
wert verringert sich ab dem 1. Januar 2022 um 1 Prozent 
pro Jahr, wobei § 39b Absatz 2 entsprechend anzuwen-
den ist, 

3a. der Zuschlag sich auf die im Gebot angegebene beste-
hende Biomasseanlage bezieht und 

4. der Zuschlag in Ergänzung zu § 39e Absatz 1 sechs Mo-
nate nach dem Tag nach Absatz 2 erlischt, wenn der 
Anlagenbetreiber nicht bis zu diesem Zeitpunkt dem 
Netzbetreiber die Bescheinigung des Umweltgutach-
ters nach Absatz 4 vorgelegt hat; der Netzbetreiber 
muss der Bundesnetzagentur den Zeitpunkt der Vor-
lage der Bescheinigung mitteilen, sobald dieser ihm be-
kannt ist. 

unverändert  (6) Wenn eine bestehende Biomasseanlage einen Zuschlag er-
hält, ist ihr anzulegender Wert unabhängig von ihrem Zu-
schlagswert der Höhe nach begrenzt auf die durchschnittliche 
Höhe des anzulegenden Werts für den in der jeweiligen Anlage 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 112 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  

  

erzeugten Strom in Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz in der für die Anlage bisher maßgebli-
chen Fassung, wobei der Durchschnitt der drei dem Gebotster-
min vorangegangenen Kalenderjahre maßgeblich ist. Für die 
Ermittlung des Durchschnitts sind für jedes der drei Jahre der 
Quotient aus allen für die Anlage geleisteten Zahlungen, die 
aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder einer auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung geleistet 
wurden, und der im jeweiligen Jahr insgesamt vergüteten 
Strommenge zugrunde zu legen, sodann ist die Summe der 
nach dem vorstehenden Halbsatz ermittelten anzulegenden 
Werte durch drei zu teilen. 

   

§ 39h Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasseanlagen  § 39h Dauer des Zahlungsanspruchs für Biomasseanlagen 

unverändert  (1) Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 3 beginnt der Zeitraum 
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 für bestehende Biomasseanlagen nach 
§ 39g Absatz 1 mit dem Tag nach § 39g Absatz 2 und für sons-
tige Biomasseanlagen spätestens 36 Monate nach der öffentli-
chen Bekanntgabe des Zuschlags. 

unverändert  (2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn  
1. die Inbetriebnahme der Biomasseanlage aufgrund ei-

ner Fristverlängerung nach § 39e Absatz 2 erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgt, 

2. für bestehende Biomasseanlagen die Bescheinigung 
nach § 39g Absatz 4 erst nach dem Tag nach § 39g Ab-
satz 2 vorgelegt wird. 

unverändert  (3) Abweichend von § 25 Absatz 1 Satz 1 beträgt der Zahlungs-
zeitraum für bestehende Biomasseanlagen zehn Jahre. Dieser 
Zeitraum kann nicht erneut nach § 39g verlängert werden. 
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§ 39i Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomasseanla-
gen 

 § 39i Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomasseanla-
gen 

(1) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 
Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeu-
gung des Biogases eingesetzte Anteil von Getreidekorn und 
Mais bei Anlagen, die  

1. im Jahr 2023 einen Zuschlag erhalten haben, in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 40 Masseprozent 
beträgt, 

2. im Jahr 2024 oder 2025 einen Zuschlag erhalten haben, 
in jedem Kalenderjahr insgesamt höchstens 35 Mas-
seprozent beträgt, 

3. im Jahr 2026, 2027 oder 2028 einen Zuschlag erhalten 
haben, in jedem Kalenderjahr höchstens 30 Massepro-
zent beträgt. 

Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, Maiskorn-Spin-
del-Gemisch, Körnermais und Lieschkolbenschrot anzusehen. 

 (1) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 
Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht nur, wenn der zur Erzeu-
gung des Biogases eingesetzte Anteil von Getreidekorn oder 
Mais in jedem Kalenderjahr insgesamt höchstens 40 Massepro-
zent beträgt. Als Mais im Sinn von Satz 1 sind Ganzpflanzen, 
Maiskorn-Spindel-Gemisch, Körnermais und Lieschkolben-
schrot anzusehen. 

(1a) Ein durch einen Zuschlag erworbener Anspruch nach § 19 
Absatz 1 für Strom aus Biogas besteht nur, wenn in der Anlage 
kein Biomethan eingesetzt wird. 

  

unverändert  (2) Für Strom aus Biomasseanlagen verringert sich der An-
spruch nach § 19 Absatz 1 für jede Kilowattstunde, um die in ei-
nem Kalenderjahr die Höchstbemessungsleistung der Anlage 
überschritten wird, in der Veräußerungsform der Marktprämie 
auf null und in den Veräußerungsformen einer Einspeisevergü-
tung auf den Marktwert. Höchstbemessungsleistung im Sinn 
von Satz 1 ist  

1. für Anlagen, die Biogas einsetzen, der um 55 Prozent 
verringerte Wert der bezuschlagten Gebotsmenge und 

2. für Anlagen, die feste Biomasse einsetzen, der um 25 
Prozent verringerte Wert der bezuschlagten Gebots-
menge. 
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Wird der Zuschlag nach § 35a teilweise entwertet, ist bei der 
Bestimmung der Höchstbemessungsleistung nach Satz 2 die 
bezuschlagte Gebotsmenge entsprechend zu verringern. 

(3) Soweit in Biomasseanlagen Biogas eingesetzt wird, das in 
dem jeweiligen Kalenderjahr durch anaerobe Vergärung von 
Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem Anteil 
von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel 
Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 Buch-
stabe a des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung gewonnen wor-
den ist, ist der anzulegende Wert für den aus diesen Bioabfällen 
erzeugten Strom unabhängig von ihrem Zuschlagswert der 
Höhe nach begrenzt  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt auf 14,16 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-
gawatt auf 12,41 Cent pro Kilowattstunde. 

Die anzulegenden Werte nach Satz 1 verringern sich erstmals 
ab dem 1. Juli 2024 und sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Ka-
lenderjahres für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genom-
menen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem jeweils 
vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten 
und werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für 
die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund 
einer erneuten Anpassung nach Satz 2 sind die ungerundeten 
Werte zugrunde zu legen. 

 (3) Soweit in Biomasseanlagen Biogas eingesetzt wird, das in 
dem jeweiligen Kalenderjahr durch anaerobe Vergärung von 
Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem Anteil 
von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Abfallschlüssel 
Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Nummer 1 Buch-
stabe a des Anhangs 1 der Bioabfallverordnung gewonnen wor-
den ist, ist der anzulegende Wert für den aus diesen Bioabfällen 
erzeugten Strom unabhängig von ihrem Zuschlagswert der 
Höhe nach begrenzt  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt auf 14,3 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-
gawatt auf 12,54 Cent pro Kilowattstunde. 

Die anzulegenden Werte nach Satz 1 verringern sich erstmals 
ab dem 1. Juli 2022 und sodann jährlich ab dem 1. Juli eines Ka-
lenderjahres für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genom-
menen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem jeweils 
vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten 
und werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für 
die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund 
einer erneuten Anpassung nach Satz 2 sind die ungerundeten 
Werte zugrunde zu legen. 

unverändert  (4) Im Übrigen sind die §§ 44b und 44c entsprechend anzuwen-
den, wobei die Erfüllung der Anforderungen nach den Absät-
zen 1 und 3 in entsprechender Anwendung des § 44c Absatz 1 
Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vorlage einer Kopie ei-
nes Einsatzstoff-Tagebuchs nachzuweisen ist. 

(5) Der Zuschlagswert ist für alle bezuschlagten Gebote in den 
Ausschreibungen in den Kalenderjahren 2023 bis 2025 für Bio-
masseanlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 

 (5) Der Zuschlagswert ist für alle bezuschlagten Gebote in den 
Ausschreibungen in den Kalenderjahren 2021 bis 2025 für Bio-
masseanlagen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 
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500 Kilowatt abweichend von § 3 Nummer 51 der jeweilige Ge-
botswert zuzüglich 0,5 Cent pro Kilowattstunde. 

500 Kilowatt abweichend von § 3 Nummer 51 der jeweilige Ge-
botswert zuzüglich 0,5 Cent pro Kilowattstunde. 

   

Unterabschnitt 6 
Ausschreibungen für Biomethananlagen 

 Unterabschnitt 6 
Ausschreibungen für Biomethananlagen 

   

§ 39j Anwendbarkeit des Unterabschnitts 5  § 39j Anwendbarkeit des Unterabschnitts 5 

Für die Ausschreibungen für Biomethananlagen sind die Best-
immungen des Unterabschnitts 5 mit Ausnahme des § 39 Ab-
satz 3 Nummer 5, Absatz 4, der §§ 39b, 39d, 39g und 39i Absatz 
1a bis 5 anzuwenden, sofern in diesem Unterabschnitt nicht et-
was Abweichendes geregelt ist. 

 Für die Ausschreibungen für Biomethananlagen sind die Best-
immungen des Unterabschnitts 5 mit Ausnahme des § 39 Ab-
satz 3 Nummer 5, der §§ 39b, 39d, 39g und 39i Absatz 2 bis 5 an-
zuwenden, sofern in diesem Unterabschnitt nicht etwas Abwei-
chendes geregelt ist. Bei Ausschreibungen im Jahr 2021 ist § 39 
Absatz 1 Nummer 2 nicht anzuwenden und § 39 Absatz 1 Num-
mer 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass nicht die Genehmi-
gung, sondern die geplante Anlage als Projekt dem Register 
gemeldet worden sein muss. 

   

§ 39k Gebote für Biomethananlagen  § 39k Gebote für Biomethananlagen in der Südregion 

(1) An den Ausschreibungen dürfen nur Anlagen teilnehmen, 
die nach Zuschlagserteilung erstmals in Betrieb gesetzt wer-
den. 

Absatz 1 Satz 1  
wird Absatz 3 

 

(2) In Ergänzung zu den Anforderungen nach den §§ 30 und 39 
müssen Bieter ihren Geboten für Biomethananlagen mit einer 
installierten Leistung von mehr als 10 Megawatt, die nach dem 
30. Juni 2023 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ge-
nehmigt worden sind, den Nachweis beifügen, dass die Anla-
gen ab dem 1. Januar 2028 mit höchstens 10 Prozent der Kos-
ten, die eine mögliche Neuerrichtung einer Biomethananlage 
mit gleicher Leistung nach dem aktuellen Stand der Technik 
betragen würde, so umgestellt werden können, dass sie ihren 
Strom ausschließlich auf Basis von Wasserstoff gewinnen kön-
nen. 
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(3) In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 39 Absatz 1 
müssen die Biomethananlagen, für die Gebote abgegeben 
werden, in der Südregion errichtet werden. 

 In Ergänzung zu den Anforderungen nach § 39 Absatz 1 müssen 
die Biomethananlagen, für die Gebote abgegeben werden, in 
der Südregion errichtet werden. Satz 1 ist in der Ausschreibung 
im Jahr 2021 nicht anzuwenden. 

(4) In den Fällen des § 28d Absatz 6 korrigiert die Bundesnetza-
gentur das nach § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bekanntge-
machte Ausschreibungsvolumen bis spätestens zwei Wochen 
vor dem Gebotstermin. § 29 Absatz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

  

   

§ 39l Höchstwert für Biomethananlagen  § 39l Höchstwert für Biomethananlagen 

(1) Der Höchstwert für Biomethananlagen beträgt 19,31 Cent pro 
Kilowattstunde. 

 (1) Der Höchstwert für Biomethananlagen beträgt 19 Cent pro 
Kilowattstunde. 

(2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2024 um 
1 Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

 (2) Der Höchstwert verringert sich ab dem 1. Januar 2022 um 
1 Prozent pro Kalenderjahr gegenüber dem im jeweils vorange-
gangenen Kalenderjahr geltenden Höchstwert und wird auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe des Höchstwerts aufgrund einer erneuten Anpassung 
nach Satz 1 ist der nicht gerundete Wert zugrunde zu legen. 

   

§ 39m Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomethanan-
lagen 

 § 39m Besondere Zahlungsbestimmungen für Biomethanan-
lagen 

unverändert  (1) In den Biomethananlagen darf ausschließlich Biomethan zur 
Erzeugung des Stroms eingesetzt werden. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas be-
steht für Strom, der in Anlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für den Anteil der in 
einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-
sungsleistung der Anlage von 10 Prozent des Wertes der instal-
lierten Leistung entspricht. Für den darüberhinausgehenden 
Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-
gert sich der anzulegende Wert auf null. 

 (2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas be-
steht für Strom, der in Anlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für den Anteil der in 
einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-
sungsleistung der Anlage von 15 Prozent des Wertes der instal-
lierten Leistung entspricht. Für den darüberhinausgehenden 
Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-
gert sich der anzulegende Wert auf null. 
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unverändert  (3) § 44b Absatz 4 und 5 sowie § 44c Absatz 1 bis 4 und 6 bis 9 
sind entsprechend für das Biomethan anzuwenden, das in den 
Biomethananlagen eingesetzt wird. Die Erfüllung der Anforde-
rungen nach § 39i Absatz 1 ist in entsprechender Anwendung 
des § 44c Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 jährlich durch Vor-
lage einer Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs nachzuweisen. 

   

Unterabschnitt 7 
Ausschreibungen für innovative Konzepte 

Artikel 1 Nr. 9, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

Unterabschnitt 7 
Innovationsausschreibungen 

   

§ 39n Innovationsausschreibungen  § 39n Innovationsausschreibungen 

   
unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur führt Innovationsausschreibungen 

für erneuerbare Energien durch. Die Teilnahme an diesen Aus-
schreibungen ist nicht auf einzelne erneuerbare Energien be-
schränkt. Auch können Gebote für Kombinationen oder Zu-
sammenschlüsse verschiedener erneuerbarer Energien abge-
geben werden. 

unverändert  (2) (weggefallen) 
unverändert  (3) Die Einzelheiten der Innovationsausschreibungen werden in 

einer Rechtsverordnung nach § 88d näher bestimmt. Dabei soll 
sichergestellt werden, dass besonders netz- oder systemdienli-
che technische Lösungen gefördert werden, die sich im tech-
nologieneutralen wettbewerblichen Verfahren als effizient er-
weisen. 

unverändert  (4) (weggefallen) 
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§ 39o Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasser-
stoffbasierter Stromspeicherung 

  

   
(1) Die Bundesnetzagentur führt nach Maßgabe von Absatz 2 
Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffba-
sierter Stromspeicherung durch, um Anlagenkombinationen 
aus Windenergieanlagen an Land oder Solaranlagen mit einem 
chemischen Stromspeicher mit Wasserstoff als Speichergas zu 
fördern. Dabei können nach Maßgabe der Verordnung nach § 
88e auch Gebote für Anlagenkombinationen abgegeben wer-
den, die mehrere Anlagen verschiedener erneuerbarer Ener-
gien umfassen. 

Artikel 1 Nr. 10, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

 

(2) Die Einzelheiten der Ausschreibungen für innovative Kon-
zepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung werden in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 88e näher bestimmt. Dabei soll 
sichergestellt werden, dass eine Anlagenkombination aus 
Windenergieanlagen an Land oder Solaranlagen und einem 
chemischen Stromspeicher mit Wasserstoff als Speichergas be-
steht und diese Anlagenkombination über einen gemeinsamen 
Netzverknüpfungspunkt Strom einspeist, wobei 

1. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich durch 
Elektrolyse aus dem Strom der anderen Anlagen der 
Anlagenkombination erzeugt worden ist, 

2. der gespeicherte Wasserstoff nicht zuvor in das Netz 
eingespeist worden ist, 

3. der gespeicherte Wasserstoff ausschließlich für die Er-
zeugung von Strom verwendet wird und 

4. nur der in dem chemischen Speicher erzeugte und ge-
speicherte Wasserstoff für die Erzeugung von Strom 
verwendet wird. 

In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sol-
len die Standorte der bezuschlagten Anlagenkombinationen 
erschlossen werden, soweit die Erschließung des Standorts bei-
trägt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, 
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verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen 
leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektri-
zität, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruht. 
   

Abschnitt 4 
Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

 Abschnitt 4 
Gesetzliche Bestimmung der Zahlung 

   

Unterabschnitt 1 
Anzulegende Werte 

 Unterabschnitt 1 
Anzulegende Werte 

   

§ 40 Wasserkraft  § 40 Wasserkraft 

(1) Für Strom aus Wasserkraftanlagen mit einer installierten 
Leistung von mehr als 500 Kilowatt beträgt der anzulegende 
Wert  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt 12,03 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 2 Me-
gawatt 7,93 Cent pro Kilowattstunde, 

3. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-
gawatt 6,07 Cent pro Kilowattstunde, 

4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 10 Me-
gawatt 5,32 Cent pro Kilowattstunde, 

5. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-
gawatt 5,13 Cent pro Kilowattstunde, 

6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 50 Me-
gawatt 4,12 Cent pro Kilowattstunde und 

7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Mega-
watt 3,37 Cent pro Kilowattstunde. 

 (1) Für Strom aus Wasserkraft beträgt der anzulegende Wert  
1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-

lowatt 12,15 Cent pro Kilowattstunde, 
2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 2 Me-

gawatt 8,01 Cent pro Kilowattstunde, 
3. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-

gawatt 6,13 Cent pro Kilowattstunde, 
4. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 10 Me-

gawatt 5,37 Cent pro Kilowattstunde, 
5. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-

gawatt 5,18 Cent pro Kilowattstunde, 
6. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 50 Me-

gawatt 4,16 Cent pro Kilowattstunde und 
7. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 50 Mega-

watt 3,4 Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 besteht auch für Strom aus 
Wasserkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr 
als 500 Kilowatt, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb 

 (2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 besteht auch für Strom aus 
Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen wor-
den sind, wenn nach dem 31. Dezember 2016 durch eine 
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genommen worden sind, wenn nach dem 31. Dezember 2022 
durch eine wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaß-
nahme das Leistungsvermögen der Anlage erhöht wurde. Satz 
1 ist auf nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahmen 
anzuwenden, wenn das Leistungsvermögen um mindestens 10 
Prozent erhöht wurde. Anlagen nach den Sätzen 1 oder 2 gelten 
mit dem Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme als neu in 
Betrieb genommen. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbin-
dung mit den Sätzen 1 oder 2 besteht nur, wenn der Anlagen-
betreiber gegenüber dem Netzbetreiber 

1. im Fall des Satzes 1 durch Vorlage der wasserrechtli-
chen Zulassung der Ertüchtigungsmaßnahme oder 

2. im Fall des Satzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung 
der zuständigen Wasserbehörde  

nachweist, dass die Wasserkraftnutzung den Anforderungen 
nach den §§ 33 bis 35 des Wasserhaushaltsgesetzes entspricht. 

wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaßnahme das 
Leistungsvermögen der Anlage erhöht wurde. Satz 1 ist auf 
nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahmen anzu-
wenden, wenn das Leistungsvermögen um mindestens 10 Pro-
zent erhöht wurde. Anlagen nach den Sätzen 1 oder 2 gelten 
mit dem Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme als neu in 
Betrieb genommen. 

unverändert  (3) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen nach Absatz 2 mit 
einer installierten Leistung von mehr als 5 Megawatt erzeugt 
wird, besteht ein Anspruch nach § 19 Absatz 1 nur für den Strom, 
der der Leistungserhöhung nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 zu-
zurechnen ist. Wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2017 eine in-
stallierte Leistung bis einschließlich 5 Megawatt aufwies, be-
steht für den Strom, der diesem Leistungsanteil entspricht, der 
Anspruch nach der bislang für die Anlage maßgeblichen Be-
stimmung. 

unverändert  (4) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 
besteht nur, wenn die Anlage errichtet worden ist  

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder 
teilweise bereits bestehenden oder einer vorrangig zu 
anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus 
Wasserkraft neu zu errichtenden Stauanlage oder 

2. ohne durchgehende Querverbauung. 
(4a) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 
oder Absatz 2 entfällt, solange die Anforderungen der 
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wasserrechtlichen Zulassung oder im Fall einer Bescheinigung 
nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 die Anforderungen nach den §§ 
33 bis 35 des Wasserhaushaltsgesetzes in nicht unerheblichem 
Umfang nicht eingehalten werden und dies durch die zustän-
dige Wasserbehörde gegenüber dem Anlagenbetreiber und 
dem Netzbetreiber festgestellt wurde. Die Feststellung nach 
Satz 1 muss Angaben enthalten, wie der Verstoß gegen die An-
forderungen geheilt werden kann. Die zuständige Wasserbe-
hörde muss auf Antrag des Anlagenbetreibers die Feststellung 
nach Satz 1 mit Wirkung für die Zukunft aufheben, wenn der 
Anlagenbetreiber nachweist, dass die Anforderungen der Fest-
stellung zur Heilung des Verstoßes nach Satz 2 erfüllt werden. 
(5) Die anzulegenden Werte nach Absatz 1 verringern sich ab 
dem 1. Januar 2024 jährlich jeweils für die nach diesem Zeit-
punkt in Betrieb genommenen oder ertüchtigten Anlagen um 
0,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalen-
derjahr geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der 
Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer erneuten Anpas-
sung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu le-
gen. 

 (5) Die anzulegenden Werte nach Absatz 1 verringern sich ab 
dem 1. Januar 2022 jährlich jeweils für die nach diesem Zeit-
punkt in Betrieb genommenen oder ertüchtigten Anlagen um 
0,5 Prozent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Ka-
lenderjahr geltenden anzulegenden Werten und werden auf 
zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung 
der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer erneuten 
Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde 
zu legen. 

   

§ 41 Deponie-, Klär- und Grubengas  § 41 Deponie-, Klär- und Grubengas 

(1) Für Strom aus Deponiegas beträgt der anzulegende Wert  
1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-

lowatt 7,46 Cent pro Kilowattstunde und 
2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-

gawatt 5,17 Cent pro Kilowattstunde. 

 (1) Für Strom aus Deponiegas beträgt der anzulegende Wert  
1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-

lowatt 7,69 Cent pro Kilowattstunde und 
2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-

gawatt 5,33 Cent pro Kilowattstunde. 
(2) Für Strom aus Klärgas beträgt der anzulegende Wert  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt 5,93 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-
gawatt 5,17 Cent pro Kilowattstunde. 

 (2) Für Strom aus Klärgas beträgt der anzulegende Wert  
1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-

lowatt 6,11 Cent pro Kilowattstunde und 
2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-

gawatt 5,33 Cent pro Kilowattstunde. 
(3) Für Strom aus Grubengas beträgt der anzulegende Wert   (3) Für Strom aus Grubengas beträgt der anzulegende Wert  
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1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 1 Me-

gawatt 5,98 Cent pro Kilowattstunde, 
2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-

gawatt 3,81 Cent pro Kilowattstunde und 
3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Megawatt 

3,37 Cent pro Kilowattstunde. 
Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 be-
steht nur, wenn das Grubengas aus Bergwerken des aktiven 
oder stillgelegten Bergbaus stammt. 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 1 Me-
gawatt 6,16 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 5 Me-
gawatt 3,93 Cent pro Kilowattstunde und 

3. ab einer Bemessungsleistung von mehr als 5 Megawatt 
3,47 Cent pro Kilowattstunde. 

Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Satz 1 be-
steht nur, wenn das Grubengas aus Bergwerken des aktiven 
oder stillgelegten Bergbaus stammt. 

(4) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 bis 3 verrin-
gern sich ab dem 1. Januar 2024 jährlich jeweils für die nach 
diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 1,5 Pro-
zent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe der 
anzulegenden Werte aufgrund einer erneuten Anpassung nach 
Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen. 

 (4) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 bis 3 verrin-
gern sich ab dem 1. Januar 2022 jährlich jeweils für die nach die-
sem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 1,5 Pro-
zent gegenüber den im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
geltenden anzulegenden Werten und werden auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. Für die Berechnung der Höhe der 
anzulegenden Werte aufgrund einer erneuten Anpassung nach 
Satz 1 sind die ungerundeten Werte zugrunde zu legen. 

   

§ 42 Biomasse  § 42 Biomasse 

Für Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung, für 
den der anzulegende Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt 
dieser bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 150 Kilo-
watt 12,67 Cent pro Kilowattstunde. Satz 1 ist nicht für Strom aus 
Biomethan anzuwenden. 

 Für Strom aus Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung, für 
den der anzulegende Wert gesetzlich bestimmt wird, beträgt 
dieser bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 150 Kilo-
watt 12,8 Cent pro Kilowattstunde. 

   

§ 43 Vergärung von Bioabfällen  § 43 Vergärung von Bioabfällen 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das 
durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio-
masseverordnung mit einem Anteil von getrennt erfassten Bio-
abfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 
und 20 03 02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bi-
oabfallverordnung in dem jeweiligen Kalenderjahr von durch-
schnittlich mindestens 90 Masseprozent gewonnen worden ist, 

 (1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das 
durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio-
masseverordnung mit einem Anteil von getrennt erfassten Bio-
abfällen im Sinn der Abfallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 
und 20 03 02 der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bi-
oabfallverordnung in dem jeweiligen Kalenderjahr von durch-
schnittlich mindestens 90 Masseprozent gewonnen worden ist, 
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beträgt der anzulegende Wert, wenn er gesetzlich bestimmt 
wird,  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt 14,16 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-
gawatt 12,41 Cent pro Kilowattstunde. 

beträgt der anzulegende Wert, wenn er gesetzlich bestimmt 
wird,  

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 500 Ki-
lowatt 14,3 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 20 Me-
gawatt 12,54 Cent pro Kilowattstunde. 

unverändert  (2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 
besteht nur, wenn die Einrichtungen zur anaeroben Vergärung 
der Bioabfälle unmittelbar mit einer Einrichtung zur Nachrotte 
der festen Gärrückstände verbunden sind und die nachgerotte-
ten Gärrückstände stofflich verwertet werden. 

   

§ 44 Vergärung von Gülle  § 44 Vergärung von Gülle 

(1) Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das 
durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio-
masseverordnung gewonnen worden ist, beträgt der anzule-
gende Wert 

1. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 75 Ki-
lowatt 22,00 Cent pro Kilowattstunde und 

2. bis einschließlich einer Bemessungsleistung von 150 Ki-
lowatt 19,00 Cent pro Kilowattstunde. 

 Für Strom aus Anlagen, in denen Biogas eingesetzt wird, das 
durch anaerobe Vergärung von Biomasse im Sinn der Bio-
masseverordnung gewonnen worden ist, beträgt der anzule-
gende Wert 22,23 Cent pro Kilowattstunde,  
 

(2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 1 
besteht nur, wenn 

1. der Strom am Standort der Biogaserzeugungsanlage 
erzeugt wird, 

2. die installierte Leistung am Standort der Biogaserzeu-
gungsanlage insgesamt höchstens 150 Kilowatt beträgt 
und 

3. zur Erzeugung des Biogases in dem jeweiligen Kalen-
derjahr durchschnittlich ein Anteil von Gülle mit Aus-
nahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot von 
mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird; auf die-
sen Anteil kann überjähriges Kleegras bis zu einem An-
teil von bis zu 10 Masseprozent angerechnet werden. 

Vormals § 44 Satz 
1 letzter HS; Erwei-
terung der Voraus-
setzung in Nr. 3 
um letzten HS zur 
Anrechnung von 
Kleegras. 

wenn  
1. der Strom am Standort der Biogaserzeugungsanlage 

erzeugt wird, 
2. die installierte Leistung am Standort der Biogaserzeu-

gungsanlage insgesamt bis zu 150 Kilowatt beträgt und 
3. zur Erzeugung des Biogases in dem jeweiligen Kalen-

derjahr durchschnittlich ein Anteil von Gülle mit Aus-
nahme von Geflügelmist und Geflügeltrockenkot von 
mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird. 

 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 124 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
(3) Wurde ein Anlagenbetreiber aufgrund einer Sperre im Sinn 
von § 6 Absatz 1 Nummer 18 des Tiergesundheitsgesetzes im 
Einsatz von Gülle beeinträchtigt und konnte deshalb den vor-
gesehenen Güllemindestanteil nach Absatz 2 Nummer 3 nicht 
einhalten, ist der Zeitraum der Sperre zuzüglich 30 Kalenderta-
gen bei der Berechnung des durchschnittlichen Gülleanteils 
nach Satz 1 Nummer 3 nicht zu berücksichtigen. In diesem Fall 
entfällt der Vergütungsanspruch für den nicht berücksichtig-
ten Zeitraum. 

Vormals § 44 Satz 
2 und 3; § 44 Sätze 
4 und 5 EEG 2021 
entfallen. 

Wurde ein Anlagenbetreiber aufgrund einer Sperre im Sinne 
von § 6 Absatz 1 Nummer 18 des Tiergesundheitsgesetzes vom 
22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 14. November 2018 (BGBl. I S. 1850) geändert worden 
ist, im Einsatz von Gülle beeinträchtigt und konnte deshalb den 
in Satz 1 Nummer 3 vorgesehenen jährlichen Güllemindestan-
teil nicht einhalten, ist der Zeitraum der Sperre zuzüglich 30 Ka-
lendertagen bei der Berechnung des durchschnittlichen Gül-
leanteils nach Satz 1 Nummer 3 nicht zu berücksichtigen. In die-
sem Fall entfällt der Anspruch nach Satz 1 für den nicht berück-
sichtigten Zeitraum. Ein Anspruch nach den §§ 41 bis 43 bleibt 
unberührt. Abweichend von § 44b Absatz 1 Satz 1 besteht der 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom, der in Güllekleinanlagen 
mit einer installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt er-
zeugt wird, nur für den Anteil der in einem Kalenderjahr er-
zeugten Strommenge, der einer Bemessungsleistung der An-
lage von 50 Prozent des Wertes der installierten Leistung ent-
spricht. 

   

§ 44a Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus Bi-
omasse 

 § 44a Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus Bi-
omasse 

Die anzulegenden Werte nach den §§ 42 bis 44 verringern sich 
erstmals ab dem 1. Juli 2024 und sodann jährlich ab dem 1. Juli 
eines Kalenderjahres für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb 
genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem 
jeweils vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden 
Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerun-
det. Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte 
aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die unge-
rundeten Werte zugrunde zu legen. 

 Die anzulegenden Werte nach den §§ 42 bis 44 verringern sich 
erstmals ab dem 1. Juli 2022 und sodann jährlich ab dem 1. Juli 
eines Kalenderjahres für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb 
genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber den in dem 
jeweils vorangegangenen Zeitraum geltenden anzulegenden 
Werten und werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerun-
det. Für die Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte 
aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die unge-
rundeten Werte zugrunde zu legen. 

   

§ 44b Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Gasen  § 44b Gemeinsame Bestimmungen für Strom aus Gasen 
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(1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas be-
steht für Strom, der in Anlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für den Anteil der in 
einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-
sungsleistung der Anlage von 45 Prozent des Wertes der instal-
lierten Leistung entspricht. Für den darüber hinausgehenden 
Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-
gert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in der Veräußerungs-
form der Marktprämie auf null und in den Veräußerungsformen 
einer Einspeisevergütung auf den Marktwert. Die Sätze 1 und 2 
sind nicht für Strom aus Anlagen im Sinn von § 44 anzuwen-
den, in denen Biogas eingesetzt wird, das durch anaerobe Ver-
gärung von Biomasse im Sinn der Biomasseverordnung ge-
wonnen worden ist. 

 (1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas be-
steht für Strom, der in Anlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 100 Kilowatt erzeugt wird, nur für den Anteil der in 
einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemes-
sungsleistung der Anlage von 45 Prozent des Wertes der instal-
lierten Leistung entspricht. Für den darüber hinausgehenden 
Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verrin-
gert sich der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in der Veräußerungs-
form der Marktprämie auf null und in den Veräußerungsformen 
einer Einspeisevergütung auf den Marktwert. 

unverändert  (2) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse 
nach § 42 oder § 43 besteht ferner nur, soweit bei Anlagen, in 
denen Biomethan eingesetzt wird, der Strom in einer hocheffi-
zienten KWK-Anlage erzeugt wird. 

unverändert  (3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse 
nach § 43 oder § 44 kann nicht mit dem Anspruch nach § 19 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 39 oder § 42 kombiniert werden. 

unverändert  (4) Aus einem Erdgasnetz entnommenes Gas ist jeweils als De-
poniegas, Klärgas, Grubengas, Biomethan oder Speichergas an-
zusehen,  

1. soweit die Menge des entnommenen Gases im Wärme-
äquivalent am Ende eines Kalenderjahres der Menge 
von Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomethan oder 
Speichergas entspricht, die an anderer Stelle im Bun-
desgebiet in das Erdgasnetz eingespeist worden ist, 
und 

2. wenn für den gesamten Transport und Vertrieb des Ga-
ses von seiner Herstellung oder Gewinnung, seiner Ein-
speisung in das Erdgasnetz und seinem Transport im 
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Erdgasnetz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgas-
netz Massenbilanzsysteme verwendet worden sind. 

unverändert  (5) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomethan 
nach § 42 oder § 43 besteht auch, wenn das Biomethan vor sei-
ner Entnahme aus dem Erdgasnetz anhand der Energieerträge 
der zur Biomethanerzeugung eingesetzten Einsatzstoffe bilan-
ziell in einsatzstoffbezogene Teilmengen geteilt wird. Die bilan-
zielle Teilung in einsatzstoffbezogene Teilmengen einschließ-
lich der Zuordnung der eingesetzten Einsatzstoffe zu der jewei-
ligen Teilmenge ist im Rahmen der Massenbilanzierung nach 
Absatz 4 Nummer 2 zu dokumentieren. 

   

§ 44c Sonstige gemeinsame Bestimmungen für Strom aus 
Biomasse 

 § 44c Sonstige gemeinsame Bestimmungen für Strom aus 
Biomasse 

unverändert  (1) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse be-
steht unbeschadet des § 44b nur,  

1. wenn der Anlagenbetreiber durch eine Kopie eines Ein-
satzstoff-Tagebuchs mit Angaben und Belegen über 
Art, Menge und Einheit sowie Herkunft der eingesetz-
ten Stoffe nachweist, welche Biomasse und in welchem 
Umfang Speichergas oder Grubengas eingesetzt wer-
den, 

2. wenn in Anlagen flüssige Biomasse eingesetzt wird, für 
den Stromanteil aus flüssiger Biomasse, die zur Anfahr-, 
Zünd- und Stützfeuerung notwendig ist; flüssige Bio-
masse ist Biomasse, die zum Zeitpunkt des Eintritts in 
den Brenn- oder Feuerraum flüssig ist; Pflanzenölme-
thylester ist in dem Umfang als Biomasse anzusehen, 
der zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendig 
ist. 

unverändert  (2) Für den Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse 
nach § 42, § 43 oder § 44 ist ab dem ersten Kalenderjahr, das auf 
seine erstmalige Inanspruchnahme folgt, der Stromanteil aus 
flüssiger Biomasse nach Absatz 1 Nummer 2 durch Vorlage 
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einer Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs jährlich bis zum 28. 
Februar eines Jahres jeweils für das vorangegangene Kalender-
jahr nachzuweisen. 

unverändert  (3) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse be-
steht für Biomasseanlagen, die nicht gleichzeitig KWK-Anlagen 
sind, nur, wenn der Anlagenbetreiber vor der Inbetriebnahme 
dem Netzbetreiber nachweist, dass für die Anlage keine kos-
teneffiziente Möglichkeit zur Nutzung als hocheffiziente KWK-
Anlage besteht. 

unverändert  (4) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse be-
steht bei Anlagen mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung 
von mehr als 50 Megawatt nur, wenn die Anlage  

1. eine hocheffiziente KWK-Anlage ist, 
2. einen elektrischen Nettowirkungsgrad von mindestens 

36 Prozent erreicht oder 
3. eine Gesamtfeuerungswärmeleistung von höchstens 

100 Megawatt hat und die im Durchführungsbeschluss 
(EU) 2017/1442 der Kommission vom 31. Juli 2017 über 
Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techni-
ken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates für Großfeuerungsan-
lagen (ABl. L 212 vom 17.8.2017, S. 1) definierten verbun-
denen Energieeffizienzwerte erreicht. 

unverändert  (5) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biogas, der in 
einer KWK-Anlage erzeugt wird, besteht nur, wenn es sich um 
eine hocheffiziente KWK-Anlage handelt. 

unverändert  (6) Für den Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse 
ist ab dem ersten Kalenderjahr, das auf seine erstmalige Inan-
spruchnahme folgt, jährlich bis zum 28. Februar eines Jahres je-
weils für das vorangegangene Kalenderjahr die Erfüllung der 
Voraussetzung nach § 44b Absatz 2, § 44c Absatz 4 oder Absatz 
5 durch ein nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik erstelltes Gutachten eines Umweltgutachters mit einer Zu-
lassung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus 
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erneuerbaren Energien oder für den Bereich Wärmeversor-
gung nachzuweisen. Bei der erstmaligen Geltendmachung des 
Anspruchs ist ferner die Eignung der Anlage zur Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Satz 1 durch ein Gutachten eines Um-
weltgutachters mit einer Zulassung für den Bereich Elektrizi-
tätserzeugung aus erneuerbaren Energien oder für den Bereich 
Wärmeversorgung nachzuweisen. 

unverändert  (7) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik nach Absatz 6 Satz 1 wird vermutet, wenn das Sachverstän-
digengutachten  

1. die Anforderungen des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifi-
zierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stro-
mes“ des Energieeffizienzverbandes für Wärme, Kälte 
und KWK e. V. AGFW (Bundesanzeiger vom 19. Oktober 
2015, nichtamtlicher Teil, Institutionelle Veröffentlichun-
gen) erfüllt und 

2. die Anhänge I und II der Richtlinie 2012/27/EU sowie die 
dazu erlassenen Leitlinien in der jeweils geltenden Fas-
sung beachtet. 

Anstelle des Gutachtens nach Absatz 6 können für serienmäßig 
hergestellte KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von 
bis zu 2 Megawatt geeignete Unterlagen des Herstellers vorge-
legt werden, aus denen die thermische und elektrische Leis-
tung sowie die Stromkennzahl hervorgehen. 

unverändert  (8) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Biomasse ver-
ringert sich in dem jeweiligen Kalenderjahr insgesamt auf den 
Marktwert, wenn die Nachweisführung nicht in der nach den 
Absätzen 2 und 6 vorgeschriebenen Weise erfolgt ist. 

unverändert  (9) Soweit nach den Absätzen 1 oder 2 der Nachweis durch eine 
Kopie eines Einsatzstoff-Tagebuchs zu führen ist, sind die für 
den Nachweis nicht erforderlichen personenbezogenen Anga-
ben im Einsatzstoff-Tagebuch von dem Anlagenbetreiber zu 
schwärzen. 
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§ 45 Geothermie 
 

 § 45 Geothermie 

unverändert  (1) Für Strom aus Geothermie beträgt der anzulegende Wert 
25,20 Cent pro Kilowattstunde. 

unverändert  (2) Der anzulegende Wert nach Absatz 1 verringert sich ab dem 
1. Januar 2024 jährlich jeweils für die nach diesem Zeitpunkt in 
Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegenüber 
dem im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden an-
zulegenden Wert und wird auf zwei Stellen nach dem Komma 
gerundet. Wenn die Summe der installierten Leistung aller An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus Geothermie, die an das Re-
gister als in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis zum 
15. Dezember eines Jahres erstmals 120 Megawatt überschritten 
hat, erhöht sich die Verringerung des anzulegenden Werts 
nach Satz 1 ab dem 1. Januar des Folgejahres auf 2 Prozent jähr-
lich. Für die Berechnung der Höhe des anzulegenden Werts 
aufgrund einer erneuten Anpassung nach Satz 1 oder 2 ist der 
ungerundete Wert zugrunde zu legen. 

unverändert  (3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich unverzüglich 
nach dem 15. Dezember die Summe der installierten Leistung 
aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Geothermie, die an 
das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind. 

   

§ 46 Windenergie an Land  § 46 Windenergie an Land 

unverändert  (1) Für Strom aus Windenergieanlagen an Land, deren anzule-
gender Wert gesetzlich bestimmt wird, berechnet der Netzbe-
treiber den anzulegenden Wert nach § 36h Absatz 1; dabei ist 
der Zuschlagswert durch den Durchschnitt aus den Gebotswer-
ten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Ge-
botstermine für Windenergieanlagen an Land im Vorvorjahr zu 
ersetzen. § 36h Absatz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

unverändert  (2) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus 
den Gebotswerten für das jeweils höchste noch bezuschlagte 
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Gebot aller Ausschreibungsrunden eines Kalenderjahres jeweils 
bis zum 31. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres 

unverändert  (3) Für Anlagen mit einer installierten Leistung bis einschließ-
lich 50 Kilowatt wird für die Berechnung des anzulegenden 
Werts angenommen, dass ihr Ertrag 60 Prozent des Referen-
zertrags beträgt. 

unverändert  (4) (weggefallen) 
   

§§ 46a bis 47 (weggefallen)  §§ 46a bis 47 (weggefallen) 

   

§ 48 Solare Strahlungsenergie  § 48 Solare Strahlungsenergie 

(1) Für Strom aus Solaranlagen, deren anzulegender Wert ge-
setzlich bestimmt wird, beträgt dieser vorbehaltlich der nach-
folgenden Absätze 7,0 Cent pro Kilowattstunde, wenn die An-
lage 

 (1) Für Strom aus Solaranlagen, deren anzulegender Wert ge-
setzlich bestimmt wird, beträgt dieser vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 6,01 Cent pro Kilowattstunde, wenn die Anlage 

unverändert  1. auf, an oder in einem Gebäude oder einer sonstigen 
baulichen Anlage angebracht ist und das Gebäude oder 
die sonstige bauliche Anlage vorrangig zu anderen 
Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie errichtet worden ist, 

2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Plan-
feststellungsverfahren, ein sonstiges Verfahren mit den 
Rechtswirkungen der Planfeststellung für Vorhaben 
von überörtlicher Bedeutung oder ein Verfahren auf 
Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für die 
Errichtung und den Betrieb öffentlich zugänglicher Ab-
fallbeseitigungsanlagen durchgeführt worden ist und 
die Gemeinde beteiligt wurde und die Fläche kein ent-
wässerter landwirtschaftlich genutzter Moorboden ist, 

 2. auf einer Fläche errichtet worden ist, für die ein Verfah-
ren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuchs durchgeführt 
worden ist, oder 

3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im 
Sinn des § 30 des Baugesetzbuchs errichtet worden ist, 
die Fläche kein entwässerter landwirtschaftlich genutz-
ter Moorboden ist und 

 3. im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans im 
Sinn des § 30 des Baugesetzbuchs errichtet worden ist 
und  
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a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 auf-

gestellt und später nicht mit dem Zweck geändert 
worden ist, eine Solaranlage zu errichten, 

b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die 
Fläche, auf der die Anlage errichtet worden ist, ein 
Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn der §§ 8 und 9 
der Baunutzungsverordnung ausgewiesen hat, auch 
wenn die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zu-
mindest auch mit dem Zweck geändert worden ist, 
eine Solaranlage zu errichten, oder 

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zu-
mindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer 
Solaranlage aufgestellt oder geändert worden ist und 
sich die Anlage 
aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen 

oder Schienenwegen liegen, und die Anlage in 
einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemes-
sen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet 
worden ist, 

bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, 
oder 

cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, ver-
kehrlicher, wohnungsbaulicher oder militäri-
scher Nutzung befindet und diese Flächen zum 
Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans nicht 
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn 
des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes festgesetzt worden sind. 

a) der Bebauungsplan vor dem 1. September 2003 auf-
gestellt und später nicht mit dem Zweck geändert 
worden ist, eine Solaranlage zu errichten, 

b) der Bebauungsplan vor dem 1. Januar 2010 für die 
Fläche, auf der die Anlage errichtet worden ist, ein 
Gewerbe- oder Industriegebiet im Sinn der §§ 8 und 9 
der Baunutzungsverordnung ausgewiesen hat, auch 
wenn die Festsetzung nach dem 1. Januar 2010 zu-
mindest auch mit dem Zweck geändert worden ist, 
eine Solaranlage zu errichten, oder 

c) der Bebauungsplan nach dem 1. September 2003 zu-
mindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer 
Solaranlage aufgestellt oder geändert worden ist und 
sich die Anlage  
aa) auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen 

oder Schienenwegen liegen, und die Anlage in 
einer Entfernung von bis zu 200 Metern, gemes-
sen vom äußeren Rand der Fahrbahn, errichtet 
worden und innerhalb dieser Entfernung ein 
längs zur Fahrbahn gelegener und mindestens 
15 Meter breiter Korridor freigehalten worden ist, 

bb) auf Flächen befindet, die zum Zeitpunkt des Be-
schlusses über die Aufstellung oder Änderung 
des Bebauungsplans bereits versiegelt waren, 
oder 

cc) auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, ver-
kehrlicher, wohnungsbaulicher oder militäri-
scher Nutzung befindet und diese Flächen zum 
Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung 
oder Änderung des Bebauungsplans nicht 
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn 
des § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder 
als Nationalpark im Sinn des § 24 des Bundesna-
turschutzgesetzes festgesetzt worden sind. 
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4. auf einer Fläche errichtet worden ist, die ein künstliches 

Gewässer im Sinn des § 3 Nummer 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes oder ein erheblich verändertes Gewässer 
im Sinn des § 3 Nummer 5 des Wasserhaushaltsgeset-
zes ist, oder 

  

5. eine besondere Solaranlage ist, die den Anforderungen 
entspricht, die in einer Festlegung der Bundesnetza-
gentur nach § 85c an sie gestellt werden, und errichtet 
worden ist 

a) auf Ackerflächen, die kein Moorboden sind und nicht 
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des 
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Natio-
nalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-
setzes festgesetzt worden sind, mit gleichzeitigem 
Nutzpflanzenanbau auf derselben Fläche, 

b) auf Flächen, die kein Moorboden sind und nicht 
rechtsverbindlich als Naturschutzgebiet im Sinn des 
§ 23 des Bundesnaturschutzgesetzes oder als Natio-
nalpark im Sinn des § 24 des Bundesnaturschutzge-
setzes festgesetzt worden sind, mit gleichzeitiger 
landwirtschaftlicher Nutzung in Form eines Anbaus 
von Dauerkulturen oder mehrjährigen Kulturen auf 
derselben Fläche, 

c) auf Parkplatzflächen oder 
d) auf Moorböden, die entwässert und landwirtschaft-

lich genutzt worden sind, wenn die Flächen mit der 
Errichtung der Solaranlage dauerhaft wieder ver-
nässt werden. 

  

Wenn Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans 
unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 und der Voraussetzungen des § 33 des Baugesetz-
buchs errichtet worden sind, besteht ein Anspruch nach § 19 bei 
Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von 
§ 25 Absatz 1 Satz 3 erst, nachdem der Bebauungsplan 

 Sofern Solaranlagen vor dem Beschluss eines Bebauungsplans 
unter Einhaltung der übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 
Nummer 3 und der Voraussetzungen des § 33 des Baugesetz-
buchs errichtet worden sind, besteht ein Anspruch nach § 19 bei 
Einhaltung der sonstigen Voraussetzungen abweichend von 
§ 25 Absatz 1 Satz 3 erst, nachdem der Bebauungsplan 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 133 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
beschlossen worden ist. In den Fällen des Satzes 2 verringert 
sich die Dauer des Anspruchs auf Zahlung einer Marktprämie 
oder Einspeisevergütung nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und 2 um die 
Tage, die zwischen der Inbetriebnahme der Anlage und dem 
Beschluss des Bebauungsplans liegen. 

beschlossen worden ist. In den Fällen des Satzes 2 reduziert 
sich die Dauer des Anspruchs auf Zahlung einer Marktprämie 
oder Einspeisevergütung nach § 25 Absatz 1 Satz 1 und 2 um die 
Tage, die zwischen der Inbetriebnahme der Anlage und dem 
Beschluss des Bebauungsplans liegen. 

(1a) Für Strom aus Solaranlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 1 Megawatt, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt wird, beträgt dieser den Durchschnitt aus den Ge-
botswerten des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots 
der Gebotstermine für Solaranlagen des ersten Segments in 
dem der Inbetriebnahme vorangegangenen Kalenderjahr. Die 
Bundesnetzagentur veröffentlicht den Durchschnitt aus den 
Gebotswerten für das jeweils höchste noch bezuschlagte Gebot 
aller Ausschreibungsrunden eines Kalenderjahres jeweils bis 
zum 31. Januar des darauf folgenden Kalenderjahres. 

  

(2) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
sind, beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilo-
watt 6,93 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt 6,85 Cent pro Kilowattstunde und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Me-
gawatt 5,36 Cent pro Kilowattstunde. 

 (2) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
sind, beträgt der anzulegende Wert 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilo-
watt 8,56 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Kilo-
watt 8,33 Cent pro Kilowattstunde und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 750 Ki-
lowatt 6,62 Cent pro Kilowattstunde. 

(2a) Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalen-
derjahr in der Anlage erzeugten Strom mit Ausnahme des 
Stroms, der in der Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfs-
anlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn ver-
braucht wird, in das Netz eingespeist und dies dem Netzbetrei-
ber im Jahr der Inbetriebnahme der Anlage vor der Inbetrieb-
nahme und im Übrigen vor dem 1. Dezember des vorangegan-
genen Kalenderjahres in Textform mitgeteilt hat, erhöht sich 
der anzulegende Wert nach Absatz 2 in entsprechender 
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Anwendung des § 24 Absatz 1 Satz 1 für den jeweils zuletzt in 
Betrieb genommenen Generator 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilo-
watt um 6,87 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt um 4,45 Cent pro Kilowattstunde, 

3  bis einschließlich einer installierten Leistung von 100 
Kilowatt um 5,94 Cent pro Kilowattstunde, 

4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 400 
Kilowatt um 4,04 Cent pro Kilowattstunde und 

5. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Me-
gawatt um 2,74 Cent pro Kilowattstunde. 

unverändert  (3) Für Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem 
Gebäude angebracht sind, das kein Wohngebäude ist und das 
im Außenbereich nach § 35 des Baugesetzbuchs errichtet wor-
den ist, ist Absatz 2 nur anzuwenden, wenn  

1. nachweislich vor dem 1. April 2012  
a) für das Gebäude der Bauantrag oder der Antrag auf 

Zustimmung gestellt oder die Bauanzeige erstattet 
worden ist, 

b) im Fall einer nicht genehmigungsbedürftigen Errich-
tung, die nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der 
zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen ist, für 
das Gebäude die erforderliche Kenntnisgabe an die 
Behörde erfolgt ist oder 

c) im Fall einer sonstigen nicht genehmigungsbedürfti-
gen, insbesondere genehmigungs-, anzeige- und 
verfahrensfreien Errichtung mit der Bauausführung 
des Gebäudes begonnen worden ist, 

2. das Gebäude im räumlich-funktionalen Zusammen-
hang mit einer nach dem 31. März 2012 errichteten Hof-
stelle eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes 
steht oder 
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3. das Gebäude der dauerhaften Stallhaltung von Tieren 

dient und von der zuständigen Baubehörde genehmigt 
worden ist. 

Im Übrigen ist Absatz 1 Nummer 1 anzuwenden. 
unverändert  (4) § 38b Absatz 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. Der An-

spruch nach § 19 Absatz 1 entfällt für die ersetzten Anlagen end-
gültig. 

aufgehoben  (5) Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und 2 besteht für 
Strom, der erzeugt wird in Solaranlagen mit einer installierten 
Leistung von mehr als 300 Kilowatt bis einschließlich 750 Kilo-
watt, die auf, an, oder in einem Gebäude oder einer Lärm-
schutzwand errichtet werden, nur für 50 Prozent der in einem 
Kalenderjahr erzeugten Strommenge. Für den darüber hinaus-
gehenden Anteil der erzeugten Strommenge verringert sich 
der Anspruch nach § 19 Absatz 1 auf null. 

   

§ 48a Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie  § 48a Mieterstromzuschlag bei solarer Strahlungsenergie 

Der anzulegende Wert für den Mieterstromzuschlag nach § 21 
Absatz 3 ist jeweils der Betrag in Cent pro Kilowattstunde, den 
die Bundesnetzagentur nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b der Marktstammdatenregisterverordnung in der am 
31. Dezember 2022 geltenden Fassung für Inbetriebnahmen ab 
dem 1. Januar 2023 auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat für 
Solaranlagen 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilo-
watt nach § 48a Nummer 1 in Verbindung mit § 49 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt nach § 48a Nummer 2 in Verbindung mit § 49 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 1 Me-
gawatt nach § 48a Nummer 3 in Verbindung mit § 49 

 Der anzulegende Wert für den Mieterstromzuschlag nach § 21 
Absatz 3 beträgt für Solaranlagen  
 
 
 
 
 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Kilo-
watt 3,79 Cent pro Kilowattstunde, 

 
 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt 3,52 Cent pro Kilowattstunde und 

 
 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 750 Ki-
lowatt 2,37 Cent pro Kilowattstunde. 
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des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2022 geltenden Fassung. 

   

§ 49 Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus sola-
rer Strahlungsenergie 

 § 49 Absenkung der anzulegenden Werte für Strom aus sola-
rer Strahlungsenergie 

Die anzulegenden Werte nach § 48 Absatz 1, 2 und 2a und § 48a 
verringern sich ab dem 1. Februar 2024 und sodann alle sechs 
Monate für die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen 
Anlagen um 1 Prozent gegenüber den in dem jeweils vorange-
gangenen Zeitraum geltenden anzulegenden Werten und  

 (1) Die anzulegenden Werte nach § 48 Absatz 1 und 2 und § 48a 
verringern sich ab dem 1. Februar 2021 monatlich zum ersten 
Kalendertag eines Monats um 0,4 Prozent gegenüber den in 
dem jeweils vorangegangenen Kalendermonat geltenden an-
zulegenden Werten. Die monatliche Absenkung nach Satz 1 
wird jeweils zum 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November ei-
nes Jahres nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 aufgrund des 
Brutto-Zubaus von Solaranlagen, deren anzulegender Wert ge-
setzlich bestimmt worden ist, angepasst. Zum Zweck der An-
passung ist der im dreimonatigen Bezugszeitraum nach Absatz 
4 registrierte Brutto-Zubau auf ein Jahr hochzurechnen (an-
nualisierter Brutto-Zubau). 

aufgehoben  (2) Die monatliche Absenkung der anzulegenden Werte nach 
Absatz 1 Satz 2 erhöht sich, wenn der annualisierte Brutto-Zu-
bau von Solaranlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich be-
stimmt worden ist, den Wert von 2 500 Megawatt  

1. um bis zu 1 000 Megawatt überschreitet, auf 1,00 Pro-
zent, 

2. um mehr als 1 000 Megawatt überschreitet, auf 1,40 
Prozent, 

3. um mehr als 2 000 Megawatt überschreitet, auf 1,80 
Prozent, 

4. um mehr als 3 000 Megawatt überschreitet, auf 2,20 
Prozent, 

5. um mehr als 4 000 Megawatt überschreitet, auf 2,50 
Prozent. 

Von dem Wert von 2 500 Megawatt nach Satz 1 werden ab dem 
Kalenderjahr 2023 jeweils zum 1. Januar die den Wert von 250 
Megawatt überschreitenden jährlichen Volumen aus den 
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Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments nach 
§ 28a Absatz 2 Satz 2 abgezogen; dabei wird eine Erhöhung des 
jährlichen Ausschreibungsvolumens nach § 28a Absatz 2 Satz 4 
nicht berücksichtigt. 

aufgehoben  (3) Die monatliche Absenkung der anzulegenden Werte nach 
Absatz 1 Satz 2 verringert sich, wenn der annualisierte Brutto-
Zubau von Solaranlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich 
bestimmt worden ist, den Wert von 2 100 Megawatt  

1. um bis zu 200 Megawatt unterschreitet, auf null, 
2. um mehr als 200 Megawatt unterschreitet, auf null; die 

anzulegenden Werte nach § 48 und § 48a erhöhen sich 
zum ersten Kalendertag des jeweiligen Quartals einma-
lig um 1,00 Prozent, 

3. um mehr als 600 Megawatt unterschreitet, auf null; die 
anzulegenden Werte nach § 48 und § 48a erhöhen sich 
zum ersten Kalendertag des jeweiligen Quartals einma-
lig um 2,00 Prozent, oder 

4. um mehr als 1 000 Megawatt unterschreitet, auf null; 
die anzulegenden Werte nach § 48 und § 48a erhöhen 
sich zum ersten Kalendertag des jeweiligen Quartals 
einmalig um 3,00 Prozent. 

Von dem Wert von 2 100 Megawatt nach Satz 1 werden ab dem 
Kalenderjahr 2023 jeweils zum 1. Januar die den Wert von 250 
Megawatt überschreitenden jährlichen Volumen aus den Aus-
schreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments nach § 
28a Absatz 2 Satz 2 abgezogen; dabei wird eine Erhöhung des 
jährlichen Ausschreibungsvolumens nach § 28a Absatz 2 Satz 4 
nicht berücksichtigt. 

aufgehoben  (4) Bezugszeitraum ist der Zeitraum nach dem letzten Kalen-
dertag des fünften Monats und vor dem ersten Kalendertag des 
letzten Monats, der einem Zeitpunkt nach Absatz 1 vorangeht. 

werden auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die 
Berechnung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer 

Integration und 
Anpassung des 
§ 49 Abs. 5 EEG 

(5) Die anzulegenden Werte nach den Absätzen 1 bis 4 werden 
auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Für die Berech-
nung der Höhe der anzulegenden Werte aufgrund einer 
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erneuten Anpassung nach Satz 1 sind die ungerundeten Werte 
zugrunde zu legen. 

2021 in § 49 Satz 1 
a.E. sowie Satz 2 
EEG 2023. 

erneuten Anpassung nach den Absätzen 1 bis 4 sind die unge-
rundeten Werte zugrunde zu legen. 

   

Unterabschnitt 2 
Zahlungen für Flexibilität 

 Unterabschnitt 2 
Zahlungen für Flexibilität 

   

§ 50 Zahlungsanspruch für Flexibilität  § 50 Zahlungsanspruch für Flexibilität 

unverändert  (1) Anlagenbetreiber haben gegen den Netzbetreiber einen 
Zahlungsanspruch nach Maßgabe des § 50a oder § 50b für die 
Bereitstellung installierter Leistung, wenn für den in der Anlage 
erzeugten Strom dem Grunde nach auch ein Anspruch auf 
Zahlung nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes besteht; dieser Anspruch 
bleibt unberührt. 

unverändert  (2) § 24 Absatz 1, § 26 und § 27 sind entsprechend anzuwenden. 
unverändert  (3) Der Zahlungsanspruch nach Absatz 1 besteht unbeschadet 

der übrigen Voraussetzungen nur, wenn in der Anlage in dem 
jeweiligen Kalenderjahr  

1. in mindestens 4 000 Viertelstunden eine Strommenge 
erzeugt wird, die mindestens 85 Prozent der installier-
ten Leistung der Anlage entspricht, oder 

2. im Fall von Anlagen, die unter Teil 3 Abschnitt 3 Unter-
abschnitt 6 fallen, in mindestens 2 000 Viertelstunden 
eine Strommenge erzeugt wird, die mindestens 85 Pro-
zent der installierten Leistung der Anlage entspricht. 

Im ersten und im letzten Jahr der Inanspruchnahme des Flexi-
bilitätszuschlags nach § 50a oder der Flexibilitätsprämie nach § 
50b reduziert sich die Anzahl der nach Satz 1 erforderlichen 
Viertelstunden anteilig im Verhältnis der vollen Kalendermo-
nate, in denen der Flexibilitätszuschlag nach § 50a oder die Fle-
xibilitätsprämie nach § 50b geltend gemacht wird, zu zwölf Ka-
lendermonaten. Die Anzahl der nach Satz 1 in einem 
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Kalenderjahr erforderlichen Viertelstunden reduziert sich ferner 
auch dann, wenn die Anlage aufgrund von technischen Defek-
ten oder Instandsetzungsarbeiten in dem jeweiligen Kalender-
jahr  

1. im Fall des Satzes 1 Nummer 1 in mehr als 672 zusam-
menhängenden Viertelstunden keinen Strom erzeugt 
oder 

2. im Fall des Satzes 1 Nummer 2 in mehr als 336 zusam-
menhängenden Viertelstunden keinen Strom erzeugt. 

In den Fällen des Satzes 2 wird die Anzahl der nach Satz 1 erfor-
derlichen Viertelstunden sowie der Flexibilitätszuschlag nach § 
50a oder die Flexibilitätsprämie nach § 50b anteilig um das Ver-
hältnis der Viertelstunden, in denen die Anlage keinen Strom 
erzeugt, zu sämtlichen Viertelstunden des jeweiligen Kalender-
jahres gekürzt. 

   

§ 50a Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen  § 50a Flexibilitätszuschlag für neue Anlagen 

unverändert  (1) Der Anspruch nach § 50 beträgt für die Bereitstellung flexib-
ler installierter Leistung 65 Euro pro Kilowatt installierter Leis-
tung und Jahr (Flexibilitätszuschlag) in  

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas mit einer 
installierten Leistung von mehr als 100 Kilowatt, deren 
anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, und 

2. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, deren 
anzulegender Wert durch Ausschreibungen ermittelt 
worden ist. 

Der Anspruch nach Satz 1 verringert sich für die Anlagenbetrei-
ber, die für ihre Anlage die Flexibilitätsprämie nach § 50b dieses 
Gesetzes oder nach der für sie maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes in Anspruch genommen haben, 
für denjenigen Leistungsteil, der sich als Quotient aus der Ge-
samtsumme der für diese Anlage in Anspruch genommenen 
Flexibilitätsprämie in Euro und 1 300 Euro je Kilowatt ergibt, auf 
50 Euro je Kilowatt installierter Leistung und Jahr. 
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(2) Der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag besteht nur, 
wenn der Anlagenbetreiber für den in § 44b Absatz 1 bestimm-
ten Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge 
einen Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39, § 42 
oder § 43 in Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht nach § 
52 verringert ist. 

 (2) Der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag besteht nur, 
wenn der Anlagenbetreiber für den in § 44b Absatz 1 bestimm-
ten Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge 
einen Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 39, § 42, 
§ 43 oder § 44 in Anspruch nimmt und dieser Anspruch nicht 
nach § 52 verringert ist. 

unverändert  (3) Der Flexibilitätszuschlag kann für die gesamte Dauer des 
Anspruchs nach § 19 Absatz 1 verlangt werden. 

   

§ 50b Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen  § 50b Flexibilitätsprämie für bestehende Anlagen 

unverändert  Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, 
die nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff 
vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind, 
können ergänzend zu einer Veräußerung des Stroms in den 
Veräußerungsformen einer Direktvermarktung von dem Netz-
betreiber eine Prämie für die Bereitstellung zusätzlich installier-
ter Leistung für eine bedarfsorientierte Stromerzeugung (Flexi-
bilitätsprämie) verlangen. Der Anspruch nach Satz 1 beträgt 130 
Euro pro Kilowatt flexibel bereitgestellter zusätzlich installierter 
Leistung und Jahr, wenn die Voraussetzungen nach Anlage 3 
Nummer I erfüllt sind. Die Höhe der Flexibilitätsprämie be-
stimmt sich nach Anlage 3 Nummer II. 
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Abschnitt 5 
Rechtsfolgen und Strafen 

 Abschnitt 5 
Rechtsfolgen und Strafen 

   

§ 51 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei negativen 
Preisen 

 § 51 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei negativen 
Preisen 

unverändert  (1) Wenn der Spotmarktpreis für die Dauer von mindestens vier 
aufeinanderfolgenden Stunden negativ ist, verringert sich der 
anzulegende Wert für den gesamten Zeitraum, in dem der 
Spotmarktpreis ohne Unterbrechung negativ ist, auf null. 

unverändert  (2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf  
1. Anlagen mit einer installierten Leistung von weniger als 

500 Kilowatt, wobei § 24 Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden ist, 

2. Pilotwindenergieanlagen an Land nach § 3 Nummer 37 
Buchstabe b und 

3. Pilotwindenergieanlagen auf See nach § 3 Nummer 6 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes. 

(3) Wenn der Strom in einem Kalendermonat, in dem die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 mindestens einmal erfüllt sind, in 
der Ausfallvergütung veräußert wird, muss der Anlagenbetrei-
ber dem Netzbetreiber bei der Datenübermittlung nach § 71 
Absatz 1 Nummer 1 die Strommenge mitteilen, die er in dem 
Zeitraum eingespeist hat, in dem der Spotmarktpreis ohne Un-
terbrechung negativ gewesen ist; anderenfalls verringert sich 
der Anspruch in diesem Kalendermonat um 5 Prozent pro Ka-
lendertag, in dem dieser Zeitraum ganz oder teilweise liegt. 

 (3) Wenn der Strom in einem Kalendermonat, in dem die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 mindestens einmal erfüllt sind, in 
der Ausfallvergütung veräußert wird, muss der Anlagenbetrei-
ber dem Netzbetreiber bei der Datenübermittlung nach § 71 
Nummer 1 die Strommenge mitteilen, die er in dem Zeitraum 
eingespeist hat, in dem der Spotmarktpreis ohne Unterbre-
chung negativ gewesen ist; anderenfalls verringert sich der An-
spruch in diesem Kalendermonat um 5 Prozent pro Kalender-
tag, in dem dieser Zeitraum ganz oder teilweise liegt. 

   

§ 51a Verlängerung des Vergütungszeitraums bei negativen 
Preisen 

 § 51a Verlängerung des Vergütungszeitraums bei negativen 
Preisen 

unverändert  (1) Für Strom aus Anlagen, für den sich der anzulegende Wert 
nach Maßgabe des § 51 verringert und deren anzulegender 
Wert durch Ausschreibungen ermittelt wird, verlängert sich der 
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Vergütungszeitraum um die Anzahl der Stunden, in denen sich 
der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 im Jahr 
der Inbetriebnahme und in den darauffolgenden 19 Kalender-
jahren auf null verringert hat, aufgerundet auf den nächsten 
vollen Kalendertag. 

(2) Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern 
jeweils bis zum 15. Januar eines Kalenderjahres die Anzahl der 
Stunden mitteilen, in denen sich der anzulegende Wert nach 
Maßgabe des § 51 Absatz 1 im Vorjahr auf null verringert hat. 

 (2) Die Strombörsen müssen den Übertragungsnetzbetreibern 
ab dem Kalenderjahr 2022 jeweils bis zum 15. Januar eines Ka-
lenderjahres die Anzahl der Stunden mitteilen, in denen sich 
der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 im Vor-
jahr auf null verringert hat. 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jeweils bis zum 31. 
Januar eines Kalenderjahres auf einer gemeinsamen Internet-
seite folgende Informationen veröffentlichen:  

1. die Anzahl der Stunden, in denen sich der anzulegende 
Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 im Vorjahr auf null 
verringert hat, und 

2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der Stunden, in denen sich 
der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert 
hat, und die auf den nächsten vollen Kalendertag auf-
gerundete Anzahl dieser Stunden. 

 (3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen jeweils bis zum 31. 
Januar eines Kalenderjahres auf einer gemeinsamen Internet-
seite folgende Informationen veröffentlichen:  

1. ab dem Jahr 2022 die Anzahl der Stunden, in denen 
sich der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Ab-
satz 1 im Vorjahr auf null verringert hat, und 

2. ab dem Jahr 2041 die Anzahl der Stunden, in denen sich 
der anzulegende Wert nach Maßgabe des § 51 Absatz 1 
in den vorangegangenen 20 Jahren auf null verringert 
hat, und die auf den nächsten vollen Kalendertag auf-
gerundete Anzahl dieser Stunden. 

   

§ 52 Zahlungen bei Pflichtverstößen  § 52 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Pflichtverstö-
ßen 

(1) Anlagenbetreiber müssen an den Netzbetreiber, an dessen 
Netz die Anlage angeschlossen ist, eine Zahlung leisten, wenn 
sie 

1. gegen § 9 Absatz 1, 1a oder 2 verstoßen, 
2. gegen § 9 Absatz 5 verstoßen, 
3. gegen § 9 Absatz 8 verstoßen, 
4. gegen § 10b verstoßen, 
5. die Ausfallvergütung in Anspruch nehmen und dabei 

eine der Höchstdauern nach § 21 Absatz 1 Nummer 2 
erster Halbsatz überschreiten, 

Umstellung des 
Systems bei 
Pflichtverstößen 
von Verringerung 
des Zahlungsan-
spruchs des Anla-
genbetreibers 
(EEG 2021) auf 
Zahlungspflicht 
(EEG 2023); 

(1) Der anzulegende Wert verringert sich auf null,  
1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der An-

lage erforderlichen Angaben nicht an das Register 
übermittelt haben und die Meldung nach § 71 Nummer 
1 noch nicht erfolgt ist, 

2. solange und soweit Betreiber von im Register registrier-
ten Anlagen die zur Meldung einer Erhöhung der instal-
lierten Leistung der Anlage erforderlichen Angaben 
nicht an das Register übermittelt haben und die Mel-
dung nach § 71 Nummer 1 noch nicht erfolgt ist, 
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6. eine Einspeisevergütung in Anspruch nehmen und da-

bei gegen § 21 Absatz 2 verstoßen, 
7. gegen § 21b Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz verstoßen, 
8. entgegen § 21b Absatz 3 nicht die gesamte Ist-Einspei-

sung in viertelstündlicher Auflösung messen und bilan-
zieren, 

9. dem Netzbetreiber die Zuordnung zu oder den Wech-
sel zwischen den verschiedenen Veräußerungsformen 
nach § 21b Absatz 1 nicht nach Maßgabe des § 21c über-
mittelt haben, 

10. entgegen der Mitteilung nach § 48 Absatz 2a nicht den 
gesamten in einem Kalenderjahr in der Anlage erzeug-
ten Strom in das Netz einspeisen, 

11. die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Anga-
ben nicht nach Maßgabe der Marktstammdatenregis-
terverordnung an das Register übermittelt haben und 
keine Meldung nach § 71 Absatz 1 Nummer 1 erfolgt ist 
oder 

12. gegen eine Pflicht nach § 80 verstoßen. 

§ 52 Abs. 1: Begrün-
dung des Zah-
lungsanspruchs 

2a. solange Anlagenbetreiber gegen § 10b verstoßen, 
3. wenn Anlagenbetreiber gegen § 21b Absatz 2 Satz 1 

zweiter Halbsatz oder Absatz 3 verstoßen oder 
4. wenn Betreiber von Anlagen, deren anzulegender Wert 

durch Ausschreibungen ermittelt wird, gegen § 27a ver-
stoßen. 

Satz 1 Nummer 3 ist bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats 
anzuwenden, der auf die Beendigung des Verstoßes gegen § 
21b Absatz 2 oder Absatz 3 folgt. Satz 1 Nummer 4 ist für das ge-
samte Kalenderjahr des Verstoßes anzuwenden. 

(2) Die zu leistende Zahlung beträgt 10 Euro pro Kilowatt instal-
lierter Leistung der Anlage und Kalendermonat, in dem ganz 
oder zeitweise ein Pflichtverstoß nach Absatz 1 vorliegt oder an-
dauert. 

Höhe der Zah-
lungspflicht 

(2) Der anzulegende Wert verringert sich auf den Marktwert,  
1. solange Anlagenbetreiber gegen § 9 Absatz 1, 1a, 2 oder 

5 verstoßen, 
1a.   solange Anlagenbetreiber gegen § 9 Absatz 8 verstoßen, 
2. wenn Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Zuord-

nung zu oder den Wechsel zwischen den verschiede-
nen Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1 nicht 
nach Maßgabe des § 21c übermittelt haben, 

3. solange Anlagenbetreiber, die die Ausfallvergütung in 
Anspruch nehmen, eine der Höchstdauern nach § 21 
Absatz 1 Nummer 2 erster Halbsatz überschreiten, 

4. solange Anlagenbetreiber, die eine Einspeisevergütung 
in Anspruch nehmen, gegen § 21 Absatz 2 verstoßen, 
mindestens jedoch für die Dauer des gesamten Kalen-
dermonats, in dem ein solcher Verstoß erfolgt ist, oder 
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5. wenn Anlagenbetreiber gegen eine Pflicht nach § 80 

verstoßen. 
Die Verringerung ist im Fall des Satzes 1 Nummer 2 bis zum Ab-
lauf des Kalendermonats, der auf die Beendigung des Versto-
ßes folgt, im Fall des Satzes 1 Nummer 3 für die Dauer des ge-
samten Kalendermonats, in dem ein solcher Verstoß erfolgt ist, 
und im Fall des Satzes 1 Nummer 5 für die Dauer des Verstoßes 
zuzüglich der darauf folgenden sechs Kalendermonate anzu-
wenden. Im Fall des § 48a ist Satz 1 entsprechend mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass sich der anzulegende Wert auf null 
verringert. 

(3) Die zu leistende Zahlung verringert sich auf 2 Euro pro Kilo-
watt installierter Leistung der Anlage und Kalendermonat 

1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1, 3, 4 
oder 11, sobald die entsprechende Pflicht erfüllt wird; 
diese Verringerung wirkt zurück bis zum Beginn des 
Pflichtverstoßes, und 

2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 10. 

Verringerter Zah-
lungsanspruch 

(3) Der anzulegende Wert verringert sich um jeweils 20 Prozent, 
wobei das Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma gerun-
det wird,  

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der An-
lage erforderlichen Angaben nicht an das Register 
übermittelt haben, aber die Meldung nach § 71 Num-
mer 1 erfolgt ist, oder 

2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer im Register 
registrierten Anlage eine Erhöhung der installierten 
Leistung der Anlage nicht nach Maßgabe der Markt-
stammdatenregisterverordnung übermittelt haben, 
aber die Meldung nach § 71 Nummer 1 erfolgt ist. 

(4) Die Zahlung ist zu leisten 
1. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 7 zu-

sätzlich für die folgenden drei Kalendermonate, 
2. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 9 zu-

sätzlich für den folgenden Kalendermonat, 
3. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 10 für 

alle Kalendermonate des Kalenderjahres und 
4. bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 12 zu-

sätzlich für die folgenden sechs Kalendermonate. 

Dauer der Zah-
lungspflicht 

(4) Anlagenbetreiber, die keinen Anspruch nach § 19 Absatz 1 
geltend machen, verlieren, solange sie gegen § 9 Absatz 1, 1a, 2 
oder 5 oder gegen § 21b Absatz 3 verstoßen, den Anspruch auf 
ein Entgelt für dezentrale Einspeisung nach § 18 der Strom-
netzentgeltverordnung und den Anspruch auf vorrangige Ab-
nahme, Übertragung und Verteilung nach § 11; Betreiber von 
KWK-Anlagen verlieren in diesem Fall den Anspruch auf ein 
Entgelt für dezentrale Einspeisung nach § 18 der Stromnetzent-
geltverordnung und ihren Anspruch auf Zuschlagszahlung 
nach den §§ 6 bis 13 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 
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soweit ein solcher besteht, oder andernfalls ihren Anspruch auf 
vorrangigen Netzzugang. 

(5) Wenn in demselben Kalendermonat Zahlungen aufgrund 
von mehreren Pflichtverstößen nach Absatz 1 geleistet werden 
müssen, sind die Zahlungen nach den Absätzen 2 bis 4 insge-
samt auf 10 Euro pro Kilowatt installierter Leistung der Anlage 
und Kalendermonat begrenzt. 

Begrenzung der 
Zahlungshöhe bei 
mehreren Pflicht-
verstößen 

 

(6) Die Zahlungen werden zum 15. Kalendertag des Kalender-
monats fällig, der auf den nach Absatz 2 und 4 jeweils maßgeb-
lichen Kalendermonat folgt. Soweit Zahlungsansprüche des 
Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber nach § 19 Absatz 1 
bestehen, können die Ansprüche auf Zahlungen nach Absatz 1 
abweichend von § 27 Absatz 1 mit diesen Ansprüchen und den 
entsprechenden Abschlagszahlungen aufgerechnet werden. 
Der Anspruch auf die Zahlung verjährt mit Ablauf des zweiten 
Kalenderjahres, das auf den Pflichtverstoß nach Absatz 1 folgt. 

Fälligkeit der Zah-
lungen, Aufrech-
nung, Verjährung 

 

(7) Bei Pflichtverstößen nach Absatz 1, 2 oder 8 verlieren die An-
lagenbetreiber zusätzlich für das gesamte Kalenderjahr den 
Anspruch auf ein Entgelt für dezentrale Einspeisung nach § 18 
der Stromnetzentgeltverordnung. 

Auswirkung auf 
Anspruch auf Ent-
gelt für dezentrale 
Einspeisung 

 

(8) Bei einem Pflichtverstoß nach Absatz 1 Nummer 1 durch Be-
treiber von KWK-Anlagen sind die Absätze 2, 3, 6 und 7 entspre-
chend anzuwenden. 

Entsprechende 
Anwendung auf 
KWK-Anlagen 

 

   

§ 53 Verringerung der Einspeisevergütung  § 53 Verringerung der Einspeisevergütung 

unverändert  (1) Die Höhe des Anspruchs auf die Einspeisevergütung berech-
net sich aus den anzulegenden Werten, wobei von den anzule-
genden Werten  

1. 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Biomasse, Ge-
othermie, Deponie-, Klär- oder Grubengas abzuziehen 
sind oder 
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2. 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Solaranlagen 

oder aus Windenergieanlagen an Land oder auf See ab-
zuziehen sind. 

(2) Für Strom aus ausgeförderten Anlagen, für die ein Anspruch 
auf Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 
21 Absatz 1 Nummer 3 geltend gemacht wird, ist abweichend 
von Absatz 1 von dem anzulegenden Wert der Wert abzuzie-
hen, den die Übertragungsnetzbetreiber nach § 51 Absatz 1 
Nummer 4 Buchstabe b des Energie-Umlagen-Gesetzes auf ih-
rer Internetseite veröffentlicht haben. Der Wert nach Satz 1 ver-
ringert sich um die Hälfte für Strom aus ausgeförderten Anla-
gen, die mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind. 

 (2) Für Strom aus ausgeförderten Anlagen, für die ein Anspruch 
auf Einspeisevergütung nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 
21 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b geltend gemacht wird, ist 
abweichend von Absatz 1 von dem anzulegenden Wert abzu-
ziehen  

1. im Jahr 2021 0,4 Cent pro Kilowattstunde und 
2. ab dem Jahr 2022 der Wert, den die Übertragungsnetz-

betreiber als Kosten für die Vermarktung dieses Stroms 
nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verordnung 
ermittelt und auf ihrer Internetseite veröffentlicht ha-
ben. 

Der Wert nach Satz 1 verringert sich um die Hälfte für Strom aus 
ausgeförderten Anlagen, die mit einem intelligenten Messsys-
tem ausgestattet sind. 

unverändert  (3) Abweichend von Absatz 1 verringert sich der anzulegende 
Wert um 20 Prozent, wobei das Ergebnis auf zwei Stellen nach 
dem Komma gerundet wird, solange die Ausfallvergütung in 
Anspruch genommen wird. 

   

§ 53a (weggefallen)  § 53a (weggefallen) 

   

§ 53b Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Regional-
nachweisen 

 § 53b Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Regional-
nachweisen 

unverändert  Der anzulegende Wert für Strom, für den dem Anlagenbetrei-
ber ein Regionalnachweis ausgestellt worden ist, verringert sich 
bei Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt ist, 
um 0,1 Cent pro Kilowattstunde. 
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§ 53c Verringerung des Zahlungsanspruchs bei einer 
Stromsteuerbefreiung 

 § 53c Verringerung des Zahlungsanspruchs bei einer 
Stromsteuerbefreiung 

unverändert  Der anzulegende Wert verringert sich für Strom, der durch ein 
Netz durchgeleitet wird und der von der Stromsteuer nach 
dem Stromsteuergesetz befreit ist, um die Höhe der pro Kilo-
wattstunde gewährten Stromsteuerbefreiung. 

   

§ 54 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Ausschreibun-
gen für Solaranlagen des ersten Segments 

 § 54 Verringerung des Zahlungsanspruchs bei Ausschreibun-
gen für Solaranlagen des ersten Segments 

unverändert  (1) Der durch Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Seg-
ments ermittelte anzulegende Wert verringert sich bei Solaran-
lagen um 0,3 Cent pro Kilowattstunde, soweit die Ausstellung 
der Zahlungsberechtigung für die Gebotsmenge, die der Solar-
anlage zugeteilt worden ist, erst nach Ablauf des 18. Kalender-
monats beantragt worden ist, der auf die öffentliche Bekannt-
gabe des Zuschlags folgt. Werden einer Solaranlage Gebots-
mengen von mehreren bezuschlagten Geboten zugeordnet, ist 
Satz 1 nur für den Zuschlagswert der bezuschlagten Gebote an-
zuwenden, deren Zuteilung zur Solaranlage erst nach Ablauf 
des 18. Kalendermonats beantragt worden ist. 

unverändert  (2) Wenn der Standort der Solaranlage nicht zumindest teil-
weise mit den im Gebot angegebenen Flurstücken überein-
stimmt, verringert sich der anzulegende Wert nach § 38b eben-
falls um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Werden einer Solaranlage 
Gebotsmengen von mehreren bezuschlagten Geboten zuge-
ordnet, verringert sich jeweils der Zuschlagswert der bezu-
schlagten Gebote, bei denen keine Übereinstimmung nach 
Satz 1 besteht, um 0,3 Cent pro Kilowattstunde. 

   

§ 54a (weggefallen)  § 54a (weggefallen) 
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§ 55 Pönalen  § 55 Pönalen 

unverändert  (1) Bei Geboten für Windenergieanlagen an Land nach § 36 und 
für Zusatzgebote nach § 36j müssen Bieter an den regelverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leisten,  

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines be-
zuschlagten Gebots für eine Windenergieanlage an 
Land nach § 35a entwertet werden oder 

2. wenn die Windenergieanlage an Land mehr als 24 Mo-
nate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 
in Betrieb genommen worden ist. 

Die Höhe der Pönale nach Satz 1 Nummer 1 und 2 berechnet 
sich aus der Gebotsmenge des bezuschlagten Gebots  

1. abzüglich der innerhalb von 24 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 10 Euro 
pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 26 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro 
pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 28 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 30 Euro 
pro Kilowatt. 

unverändert  (2) Bei Geboten für Solaranlagen des ersten Segments müssen 
Bieter an den regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber eine Pönale leisten, soweit mehr als 5 Prozent der Gebots-
menge eines bezuschlagten Gebots für eine Solaranlage nach § 
35a entwertet werden. Die Höhe der Pönale nach Satz 1 berech-
net sich aus der entwerteten Gebotsmenge multipliziert mit 50 
Euro pro Kilowatt. Die Pönale verringert sich für Bieter, deren 
Sicherheit nach § 37a Satz 2 verringert ist, auf 25 Euro pro Kilo-
watt. 

unverändert  (3) (weggefallen) 
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(4) Bei Geboten für Biomasseanlagen, die keine bestehenden 
Biomasseanlagen nach § 39f sind, sowie für Biomethananlagen 
nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 müssen Bieter an den 
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leis-
ten,  

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines be-
zuschlagten Gebots für eine Biomasseanlage nach § 35a 
entwertet werden oder 

2. wenn eine Biomasseanlage mehr als 24 Monate nach 
der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb 
genommen worden ist. 

Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der Gebotsmenge des 
bezuschlagten Gebots  

1. abzüglich der innerhalb von 24 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro 
pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 28 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 Euro 
pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 Euro 
pro Kilowatt. 

 (4) Bei Geboten für Biomasseanlagen, die keine bestehenden 
Biomasseanlagen nach § 39f sind, sowie für Biomethananlagen 
nach Teil 3 Abschnitt 3 Unterabschnitt 6 müssen Bieter an den 
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eine Pönale leis-
ten,  

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines be-
zuschlagten Gebots für eine Biomasseanlage nach § 35a 
entwertet werden oder 

2. wenn eine Biomasseanlage mehr als 18 Monate nach 
der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb 
genommen worden ist. 

Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der Gebotsmenge des 
bezuschlagten Gebots  

1. abzüglich der innerhalb von 24 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 20 Euro 
pro Kilowatt, 

2. abzüglich der innerhalb von 28 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 40 Euro 
pro Kilowatt oder 

3. abzüglich der innerhalb von 32 Monaten nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb ge-
nommenen Anlagenleistung multipliziert mit 60 Euro 
pro Kilowatt. 

unverändert  (5) Bei Geboten für bestehende Biomasseanlagen nach § 39g 
müssen Bieter an den verantwortlichen Übertragungsnetzbe-
treiber eine Pönale leisten,  

1. soweit mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge eines be-
zuschlagten Gebots für eine Biomasseanlage nach § 35a 
entwertet werden oder 

2. soweit der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Be-
scheinigung des Umweltgutachters nach § 39g Absatz 
4 nicht bis zum Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt hat. 
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Die Höhe der Pönale berechnet sich aus der Gebotsmenge des 
bezuschlagten Gebots  

1. multipliziert mit 20 Euro pro Kilowatt, soweit der Anla-
genbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung 
des Umweltgutachters nach § 39g Absatz 4 nicht bis 
zum Tag nach § 39g Absatz 2 vorgelegt hat, 

2. multipliziert mit 40 Euro pro Kilowatt, soweit der Anla-
genbetreiber dem Netzbetreiber die Bescheinigung 
des Umweltgutachters nach § 39g Absatz 4 nicht spä-
testens zwei Monate nach dem Tag nach § 39g Absatz 2 
vorgelegt hat, und 

3. multipliziert mit 60 Euro pro Kilowatt, soweit  
a) der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Be-

scheinigung des Umweltgutachters nach § 39g Ab-
satz 4 mehr als vier Monate nach dem Tag nach § 39g 
Absatz 2 vorgelegt hat oder 

b) die Gebotsmenge nach § 35a entwertet wird. 
unverändert  (5a) Im Fall einer Zuschlagsverlängerung nach § 36e Absatz 2 

oder Absatz 3 oder nach § 39e Absatz 2 verlängern sich die Fris-
ten der Absätze 1, 4 und 5 um die Dauer der Zuschlagsverlänge-
rung. 

unverändert  (6) Die Forderung nach den Absätzen 1 bis 5 muss durch Über-
weisung eines entsprechenden Geldbetrags auf ein Geldkonto 
des Übertragungsnetzbetreibers erfüllt werden. Dabei ist die 
Zuschlagsnummer des Gebots zu übermitteln, für das die 
Pönale geleistet wird. 

unverändert  (7) Der regelverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber darf 
sich hinsichtlich der Forderungen nach den Absätzen 1 bis 5 aus 
der jeweils für das Gebot hinterlegten Sicherheit befriedigen, 
wenn der Bieter die Forderung nicht vor Ablauf des zweiten Ka-
lendermonats erfüllt hat, der auf die Entwertung der Gebots-
menge oder die Feststellung der Pönale folgt. 
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unverändert  (8) Die Bundesnetzagentur teilt dem Übertragungsnetzbetrei-

ber unverzüglich folgende für die Inanspruchnahme der Pöna-
len erforderliche Angaben mit:  

1. die nach § 32 Absatz 2 registrierten Angaben des Ge-
bots, 

2. den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Zuschläge und Zu-
schlagswerte für das Gebot, 

3. die Höhe der vom Bieter für das Gebot geleisteten Si-
cherheit, 

4. die Rückgabe von Zuschlägen für das Gebot, 
5. das Erlöschen des Zuschlags, 
6. die Rücknahme und den Widerruf des Zuschlags und 
7. die Rücknahme und den Widerruf einer Zahlungsbe-

rechtigung, sofern der Solaranlage Gebotsmengen zu-
geteilt worden sind und der im Gebot angegebene 
Standort der Solaranlage in der jeweiligen Regelzone 
des Übertragungsnetzbetreibers liegt. 

   

§ 55a Erstattung von Sicherheiten  § 55a Erstattung von Sicherheiten 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur gibt unverzüglich die hinterlegten 
Sicherheiten für ein bestimmtes Gebot zurück, wenn der Bieter  

1. dieses Gebot nach § 30a Absatz 3 zurückgenommen 
hat, 

2. für dieses Gebot keinen Zuschlag nach § 32 erhalten hat 
oder 

3. für dieses Gebot eine Pönale nach § 55 geleistet hat. 
unverändert  (2) Die Bundesnetzagentur erstattet die hinterlegten Sicherhei-

ten für ein bestimmtes Gebot auch, soweit der Netzbetreiber  
1. für eine Solaranlage eine Bestätigung nach § 38a Ab-

satz 3 an die Bundesnetzagentur übermittelt hat oder 
2. für eine Windenergieanlage an Land oder eine Bio-

masseanlage eine Bestätigung nach § 13 Absatz 2 der 
Marktstammdatenregisterverordnung übermittelt hat. 
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Sind nicht mehr als 5 Prozent der Gebotsmenge des bezu-
schlagten Gebots entwertet worden, erstattet die Bundesnetz-
agentur die Sicherheit in voller Höhe. 

   

§ 55b Rückforderung   

Zahlt ein Netzbetreiber einem Anlagenbetreiber mehr als im 
Teil 3 vorgeschrieben, muss er den Mehrbetrag zurückfordern. 
Ist die Zahlung in Übereinstimmung mit dem Ergebnis eines 
Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 Absatz 5 erfolgt und be-
ruht die Rückforderung auf der Anwendung einer nach der 
Zahlung in anderer Sache ergangenen höchstrichterlichen Ent-
scheidung, ist der Anlagenbetreiber berechtigt, insoweit die 
Einrede der Übereinstimmung der Berechnung der Zahlung 
mit einer Entscheidung der Clearingstelle für Zahlungen zu er-
heben, die bis zum Tag der höchstrichterlichen Entscheidung 
geleistet worden sind. Der Rückforderungsanspruch verjährt 
mit Ablauf des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalen-
derjahres; die Pflicht nach Satz 1 erlischt insoweit. § 27 Absatz 1 
ist nicht anzuwenden. 

  

Teil 4 
Weitergabe und Vermarktung des Stroms aus erneuerbaren 
Energien 

 Teil 4 
Ausgleichsmechanismus 

   
Abschnitt 1 
Bundesweiter Ausgleich 

 Abschnitt 1 
Bundesweiter Ausgleich 

   

§ 56 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber  § 56 Weitergabe an den Übertragungsnetzbetreiber 

Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber weiterleiten:  

1. den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom 
und 

fraglich, ob Strei-
chung der Anfüh-
rungs- und 
Schlusszeichen 

Netzbetreiber müssen unverzüglich an den vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber weitergeben:  

1. den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten Strom 
und 
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2. für den gesamten Strom, für den sie Zahlungen an die 

Anlagenbetreiber leisten, das Recht, diesen Strom als 
Strom aus erneuerbaren Energien, gefördert nach dem 
EEG, zu kennzeichnen. 

redaktionelles Ver-
sehen ist 

2. für den gesamten Strom, für den sie Zahlungen an die 
Anlagenbetreiber leisten, das Recht, diesen Strom als 
„Strom aus erneuerbaren Energien, finanziert aus der 
EEG-Umlage“ zu kennzeichnen. 

   

§ 57 Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber  § 59 Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber 

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder gemein-
sam den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten oder nach § 
13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegli-
chenen Strom diskriminierungsfrei, transparent und unter Be-
achtung der Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Verordnung 
vermarkten. 

Der bisherige § 59 
wird unverändert 
§ 57 n.F., der bishe-
rige § 57 wird auf-
gehoben 

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder ge-
meinsam den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten 
oder nach § 13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes 
bilanziell ausgeglichenen Strom diskriminierungsfrei, 
transparent und unter Beachtung der Vorgaben der Er-
neuerbare-Energien-Verordnung vermarkten. 

   

 Vgl. jetzt § 13 EnUG § 57 Ausgleich zwischen Netzbetreibern und Übertragungs-
netzbetreibern 

aufgehoben Vgl. jetzt § 13 Abs. 1 
EnUG 

(1) Vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber müssen den Netz-
betreibern die nach § 6 Absatz 5, § 19, § 38d oder § 50 geleisteten 
Zahlungen abzüglich der Rückzahlungen nach § 26 Absatz 1 
Satz 3, § 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 1 nach Maßgabe des Teils 
3 erstatten. 

aufgehoben  (2) (weggefallen) 
aufgehoben Vgl. jetzt unverän-

dert in § 13 Abs. 2 
EnUG 

(3) Netzbetreiber müssen vermiedene Netzentgelte nach § 18 
der Stromnetzentgeltverordnung, soweit sie nach § 18 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 1 der Stromnetzentgeltverordnung nicht an An-
lagenbetreiber gewährt werden und nach § 120 des Energie-
wirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 der 
Stromnetzentgeltverordnung ermittelt worden sind, an die vor-
gelagerten Übertragungsnetzbetreiber auszahlen. § 11 Absatz 3 
Nummer 2 ist entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl S. 1 jetzt § 13 
Abs. 3 EnUG 
 

(4) Die Zahlungen nach den Absätzen 1 und 3 sind zu saldieren. 
Auf die Zahlungen sind monatliche Abschläge in angemesse-
nem Umfang zu entrichten. 
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Vgl. S. 2 jetzt § 16 
Abs. 1 EnUG 

aufgehoben S.1 – S. 3 vgl. jetzt 
§ 18 Abs. 1 EnUG 

(5) Zahlt ein Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbetreiber 
mehr als im Teil 3 vorgeschrieben, muss er den Mehrbetrag zu-
rückfordern. Ist die Zahlung in Übereinstimmung mit dem Er-
gebnis eines Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 Absatz 5 er-
folgt und beruht die Rückforderung auf der Anwendung einer 
nach der Zahlung in anderer Sache ergangenen höchstrichter-
lichen Entscheidung, ist der Netzbetreiber berechtigt, insoweit 
die Einrede der Übereinstimmung der Berechnung der Zah-
lung mit einer Entscheidung der Clearingstelle für Zahlungen 
zu erheben, die bis zum Tag der höchstrichterlichen Entschei-
dung geleistet worden sind. Der Rückforderungsanspruch ver-
jährt mit Ablauf des zweiten auf die Einspeisung folgenden Ka-
lenderjahres; die Pflicht nach Satz 1 erlischt insoweit. Die Sätze 1 
bis 3 sind im Verhältnis von aufnehmendem Netzbetreiber und 
Anlagenbetreiber entsprechend anzuwenden. § 27 Absatz 1 ist 
auf Ansprüche nach Satz 4 nicht anzuwenden. 

   

§ 58 Weitere Bestimmungen  § 58 Ausgleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern 

(1) Die Finanzierung der Ausgaben der Netzbetreiber nach die-
sem Gesetz bestimmt sich nach dem Energie-Umlagen-Gesetz. 

Absatz 1 Nr. 1 wird 
modifiziert in § 73 
Absatz 2 n.F. über-
nommen. 
 
Vgl. ansonsten 
jetzt § 15 EnUG 
 
Abs. 1 S. 1 Nr. 4 jetzt 
vgl. § 16 Abs. 1 E-
nUG 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen  
1. die Informationen über den unterschiedlichen Umfang 

und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, für die sie 
Zahlungen nach § 19 Absatz 1 leisten, die sie nach § 13a 
Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes als bilanziel-
len Ausgleich erhalten oder für die sie Rückzahlungen 
nach § 26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 
1 erhalten, speichern, 

2. die Informationen über die Zahlungen nach § 6 Absatz 
5, § 19, § 38d oder § 50 speichern, 

3. die Strommengen nach Nummer 1 unverzüglich unter-
einander vorläufig ausgleichen, 

4. monatliche Abschläge in angemessenem Umfang auf 
die Zahlungen nach Nummer 2 entrichten und 
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5. die Strommengen nach Nummer 1 und die Zahlungen 

nach Nummer 2 nach Maßgabe von Absatz 2 abrech-
nen. 

Bei der Speicherung und Abrechnung der Zahlungen nach Satz 
1 Nummer 2, 4 und 5 sind die Saldierungen auf Grund des § 57 
Absatz 4 zugrunde zu legen 

(2) Die den Übertragungsnetzbetreibern nach § 20 Nummer 2 
eingeräumten oder nach § 56 Nummer 2 weitergeleiteten 
Rechte, den vergüteten Strom als „Strom aus erneuerbaren 
Energien, gefördert nach dem EEG“ zu kennzeichnen, erlö-
schen in den Kalenderjahren, in denen nach dem Energie-Um-
lagen-Gesetz keine EEG-Umlage zur Finanzierung ihrer Ausga-
ben erhoben wird; die §§ 42 und 42a des Energiewirtschaftsge-
setzes bleiben unberührt. 

 (2) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln jährlich bis zum 31. 
Juli die Strommenge, die sie im vorangegangenen Kalender-
jahr nach § 11 oder § 56 abgenommen und für die sie nach § 19 
Absatz 1 oder § 57 gezahlt sowie nach Absatz 1 vorläufig ausge-
glichen haben, einschließlich der Strommenge, für die sie das 
Recht erhalten haben, den Strom als „Strom aus erneuerbaren 
Energien oder Grubengas“ zu kennzeichnen, und den Anteil 
dieser Menge an der gesamten Strommenge, die Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen im Bereich des jeweiligen Übertra-
gungsnetzbetreibers im vorangegangenen Kalenderjahr an 
Letztverbraucher geliefert haben. 

(3) Die Bundesregierung legt rechtzeitig einen Vorschlag für 
eine Neuregelung der Rechte, vergüteten Strom als „Strom aus 
erneuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG" zu kenn-
zeichnen, für Kalenderjahre vor, in denen nach dem Energie-
Umlagen-Gesetz eine EEG-Umlage erhoben wird. 

 (3) Übertragungsnetzbetreiber, die größere Mengen abzuneh-
men hatten, als es diesem durchschnittlichen Anteil entspricht, 
haben gegen die anderen Übertragungsnetzbetreiber einen 
Anspruch auf Abnahme und Vergütung nach den §§ 19 und 50, 
bis auch diese Netzbetreiber eine Strommenge abnehmen, die 
dem Durchschnittswert entspricht. Übertragungsnetzbetreiber, 
die, bezogen auf die gesamte von Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen im Bereich des jeweiligen Übertragungsnetzbetrei-
bers im vorangegangenen Kalenderjahr gelieferte Strom-
menge, einen höheren Anteil der Zahlung nach § 57 Absatz 1 zu 
vergüten haben, als es dem durchschnittlichen Anteil aller 
Übertragungsnetzbetreiber entspricht, haben gegen die ande-
ren Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf Erstattung 
der Zahlung oder Kosten, bis die Kostenbelastung aller Übertra-
gungsnetzbetreiber dem Durchschnittswert entspricht. 

   

§ 59 bis 69 (weggefallen)  § 59 Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber 
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 Jetzt § 57 EEG n.F., 

siehe oben 
 
Die neue Über-
schrift enthält ein 
Redaktionsverse-
hen: es fallen nicht 
nur §§ 59 bis 69 
weg, sondern viel-
mehr sollen §§ 59 
bis 69b aufgeho-
ben werden, vgl. 
Anmerkungen un-
ten zu § 69a und 
§ 69b 
 

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen selbst oder gemein-
sam den nach § 19 Absatz 1 Nummer 2 vergüteten oder nach § 
13a Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegli-
chenen Strom diskriminierungsfrei, transparent und unter Be-
achtung der Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Verordnung 
vermarkten. 

   
  § 60 EEG-Umlage für Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

aufgehoben § 12 Abs. 1 EnUG ist 
die zentrale Umla-
geerhebungsnorm 
des Energie-Umla-
gen-Gesetzes. 
 
§ 2 Nr. 3 EnUG 
ersetzt laut Geset-
zesbegründung 
den bisherigen Be-
griff der EEG-Um-
lage. 
 
 
§ 10 Abs. 2 EnUG 
ordnet laut 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber sind berechtigt und ver-
pflichtet, von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom 
an Letztverbraucher liefern, anteilig zu dem jeweils von den 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an ihre Letztverbraucher 
gelieferten Strom die Kosten für die erforderlichen Ausgaben 
nach Abzug der erzielten Einnahmen und nach Maßgabe der 
Erneuerbare-Energien-Verordnung zu verlangen (EEG-Um-
lage). Die §§ 61l und 63 dieses Gesetzes sowie § 8d des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes bleiben unberührt. Der Anteil ist so 
zu bestimmen, dass jedes Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men für jede von ihm an einen Letztverbraucher gelieferte Kilo-
wattstunde Strom dieselben Kosten trägt. Auf die Zahlung der 
EEG-Umlage sind monatliche Abschläge in angemessenem 
Umfang zu entrichten. Es wird widerleglich vermutet, dass 
Strommengen, die aus einem beim Übertragungsnetzbetreiber 
geführten Bilanzkreis an physikalische Entnahmestellen 
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Gesetzesbegrün-
dung an, dass die 
Übertragungs-
netzbetreiber die 
Umlagen transpa-
rent und jeweils 
getrennt für die 
einzelnen Finan-
zierungsbedarfe 
ermitteln.  
 
Abs. 1 S.3 jetzt vgl. 
§ 16 Abs. 1 EnUG 
 
 

abgegeben werden, von einem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen an Letztverbraucher geliefert werden. Der Inhaber des 
zugeordneten Abrechnungsbilanzkreises haftet für die EEG-
Umlage, die ab dem 1. Januar 2018 zu zahlen ist, mit dem Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen gesamtschuldnerisch. 

aufgehoben Vgl. § 17 EnUG§ (2) Einwände gegen Forderungen der Übertragungsnetzbetrei-
ber auf Zahlungen der EEG-Umlage berechtigen zum Zah-
lungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, soweit die 
ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. 
Eine Aufrechnung gegen Forderungen der EEG-Umlage ist 
nicht zulässig. Im Fall von Zahlungsrückständen von mehr als 
einer Abschlagsforderung dürfen die Übertragungsnetzbetrei-
ber den Bilanzkreisvertrag kündigen, wenn die Zahlung der 
Rückstände trotz Mahnung und Androhung der Kündigung ge-
genüber dem Bilanzkreisverantwortlichen, in dessen Bilanz-
kreis die betroffenen Strommengen geführt werden, drei Wo-
chen nach Androhung der Kündigung nicht vollständig erfolgt 
ist. Die Androhung der Kündigung kann mit der Mahnung ver-
bunden werden. Die Sätze 1, 3 und 4 sind für die Meldung der 
Energiemengen nach § 74 Absatz 2 mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass die Frist für die Meldung der Daten 
nach Androhung der Kündigung sechs Wochen beträgt. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 18 Abs. 2 EnUG 

(3) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die ihrer Pflicht zur 
Zahlung der EEG-Umlage nach Absatz 1 nicht rechtzeitig 
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Laut Gesetzesbe-
gründung wird der 
Anwendungsbe-
reich auf Verteiler-
netzbetreiber und 
Letztverbraucher 
erweitert, die 
gleichzeitig Netz-
nutzer sind. 

nachgekommen sind, müssen diese Geldschuld nach § 352 Ab-
satz 2 des Handelsgesetzbuchs ab Eintritt der Fälligkeit verzin-
sen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn die Fälligkeit 
nicht eintreten konnte, weil das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen die von ihm gelieferten Strommengen entgegen § 74 
Absatz 2 nicht oder nicht rechtzeitig dem Übertragungsnetzbe-
treiber gemeldet hat; ausschließlich zum Zweck der Verzinsung 
ist in diesem Fall die Geldschuld für die Zahlung der EEG-Um-
lage auf die nach § 74 Absatz 2 mitzuteilende Strommenge ei-
nes Jahres spätestens am 1. Januar des Folgejahres als fällig zu 
betrachten. 

   
aufgehoben  § 60a EEG-Umlage für stromkostenintensive Unternehmen 

aufgehoben Vgl. § 12 Abs. 2 E-
nUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vgl. § 54 EnUG zur 
grundsätzlichen 

Die Übertragungsnetzbetreiber sind berechtigt und verpflich-
tet, für Strom, der von einem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men an einen Letztverbraucher geliefert wird, die EEG-Umlage 
abweichend von § 60 Absatz 1 Satz 1 von dem Letztverbraucher 
zu verlangen, wenn und soweit der Letztverbraucher ein strom-
kostenintensives Unternehmen ist und den Strom an einer Ab-
nahmestelle verbraucht, an der die EEG-Umlage nach § 63 oder 
§ 103 begrenzt ist; die EEG-Umlage kann nur nach Maßgabe der 
Begrenzungsentscheidung verlangt werden. Im Übrigen sind 
die Bestimmungen dieses Gesetzes zur EEG-Umlage für Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen auf Letztverbraucher, die nach 
Satz 1 zur Zahlung verpflichtet sind, entsprechend anzuwenden. 
Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber teilt einem Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, das Strom an einen Letztver-
braucher liefert, der nach Satz 1 zur Zahlung verpflichtet ist, 
jährlich bis zum 31. Juli das Verhältnis der für dessen Abnahme-
stelle im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr insgesamt ge-
zahlten EEG-Umlage zu der an dessen Abnahmestelle im je-
weils vorangegangenen Kalenderjahr umlagepflichtigen und 
selbst verbrauchten Strommenge elektronisch mit. Letztver-
braucher, die nach Satz 1 zur Zahlung verpflichtet sind, teilen 
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Verpflichtung zur 
elektronischen Da-
tenübermittlung 
 

dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bis zum 31. Mai 
alle Elektrizitätsversorgungsunternehmen elektronisch mit, von 
denen sie im vorangegangenen Kalenderjahr beliefert worden 
sind. 

   
aufgehoben  § 61 EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger 

aufgehoben  (1) Die Netzbetreiber sind berechtigt und verpflichtet, die EEG-
Umlage von Letztverbrauchern zu verlangen für  

1. die Eigenversorgung und 
2. sonstigen Verbrauch von Strom, der nicht von einem 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen geliefert wird. 
aufgehoben  (2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt oder verringert sich 

nach den §§ 61a bis 61g, 61l und 69b. Die §§ 61i und 63 sowie § 8d 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes bleiben unberührt. 

aufgehoben  (3) Die Bestimmungen dieses Gesetzes für Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen sind auf Letztverbraucher, die nach dieser 
Bestimmung zur Zahlung der vollen oder anteiligen EEG-Um-
lage verpflichtet sind, entsprechend anzuwenden. 

   
aufgehoben  § 61a Entfallen der EEG-Umlage 

aufgehoben  Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 entfällt bei Eigenversorgun-
gen,  

1. soweit der Strom in der Stromerzeugungsanlage oder 
in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von 
Strom im technischen Sinn verbraucht wird (Kraft-
werkseigenverbrauch), 

2. wenn die Stromerzeugungsanlage des Eigenversorgers 
weder unmittelbar noch mittelbar an ein Netz ange-
schlossen ist, 

3. wenn sich der Eigenversorger selbst vollständig mit 
Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und für den 
Strom aus seiner Anlage, den er nicht selbst verbraucht, 
keine Zahlung nach Teil 3 in Anspruch nimmt oder 
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4. wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit einer in-

stallierten Leistung von höchstens 10 Kilowatt erzeugt 
wird, für höchstens 10 Megawattstunden selbst ver-
brauchten Stroms pro Kalenderjahr; dies gilt ab der In-
betriebnahme der Stromerzeugungsanlage für die 
Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetrieb-
nahmejahres; § 24 Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend an-
zuwenden. 

   
aufgehoben  § 61b Verringerung der EEG-Umlage bei Anlagen 

aufgehoben  (1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich in einem Ka-
lenderjahr auf 40 Prozent der EEG-Umlage für Strom, der zur 
Eigenversorgung genutzt wird, wenn in dem Kalenderjahr in 
der Anlage ausschließlich erneuerbare Energien oder Gruben-
gas eingesetzt worden sind. 

aufgehoben  (2) Unbeschadet von Absatz 1 entfällt der Anspruch nach § 61 
Absatz 1 bei Eigenversorgungen aus Anlagen, wenn  

1. die Anlage eine installierte Leistung von höchstens 30 
Kilowatt hat und 

2. in der Anlage in dem Kalenderjahr ausschließlich er-
neuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt worden 
sind. 

§ 24 Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. 
   
aufgehoben  § 61c Verringerung der EEG-Umlage bei hocheffizienten 

KWK-Anlagen 

aufgehoben  (1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich für Strom, der 
nach dem 31. Dezember 2017 verbraucht wird, bei einer Ei-
genversorgung auf 40 Prozent der EEG-Umlage, wenn der 
Strom in einer hocheffizienten KWK-Anlage erzeugt worden ist, 
die  

1. ausschließlich Strom auf Basis von gasförmigen Brenn-
stoffen erzeugt und 
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2. folgende Nutzungsgrade erreicht hat: 

a) in dem Kalenderjahr, für das die Verringerung der 
EEG-Umlage in Anspruch genommen werden soll, ei-
nen Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent 
nach § 53a Absatz 6 Satz 4 Nummer 1 des Energies-
teuergesetzes oder 

b) in dem Kalendermonat, für den die Verringerung der 
EEG-Umlage in Anspruch genommen werden soll, ei-
nen Monatsnutzungsgrad von mindestens 70 Pro-
zent nach § 53a Absatz 6 Satz 4 Nummer 1 des Ener-
giesteuergesetzes. 

Satz 1 Nummer 1 ist nicht anzuwenden auf hocheffiziente KWK-
Anlagen, die von dem Letztverbraucher erstmals nach dem 31. 
Juli 2014, aber vor dem 1. Januar 2018 zur Eigenversorgung ge-
nutzt wurden. Satz 1 Nummer 1 ist ebenfalls nicht anzuwenden 
auf hocheffiziente KWK-Anlagen, die von dem Letztverbrau-
cher erstmals nach dem 31. Juli 2014, aber vor dem 1. Januar 
2023 zur Eigenversorgung genutzt wurden und ausschließlich 
Strom auf Basis von flüssigen Brennstoffen erzeugen. 

aufgehoben  (2) Für Strom aus hocheffizienten KWK-Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung in entsprechender Anwendung von § 3 
Nummer 31 von mehr als 1 Megawatt und bis einschließlich 10 
Megawatt entfällt die Privilegierung nach Absatz 1, soweit die 
KWK-Anlagen in einem Kalenderjahr eine Auslastung von mehr 
als 3 500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung aufwei-
sen. In diesen Fällen entfällt die Privilegierung auch für die ers-
ten 3 500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung eines 
Kalenderjahres in dem Umfang, in dem die Auslastung der 
KWK-Anlage den Wert von 3 500 Vollbenutzungsstunden in 
diesem Kalenderjahr übersteigt. § 2 Nummer 14 zweiter Halb-
satz des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist entsprechend an-
zuwenden. 

aufgehoben  (3) Anstelle von Absatz 2 bleibt Absatz 1 anzuwenden, wenn der 
Strom in einer hocheffizienten KWK-Anlage erzeugt worden ist, 
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deren Betreiber ein Unternehmen einer Branche nach Liste 1 
der Anlage 4 ist. Die Branchenzugehörigkeit wird vom Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Antrag des KWK-
Anlagenbetreibers festgestellt. 

   
aufgehoben  § 61d Verringerung der EEG-Umlage bei hocheffizienten neu-

eren KWK-Anlagen 

aufgehoben  Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich bei einer Ei-
genversorgung in einer hocheffizienten KWK-Anlage, die die 
Anforderungen nach § 61c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erfüllt, für 
die ersten 3 500 Vollbenutzungsstunden zur Eigenversorgung 
auf 40 Prozent der EEG-Umlage für Strom, der  

1. nach dem 31. Dezember 2017 und vor dem 1. Januar 
2019 verbraucht wird, wenn die KWK-Anlage von dem 
Letztverbraucher erstmals nach dem 31. Juli 2014, aber 
vor dem 1. Januar 2018 zur Eigenversorgung genutzt 
wurde, 

2. nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 
2020 verbraucht wird, wenn die KWK-Anlage von dem 
Letztverbraucher erstmals nach dem 31. Dezember 
2015, aber vor dem 1. Januar 2018 zur Eigenversorgung 
genutzt wurde, und 

3. nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 
2021 verbraucht wird, wenn die KWK-Anlage von dem 
Letztverbraucher erstmals nach dem 31. Dezember 
2016, aber vor dem 1. Januar 2018 zur Eigenversorgung 
genutzt wurde. 
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aufgehoben Siehe § 24  EnUG § 61e Verringerung der EEG-Umlage bei Bestandsanlagen 

aufgehoben  (1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich auf null Pro-
zent der EEG-Umlage für Strom aus Bestandsanlagen,  

1. wenn der Letztverbraucher die Stromerzeugungsan-
lage als Eigenerzeuger betreibt, 

2. soweit der Letztverbraucher den Strom selbst ver-
braucht und 

3. soweit der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet 
wird, es sei denn, der Strom wird im räumlichen Zusam-
menhang zu der Stromerzeugungsanlage verbraucht. 

aufgehoben  (2) Bestandsanlagen im Sinn dieses Abschnitts sind Stromer-
zeugungsanlagen,  

1. die  
a) der Letztverbraucher vor dem 1. August 2014 als Ei-

generzeuger unter Einhaltung der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 betrieben hat, 

b) vor dem 23. Januar 2014 nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz genehmigt oder nach einer ande-
ren Bestimmung des Bundesrechts zugelassen wor-
den sind, nach dem 1. August 2014 erstmals Strom er-
zeugt haben und vor dem 1. Januar 2015 unter Einhal-
tung der Anforderungen des Absatzes 1 genutzt wor-
den sind oder 

c) vor dem 1. Januar 2018 eine Stromerzeugungsanlage 
nach Buchstabe a oder Buchstabe b an demselben 
Standort erneuert, erweitert oder ersetzt haben, es 
sei denn, die installierte Leistung ist durch die Erneu-
erung, Erweiterung oder Ersetzung um mehr als 30 
Prozent erhöht worden, und 

2. die nicht nach dem 31. Dezember 2017 erneuert, erwei-
tert oder ersetzt worden sind. 
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aufgehoben Siehe § 24  EnUG § 61f Verringerung der EEG-Umlage bei älteren Bestandsan-

lagen 

aufgehoben  (1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich bei älteren 
Bestandsanlagen unbeschadet des § 61e auch dann auf null 
Prozent der EEG-Umlage,  

1. wenn der Letztverbraucher die Stromerzeugungsan-
lage als Eigenerzeuger betreibt und 

2. soweit der Letztverbraucher den Strom selbst ver-
braucht. 

aufgehoben  (2) Ältere Bestandsanlagen im Sinn dieses Abschnitts sind 
Stromerzeugungsanlagen, die  

1. der Letztverbraucher vor dem 1. September 2011 als Ei-
generzeuger unter Einhaltung der Anforderungen des 
Absatzes 1 betrieben hat und 

2. nicht nach dem 31. Juli 2014 erneuert, erweitert oder er-
setzt worden sind. 

aufgehoben  (3) Ältere Bestandsanlagen im Sinn dieses Abschnitts sind fer-
ner Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 31. Juli 2014, aber 
vor dem 1. Januar 2018 eine Stromerzeugungsanlage, die der 
Letztverbraucher vor dem 1. September 2011 als Eigenerzeuger 
unter Einhaltung der Anforderungen des Absatzes 1 betrieben 
hat, an demselben Standort erneuert, erweitert oder ersetzt ha-
ben, es sei denn, die installierte Leistung ist durch die Erneue-
rung, Erweiterung oder Ersetzung um mehr als 30 Prozent er-
höht worden. 

aufgehoben  (4) Bei älteren Bestandsanlagen nach Absatz 3 ist Absatz 1 nur 
anzuwenden,  

1. soweit der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet 
wird, 

2. soweit der Strom im räumlichen Zusammenhang zu 
der Stromerzeugungsanlage verbraucht wird oder 

3. wenn die gesamte Stromerzeugungsanlage schon vor 
dem 1. Januar 2011 im Eigentum des Letztverbrauchers 
stand, der die Verringerung nach Absatz 1 in Anspruch 
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nimmt, und auf dem Betriebsgrundstück des Letztver-
brauchers errichtet wurde. 

   
aufgehoben Siehe § 24  EnUG § 61g Verringerung der EEG-Umlage bei Ersetzung von Be-

standsanlagen 

aufgehoben  (1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich auf 20 Pro-
zent der EEG-Umlage, wenn eine Bestandsanlage oder eine 
nach diesem Absatz erneuerte oder ersetzte Bestandsanlage 
an demselben Standort ohne Erweiterung der installierten Leis-
tung nach dem 31. Dezember 2017 erneuert oder ersetzt wird 
und soweit derselbe Letztverbraucher die Stromerzeugungsan-
lage entsprechend den Voraussetzungen nach § 61e Absatz 1 
nutzt. 

aufgehoben  (2) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich ferner auf 20 
Prozent der EEG-Umlage, wenn eine ältere Bestandsanlage 
oder eine nach diesem Absatz erneuerte oder ersetzte ältere 
Bestandsanlage an demselben Standort ohne Erweiterung der 
installierten Leistung nach dem 31. Dezember 2017 erneuert 
oder ersetzt wird und soweit derselbe Letztverbraucher die 
Stromerzeugungsanlage entsprechend den Voraussetzungen 
nach § 61f Absatz 1 nutzt. § 61f Absatz 4 ist bei älteren Bestands-
anlagen nach § 61f Absatz 2 oder 3 entsprechend anzuwenden. 
Satz 2 gilt nicht, wenn die gesamte Stromerzeugungsanlage 
schon vor dem 1. Januar 2011 von dem Letztverbraucher, der die 
Verringerung nach Satz 1 in Anspruch nimmt, unabhängig vom 
Eigentum und unter der Tragung des vollen wirtschaftlichen 
Risikos für die Erzeugung von Strom genutzt und auf dem Be-
triebsgrundstück des Letztverbrauchers errichtet wurde. 

aufgehoben  (3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 verringert sich der 
Anspruch nach § 61 Absatz 1 bei Erneuerungen oder Ersetzun-
gen nach Absatz 1 oder Absatz 2 auf 0 Prozent der EEG-Umlage, 
solange  
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1. die Bestandsanlage oder die ältere Bestandsanlage, die 

erneuert oder ersetzt worden ist, noch unterlegen 
hätte  

a) der handelsrechtlichen Abschreibung oder 
b) der Förderung nach diesem Gesetz oder 

2. die Stromerzeugungsanlage, die die Bestandsanlage 
oder die ältere Bestandsanlage erneuert oder ersetzt, 
nicht vollständig handelsrechtlich abgeschrieben wor-
den ist, wenn durch die Erneuerung oder Ersetzung die 
Erzeugung von Strom auf Basis von Stein- oder Braun-
kohle zugunsten einer Erzeugung von Strom auf Basis 
von Gas oder erneuerbaren Energien an demselben 
Standort abgelöst wird. 

   
aufgehoben Siehe § 24  EnUG § 61h Rechtsnachfolge bei Bestandsanlagen 

aufgehoben  (1) Soweit der Letztverbraucher, der die Stromerzeugungsan-
lage betreibt, nicht personenidentisch mit dem Letztverbrau-
cher nach § 61e Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, nach § 61f Ab-
satz 2 Nummer 1, Absatz 3 oder Absatz 4 Nummer 3 (ursprüngli-
cher Letztverbraucher) ist, sind die §§ 61e bis 61g entsprechend 
anzuwenden mit der Maßgabe, dass  

1. der Letztverbraucher, der die Stromerzeugungsanlage 
betreibt,  

a) Erbe des ursprünglichen Letztverbrauchers ist, 
b) bereits vor dem 1. Januar 2017 den ursprünglichen 

Letztverbraucher im Wege einer Rechtsnachfolge als 
Betreiber der Stromerzeugungsanlage und der da-
mit selbst versorgten Stromverbrauchseinrichtungen 
abgelöst hat und die Angaben nach § 74a Absatz 1 bis 
zum 31. Dezember 2017 übermittelt, oder 

c) bereits vor dem 1. August 2014 den ursprünglichen 
Letztverbraucher im Wege einer Rechtsnachfolge als 
Inhaber eines anteiligen vertraglichen Nutzungs-
rechts an einer bestimmten Erzeugungskapazität 
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der Stromerzeugungsanlage und als Betreiber dieser 
Stromerzeugungskapazität im Sinn des § 104 Absatz 
4 Satz 2 und der mit dieser Erzeugungskapazität ver-
sorgten Stromverbrauchseinrichtungen abgelöst hat 
und die Angaben nach § 74 Absatz 1 Satz 1 und § 74a 
Absatz 1 bis zum 31. Dezember 2017 übermittelt, 

2. die Stromerzeugungsanlage und die Stromverbrauchs-
einrichtungen an demselben Standort betrieben wer-
den, an dem sie von dem ursprünglichen Letztverbrau-
cher betrieben wurden, und 

3. das Eigenerzeugungskonzept, in dem die Stromerzeu-
gungsanlage von dem ursprünglichen Letztverbrau-
cher betrieben wurde, unverändert fortbesteht. 

Der Ablösung des ursprünglichen Letztverbrauchers im Wege 
einer ins Handelsregister einzutragenden Rechtsnachfolge be-
reits vor dem 1. Januar 2017 steht es gleich, wenn die Eintra-
gung erst nach dem 31. Dezember 2016 vorgenommen worden 
ist, die Anmeldung zur Eintragung aber bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2017 erfolgte. 

aufgehoben  (2) Die §§ 61f und 61g sind entsprechend anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass der Letztverbraucher  

1. die Stromerzeugungsanlage seit dem 31. Juli 2014 als Ei-
generzeuger betreibt, 

2. vor dem 1. September 2011 über ein anteiliges vertragli-
ches Nutzungsrecht an einer bestimmten Erzeugungs-
kapazität der Stromerzeugungsanlage im Sinn des § 
104 Absatz 4 Satz 2 verfügte und diese wie eine Strom-
erzeugungsanlage im Sinn des § 104 Absatz 4 Satz 2 be-
trieben hat, und 

3. die Angaben zu Nummer 1 nach § 74a Absatz 1 und die 
Angaben zu Nummer 2 sowie den Namen des damali-
gen Betreibers der Stromerzeugungsanlage entspre-
chend § 74 Absatz 1 und § 74a Absatz 1 bis zum 31. De-
zember 2017 übermittelt. 
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aufgehoben  (3) Für Strom, den ein Letztverbraucher nach dem 31. August 

2011, aber vor dem 1. Januar 2017 aus einer von ihm selbst be-
triebenen Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht hat, kann 
der Letztverbraucher die Erfüllung des Anspruchs auf Zahlung 
der EEG-Umlage verweigern, sofern nach Absatz 1 oder 2 der 
Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage für den Zeitraum nach 
dem 31. Dezember 2016 entfiele. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 53 EnUG und 
siehe § 24  EnUG 

§ 61i Entfallen und Verringerung der EEG-Umlage bei Verstoß 
gegen Mitteilungspflichten 

aufgehoben  (1) Der nach den §§ 61b bis 61g oder nach § 69b verringerte An-
spruch nach § 61 Absatz 1 erhöht sich auf 100 Prozent, soweit 
der Letztverbraucher oder Eigenversorger für das jeweilige Ka-
lenderjahr seine Mitteilungspflichten nach § 74a Absatz 2 Satz 2 
bis 4 nicht erfüllt hat. 

aufgehoben  (2) Der nach § 61a oder § 69b entfallene oder nach den §§ 61b bis 
61g verringerte Anspruch nach § 61 Absatz 1 erhöht sich für das 
jeweilige Kalenderjahr um 20 Prozentpunkte, wenn der Letzt-
verbraucher oder der Eigenversorger seine Mitteilungspflichten 
nach § 74a Absatz 1 nicht spätestens bis zum 28. Februar des 
Jahres erfüllt, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem diese Mit-
teilungspflichten unverzüglich zu erfüllen gewesen wären. Der 
Fristablauf nach Satz 1 verschiebt sich auf den 31. Mai des Jah-
res, wenn die Mitteilung nach § 74a Absatz 1 gegenüber einem 
Übertragungsnetzbetreiber zu erfolgen hat. 

   
aufgehoben  § 61j Erhebung der EEG-Umlage bei Eigenversorgung und 

sonstigem Letztverbrauch 

aufgehoben  (1) Die Übertragungsnetzbetreiber sind zur Erhebung der vollen 
oder anteiligen EEG-Umlage nach § 61 berechtigt und verpflich-
tet  
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1. bei Stromerzeugungsanlagen, die an das Übertra-

gungsnetz angeschlossen sind, 
2. bei Stromerzeugungsanlagen an Abnahmestellen, an 

denen die EEG-Umlage nach den §§ 63 bis 69 oder nach 
§ 103 begrenzt ist, 

3. bei Stromerzeugungsanlagen, deren Strom zum Teil 
unmittelbar an Letztverbraucher geliefert wird, die 
nicht mit dem Betreiber der Stromerzeugungsanlage 
personenidentisch sind, oder 

4. in Fällen des § 61 Absatz 1 Nummer 2. 
Berechtigt und verpflichtet ist der Übertragungsnetzbetreiber, 
in dessen Regelzone der Strom verbraucht wird. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber können untereinander eine von Satz 2 ab-
weichende vertragliche Vereinbarung treffen. Satz 1 Nummer 3 
ist auch nach Beendigung der Lieferbeziehung weiter anzu-
wenden; in diesem Fall muss der Betreiber der Stromerzeu-
gungsanlage dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Stromer-
zeugungsanlage angeschlossen ist, die Beendigung des Lie-
ferverhältnisses mitteilen. 

aufgehoben  (2) Im Übrigen ist zur Erhebung der vollen oder anteiligen EEG-
Umlage nach § 61 berechtigt und verpflichtet  

1. der Netzbetreiber, an dessen Netz die Stromerzeu-
gungsanlage angeschlossen ist, oder 

2. der nächstgelegene Netzbetreiber, soweit die Stromer-
zeugungsanlage nicht an ein Netz angeschlossen ist. 

Der Netzbetreiber nach Satz 1 und der Übertragungsnetzbetrei-
ber nach Absatz 1 können untereinander eine abweichende 
vertragliche Vereinbarung treffen, wenn dies volkswirtschaftlich 
angemessen ist. 

aufgehoben  (3) Auf die Zahlung der EEG-Umlage kann der berechtigte 
Netzbetreiber monatlich zum 15. Kalendertag für den jeweils 
vorangegangenen Kalendermonat Abschläge in angemesse-
nem Umfang verlangen. Die Erhebung von Abschlägen nach 
Satz 1 ist insbesondere nicht angemessen  
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1. bei Solaranlagen mit einer installierten Leistung von 

höchstens 30 Kilowatt und 
2. bei anderen Stromerzeugungsanlagen mit einer instal-

lierten Leistung von höchstens 10 Kilowatt. 
Bei der Ermittlung der installierten Leistung von Stromerzeu-
gungsanlagen nach Satz 2 ist § 24 Absatz 1 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. 

aufgehoben  (4) § 60 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 ist entsprechend anzuwen-
den. 

aufgehoben  (5) Abweichend von § 27 Absatz 1 können Netzbetreiber Ansprü-
che auf Zahlung der EEG-Umlage nach § 61 Absatz 1 gegen 
Letztverbraucher, die zugleich Anlagenbetreiber sind, mit An-
sprüchen dieses Anlagenbetreibers auf Zahlung nach Teil 3 auf-
rechnen. 

   
aufgehoben  § 61k Pflichten der Netzbetreiber bei der Erhebung der EEG-

Umlage 

aufgehoben Vgl. jetzt § 3 EnUG (1) Die Netzbetreiber müssen bei der Erhebung der EEG-Um-
lage die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
manns anwenden. 

aufgehoben S. 1 vgl. jetzt § 14 E-
nUG 
 
S. 2 vgl. jetzt § 16 
Abs. 1 EnUG 

(2) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, 
müssen jeweils die Summe der nach § 61j Absatz 2 und 3 erhal-
tenen Zahlungen an die Übertragungsnetzbetreiber weiterlei-
ten. Auf die weiterzuleitenden Zahlungen nach Satz 1 sind mo-
natliche Abschläge in angemessenem Umfang zu entrichten. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 14 EnUG (3) Als erhaltene Zahlungen im Sinn von Absatz 2 gelten auch 
Forderungen, die durch Aufrechnung nach § 61j Absatz 5 erlo-
schen sind. Als vom Netzbetreiber geleistete Zahlung im Sinn 
des § 57 Absatz 1 gelten auch Forderungen eines Anlagenbe-
treibers auf Zahlung, die durch Aufrechnung nach § 61j Absatz 5 
erloschen sind. 
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aufgehoben Vgl. § 21 EnUG § 61l Ausnahmen von der Pflicht zur Zahlung der EEG-Um-

lage 

aufgehoben Vgl. § 21 Abs. 1 E-
nUG 
 
S. 3 jetzt vgl. 21 
Abs. 2 EnUG 

(1) Für Strom, der in einem Kalenderjahr zum Zweck der Zwi-
schenspeicherung in einem elektrischen, chemischen, mecha-
nischen oder physikalischen Stromspeicher verbraucht wird, 
verringert sich der Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage in 
diesem Kalenderjahr in der Höhe und in dem Umfang, in der 
die EEG-Umlage für Strom, der mit dem Stromspeicher erzeugt 
wird, gezahlt wird, höchstens aber auf null. Für die Ermittlung 
der Verringerung nach Satz 1 wird unwiderleglich vermutet, 
dass für Strom, der mit dem Stromspeicher erzeugt wird, die 
volle EEG-Umlage gezahlt worden ist, soweit der Strom in ein 
Netz eingespeist und in einen Bilanzkreis eingestellt wurde. Für 
Strom, der zum Zweck der Zwischenspeicherung in einem 
elektrischen, chemischen, mechanischen oder physikalischen 
Stromspeicher verbraucht wird, entfällt die Pflicht zur Zahlung 
der EEG-Umlage, soweit die in dem Stromspeicher gespei-
cherte Energie nicht wieder entnommen wird (Speicherverlust). 
Werden in dem Stromspeicher Strommengen, für die unter-
schiedlich hohe Ansprüche auf Zahlung der EEG-Umlage be-
stehen, verbraucht, entfällt die Pflicht zur Zahlung der EEG-
Umlage für den Speicherverlust nach Satz 3 in dem Verhältnis 
des Verbrauchs der unterschiedlichen Strommengen zueinan-
der. 

aufgehoben Vgl. jetzt  
§ 21 Abs. 4 EnUG 

(1a) Der Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage verringert sich 
nach Absatz 1 nur, wenn derjenige, der die EEG-Umlage für den 
in dem Stromspeicher verbrauchten Strom zahlen muss, seine 
Mitteilungspflichten nach § 74 Absatz 2 und § 74a Absatz 2 Satz 
2 bis 5 erfüllt hat. § 62b Absatz 1 ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass sämtliche Strommengen, die bei der 
Anwendung von Absatz 1 in Ansatz gebracht werden, mess- 
und eichrechtskonform erfasst oder abgegrenzt werden müs-
sen. § 62b Absatz 5 Satz 1 und 2 ist mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden, dass auch für die Netzentnahme für den 
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zeitgleichen Verbrauch in dem Stromspeicher sowie für die 
Stromerzeugung mit dem Stromspeicher für die zeitgleiche 
Einspeisung in ein Elektrizitätsversorgungsnetz Strom höchs-
tens bis zu der Höhe der tatsächlichen Netzentnahme als Ver-
brauch in dem Stromspeicher (Zeitgleichheit von Netzent-
nahme und Verbrauch) und bis zur Höhe der tatsächlichen 
Netzeinspeisung als Stromerzeugung mit dem Stromspeicher 
(Zeitgleichheit von Stromerzeugung und Netzeinspeisung be-
zogen auf jedes 15 Minuten-Intervall im Sinn von Absatz 1) in 
Ansatz gebracht werden darf. § 62b Absatz 2 bis 4 und Absatz 5 
Satz 3 sind nicht anzuwenden. Der Nachweis der Voraussetzun-
gen des Absatz 1 Satz 1, insbesondere der Nachweis der Zah-
lung der EEG-Umlage und der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 2 und Satz 3 ist für Strom, der mit dem Stromspeicher er-
zeugt worden ist, gegenüber dem Netzbetreiber kalenderjähr-
lich durch denjenigen zu erbringen, der zur Zahlung der EEG-
Umlage für den in dem Stromspeicher verbrauchten Strom ver-
pflichtet ist. Sind mehrere Personen nach Satz 5 verpflichtet, 
kann der Nachweis nur gemeinsam erbracht werden. 

aufgehoben Vgl. jetzt  
§ 21 Abs. 5 EnUG 

(2) Der Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage verringert sich 
auch für Strom, der zur Erzeugung von Speichergas eingesetzt 
wird, das in das Erdgasnetz eingespeist wird, in der Höhe und in 
dem Umfang, in der das Speichergas unter Berücksichtigung 
der Anforderungen nach § 44b Absatz 4 Nummer 1 und 2 zur 
Stromerzeugung eingesetzt wird und auf den Strom die EEG-
Umlage gezahlt wird. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 21 Abs. 6 EnUG 

(3) Der Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage entfällt ferner 
für Strom, der an Netzbetreiber zum Ausgleich physikalisch be-
dingter Netzverluste als Verlustenergie nach § 10 der Strom-
netzentgeltverordnung geliefert wird. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 21 Abs. 7 EnUG 

(4) Der nach den Absätzen 1, 2 oder 3 verringerte oder entfal-
lene Anspruch nach § 60 Absatz 1 erhöht sich für das jeweilige 
Kalenderjahr um 20 Prozentpunkte, wenn das Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen seine Mitteilungspflichten nach § 74 
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Absatz 1 nicht spätestens bis zum 31. Mai des Jahres erfüllt, das 
auf das Kalenderjahr folgt, in dem diese Mitteilungspflichten zu 
erfüllen gewesen wären. Satz 1 ist entsprechend für den nach 
den Absätzen 1, 2 oder 3 verringerten oder entfallenen An-
spruch nach § 61 Absatz 1 anzuwenden, wenn der Letztverbrau-
cher oder Eigenversorger seine Mitteilungspflichten nach § 74a 
Absatz 1 nicht spätestens bis zum 28. Februar des Jahres erfüllt, 
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem diese Mitteilungspflich-
ten zu erfüllen gewesen wären. Der Fristablauf nach Satz 2 ver-
schiebt sich auf den 31. Mai des Jahres, wenn die Mitteilung 
nach § 74a Absatz 1 gegenüber einem Übertragungsnetzbetrei-
ber zu erfolgen hat. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt § 20  

EnUG 
§ 62 Nachträgliche Korrekturen 

aufgehoben  (1) Bei der jeweils nächsten Abrechnung sind Änderungen der 
abzurechnenden Strommenge oder der Zahlungsansprüche zu 
berücksichtigen, die sich aus folgenden Gründen ergeben:  

1. aus Rückforderungen auf Grund von § 57 Absatz 5, 
2. aus einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im 

Hauptsacheverfahren, 
3. aus der Übermittlung und dem Abgleich von Daten 

nach § 73 Absatz 5, 
4. aus dem Ergebnis eines zwischen den Verfahrenspar-

teien durchgeführten Verfahrens bei der Clearingstelle 
nach § 81 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, 

5. aus einer Entscheidung der Bundesnetzagentur nach 
§ 85 

6. aus einem vollstreckbaren Titel, der erst nach der Ab-
rechnung nach § 58 Absatz 1 ergangen ist oder 

7. aus einer nach § 26 Absatz 2 zu einem späteren Zeit-
punkt fällig gewordenen Zahlung. 

aufgehoben  (2) Ergeben sich durch die Verbrauchsabrechnung der Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen gegenüber Letztverbrauchern 
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Abweichungen gegenüber den Strommengen, die einer End-
abrechnung nach § 74 zugrunde liegen, sind diese Änderungen 
bei der jeweils nächsten Abrechnung zu berücksichtigen. § 75 
ist entsprechend anzuwenden. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 45 EnUG 
§ 62a Geringfügige Stromverbräuche Dritter 

aufgehoben  Stromverbräuche einer anderen Person sind den Stromver-
bräuchen des Letztverbrauchers zuzurechnen, wenn sie  

1. geringfügig sind, 
2. üblicherweise und im konkreten Fall nicht gesondert 

abgerechnet werden und 
3. verbraucht werden  

a) in den Räumlichkeiten, auf dem Grundstück oder 
dem Betriebsgelände des Letztverbrauchers und 

b) im Fall einer gewerblichen Nutzung zur Erbringung 
einer Leistung der anderen Person gegenüber dem 
Letztverbraucher oder des Letztverbrauchers gegen-
über der anderen Person. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 46 EnUG 
§ 62b Messung und Schätzung 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 46 Abs. 1 EnUG 

(1) Strommengen, für die die volle oder anteilige EEG-Umlage 
zu zahlen ist, sind durch mess- und eichrechtskonforme Mess-
einrichtungen zu erfassen. Sofern für Strommengen nur eine 
anteilige oder keine EEG-Umlage zu zahlen ist oder die Zahlung 
verweigert werden kann, sind diese Strommengen von Strom-
mengen, die einer Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage in an-
derer Höhe unterliegen, durch mess- und eichrechtskonforme 
Messeinrichtungen abzugrenzen. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 46 
Abs. 2 EnUG 

(2) Einer Abgrenzung von Strommengen durch mess- und eich-
rechtskonforme Messeinrichtungen bedarf es abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 nicht, wenn  
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1. für die gesamte Strommenge der innerhalb dieser 

Strommenge geltende höchste EEG-Umlagesatz gel-
tend gemacht wird oder 

2. die Abgrenzung technisch unmöglich oder mit unver-
tretbarem Aufwand verbunden ist und auch eine Ab-
rechnung nach Nummer 1 aufgrund der Menge des pri-
vilegierten Stroms, für den in Ermangelung der Abgren-
zung der innerhalb dieser Strommenge geltende 
höchste EEG-Umlagesatz anzuwenden wäre, nicht wirt-
schaftlich zumutbar ist. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 46 Abs. 3 EnUG 

(3) In den Fällen von Absatz 2 Nummer 2 sind die jeweiligen 
Strommengen durch eine Schätzung abzugrenzen. Diese 
Schätzung hat in sachgerechter und in einer für einen nicht 
sachverständigen Dritten jederzeit nachvollziehbaren und 
nachprüfbaren Weise zu erfolgen. Bei der Schätzung muss si-
chergestellt werden, dass auf die gesamte Strommenge nicht 
weniger EEG-Umlage gezahlt wird als im Fall einer Abgrenzung 
durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtungen. Die 
Anforderung nach Satz 3 ist insbesondere erfüllt, wenn bei den 
jeweils voneinander abzugrenzenden Strommengen mit unter-
schiedlicher EEG-Umlagehöhe zur Bestimmung der Strom-
menge, für die im Vergleich der höchste EEG-Umlagesatz anzu-
wenden ist, die maximale Leistungsaufnahme der betreffenden 
Stromverbrauchseinrichtung mit der Summe der vollen Zeit-
stunden des jeweiligen Kalenderjahres multipliziert wird. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 46 Abs. 4 EnUG 

(4) Erfolgt eine Schätzung nach Absatz 3, muss die Endabrech-
nung nach § 74 Absatz 2 oder § 74a Absatz 2 um die folgenden 
Angaben ergänzt werden:  

1. die Angabe, ob und welche Strommengen im Wege ei-
ner Schätzung abgegrenzt wurden, 

2. die Höhe des EEG-Umlagesatzes, der für diese Strom-
mengen jeweils zu zahlen ist, 

3. die Art, maximale Leistungsaufnahme und Anzahl der 
Stromverbrauchseinrichtungen, in denen die nach 
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Nummer 1 geschätzten Strommengen verbraucht wur-
den, 

4. jeweils den Betreiber der nach Nummer 3 anzugeben-
den Stromverbrauchseinrichtungen, 

5. in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2 eine nachvoll-
ziehbare Begründung, weshalb die messtechnische Ab-
grenzung technisch unmöglich oder mit unvertretba-
rem Aufwand verbunden ist, und 

6. eine Darlegung der Methode der Schätzung, die umfas-
sende Angaben enthält, wie im Sinn des Absatzes 3 Satz 
3 sichergestellt wird, dass aufgrund der Schätzung auf 
die gesamte Strommenge nicht weniger EEG-Umlage 
gezahlt wird als im Fall einer Abgrenzung durch mess- 
und eichrechtskonforme Messeinrichtungen. 

Sind die nach Satz 1 Nummer 3 und 4 zu tätigenden Angaben 
nach den Umständen des Einzelfalls mit unvertretbarem Auf-
wand verbunden oder unmöglich, genügt insoweit die nach-
vollziehbare Begründung dieser Umstände, verbunden mit hin-
reichenden Angaben zur Plausibilisierung der nach Satz 1 Num-
mer 1 angegebenen Strommengen. Die Netzbetreiber können 
auf eine Übermittlung der Angaben nach Satz 1 Nummer 3 und 
4 im Rahmen der Mitteilung nach § 74 Absatz 2 oder § 74a Ab-
satz 2 verzichten; eine Nacherhebung bleibt unbenommen. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 46 Abs. 5 EnUG 
 
Siehe auch  
§ 24  EnUG 

(5) Im Rahmen der §§ 61 bis 61l sowie im Rahmen des § 64 Ab-
satz 5a darf bei der Berechnung der selbst erzeugten und 
selbst verbrauchten Strommengen unabhängig davon, ob hier-
für nach den Bestimmungen dieses Teils die volle, eine antei-
lige oder keine EEG-Umlage zu zahlen ist, Strom höchstens bis 
zu der Höhe des aggregierten Eigenverbrauchs, bezogen auf je-
des 15-Minuten-Intervall (Zeitgleichheit), berücksichtigt werden. 
Eine mess- und eichrechtskonforme Messung der Ist-Erzeu-
gung und des Ist-Verbrauchs, bezogen auf jedes 15-Minuten-In-
tervall, ist zur Erfüllung der Anforderung nach Satz 1 nur erfor-
derlich, wenn nicht schon anderweitig sichergestellt ist, dass 
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Strom höchstens bis zur Höhe des aggregierten Eigenver-
brauchs, bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall, als selbst er-
zeugt und selbst verbraucht in Ansatz gebracht wird. Sofern in 
den Fällen von Absatz 2 Nummer 2 auch mittels einer Schät-
zung sichergestellt werden kann, dass nur Strom bis zur Höhe 
des aggregierten Eigenverbrauchs, bezogen auf jedes 15-Minu-
ten-Intervall, als selbst erzeugt und selbst verbraucht in Ansatz 
gebracht wird, sind die Absätze 3 und 4 entsprechend anzu-
wenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 46 Abs 6 EnUG 

(6) Ausschließlich für die Zwecke des Antragsverfahrens nach 
den §§ 63 bis 69a sind die Absätze 1 bis 5 sowie § 62a und § 104 
Absatz 10 für den zu erbringenden Nachweis der selbst ver-
brauchten Strommengen mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass  

1. nach Absatz 1 Satz 2 auch durch den Antragsteller 
selbstverbrauchte Strommengen von an Dritte weiter-
geleiteten Strommengen abzugrenzen sind, 

2. es nach Absatz 2 Nummer 1 keiner Abgrenzung bedarf, 
wenn die gesamte Strommenge vom Antragsteller 
nicht als Selbstverbrauch geltend gemacht wird, 

3. die Angaben nach Absatz 4 gegenüber dem Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu tätigen sind 
und 

4. eine Schätzung nach § 104 Absatz 10 nicht unter der Be-
dingung der Einhaltung von § 62b ab dem 1. Januar 
2022 steht und auch für Strommengen erfolgen kann, 
die nach dem 31. Dezember 2016 oder im Fall von vom 
Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahren in dem 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vor der Antrag-
stellung verbraucht wurden. 

Wurde eine nach Absatz 3 erfolgte Schätzung aufgrund von § 
75 Satz 2 geprüft, muss im Antragsverfahren nach den §§ 63 bis 
69a für die Bescheinigung nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buch-
stabe c Doppelbuchstabe bb keine erneute Prüfung dieser 
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Schätzung durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, einen genossenschaftlichen Prüfungsver-
band, einen vereidigten Buchprüfer oder eine Buchprüfungs-
gesellschaft vorgenommen werden. Ausschließlich für die Zwe-
cke des Antragsverfahrens nach den §§ 63 bis 69a für die Be-
grenzungsjahre 2019 und 2020 wird unwiderlegbar vermutet, 
dass die Angabe zu selbstverbrauchten Strommengen des je-
weiligen Nachweisjahres richtig ist, soweit diese bereits in den 
Antragsverfahren zu den Begrenzungsjahren 2016 bis 2018 vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geprüft und 
akzeptiert worden ist. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt §§ 28 ff.  

EnUG 
Abschnitt 2 
Besondere Ausgleichsregelung 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§§ 28, 29 EnUG 
§ 63 Grundsatz 

aufgehoben Vgl. jetzt § 29 Abs. 1 
EnUG 

Auf Antrag begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle abnahmestellenbezogen  

1. nach Maßgabe des § 64 die EEG-Umlage für Strom, der 
von stromkostenintensiven Unternehmen selbst ver-
braucht wird, um den Beitrag dieser Unternehmen zur 
EEG-Umlage in einem Maße zu halten, das mit ihrer in-
ternationalen Wettbewerbssituation vereinbar ist, und 
ihre Abwanderung in das Ausland zu verhindern, 

1a. nach Maßgabe des § 64a die EEG-Umlage für Strom, 
der von Unternehmen bei der elektrochemischen Her-
stellung von Wasserstoff verbraucht wird, um die Ent-
wicklung von Technologien zur Wasserstoffherstellung 
zu unterstützen und eine Abwanderung der Produktion 
in das Ausland zu verhindern, 

2. nach Maßgabe der §§ 65 und 65a die EEG-Umlage für 
Strom, der von Schienenbahnen und von Verkehrsun-
ternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen im 
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Linienverkehr selbst verbraucht wird, um die intermo-
dale Wettbewerbsfähigkeit der Schienenbahnen und 
der Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen 
Busse im Linienverkehr sicherzustellen, und 

3. nach Maßgabe des § 65b die EEG-Umlage für landseitig 
bezogenen Strom, der von Landstromanlagen an See-
schiffe geliefert wird und auf Seeschiffen verbraucht 
wird, um die intermodale Wettbewerbsfähigkeit der 
Seeschifffahrt zu erhalten und die Emissionen in Seehä-
fen zu reduzieren, 

soweit hierdurch jeweils die Ziele des Gesetzes nicht gefährdet 
werden und die Begrenzung mit dem Interesse der Gesamtheit 
der Stromverbraucher vereinbar ist. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§§ 30 bis 35. EnUG 
§ 64 Stromkostenintensive Unternehmen 

aufgehoben Vgl. jetzt 
 § 30 EnUG 

(1) Bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 4 
zuzuordnen ist, erfolgt die Begrenzung nur, soweit es nach-
weist, dass und inwieweit  

1. im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr die nach § 60 
Absatz 1 oder § 61 voll oder anteilig umlagepflichtige 
und selbst verbrauchte Strommenge an einer Abnah-
mestelle, an der das Unternehmen einer Branche nach 
Anlage 4 zuzuordnen ist, mehr als 1 Gigawattstunde be-
tragen hat, 

2. die Stromkostenintensität  
a) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach 

Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen ist, mindestens 14 
Prozent im Antragsjahr 2021, 13 Prozent im Antrags-
jahr 2022, 12 Prozent im Antragsjahr 2023 und 11 Pro-
zent ab dem Antragsjahr 2024 beträgt, und 

b) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach 
Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen ist, mindestens 20 
Prozent betragen hat und 
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3. das Unternehmen ein zertifiziertes Energie- oder Um-

weltmanagementsystem oder, sofern das Unterneh-
men im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr weni-
ger als 5 Gigawattstunden Strom verbraucht hat, ein al-
ternatives System zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz nach § 3 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemver-
ordnung in der jeweils zum Zeitpunkt des Endes des 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs geltenden Fas-
sung betreibt. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 31 EnUG (2) Die EEG-Umlage wird an den Abnahmestellen, an denen das 
Unternehmen einer Branche nach Anlage 4 zuzuordnen ist, für 
den Strom, den das Unternehmen dort im Begrenzungszeit-
raum selbst verbraucht, wie folgt begrenzt:  

1. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil bis ein-
schließlich 1 Gigawattstunde nicht begrenzt (Selbstbe-
halt). Dieser Selbstbehalt muss im Begrenzungsjahr zu-
erst gezahlt werden. 

2. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil über 1 Giga-
wattstunde begrenzt auf 15 Prozent der nach § 60 Ab-
satz 1 ermittelten EEG-Umlage. 

3. Die Höhe der nach Nummer 2 zu zahlenden EEG-Um-
lage wird in Summe aller begrenzten Abnahmestellen 
des Unternehmens auf höchstens den folgenden Anteil 
der Bruttowertschöpfung begrenzt, die das Unterneh-
men im arithmetischen Mittel der letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahre erzielt hat:  

a) 0,5 Prozent der Bruttowertschöpfung, sofern die 
Stromkostenintensität des Unternehmens mindes-
tens 20 Prozent betragen hat, oder 

b) 4,0 Prozent der Bruttowertschöpfung, sofern die 
Stromkostenintensität des Unternehmens weniger 
als 20 Prozent betragen hat. 

4. Die Begrenzung nach den Nummern 2 und 3 erfolgt 
nur so weit, dass die von dem Unternehmen zu 
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zahlende EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 Giga-
wattstunde den folgenden Wert nicht unterschreitet: 

a) 0,05 Cent pro Kilowattstunde an Abnahmestellen, an 
denen das Unternehmen einer Branche mit der lau-
fenden Nummer 130, 131 oder 132 nach Anlage 4 zu-
zuordnen ist, oder 

b) 0,1 Cent pro Kilowattstunde an sonstigen Abnahme-
stellen; 

der Selbstbehalt nach Nummer 1 bleibt unberührt. 
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 32 EnUG 
(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 und die 
Begrenzungsgrundlage nach Absatz 2 sind wie folgt nachzu-
weisen:  

1. für die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 
und die Begrenzungsgrundlage nach Absatz 2 durch  

a) die Stromlieferungsverträge und die Stromrechnun-
gen für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, 

b) die Angabe der jeweils in den letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahren von einem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen gelieferten oder selbst er-
zeugten und selbst verbrauchten sowie weitergelei-
teten Strommengen und 

c) den Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers, einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines genossen-
schaftlichen Prüfungsverbandes, eines vereidigten 
Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft; 
dabei ist eine Aufstellung mit folgenden Angaben zu 
prüfen und dem Prüfungsvermerk beizufügen:  
aa) Angaben zum Betriebszweck und zu der Be-

triebstätigkeit des Unternehmens, 
bb) Angaben zu den Strommengen des Unterneh-

mens für die letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre, die von Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen geliefert oder selbst erzeugt und 
selbst verbraucht wurden, und 
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cc) sämtliche Bestandteile der Bruttowertschöp-

fung auf Grundlage der nach den Vorgaben des 
Handelsgesetzbuchs geprüften Jahresab-
schlüsse für die letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre; 

auf die Prüfung sind § 319 Absatz 2 bis 4, § 319b Ab-
satz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 des Handelsgesetz-
buchs entsprechend anzuwenden; in dem Prüfungs-
vermerk ist darzulegen, dass die dem Prüfungsver-
merk beigefügte Aufstellung mit hinreichender Si-
cherheit frei von wesentlichen Falschangaben und 
Abweichungen ist; bei der Prüfung der Bruttowert-
schöpfung ist eine Wesentlichkeitsschwelle von 5 
Prozent ausreichend, 

d) einen Nachweis über die Klassifizierung des Unter-
nehmens durch die statistischen Ämter der Länder in 
Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 20083 , und 
die Einwilligung des Unternehmens, dass sich das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle von 
den statistischen Ämtern der Länder die Klassifizie-
rung des bei ihnen registrierten Unternehmens und 
seiner Betriebsstätten übermitteln lassen kann, 

2. für die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 3 
durch die Angabe, dass das Unternehmen zum Ende 
der materiellen Ausschlussfrist nach § 66 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 3 über ein gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifi-
kat, einen gültigen Eintragungs- oder Verlängerungs-
bescheid der EMAS-Registrierungsstelle über die Ein-
tragung in das EMAS-Register oder einen gültigen 
Nachweis des Betriebs eines alternativen Systems zur 
Verbesserung der Energieeffizienz verfügt; § 4 Absatz 1 
bis 3 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 
in der jeweils zum Zeitpunkt des Endes des letzten 
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abgeschlossenen Geschäftsjahrs geltenden Fassung ist 
entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 33 Abs. 1 EnUG 

(4) Unternehmen, die nach dem 30. Juni des Vorjahres neu ge-
gründet wurden, können abweichend von Absatz 3 Nummer 1 
im ersten Jahr nach der Neugründung Daten über ein Rumpf-
geschäftsjahr übermitteln, im zweiten Jahr nach der Neugrün-
dung Daten für das erste abgeschlossene Geschäftsjahr und im 
dritten Jahr nach der Neugründung Daten für das erste und 
zweite abgeschlossene Geschäftsjahr. Für das erste Jahr nach 
der Neugründung ergeht die Begrenzungsentscheidung unter 
Vorbehalt des Widerrufs. Nach Vollendung des ersten abge-
schlossenen Geschäftsjahres erfolgt eine nachträgliche Über-
prüfung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungs-
umfangs durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle anhand der Daten des abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
Absatz 3 ist im Übrigen entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 33 Abs. 2 EnUG 

(4a) Absatz 4 ist auf Unternehmen, die nach dem 30. Juni des 
Vorjahres erstmals nach § 61g Absatz 1 oder Absatz 2 umlage-
pflichtige Strommengen selbst verbrauchen, entsprechend an-
zuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 34  
EnUG 
 
Begriffsbestim-
mung unter 
§ 2 Nr. 17 EnUG 
„selbstständiger 
Teil eines Unter-
nehmens“  

(5) Die Absätze 1 bis 4a sind für selbständige Teile eines Unter-
nehmens, das einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuord-
nen ist, entsprechend anzuwenden. Ein selbständiger Unter-
nehmensteil liegt nur vor, wenn es sich um einen Teilbetrieb 
mit eigenem Standort oder einen vom übrigen Unternehmen 
am Standort abgegrenzten Betrieb mit den wesentlichen 
Funktionen eines Unternehmens handelt, der Unternehmens-
teil jederzeit als rechtlich selbständiges Unternehmen seine Ge-
schäfte führen könnte, seine Erlöse wesentlich mit externen 
Dritten erzielt und über eine eigene Abnahmestelle verfügt. Für 
den selbständigen Unternehmensteil sind eine eigene Bilanz 
und eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung in entsprechen-
der Anwendung der für alle Kaufleute geltenden Vorschriften 
des Handelsgesetzbuchs aufzustellen. Die Bilanz und die 
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Gewinn- und Verlustrechnung nach Satz 3 sind in entsprechen-
der Anwendung der §§ 317 bis 323 des Handelsgesetzbuchs zu 
prüfen. 

aufgehoben  (5a) Bei einem Unternehmen, das  
1. einer Branche nach Anlage 4 zuzuordnen ist, 
2. im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr an einer Ab-

nahmestelle, an der das Unternehmen einer Branche 
nach Anlage 4 zuzuordnen ist, mehr als 1 Gigawatt-
stunde selbst verbraucht hat, und 

3. eine Begrenzung der EEG-Umlage nicht erlangen kann, 
weil seine Stromkostenintensität wegen seiner nicht 
umlagepflichtigen Strommengen nicht den Wert nach 
Absatz 1 Nummer 2 erreicht, 

begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
auf Antrag die EEG-Umlage nach Absatz 2 auch abweichend 
von Absatz 1 Nummer 1, soweit im Übrigen die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt sind. In diesem Fall muss die be-
grenzte EEG-Umlage für die gesamte selbst verbrauchte 
Strommenge gezahlt werden, unabhängig davon, ob sie nach 
den §§ 60 und 61 voll, anteilig oder nicht umlagepflichtig ist. Ab-
weichend von Absatz 6 Nummer 3 ist die Stromkostenintensi-
tät in diesen Fällen das Verhältnis der maßgeblichen Stromkos-
ten einschließlich der Stromkosten für selbst erzeugte und 
selbst verbrauchte Strommengen zum arithmetischen Mittel 
der Bruttowertschöpfung in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren; hierbei werden die maßgeblichen Stromkos-
ten berechnet durch die Multiplikation des arithmetischen Mit-
tels des Stromverbrauchs des Unternehmens in den letzten 
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mit dem durchschnittli-
chen Strompreis für Unternehmen mit ähnlichen Stromver-
bräuchen, der nach Maßgabe der Verordnung nach § 94 Num-
mer 2 zugrunde zu legen ist. 

aufgehoben Vgl. jetzt  
§ 35 Abs. 1 EnUG 

(6) Im Sinne dieses Paragrafen ist oder sind  
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1. „Abnahmestelle“ die Summe aller räumlich und physi-

kalisch zusammenhängenden elektrischen Einrichtun-
gen einschließlich der Eigenversorgungsanlagen eines 
Unternehmens, die sich auf einem in sich abgeschlos-
senen Betriebsgelände befinden und über einen oder 
mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz verbunden 
sind; sie muss über eigene Stromzähler an allen Ent-
nahmepunkten und Eigenversorgungsanlagen verfü-
gen, 

2. „Bruttowertschöpfung“ die Bruttowertschöpfung des 
Unternehmens zu Faktorkosten nach der Definition des 
Statistischen Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3, 
Wiesbaden 20074, ohne Abzug der Personalkosten für 
Leiharbeitsverhältnisse; die durch vorangegangene Be-
grenzungsentscheidungen hervorgerufenen Wirkun-
gen bleiben bei der Berechnung der Bruttowertschöp-
fung außer Betracht, 

2a. „neu gegründete Unternehmen“ Unternehmen, die mit 
nahezu vollständig neuen Betriebsmitteln ihre Tätigkeit 
erstmals aufnehmen; sie dürfen nicht durch Umwand-
lung entstanden sein; neue Betriebsmittel liegen vor, 
wenn ein Unternehmen ohne Sachanlagevermögen 
neues Sachanlagevermögen erwirbt oder schafft; es 
wird unwiderleglich vermutet, dass der Zeitpunkt der 
Neugründung der Zeitpunkt ist, an dem erstmals Strom 
zu Produktionszwecken verbraucht wird, und 

3. „Stromkostenintensität“ das Verhältnis der maßgebli-
chen Stromkosten einschließlich der Stromkosten für 
nach § 61 voll oder anteilig umlagepflichtige selbst ver-
brauchte Strommengen zum arithmetischen Mittel der 
Bruttowertschöpfung in den letzten drei abgeschlosse-
nen Geschäftsjahren des Unternehmens; hierbei wer-
den die maßgeblichen Stromkosten berechnet durch 
die Multiplikation des arithmetischen Mittels des 
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Stromverbrauchs des Unternehmens in den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren oder dem standardi-
sierten Stromverbrauch, der nach Maßgabe einer 
Rechtsverordnung nach § 94 Nummer 1 ermittelt wird, 
mit dem durchschnittlichen Strompreis für Unterneh-
men mit ähnlichen Stromverbräuchen, der nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung nach § 94 Nummer 2 zu-
grunde zu legen ist; die durch vorangegangene Be-
grenzungsentscheidungen hervorgerufenen Wirkun-
gen bleiben bei der Berechnung der Stromkosteninten-
sität außer Betracht. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 35 Abs. 2 EnUG 

(7) Für die Zuordnung eines Unternehmens zu den Branchen 
nach Anlage 4 ist der Zeitpunkt des Endes des letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahrs maßgeblich. 

aufgehoben  (8) Der Stromverbrauch in Einrichtungen, in denen Wasserstoff 
elektrochemisch hergestellt wird und die nach dem Inkrafttre-
ten der Verordnung nach § 93 in Betrieb genommen worden 
sind, wird von einer Begrenzung nach Absatz 2 nur erfasst, 
wenn die Anforderungen dieser Verordnung an die Herstellung 
von Grünem Wasserstoff im Anwendungsbereich des § 64a er-
füllt werden. Wenn die Anforderungen dieser Verordnung nicht 
erfüllt werden, werden der Stromverbrauch, die Stromkosten 
und die Bruttowertschöpfung dieser Einrichtungen auch nicht 
bei der Ermittlung des Stromverbrauchs, der Stromkostenin-
tensität und der Bruttowertschöpfung nach den Absätzen 1, 2 
und 5a berücksichtigt. 
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aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 36 EnUG 
§ 64a Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven 
Unternehmen 

aufgehoben  (1) Bei einem Unternehmen, das einer Branche mit der laufen-
den Nummer 78 nach Anlage 4 zuzuordnen ist und bei dem die 
elektrochemische Herstellung von Wasserstoff den größten 
Beitrag zur gesamten Wertschöpfung des Unternehmens leis-
tet, erfolgt die Begrenzung unabhängig vom Verwendungs-
zweck des hergestellten Wasserstoffs auf Antrag des Unterneh-
mens abweichend von § 64 nach Maßgabe dieses Paragrafen. 
Die Begrenzung erfolgt nur, soweit das Unternehmen nach-
weist, dass es ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanage-
mentsystem oder, sofern es im letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr weniger als 5 Gigawattstunden Strom verbraucht 
hat, ein alternatives System zur Verbesserung der Energieeffizi-
enz nach § 3 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 
in der jeweils zum Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahrs geltenden Fassung betreibt. 

aufgehoben  (2) Die EEG-Umlage wird an den Abnahmestellen für den 
Strom, den das Unternehmen dort im Begrenzungszeitraum 
selbst verbraucht, entsprechend der Sätze 2 bis 4 begrenzt. Die 
EEG-Umlage wird begrenzt auf 15 Prozent der nach § 60 Absatz 
1 ermittelten EEG-Umlage. Die Höhe der nach Satz 2 zu zahlen-
den EEG-Umlage wird in Summe aller begrenzten Abnahme-
stellen des Unternehmens auf höchstens 0,5 Prozent der Brut-
towertschöpfung begrenzt, die das Unternehmen im arithmeti-
schen Mittel der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
erzielt hat, sofern die Stromkostenintensität des Unternehmens 
mindestens 20 Prozent betragen hat. Die Begrenzung erfolgt 
nur so weit, dass die von dem Unternehmen zu zahlende EEG-
Umlage 0,1 Cent pro Kilowattstunde nicht unterschreitet. 

aufgehoben  (3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 und die 
Begrenzungsgrundlagen nach Absatz 2 sind durch die in § 64 
Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, b, d und Nummer 2 benann-
ten Nachweise nachzuweisen. Eine Begrenzung der EEG-
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Umlage nach Absatz 2 Satz 3 erfolgt nur, wenn der Nachweis 
nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c geführt wird 

aufgehoben  (4) Neu gegründete Unternehmen können abweichend von 
Absatz 3  

1. für das Jahr der Neugründung und das erste Jahr nach 
der Neugründung Prognosedaten übermitteln, 

2. für das zweite Jahr nach der Neugründung Daten auf 
der Grundlage eines gewillkürten Rumpfgeschäftsjah-
res übermitteln, 

3. für das dritte Jahr nach der Neugründung Daten für 
das erste abgeschlossene Geschäftsjahr übermitteln 
und 

4. für das vierte Jahr nach der Neugründung Daten für 
das erste und zweite abgeschlossene Geschäftsjahr 
übermitteln. 

Neu gegründete Unternehmen müssen abweichend von Ab-
satz 3 Satz 1 den Nachweis nach § 64 Absatz 3 Nummer 2 erst 
ab dem zweiten Jahr nach der Neugründung erbringen. Für 
das Jahr der Neugründung ergeht die Begrenzungsentschei-
dung rückwirkend für den Zeitraum ab der Neugründung un-
ter Vorbehalt des Widerrufs. Für das erste und zweite Jahr nach 
der Neugründung ergeht die Begrenzungsentscheidung unter 
Vorbehalt des Widerrufs. Nach Vollendung des ersten abge-
schlossenen Geschäftsjahres erfolgt eine nachträgliche Über-
prüfung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungs-
umfangs durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle anhand der Daten des abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

aufgehoben  (5) Die Absätze 1 bis 4 sind für selbständige Teile eines Unter-
nehmens entsprechend anzuwenden, wenn die elektrochemi-
sche Herstellung von Wasserstoff den größten Beitrag zur ge-
samten Wertschöpfung des selbständigen Unternehmensteils 
leistet. Das Gesamtunternehmen muss nicht einer Branche der 
Anlage 4 zuzuordnen sein. § 64 Absatz 5 Satz 2 bis 4 ist entspre-
chend anzuwenden. 
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aufgehoben  (6) Unbeschadet von Absatz 5 sind die Absätze 1 bis 4 für einen 

nichtselbständigen Unternehmensteil, in dem Wasserstoff 
elektrochemisch hergestellt wird, entsprechend anzuwenden 
mit der Maßgabe, dass die Einrichtung zur Herstellung von 
Wasserstoff über mess- und eichrechtskonforme Messeinrich-
tungen an allen Entnahmepunkten und Eigenversorgungsan-
lagen verfügt. Das Gesamtunternehmen muss nicht einer 
Branche der Anlage 4 zuzuordnen sein. Abweichend von Ab-
satz 2 wird die EEG-Umlage für den Strom begrenzt, den die 
Einrichtung zur Herstellung von Wasserstoff verbraucht. Bei der 
Ermittlung der Bruttowertschöpfung werden die Aufwendun-
gen und Erlöse zugrunde gelegt, die in unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Wasserstoffherstellung stehen. 

aufgehoben  (7) § 64 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden. 
aufgehoben  (8) Im Sinn der Absätze 1 bis 4 ist „Unternehmen“ jeder Rechts-

träger, der Einrichtungen zur elektrochemischen Herstellung 
von Wasserstoff betreibt. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 37 EnUG 
§ 65 Schienenbahnen 

aufgehoben Vgl. jetzt § 37 
Abs. 1 EnUG mit 
Verringerung der 
Schwelle der rück-
gespeisten Ener-
gie auf 1 Gigawatt-
stunde 

(1) Bei einer Schienenbahn erfolgt die Begrenzung der EEG-
Umlage nur, sofern sie nachweist, dass und inwieweit im letz-
ten abgeschlossenen Geschäftsjahr die an der betreffenden Ab-
nahmestelle selbst verbrauchte Strommenge unmittelbar für 
den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr verbraucht wurde 
und unter Ausschluss der rückgespeisten Energie mindestens 2 
Gigawattstunden betrug. 

aufgehoben Vgl. § 37 Abs. 2  
EnUG 

(2) Für eine Schienenbahn wird die EEG-Umlage für die ge-
samte Strommenge, die das Unternehmen unmittelbar für den 
Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr selbst verbraucht, unter 
Ausschluss der rückgespeisten Energie an der betreffenden Ab-
nahmestelle auf 20 Prozent der nach § 60 Absatz 1 ermittelten 
EEG-Umlage begrenzt. 
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aufgehoben Vgl. jetzt 

§ 37 Abs. 3 EnUG 
(3) Abweichend von Absatz 1 können Schienenbahnen, wenn 
und soweit sie an einem Vergabeverfahren für Schienenver-
kehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr teilgenom-
men haben oder teilnehmen werden, im Kalenderjahr vor der 
Aufnahme des Fahrbetriebs die prognostizierten Stromver-
brauchsmengen für das Kalenderjahr, in dem der Fahrbetrieb 
aufgenommen werden wird, auf Grund der Vorgaben des 
Vergabeverfahrens nachweisen; die Begrenzung nach Absatz 2 
erfolgt nur für die Schienenbahn, die in dem Vergabeverfahren 
den Zuschlag erhalten hat. Die Schienenbahn, die den Zu-
schlag erhalten hat, kann nachweisen  

1. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das fol-
gende Kalenderjahr auf Grund der Vorgaben des Verga-
beverfahrens und 

2. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbe-
triebs die Summe der tatsächlichen Stromverbrauchs-
mengen für das bisherige laufende Kalenderjahr und 
der prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das 
übrige laufende Kalenderjahr; die Prognose muss auf 
Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens und des 
bisherigen tatsächlichen Stromverbrauchs erfolgen. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 37 Abs.4 EnUG 

(4) Abweichend von Absatz 1 können Schienenbahnen, die erst-
mals eine Schienenverkehrsleistung im Schienenpersonenfern-
verkehr oder im Schienengüterverkehr erbringen werden, 
nachweisen  

1. im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das Ka-
lenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen wer-
den wird, 

2. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das fol-
gende Kalenderjahr und 
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3. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbe-

triebs die Summe der tatsächlichen Stromverbrauchs-
mengen für das bisherige laufende Kalenderjahr und 
der prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das 
übrige laufende Kalenderjahr. 

Die Begrenzungsentscheidung ergeht unter Vorbehalt der 
Nachprüfung. Sie kann auf Grundlage einer Nachprüfung auf-
gehoben oder geändert werden. Die nachträgliche Überprü-
fung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsum-
fangs erfolgt nach Vollendung des Kalenderjahrs, für das die 
Begrenzungsentscheidung wirkt, durch das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abge-
schlossenen Kalenderjahres 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 37 Abs. 5 EnUG 

(5) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 ist § 64 Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden. Es wird unwiderleglich vermutet, dass der 
Zeitpunkt der Aufnahme des Fahrbetriebs der Zeitpunkt der 
Neugründung ist. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 37 Abs. 6 EnUG 

(6) § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a und c Doppelbuch-
stabe bb ist entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 37 Abs. 7 EnUG 

(7) Im Sinne dieses Paragrafen ist  
1. „Abnahmestelle“ die Summe der Verbrauchsstellen für 

den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr des Unter-
nehmens und 

2. „Aufnahme des Fahrbetriebs“ der erstmalige Verbrauch 
von Strom zu Fahrbetriebszwecken. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 38 EnUG 
§ 65a Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bus-
sen im Linienverkehr 

aufgehoben Vgl. § 38 Abs. 1  
EnUG 

(1) Bei Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bus-
sen im Linienverkehr erfolgt die Begrenzung der EEG-Umlage 
nur, sofern sie nachweisen, dass und inwieweit im letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahr die an der betreffenden Abnahme-
stelle selbst verbrauchte Strommenge unmittelbar für den 
Fahrbetrieb elektrisch betriebener Busse im Linienverkehr 
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verbraucht wurde und unter Ausschluss der ins Netz rückge-
speisten Energie mindestens 100 Megawattstunden betrug. 

aufgehoben  (2) Für ein Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen 
Bussen wird die EEG-Umlage für die gesamte Strommenge, die 
das Unternehmen unmittelbar für den Fahrbetrieb elektrisch 
betriebener Busse im Linienverkehr selbst verbraucht, unter 
Ausschluss der ins Netz rückgespeisten Energie an der betref-
fenden Abnahmestelle auf 20 Prozent der nach § 60 Absatz 1 er-
mittelten EEG-Umlage begrenzt. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 38 Abs. 
2 EnUG 

(3) Abweichend von Absatz 1 können Verkehrsunternehmen 
mit elektrisch betriebenen Bussen, wenn und soweit sie an ei-
nem Vergabeverfahren für Verkehrsleistungen im Straßenper-
sonenverkehr teilgenommen haben oder teilnehmen werden, 
im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die prog-
nostizierten Stromverbrauchsmengen für das Kalenderjahr, in 
dem der Fahrbetrieb aufgenommen werden wird, auf Grund 
der Vorgaben des Vergabeverfahrens nachweisen; die Begren-
zung nach Absatz 2 erfolgt nur für das Verkehrsunternehmen, 
das in dem Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten hat. Das 
Verkehrsunternehmen, das den Zuschlag erhalten hat, kann 
nachweisen 

1. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das fol-
gende Kalenderjahr auf Grund der Vorgaben des Verga-
beverfahrens und 

2. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbe-
triebs die Summe der tatsächlichen Stromverbrauchs-
mengen für das bisherige laufende Kalenderjahr und 
der prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das 
übrige laufende Kalenderjahr; die Prognose muss auf 
Grund der Vorgaben des Vergabeverfahrens und des 
bisherigen tatsächlichen Stromverbrauchs erfolgen. 
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aufgehoben Vgl. jetzt 

§ 38 Abs. 3 EnUG 
(4) Abweichend von Absatz 1 können Verkehrsunternehmen 
mit elektrisch betriebenen Bussen, die erstmals eine Verkehrs-
leistung im Linienfernverkehr erbringen werden, nachweisen 

1. im Kalenderjahr vor der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das Ka-
lenderjahr, in dem der Fahrbetrieb aufgenommen wer-
den wird, 

2. im Kalenderjahr der Aufnahme des Fahrbetriebs die 
prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das fol-
gende Kalenderjahr und 

3. im ersten Kalenderjahr nach der Aufnahme des Fahrbe-
triebs die Summe der tatsächlichen Stromverbrauchs-
mengen für das bisherige laufende Kalenderjahr und 
der prognostizierten Stromverbrauchsmengen für das 
übrige laufende Kalenderjahr. 

Die Begrenzungsentscheidung ergeht unter Vorbehalt der 
Nachprüfung. Sie kann auf Grundlage einer Nachprüfung auf-
gehoben oder geändert werden. Die nachträgliche Überprü-
fung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsum-
fangs erfolgt nach Vollendung des Kalenderjahrs, für das die 
Begrenzungsentscheidung wirkt, durch das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand der Daten des abge-
schlossenen Kalenderjahres. Dieser Absatz gilt ebenfalls für Ver-
kehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen, die erst-
mals eine Verkehrsleistung im Liniennahverkehr erbringen 
werden und nicht unter Absatz 3 fallen. 

aufgehoben Vgl. § 38 Abs. 4  
EnUG 
Die unwiderlegli-
che Vermutungs-
regelung wurde 
nicht mitaufge-
nommen. 

(5) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 ist § 64 Absatz 4 entspre-
chend anzuwenden. Es wird unwiderleglich vermutet, dass der 
Zeitpunkt der Aufnahme des Fahrbetriebs der Zeitpunkt der 
Neugründung ist. 
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aufgehoben Vgl. § 38 Abs. 5  

EnUG 
(6) § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a und c Doppelbuch-
stabe bb ist entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 38 Abs. 6 EnUG 

(7) Im Sinn dieses Paragrafen ist oder sind  
1. „Abnahmestelle“ die Summe der Verbrauchsstellen für 

den Fahrbetrieb im Linienverkehr des Unternehmens, 
2. „Aufnahme des Fahrbetriebs“ der erstmalige Verbrauch 

von Strom zu Fahrbetriebszwecken, 
3. „Busse“ Kraftomnibusse nach § 4 Absatz 4 Nummer 2 

des Personenbeförderungsgesetzes oder Obusse nach 
§ 4 Absatz 3 des Personenbeförderungsgesetzes, 

4. „elektrisch betriebene Busse“ Busse mit einem elektri-
schen Antrieb ohne zusätzlichen Verbrennungsmotor, 

5. „Linienverkehr“ Linienverkehr nach § 42 des Personen-
beförderungsgesetzes, 

6. „Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bus-
sen“ Unternehmen, die in einem genehmigten Linien-
verkehr Busse einsetzen. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§ 39 EnUG 
§ 65b Landstromanalagen 

aufgehoben Vgl. § 39 Abs. 1  
EnUG 

(1) Bei einer Landstromanlage erfolgt die Begrenzung der EEG-
Umlage nur, soweit sie nachweist, dass und inwieweit 

1. die Landstromanlage ausschließlich Strom an See-
schiffe liefert, 

2. die Belieferung eines Seeschiffes an dem Liegeplatz 
nicht dauerhaft für einen längeren Zeitraum angelegt 
ist und 

3. im letzten Kalenderjahr die Strommenge, die die Land-
stromanlage an Seeschiffe geliefert hat und die auf den 
Seeschiffen verbraucht worden ist, mehr als 100 Mega-
wattstunden betragen hat. 

aufgehoben Vgl. § 39 Abs. 1  
EnUG 

(2) Die EEG-Umlage wird für den Strom, den die Landstroman-
lage an Seeschiffe liefert und der auf den Seeschiffen 
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verbraucht wird, auf 20 Prozent der nach § 60 Absatz 1 ermittel-
ten EEG-Umlage begrenzt. 

aufgehoben Vgl. § 39 Abs. 2 
i.V.m. § 32 Nr. 1 lit. a 
EnUG 

(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 ist durch 
Stromlieferungsverträge und Abrechnungen für das letzte Ka-
lenderjahr nachzuweisen. 

aufgehoben Vgl. § 39 Abs. 3  
EnUG 

(4) Für Landstromanlagen, die erstmals Strom an Seeschiffe lie-
fern, ist § 65 Absatz 4 entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 39 Abs. 
4 EnUG 

(5) Im Sinn dieses Paragrafen ist oder sind 
1. „Landstromanlage“ jeder Rechtsträger, der die Gesamt-

heit der technischen Infrastruktur betreibt, die sich in 
einem räumlich zusammengehörigen Gebiet an dem-
selben Entnahmepunkt in oder an einem Hafen befin-
det und mit der Seeschiffe den Strom für ihr Bordnetz 
von Land aus beziehen können; sie muss als Abnahme-
stelle über eigene Stromzähler am Entnahmepunkt, Ei-
genversorgungsanlagen und Übergabepunkten verfü-
gen; neben den erforderlichen elektrotechnischen 
Komponenten gehören auch die Einhausung, die Ver-
teiler- und Übergabeeinrichtungen und der Anschluss 
an das öffentliche Stromnetz hierzu, 

2. „Seeschiffe“ von einer Klassifikationsgesellschaft als 
Seeschiffe zugelassene betriebene Fahrzeuge mit Aus-
nahme der privaten nichtgewerblichen Schiffe. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt § 40  

EnUG 
§ 66 Antragstellung und Entscheidungswirkung 

aufgehoben Vgl. jetzt  
§ 40 Abs. 1 und 
Abs. 2 EnUG 

(1) Der Antrag nach § 63 in Verbindung mit § 64 einschließlich 
des Prüfungsvermerks nach § 64 Absatz 3 Nummer 1 Buch-
stabe c und der Angabe nach § 64 Absatz 3 Nummer 2 ist je-
weils zum 30. Juni eines Jahres (materielle Ausschlussfrist) für 
das folgende Kalenderjahr zu stellen. Satz 1 ist entsprechend 
anzuwenden auf Anträge nach § 63 in Verbindung mit § 65 oder 
§ 65a einschließlich des Prüfungsvermerks nach § 64 Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe c. Einem Antrag nach den Sätzen 1 und 2 
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müssen die übrigen in den §§ 64 oder 65 genannten Unterla-
gen beigefügt werden. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
 § 40 Abs. 4 EnUG 

(2) Ab dem Antragsjahr 2015 muss der Antrag elektronisch über 
das vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ein-
gerichtete Portal gestellt werden. Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle wird ermächtigt, Ausnahmen von 
der Pflicht zur elektronischen Antragsstellung nach Satz 1 
durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu 
machen ist, verbindlich festzulegen. 

aufgehoben Vgl. jetzt 
§ 40 Abs. 1 EnUG 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 können Anträge von neu ge-
gründeten Unternehmen nach § 64 Absatz 4, Anträge nach § 
64 Absatz 4a für Strommengen, die nach § 61g Absatz 1 oder 2 
umlagepflichtig sind, Anträge von Schienenbahnen nach § 65 
Absatz 3 bis 5 und Anträge von Verkehrsunternehmen mit 
elektrischen Bussen im Linienverkehr nach § 65a Absatz 3 bis 5 
bis zum 30. September eines Jahres für das folgende Kalender-
jahr gestellt werden. Anträge nach den §§ 64a und 65b sind bis 
zum 30. September mit den erforderlichen Unterlagen für das 
folgende Kalenderjahr zu stellen. Anträge nach § 64a sind für 
das Jahr der Neugründung bis zum 30. September des Jahres 
der Neugründung zu stellen. 

aufgehoben Vgl. § 40 Abs. 5  
EnUG 

(4) Die Entscheidung ergeht mit Wirkung gegenüber der an-
tragstellenden Person, dem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, dem zuständigen Netzbetreiber und dem regelverant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber. Sie wirkt jeweils für das 
dem Antragsjahr folgende Kalenderjahr. 

aufgehoben  (5) Der Anspruch des an der betreffenden Abnahmestelle regel-
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers auf Zahlung der 
EEG-Umlage gegenüber den betreffenden Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen wird nach Maßgabe der Entscheidung des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle begrenzt. 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben diese Begrenzung beim 
Ausgleich nach § 58 zu berücksichtigen. Erfolgt während des 
Geltungszeitraums der Entscheidung ein Wechsel des an der 
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betreffenden Abnahmestelle regelverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreibers oder des betreffenden Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens, muss die begünstigte Person dies dem 
Übertragungsnetzbetreiber oder dem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen und dem Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle unverzüglich mitteilen. 

   
aufgehoben Vgl. § 33 Abs. 1  

EnUG und § 41  
EnUG 

§ 67 Umwandlung von Unternehmen 

aufgehoben  (1) Wurde das antragstellende Unternehmen in seinen letzten 
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren vor der Antragstellung 
oder in dem danach liegenden Zeitraum bis zum Ende der ma-
teriellen Ausschlussfrist umgewandelt, so kann das antragstel-
lende Unternehmen für den Nachweis der Anspruchsvoraus-
setzungen auf die Daten des Unternehmens vor seiner Um-
wandlung nur zurückgreifen, wenn die wirtschaftliche und or-
ganisatorische Einheit dieses Unternehmens nach der Um-
wandlung nahezu vollständig in dem antragstellenden Unter-
nehmen erhalten geblieben ist. Andernfalls ist § 64 Absatz 4 
Satz 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben  (2) Wird das antragstellende oder begünstigte Unternehmen 
umgewandelt, so hat es dies dem Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
anzuzeigen. 

aufgehoben Vgl. § 41 Abs. 1  
EnUG 

(3) Geht durch die Umwandlung eines begünstigten Unterneh-
mens dessen wirtschaftliche und organisatorische Einheit na-
hezu vollständig auf ein anderes Unternehmen über, so über-
trägt auf Antrag des anderen Unternehmens das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle den Begrenzungsbescheid 
auf dieses. Die Pflicht des antragstellenden Unternehmens zur 
Zahlung der nach § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage be-
steht nur dann, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle den Antrag auf Übertragung des 
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Begrenzungsbescheides ablehnt. In diesem Fall beginnt die 
Zahlungspflicht der nach § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage 
mit dem Wirksamwerden der Umwandlung. 

aufgehoben Vgl. § 41 Abs. 2  
EnUG 

(4) Die Absätze 1 und 3 sind auf Antragsteller, die keine Unter-
nehmen sind, entsprechend anzuwenden. 

   
aufgehoben Vgl. jetzt  

§§ 42 bis 43 EnUG 
§ 68 Rücknahme der Entscheidung, Auskunft, Betretungs-
macht 

aufgehoben Vgl. jetzt § 42  
EnUG 

(1) Die Entscheidung nach § 63 ist mit Wirkung auch für die Ver-
gangenheit zurückzunehmen, wenn bekannt wird, dass bei ih-
rer Erteilung die Voraussetzungen nach den §§ 64, 64a, 65, 65a 
oder § 65b nicht vorlagen. 

aufgehoben Vgl. § 43 EnUG (2) Zum Zweck der Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen 
sind die Bediensteten des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle und dessen Beauftragte befugt, von den für 
die Begünstigten handelnden natürlichen Personen für die 
Prüfung erforderliche Auskünfte zu verlangen, innerhalb der 
üblichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einzu-
sehen und zu prüfen sowie Betriebs- und Geschäftsräume so-
wie die dazugehörigen Grundstücke der begünstigten Perso-
nen während der üblichen Geschäftszeiten zu betreten. Die für 
die Begünstigten handelnden natürlichen Personen müssen 
die verlangten Auskünfte erteilen und die Unterlagen zur Ein-
sichtnahme vorlegen. Zur Auskunft Verpflichtete können die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung 
sie selbst oder in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichnete Angehörige der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

   

§ 69 Mitwirkungs- und Auskunftspflicht  § 69 Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

(1) Antragsteller und Begünstigte, die eine Entscheidung nach 
§ 63 beantragen oder erhalten haben, müssen bei der 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 

(1) Antragsteller und Begünstigte, die eine Entscheidung nach 
§ 63 beantragen oder erhalten haben, müssen bei der 
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Evaluierung und Fortschreibung der §§ 63 bis 68 durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder deren Beauf-
tragte mitwirken. Sie müssen auf Verlangen erteilen: 

1. Auskunft über sämtliche von ihnen selbst verbrauchten 
Strommengen, auch solche, die nicht von der Begren-
zungsentscheidung erfasst sind, um eine Grundlage für 
die Entwicklung von Effizienzanforderungen zu schaffen, 

2. Auskunft über mögliche und umgesetzte effizienzstei-
gernde Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen, die 
durch den Betrieb des Energie- oder Umweltmanage-
mentsystems oder eines alternativen Systems zur Ver-
besserung der Energieeffizienz aufgezeigt wurden, 

3. Auskunft über sämtliche Bestandteile der Stromkosten 
des Unternehmens, soweit dies für die Ermittlung durch-
schnittlicher Strompreise für Unternehmen mit ähnli-
chen Stromverbräuchen erforderlich ist, 

4. Auskunft über die an Seeschiffe gelieferten Strommen-
gen einschließlich der Angaben über Schiffstyp und 
Bruttoraumzahl der belieferten Schiffe und 

5. weitere Auskünfte, die zur Evaluierung und Fortschrei-
bung der §§ 63 bis 68 erforderlich sind. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann die 
Art der Auskunftserteilung 

nach Verkündung 
des Gesetzes 
§ 69 wird mit Arti-
kel 2 zum 1.1.2023 
aufgehoben 

Evaluierung und Fortschreibung der §§ 63 bis 68 durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder deren Beauf-
tragte mitwirken. Sie müssen auf Verlangen erteilen: 

1. Auskunft über sämtliche von ihnen selbst verbrauchten 
Strommengen, auch solche, die nicht von der Begren-
zungsentscheidung erfasst sind, um eine Grundlage für 
die Entwicklung von Effizienzanforderungen zu schaffen, 

2. Auskunft über mögliche und umgesetzte effizienzstei-
gernde Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen, die 
durch den Betrieb des Energie- oder Umweltmanage-
mentsystems oder eines alternativen Systems zur Ver-
besserung der Energieeffizienz aufgezeigt wurden, 

3. Auskunft über sämtliche Bestandteile der Stromkosten 
des Unternehmens, soweit dies für die Ermittlung durch-
schnittlicher Strompreise für Unternehmen mit ähnli-
chen Stromverbräuchen erforderlich ist, 

4. Auskunft über die an Seeschiffe gelieferten Strommen-
gen einschließlich der Angaben über Schiffstyp und 
Bruttoraumzahl der belieferten Schiffe und 

5. weitere Auskünfte, die zur Evaluierung und Fortschrei-
bung der §§ 63 bis 68 erforderlich sind. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann die 
Art der Auskunftserteilung nach Satz 2 näher ausgestalten. 

(2) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist be-
rechtigt, die für die Antragsbearbeitung erhobenen Daten und 
die nach Absatz 1 Satz 2 erhobenen Daten dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz zu Zwecken der Rechts- 
und Fachaufsicht sowie zu Zwecken der Evaluierung und Fort-
schreibung der §§ 63 bis 68 zu übermitteln. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz darf die nach Satz 1 er-
langten Daten an beauftragte Dritte zu Zwecken der Evaluie-
rung nach § 99 übermitteln. Daten, die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse darstellen, dürfen an beauftragte Dritte nur 

 (2) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist be-
rechtigt, die für die Antragsbearbeitung erhobenen Daten und 
die nach Absatz 1 Satz 2 erhobenen Daten dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie zu Zwecken der Rechts- und 
Fachaufsicht sowie zu Zwecken der Evaluierung und Fort-
schreibung der §§ 63 bis 68 zu übermitteln. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie darf die nach Satz 1 erlangten 
Daten an beauftragte Dritte zu Zwecken der Evaluierung nach 
§ 99 übermitteln. Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse darstellen, dürfen an beauftragte Dritte nur übermittelt 
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übermittelt werden, wenn ein Bezug zu dem Unternehmen 
nicht mehr hergestellt werden kann. Das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, den Namen, die 
Branchenzuordnung, die Postleitzahl und den Ort des begüns-
tigten Unternehmens und der begünstigten Abnahmestelle zu 
veröffentlichen. 

werden, wenn ein Bezug zu dem Unternehmen nicht mehr 
hergestellt werden kann. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, den Namen, die Branchenzu-
ordnung, die Postleitzahl und den Ort des begünstigten Unter-
nehmens und der begünstigten Abnahmestelle zu veröffentli-
chen. 

aufgehoben Aufgehoben zum 
01.01.2023, vgl. 
dann § 44 EnUG 

§ 69 Mitwirkungs- und Auskunftspflicht 

aufgehoben Vgl. § 44 Abs. 2  
EnUG 

(1) Antragsteller und Begünstigte, die eine Entscheidung nach § 
63 beantragen oder erhalten haben, müssen bei der Evaluie-
rung und Fortschreibung der §§ 63 bis 68 durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder deren Beauftragte mit-
wirken. Sie müssen auf Verlangen erteilen: 

1. Auskunft über sämtliche von ihnen selbst verbrauchten 
Strommengen, auch solche, die nicht von der Begren-
zungsentscheidung erfasst sind, um eine Grundlage für 
die Entwicklung von Effizienzanforderungen zu schaffen, 

2. Auskunft über mögliche und umgesetzte effizienzstei-
gernde Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen, die 
durch den Betrieb des Energie- oder Umweltmanage-
mentsystems oder eines alternativen Systems zur Ver-
besserung der Energieeffizienz aufgezeigt wurden, 

3. Auskunft über sämtliche Bestandteile der Stromkosten 
des Unternehmens, soweit dies für die Ermittlung durch-
schnittlicher Strompreise für Unternehmen mit ähnli-
chen Stromverbräuchen erforderlich ist, 

4. Auskunft über die an Seeschiffe gelieferten Strommen-
gen einschließlich der Angaben über Schiffstyp und 
Bruttoraumzahl der belieferten Schiffe und 

5. weitere Auskünfte, die zur Evaluierung und Fortschrei-
bung der §§ 63 bis 68 erforderlich sind. 
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Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann die 
Art der Auskunftserteilung nach Satz 2 näher ausgestalten. 

aufgehoben Vgl. jetzt § 44 Abs. 
3 und Abs. 4 EnUG 

(2) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist be-
rechtigt, die für die Antragsbearbeitung erhobenen Daten und 
die nach Absatz 1 Satz 2 erhobenen Daten dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz zu Zwecken der Rechts- 
und Fachaufsicht sowie zu Zwecken der Evaluierung und Fort-
schreibung der §§ 63 bis 68 zu übermitteln. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz darf die nach Satz 1 er-
langten Daten an beauftragte Dritte zu Zwecken der Evaluie-
rung nach § 99 übermitteln. Daten, die Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse darstellen, dürfen an beauftragte Dritte nur über-
mittelt werden, wenn ein Bezug zu dem Unternehmen nicht 
mehr hergestellt werden kann. Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, den Namen, die Branchen-
zuordnung, die Postleitzahl und den Ort des begünstigten Un-
ternehmens und der begünstigten Abnahmestelle zu veröf-
fentlichen. 

   
aufgehoben Vgl. § 58 EnUG § 69a Mitteilungspflicht der Behörde der Zollverwaltung 

aufgehoben  Die Behörden der Zollverwaltung sind verpflichtet, dem Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Ersuchen die 
für die Berechnung der Bruttowertschöpfung erforderlichen In-
formationen einschließlich personenbezogener Daten mitzutei-
len. 

   
aufgehoben  Abschnitt 3  

Grüner Wasserstoff 

aufgehoben Vgl. § 25 EnUG § 69b Herstellung von Grünem Wasserstoff 

aufgehoben  (1) Der Anspruch auf Zahlung der EEG-Umlage verringert sich 
auf null für Strom, der zur Herstellung von Grünem Wasserstoff 
unabhängig von dessen Verwendungszweck in einer 
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Einrichtung zur Herstellung von Grünem Wasserstoff ver-
braucht wird, die, sofern in dieser Einrichtung Strom aus dem 
Netz verbraucht werden kann, über einen eigenen Zählpunkt 
mit dem Netz verbunden ist. Satz 1 ist nicht in einem Kalender-
jahr anzuwenden, in dem der Strom von einem Unternehmen 
oder einem selbstständigen Unternehmensteil verbraucht wird 
und die EEG-Umlage für dieses Unternehmen oder diesen 
selbstständigen Unternehmensteil nach § 64a begrenzt ist. 

aufgehoben (2) Absatz 1 ist 
1. erst anwendbar, wenn eine Verordnung nach § 93 die 

Anforderungen an die Herstellung von Grünem Wasser-
stoff bestimmt hat, und 

2. nur auf Einrichtungen zur Herstellung von Wasserstoff 
anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2030 in Betrieb ge-
nommen wurden. 

   

Teil 5 

Transparenz 

 Teil 5 

Transparenz 

Abschnitt 1 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

 Abschnitt 1 

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

§ 70 Grundsatz  § 70 Grundsatz 

Anlagenbetreiber, Betreiber von Stromerzeugungsanlagen und 
Netzbetreiber müssen einander die für den bundesweiten Aus-
gleich nach den §§ 56 bis 62 jeweils erforderlichen Daten, insbe-
sondere die in den §§ 71 bis 74a genannten Daten, unverzüglich 
zur Verfügung stellen. § 62 ist entsprechend anzuwenden. 

Vgl. § 49 EnUG Anlagenbetreiber, Betreiber von Stromerzeugungsanlagen, 
Netzbetreiber, Letztverbraucher und Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen müssen einander die für den bundesweiten Aus-
gleich nach den §§ 56 bis 62 jeweils erforderlichen Daten, insbe-
sondere die in den §§ 71 bis 74a genannten Daten, unverzüglich 
zur Verfügung stellen. § 62 ist entsprechend anzuwenden. 

   

§ 71 Anlagenbetreiber  § 71 Anlagenbetreiber 

(1) Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber  Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 
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1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die Endabrech-

nung des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres er-
forderlichen Daten anlagenscharf zur Verfügung stel-
len, 

2. mitteilen, wenn und in welchem Umfang im vorange-
gangenen Kalenderjahr für den in der Anlage erzeug-
ten und durch ein Netz durchgeleiteten Strom 

a) eine Stromsteuerbefreiung vorgelegen hat, und den 
Netzbetreiber über entsprechende Änderungen in-
formieren, 

b) Regionalnachweise ausgestellt worden sind, wenn 
der anzulegende Wert der Anlage gesetzlich be-
stimmt ist, und 

3. bei Biomasseanlagen die Art und Menge der Einsatz-
stoffe sowie Angaben zu Wärmenutzungen und einge-
setzten Technologien oder zu dem Anteil eingesetzter 
Gülle in der für die Nachweisführung vorgeschriebenen 
Weise übermitteln. 

1. bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die Endabrech-
nung des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres er-
forderlichen Daten anlagenscharf zur Verfügung stel-
len, 

2. mitteilen, wenn und in welchem Umfang im vorange-
gangenen Kalenderjahr für den in der Anlage erzeug-
ten und durch ein Netz durchgeleiteten Strom 

a) eine Stromsteuerbefreiung vorgelegen hat, und den 
Netzbetreiber über entsprechende Änderungen in-
formieren, 

b) Regionalnachweise ausgestellt worden sind, wenn 
der anzulegende Wert der Anlage gesetzlich be-
stimmt ist, und 

3. bei Biomasseanlagen die Art und Menge der Einsatz-
stoffe sowie Angaben zu Wärmenutzungen und einge-
setzten Technologien oder zu dem Anteil eingesetzter 
Gülle in der für die Nachweisführung vorgeschriebenen 
Weise übermitteln. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen bis zum 31. 
Dezember eines Jahres zu Anlagenbetreibern, die im vorange-
gangenen Kalenderjahr kumulativ für Anlagen Zahlungen nach 
§ 19 Absatz 1 oder § 50 in einem Umfang von insgesamt mehr 
als 100 000 Euro erhalten haben, insbesondere die folgenden 
Angaben durch Einstellung in die Transparenzdatenbank der 
Europäischen Kommission:  

1. die Namen der Anlagenbetreiber, 
2. wenn zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister 

oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen 
sind, und die entsprechende Registernummer; wenn 
keine Registernummer zugeteilt wurde, ist hilfsweise, 
soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer anzugeben, 

3. die Summe der erhaltenen Zahlungen in Euro, 

Erweitert die bis-
her nur für aus-
geförderte Wind-
energieanlagen 
geltenden Rege-
lungen auf alle 
Anlagen und er-
streckt die Veröf-
fentlichungspflicht 
nicht nur auf die 
Aufschläge, son-
dern auf die kom-
pletten Zahlun-
gen, die auch die 
Markterlöse um-
fassen; 

§ 73 (Übertragungsnetzbetreiber) Absatz 8: 
(8) Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen bis zum 31. 
Dezember 2022 Zahlungen von Aufschlägen nach § 23b 
Absatz 2 von insgesamt mehr als 100 000 Euro, die für das 
Jahr 2021 geleistet wurden, unter Angabe des Anlagenbe-
treibers und mit dem Anlagenbetreiber verbundener Un-
ternehmen sowie der sonstigen erforderlichen Informatio-
nen nach § 4 Absatz 4 der Bundesregelung Kleinbeihilfen 
2020 in der jeweils geltenden Fassung durch Einstellung in 
die Transparenzdatenbank der Europäischen Kommission. 
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4. die Angabe, ob der Anlagenbetreiber ein Unternehmen 

im Sinn der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission 
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstun-
ternehmen sowie der kleinen und mittleren Unterneh-
men (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) in der jeweils gel-
tenden Fassung oder ein sonstiges Unternehmen ist, 

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Anla-
genbetreiber seinen Sitz hat, nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer ge-
meinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 868/2014 der 
Kommission vom 8. August 2014 (ABl. L 241 vom 
13.8.2014, S. 1), in der jeweils geltenden Fassung und 

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Anlagenbetrei-
ber tätig ist, auf Ebene der NACE-Gruppe nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Auf-
stellung der statistischen Systematik der Wirtschafts-
zweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Ver-
ordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statis-
tik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

vgl. Gesetzesbe-
gründung S. 236 

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber ermitteln die Angaben zur 
Veröffentlichung nach Absatz 2 aus den Endabrechnungen der 
Netzbetreiber unter Verwendung der veröffentlichten Daten 
des Registers. 

  

(4) Anlagenbetreiber nach Absatz 2, deren Daten nach § 15 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 der Marktstammdatenregisterverord-
nung nicht veröffentlicht werden oder bei denen die Angaben 
nach Absatz 2 im Register nicht vollständig sind, müssen die 
Angaben nach Absatz 2 zum Zweck der Veröffentlichung sowie 
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ihre Anschrift und ihre Nummer im Register bis zum 31. Juli des 
jeweiligen Folgejahres den Übertragungsnetzbetreibern mittei-
len. 
(5) Wenn Anlagenbetreiber Anlagen in verschiedenen Regelzo-
nen betreiben, teilen die Übertragungsnetzbetreiber erforderli-
che Angaben und Daten nach den Absätzen 3 und 4 zum 
Zweck der Veröffentlichung nach Absatz 2 unverzüglich den 
anderen Übertragungsnetzbetreibern im Bundesgebiet mit. 

  

(6) Wenn die Übertragungsnetzbetreiber ein abweichendes 
Verfahren zur Ermittlung der Angaben nach Absatz 2 vorsehen 
und Formularvorlagen zu Form und Inhalt der Mitteilung der 
Angaben nach den Absätzen 2 und 4 bereitstellen, müssen die 
Angaben unter Verwendung dieser Formularvorlagen nach 
dem vorgegebenen Verfahren übermittelt werden. 

  

(7) Anlagenbetreiber müssen den Übertragungsnetzbetreibern 
auf Verlangen geeignete Nachweise zur Überprüfung der An-
gaben vorlegen. 

  

   

§ 72 Netzbetreiber  § 72 Netzbetreiber 

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, 
müssen ihrem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber im 
Rahmen der Mitteilung nach § 50 Nummer 1 des Energie-Umla-
gen-Gesetzes die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem 
sie verfügbar sind, zusammengefasst übermitteln: 

 
 
 
 
Nr. 1 lit. a vgl. jetzt 
§ 50 Nr. 1 lit. a lit. 
aa) und lit. bb)  
EnUG 

(1) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, 
müssen ihrem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber 

1. die folgenden Angaben unverzüglich, nachdem sie ver-
fügbar sind, zusammengefasst übermitteln: 

a) die tatsächlich geleisteten Zahlungen für Strom aus 
erneuerbaren Energien und Grubengas nach § 19 Ab-
satz 1 und die Bereitstellung von installierter Leistung 
nach § 50 in der für die jeweilige Anlage geltenden 
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, 

1. die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Mitteilungen 
nach § 21c Absatz 1, jeweils gesondert für die verschiede-
nen Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1, 

2. bei Wechseln in die Ausfallvergütung zusätzlich zu den 
Angaben nach Nummer 1 den Energieträger, aus dem 

 
 
 
 
 

b) die von den Anlagenbetreibern erhaltenen Meldun-
gen nach § 21c Absatz 1, jeweils gesondert für die ver-
schiedenen Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1, 

c) bei Wechseln in die Ausfallvergütung zusätzlich zu 
den Angaben nach Buchstabe b den Energieträger, 
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der Strom in der jeweiligen Anlage erzeugt wird, die in-
stallierte Leistung der Anlage sowie die Dauer, seit der 
die betreffende Anlage diese Veräußerungsform nutzt, 
und 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 1 lit. f vgl. jetzt  
§ 50 Nr. 1 lit. e und f 
EnUG 

aus dem der Strom in der jeweiligen Anlage erzeugt 
wird, die installierte Leistung der Anlage sowie die 
Dauer, seit der die betreffende Anlage diese Veräu-
ßerungsform nutzt, 

d)(weggefallen) 
e) die Strommengen, für die der Netzbetreiber nach § 

61j Absatz 2 zur Erhebung der EEG-Umlage berech-
tigt ist, 

f) die Höhe der nach § 61j Absatz 2 und 3 erhaltenen 
Zahlungen und die Höhe der durch Aufrechnung 
nach § 61k Absatz 3 Satz 1 erloschenen Forderungen 
sowie 

3. die sonstigen für die Weitergabe und die Vermarktung 
des Stroms aus erneuerbaren Energien erforderlichen 
Angaben. 

 g) die sonstigen für den bundesweiten Ausgleich erfor-
derlichen Angaben, 

 Vgl. § 54 EnUG zur 
grundsätzlichen 
Verpflichtung zur 
elektronischen Da-
tenübermittlung 
und zur Verwen-
dung von Formu-
larvorgaben 
 

2. bis zum 31. Mai eines Jahres mittels Formularvorlagen, 
die der Übertragungsnetzbetreiber auf seiner Internet-
seite zur Verfügung stellt, in elektronischer Form die 
Endabrechnung für das jeweils vorangegangene Kalen-
derjahr für jede einzelne Stromerzeugungsanlage unter 
Angabe der eindeutigen Nummer des Registers sowie 
zusammengefasst vorlegen; § 24 Absatz 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen 
nach Absatz 1 sind insbesondere erforderlich 

1. die Angabe der Spannungsebene, an die die Anlage an-
geschlossen ist, 

2. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energie-
mengen von einem nachgelagerten Netz abgenom-
men hat, und 

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energie-
mengen nach Nummer 2 an Letztverbraucher, 

 
 
 
 
Nr. 2 vgl. jetzt 
§ 50 Abs. 1 Nr. 1 lit.b 
EnUG 

(2) Für die Ermittlung der auszugleichenden Energiemengen 
und Zahlungen nach Absatz 1 sind insbesondere erforderlich 

1. die Angabe der Spannungsebene, an die die Anlage an-
geschlossen ist, 

2. die Höhe der vermiedenen Netzentgelte nach § 57 Ab-
satz 3, 

3. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energie-
mengen von einem nachgelagerten Netz abgenom-
men hat, und 
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Netzbetreiber oder Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men ab-gegeben oder sie selbst verbraucht hat. 

4. die Angabe, inwieweit der Netzbetreiber die Energie-
mengen nach Nummer 3 an Letztverbraucher, Netzbe-
treiber oder Elektrizitätsversorgungsunternehmen ab-
gegeben oder sie selbst verbraucht hat. 

  (3) Ist ein Netzbetreiber, der nicht Übertragungsnetzbetreiber 
ist, nach § 61j Absatz 2 zur Erhebung der EEG-Umlage berech-
tigt, ist § 73 Absatz 5 entsprechend anzuwenden. 

  (4) Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind, 
müssen ihrem vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber bis 
zum 31. Mai 2022 die Inhalte aller Erklärungen nach § 23b Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 übermitteln. 

   

§ 73 Übertragungsnetzbetreiber  § 73 Übertragungsnetzbetreiber 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen unbeschadet des § 77 
Absatz 4 für Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar nach § 11 
Absatz 2 an ihr Netz angeschlossen sind, die Angaben nach § 72 
Absatz 1 auf ihrer Internetseite veröffentlicht werden müssen. 

Redaktionelle Än-
derungen als 
Folgeänderung 
zur Überführung 
von Vorgaben ins 
EnUG 
 
Vgl. jetzt 
§ 51 Abs. 1 Nr. 2 
EnUG 

(1) Für Übertragungsnetzbetreiber ist § 72 entsprechend anzu-
wenden mit der Maßgabe, dass die Angaben und die Endab-
rechnung nach § 72 Absatz 1 für Anlagen, die unmittelbar oder 
mittelbar nach § 11 Absatz 2 an ihr Netz angeschlossen sind, un-
beschadet des § 77 Absatz 4 auf ihrer Internetseite veröffent-
licht werden müssen. 

  (2) Übertragungsnetzbetreiber müssen ferner den Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, für die sie regelverantwortlich sind, 
bis zum 31. Juli eines Jahres die Endabrechnung für die EEG-
Umlage des jeweiligen Vorjahres vorlegen. § 72 Absatz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

(2) Übertragungsnetzbetreiber müssen die Informationen über 
den unterschiedlichen Umfang und den zeitlichen Verlauf der 
Strommengen, für die sie Zahlungen nach § 19 Absatz 1 leisten 
oder Rückzahlungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2 
und § 46 Absatz 1 erhalten, speichern. Bei der Speicherung sind 

Modifizierte Über-
nahme von § 58 
Absatz 1 Nr. 1 EEG 
2021 

§ 58 Absatz 1 Nr. 1: 
(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen 
1. die Informationen über den unterschiedlichen Umfang 
und den zeitlichen Verlauf der Strommengen, für die sie 
Zahlungen nach § 19 Absatz 1 leisten, die sie nach § 13a 
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die Saldierungen auf Grund des § 12 Absatz 3 des Energie-Umla-
gen-Gesetzes zugrunde zu legen. 

Absatz 1a des Energiewirtschaftsgesetzes als bilanziellen 
Ausgleich erhalten oder für die sie Rückzahlungen nach § 
26 Absatz 1 Satz 3, § 36h Absatz 2 und § 46 Absatz 1 erhal-
ten, speichern, 

unverändert  (3) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen weiterhin die Daten 
für die Berechnung der Marktprämie nach Maßgabe der An-
lage 1 Nummer 5 zu diesem Gesetz in nicht personenbezogener 
Form veröffentlichen. 

aufgehoben  (4) Übertragungsnetzbetreiber, die von ihrem Recht nach § 60 
Absatz 2 Satz 3 Gebrauch machen, müssen alle Netzbetreiber, 
in deren Netz der Bilanzkreis physische Entnahmestellen hat, 
über die Kündigung des Bilanzkreisvertrages informieren. 

aufgehoben  (5) Für die Überprüfung einer möglichen Zahlungsverpflich-
tung nach § 61 können sich die Übertragungsnetzbetreiber die 
folgenden Daten zu Eigenerzeugern, Eigenversorgern und 
sonstigen selbsterzeugenden Letztverbrauchern übermitteln 
lassen, soweit dies erforderlich ist: 

1. von den Hauptzollämtern die Daten, deren Übermitt-
lung im Stromsteuergesetz oder in einer auf Grund des 
Stromsteuergesetzes erlassenen Rechtsverordnung zu-
gelassen ist, 

2. vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
die Daten nach § 15 Absatz 1 bis 3 des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes und 

3. von den Betreibern von nachgelagerten Netzen die 
Kontaktdaten der Eigenerzeuger, Eigenversorger und 
der sonstigen selbsterzeugenden Letztverbraucher so-
wie weitere Daten zur Eigenerzeugung, zur Eigenver-
sorgung und zum sonstigen selbsterzeugenden Letzt-
verbrauch einschließlich des Stromverbrauchs von an 
ihr Netz angeschlossenen Eigenerzeugern, Eigenversor-
gern und sonstigen selbsterzeugenden Letztverbrau-
chern. 
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Die Übertragungsnetzbetreiber können die Daten nach Satz 1 
Nummer 2 und 3 automatisiert mit den Daten nach § 74 Absatz 
2 abgleichen. 

(4) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen für die vollständig 
automatisierte elektronische Übermittlung von Strommengen 
bundesweit einheitliche Verfahren zur Verfügung stellen. 

Vgl. § 54 EnUG zur 
grundsätzlichen 
Verpflichtung zur 
elektronischen Da-
tenübermittlung 
 

(6) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen für die vollständig 
automatisierte elektronische Übermittlung von Strommengen 
bundesweit einheitliche Verfahren zur Verfügung stellen. 

aufgehoben  (7) Übertragungsnetzbetreiber melden unverzüglich für ihre 
Regelzone eingegangene Erklärungen oder Mitteilungen nach 
§ 72 Absatz 4 sowie die Angaben zu den in der Erklärung oder 
Mitteilung aufgeführten Anlagen an andere Übertragungsnetz-
betreiber im Bundesgebiet. 

aufgehoben  (8) Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen bis zum 31. De-
zember 2022 Zahlungen von Aufschlägen nach § 23b Absatz 2 
von insgesamt mehr als 100 000 Euro, die für das Jahr 2021 ge-
leistet wurden, unter Angabe des Anlagenbetreibers und mit 
dem Anlagenbetreiber verbundener Unternehmen sowie der 
sonstigen erforderlichen Informationen nach § 4 Absatz 4 der 
Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020 in der jeweils geltenden 
Fassung durch Einstellung in die Transparenzdatenbank der 
Europäischen Kommission. 

   
aufgehoben  § 74 Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

aufgehoben  (1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an Letzt-
verbraucher liefern, müssen ihrem regelverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreiber unverzüglich folgende Angaben mittei-
len: 

1. die Angabe, ob und ab wann ein Fall im Sinn des § 60 
Absatz 1 vorliegt, 

2. die Angabe, ob und auf welcher Grundlage die EEG-
Umlage sich verringert oder entfällt und 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 210 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
3. Änderungen, die für die Beurteilung, ob die Vorausset-

zungen eines Entfallens oder einer Verringerung der 
EEG-Umlage weiterhin vorliegen, relevant sind oder 
sein können, sowie der Zeitpunkt, zu dem die Änderun-
gen eingetreten sind. 

Satz 1 Nummer 1 und 2 ist nicht anzuwenden, wenn die Anga-
ben bereits übermittelt worden sind oder die Tatsachen, die mit 
den Angaben übermittelt werden sollen, dem Übertragungs-
netzbetreiber bereits offenkundig bekannt sind. 

aufgehoben Vgl. § 54 EnUG zur 
grundsätzlichen 
Verpflichtung zur 
elektronischen Da-
tenübermittlung 
 

(2) Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen ihrem regel-
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich die 
an Letztverbraucher gelieferte Energiemenge elektronisch mit-
teilen und bis zum 31. Mai die Endabrechnung für das Vorjahr 
vorlegen. Soweit die Belieferung über Bilanzkreise erfolgt, müs-
sen die Energiemengen bilanzkreisscharf mitgeteilt werden. Im 
Fall der Belieferung eines Stromspeichers im Sinn des § 61l sind 
zusätzlich sämtliche Strommengen im Sinn des § 61l Absatz 1a 
Satz 2 bis 4 anzugeben. Im Fall einer gemeinsamen Abrech-
nung von Energiemengen mit demselben EEG-Umlagesatz ge-
nügt eine Mitteilung der gemeinsam abzurechnenden Energie-
mengen durch denjenigen, der die EEG-Umlage mit erfüllen-
der Wirkung für die Gesamtmenge leistet. Im Fall der Lieferung 
von Strom, für den die Verringerung der EEG-Umlage nach § 
69b auf null in Anspruch genommen wird, sind diese Mengen 
separat anzugeben. 

aufgehoben Vgl. § 54 Abs. 1  
EnUG zur grund-
sätzlichen Ver-
pflichtung zur Ver-
wendung von For-
mularvorgaben 
 

(3) Sofern die Übertragungsnetzbetreiber Formularvorlagen zu 
Form und Inhalt der Übermittlung der Angaben nach den Ab-
sätzen 1 und 2 bereitstellen, müssen die Angaben unter Ver-
wendung dieser Formularvorlagen übermittelt werden. 

§ 74 Vorausschau des weiteren Ausbaus  Erneuerbare-Energien-Verordnung: § 6 Veröffentlichung 
der EEG-Vorausschau 
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(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen bis zum 31. Oktober 
eines Kalenderjahres eine Vorausschau für die Entwicklung des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien in den folgenden fünf Ka-
lenderjahren erstellen und veröffentlichen. Diese Vorausschau 
muss mindestens eine Prognose der Entwicklung 

1. der installierten Leistung der Anlagen, 
2. der Volllaststunden und 
3. der erzeugten Jahresarbeit 

enthalten. 

§ 6 EEV wird nach 
Artikel 14 Nummer 
2 aufgehoben und 
zum Teil in § 74 
EEG 2023 sowie 
zum Teil in § 60 E-
nUG modifiziert 
überführt; vgl. 
auch Gesetzesbe-
gründung S. 302 

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen bis zum 15. Ok-
tober eines Kalenderjahres eine Vorausschau für die Ent-
wicklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in den 
folgenden fünf Kalenderjahren erstellen und veröffentli-
chen. Diese Vorausschau muss mindestens die folgenden 
Angaben enthalten: 

1. eine Prognose der Entwicklung 
a) der installierten Leistung der Anlagen, 
b) der Volllaststunden, 
c) der erzeugten Jahresarbeit, 
d) der an die Anlagenbetreiber zu leistenden Zah-

lungen, 
e) der Aufteilung der eingespeisten Strommengen 

auf die Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 

f) der Höhe der vermiedenen Netzentgelte nach § 
18 der Stromnetzentgeltverordnung sowie 

2. eine Prognose des Letztverbrauchs, aufgegliedert 
nach 
a) Letztverbrauch, für den die EEG-Umlage in voller 

Höhe gezahlt werden muss, 
b) Letztverbrauch, für den die EEG-Umlage in ver-

ringerter Höhe gezahlt werden muss, und 
c) Letztverbrauch, für den keine EEG-Umlage ge-

zahlt werden muss. 
Die Strommengen, die voraussichtlich direkt vermarktet 
werden, sind zu berücksichtigen. 

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 müssen für die 
folgenden Energieträger getrennt veröffentlicht werden: 

1. Wasserkraft, 
2. Windenergie an Land, 
3. Windenergie auf See, 
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4. solare Strahlungsenergie, getrennt nach Solaranlagen 

des ersten Segments und Solaranlagen des zweiten 
Segments, 

5. Geothermie, 
6. Energie aus Biomasse, 
7. Deponiegas, 
8. Klärgas und 
9. Grubengas. 

(3) Die Prognose nach Absatz 1 muss nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik erstellt werden. Die Datengrundlagen 
und Annahmen, die in die Prognose eingeflossen sind, müssen 
angegeben werden. 

  

   
aufgehoben  § 74a Letztverbraucher und Eigenversorger 

aufgehoben Siehe § 24  EnUG (1) Letztverbraucher und Eigenversorger, die Strom verbrau-
chen, der ihnen nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen geliefert worden ist, müssen dem Netzbetreiber, der 
nach § 61j zur Erhebung der EEG-Umlage berechtigt ist, unver-
züglich folgende Angaben übermitteln: 

1. die Angabe, ob und ab wann ein Fall im Sinn des § 61 
Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 vorliegt, 

2. die installierte Leistung der selbst betriebenen Stromer-
zeugungsanlagen, 

3. die Angabe, ob und auf welcher Grundlage die EEG-
Umlage sich verringert oder entfällt, und 

4. Änderungen, die für die Beurteilung, ob die Vorausset-
zungen eines Entfallens oder einer Verringerung der 
EEG-Umlage weiterhin vorliegen, relevant sind oder 
sein können, sowie den Zeitpunkt, zu dem die Änderun-
gen eingetreten sind. 

5. Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Angaben bereits übermittelt worden oder die Tatsa-
chen, die mit den Angaben übermittelt werden sollen, 
dem Netzbetreiber bereits offenkundig bekannt sind. 
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Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist ferner nicht anzuwenden für 
die Eigenversorgung mit Strom aus Stromerzeugungs-
anlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 1 
Kilowatt und aus Solaranlagen mit einer installierten 
Leistung von höchstens 7 Kilowatt; § 24 Absatz 1 Satz 1 
ist entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben Siehe § 24  EnUG (2) Letztverbraucher und Eigenversorger, die Strom verbrau-
chen, der ihnen nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen geliefert worden ist und der der Pflicht zur Zahlung 
der vollen oder anteiligen EEG-Umlage nach § 61, § 64 Absatz 5a 
oder § 64a unterliegt oder nach § 69b von der EEG-Umlage be-
freit ist, müssen dem Netzbetreiber, der zur Erhebung der EEG-
Umlage nach § 61j berechtigt ist, alle Angaben zur Verfügung 
stellen, die für die Endabrechnung der EEG-Umlage für das vo-
rangegangene Kalenderjahr erforderlich sind. Dies umfasst ins-
besondere die Angabe der umlagepflichtigen oder nach § 69b 
von der EEG-Umlage befreiten Strommengen, wobei, soweit 
eine Bilanzierung der Strommengen erfolgt, die Strommengen 
bilanzkreisscharf mitgeteilt werden müssen. Die Meldung muss 
bis zum 28. Februar eines Jahres erfolgen. Die Frist nach Satz 3 
verschiebt sich auf den 31. Mai, wenn der Netzbetreiber Übertra-
gungsnetzbetreiber ist. Ist die selbst betriebene Stromerzeu-
gungsanlage ein Stromspeicher im Sinn des § 61l, sind zusätz-
lich sämtliche Strommengen im Sinn des § 61l Absatz 1a Satz 2 
bis 4 anzugeben. § 74 Absatz 2 Satz 4 ist entsprechend anzu-
wenden. 

aufgehoben Vgl. § 56 EnUG (3) Letztverbraucher und Eigenversorger, die Strom verbrau-
chen, der ihnen nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen geliefert worden ist, und bei denen die vollständige 
oder teilweise Umlagenbefreiung nach den §§ 61 bis 61g oder 
nach § 69b bezogen auf das letzte Kalenderjahr 500 000 Euro 
oder mehr beträgt, müssen der Bundesnetzagentur bis zum 31. 
Juli des jeweiligen Folgejahres mitteilen: 

1. ihren Namen, 
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2. sofern zutreffend, das Handelsregister, Vereinsregister 

oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen 
sind, und die entsprechende Registernummer, 

3. den Umfang der Umlagenbefreiung, wobei dieser Um-
fang in Spannen wie folgt angegeben werden kann: 0,5 
bis 1, 1 bis 2, 2 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 30, 30 Millionen Euro 
oder mehr, 

4. die Angabe, ob der Letztverbraucher oder Eigenversor-
ger ein Unternehmen im Sinn der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betref-
fend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der 
kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung oder 
ein sonstiges Unternehmen ist, 

5. die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letzt-
verbraucher oder Eigenversorger seinen Sitz hat, nach 
der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 
Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Ge-
bietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 
21.6.2003, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EU) Nr. 868/2014 der Kommission vom 8. August 2014 
(ABl. L 241 vom 13.8.2014, S. 1), in der jeweils geltenden 
Fassung und 

6. den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbrau-
cher oder Eigenversorger tätig ist, auf Ebene der NACE-
Gruppe nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. De-
zember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systema-
tik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Än-
derung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates 
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung. 
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Im Fall des Absatzes 2 Satz 4 verschiebt sich die Frist nach Satz 
1 auf den 31. Oktober. 

aufgehoben Vgl. § 54 Abs. 1  
EnUG zur grund-
sätzlichen Ver-
pflichtung zur Ver-
wendung von For-
mularvorgaben 
 

(4) Sofern der Netzbetreiber, der zur Erhebung der EEG-Umlage 
nach § 61j berechtigt ist, Formularvorlagen zu Form und Inhalt 
der Übermittlung der Angaben nach den Absätzen 1 und 2 be-
reitstellt, müssen die Angaben unter Verwendung dieser For-
mularvorlagen übermittelt werden. 

   

§ 75 (weggefallen) Vgl. § 55 EnUG § 75 Testierung 

aufgehoben  Die zusammengefassten Endabrechnungen der Netzbetreiber 
nach § 72 Absatz 1 Nummer 2 müssen durch einen Wirtschafts-
prüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen genossen-
schaftlichen Prüfungsverband, einen vereidigten Buchprüfer 
oder eine Buchprüfungsgesellschaft geprüft werden. Im Übri-
gen können die Netzbetreiber und Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen verlangen, dass die Endabrechnungen nach den §§ 
73 bis 74a bei Vorlage durch einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, einen genossenschaftlichen Prü-
fungsverband, einen vereidigten Buchprüfer oder eine Buch-
prüfungsgesellschaft geprüft werden. Bei der Prüfung sind zu 
berücksichtigen: 

1. die höchstrichterliche Rechtsprechung, 
2. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach § 85 

und 
3. die Ergebnisse eines zwischen den Verfahrensparteien 

durchgeführten Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 und die Er-
gebnisse eines Verfahrens der Clearingstelle nach § 81 
Absatz 5. 

4. Für die Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 sind § 319 
Absatz 2 bis 4, § 319b Absatz 1, § 320 Absatz 2 und § 323 
des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
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§ 76 Information der Bundesnetzagentur  § 76 Information der Bundesnetzagentur 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Vorlage 
nach § 59 Absatz 4 des Energie-Umlagen-Gesetzes die Anga-
ben, die sie nach den § 71 Absatz 1 erhalten, einschließlich der zu 
ihrer Überprüfung erforderlichen Daten bis zum 31. Juli eines 
Kalenderjahres der Bundesnetzagentur in elektronischer Form 
vorlegen. Auf Verlangen der Bundesnetzagentur müssen in 
elektronischer Form vorlegen 

1. Netzbetreiber, die nicht Übertragungsnetzbetreiber 
sind, die Angaben nach Satz 1 bis zum 31. Mai eines Ka-
lenderjahres und 

2. Anlagenbetreiber die Angaben nach § 71 Absatz 1. 

Vgl. § 54 EnUG zur 
grundsätzlichen 
Verpflichtung zur 
elektronischen Da-
tenübermittlung 
 

(1) Netzbetreiber müssen die Angaben, die sie nach den §§ 71, 74 
Absatz 1 und § 74a Absatz 1 erhalten, die Angaben nach § 72 Ab-
satz 2 Nummer 1 und die Endabrechnungen nach § 72 Absatz 1 
Nummer 2 sowie § 73 Absatz 2 einschließlich der zu ihrer Über-
prüfung erforderlichen Daten bis zum 31. Mai eines Jahres der 
Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. Die Frist 
nach Satz 1 endet am 31. Juli eines Jahres, wenn der Netzbetrei-
ber Übertragungsnetzbetreiber ist. Auf Verlangen müssen An-
lagenbetreiber die Angaben nach § 71, Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen die Angaben nach § 74 sowie Eigenversorger 
und sonstige Letztverbraucher die Angaben nach § 74a Absatz 1 
und 2 der Bundesnetzagentur in elektronischer Form vorlegen. 

(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form 
und Inhalt bereitstellt, müssen die Daten unter Verwendung 
dieser übermittelt werden. Die Daten nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Strombezugskosten werden dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz von der Bundesnetzagen-
tur für statistische Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes 
und die Berichterstattungen nach den §§ 98 und 99 zur Verfü-
gung gestellt. 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 
 
Vgl. § 54 Abs. 1  
EnUG zur grund-
sätzlichen Ver-
pflichtung zur Ver-
wendung von For-
mularvorgaben 
 

(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form 
und Inhalt bereitstellt, müssen die Daten unter Verwendung 
dieser übermittelt werden. Die Daten nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Strombezugskosten werden dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie von der Bundesnetzagentur 
für statistische Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes und 
die Berichterstattungen nach den §§ 98 und 99 zur Verfügung 
gestellt. 

(2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form 
und Inhalt bereitstellt, müssen die Daten unter Verwendung 
dieser übermittelt werden. Die Daten nach Absatz 1 werden 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von 
der Bundesnetzagentur für statistische Zwecke sowie die Eva-
luation des Gesetzes und die Berichterstattungen nach den §§ 
98 und 99 zur Verfügung gestellt. 

 (2) Soweit die Bundesnetzagentur Formularvorlagen zu Form 
und Inhalt bereitstellt, müssen die Daten unter Verwendung 
dieser übermittelt werden. Die Daten nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Strombezugskosten werden dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz von der Bundesnetzagen-
tur für statistische Zwecke sowie die Evaluation des Gesetzes 
und die Berichterstattungen nach den §§ 98 und 99 zur Verfü-
gung gestellt. 
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§ 77 Information der Öffentlichkeit  § 77 Information der Öffentlichkeit 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen im Rahmen der Veröf-
fentlichung nach § 51 Absatz 1 des Energie-Umlagen-Gesetzes 
auf ihren Internetseiten veröffentlichen: 

1. die Angaben nach den §§ 70 bis 73 einschließlich der 
Angaben zu den unmittelbar an das Netz des Übertra-
gungsnetzbetreibers angeschlossenen Anlagen unver-
züglich nach ihrer Übermittlung und 

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach 
den §§ 70 bis 73 mitgeteilten Daten unverzüglich nach 
dem 30. September eines Jahres. 

Der Standort von Anlagen mit einer installierten Leistung von 
höchstens 30 Kilowatt ist nur mit der Postleitzahl und dem Ge-
meindeschlüssel anzugeben. Sie müssen die Angaben und den 
Bericht zum Ablauf des Folgejahres vorhalten. § 73 Absatz 1 
bleibt unberührt. 

Vgl. jetzt 
§ 51 Abs. 1 Nr. 1 E-
nUG 
 
 
 
 
Nr. 2 vgl jetzt 
 § 51 Abs. 1 Nr. 3  
EnUG 
S.2 vgl. jetzt  
§ 51 Abs. 3 Nr. 1  
EnUG 
S.3 vgl. jetzt  
§ 51 Abs. 5 EnUG 

(1) Übertragungsnetzbetreiber müssen auf ihren Internetseiten 
veröffentlichen: 

1. die Angaben nach den §§ 70 bis 74a einschließlich der 
Angaben zu den unmittelbar an das Netz des Übertra-
gungsnetzbetreibers angeschlossenen Anlagen unver-
züglich nach ihrer Übermittlung und 

2. einen Bericht über die Ermittlung der von ihnen nach 
den §§ 70 bis 74a mitgeteilten Daten unverzüglich nach 
dem 30. September eines Jahres. 

Der Standort von Anlagen mit einer installierten Leistung von 
höchstens 30 Kilowatt ist nur mit der Postleitzahl und dem Ge-
meindeschlüssel anzugeben. Sie müssen die Angaben und den 
Bericht zum Ablauf des Folgejahres vorhalten. § 73 Absatz 1 
bleibt unberührt. 

(2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die vermarkteten 
Strommengen nach § 59 sowie die Angaben nach § 72 Absatz 1 
Nummer 2 nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verord-
nung auf einer gemeinsamen Internetseite in nicht personen-
bezogener Form veröffentlichen. 

 (2) Die Übertragungsnetzbetreiber müssen die Zahlungen nach 
§ 57 Absatz 1 und die vermarkteten Strommengen nach § 59 so-
wie die Angaben nach § 72 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verordnung auf ei-
ner gemeinsamen Internetseite in nicht personenbezogener 
Form veröffentlichen. 

unverändert Vgl. jetzt  
§ 51 Abs. 4 EnUG 
 
Vgl. § 54 Abs. 1  
EnUG zur grund-
sätzlichen Ver-
pflichtung zur 
Nachvollziehbar-
keit durch einen 
sachkundigen 
Dritten 

(3) Die Angaben und der Bericht müssen eine sachkundige 
dritte Person in die Lage versetzen, ohne weitere Informationen 
die Zahlungen und die kaufmännisch abgenommenen Ener-
giemengen vollständig nachvollziehen zu können. 
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unverändert Vgl. jetzt  

§ 51 Abs. 3 Nr. 2  
EnUG 

(4) Angaben, die in dem Register im Internet veröffentlicht wer-
den, müssen von den Netzbetreibern nicht veröffentlicht wer-
den, wenn die Veröffentlichung nach Absatz 1 unter Angabe 
der eindeutigen Nummer des Registers erfolgt. Die verbleiben-
den anlagenbezogenen Angaben müssen in Verbindung mit 
der Nummer des Registers veröffentlicht werden. 

unverändert Vgl. jetzt § 51 Abs. 8  
EnUG 

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 veröffentlichten Angaben 
dürfen zu kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken 
verwendet werden. 

   

Abschnitt 2 
Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsverbot 

 Abschnitt 2 
Stromkennzeichnung und Doppelvermarktungsverbot 

§ 78 (weggefallen)  § 78 Stromkennzeichnung entsprechend der EEG-Umlage 

aufgehoben  (1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen erhalten im Gegenzug 
zur Zahlung der EEG-Umlage nach § 60 Absatz 1 das Recht, 
Strom als „Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Um-
lage“ zu kennzeichnen. Satz 1 ist im Fall des § 60a entsprechend 
anzuwenden. Die Eigenschaft des Stroms ist gegenüber Letzt-
verbrauchern im Rahmen der Stromkennzeichnung nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 4 und des § 42 des Energiewirtschafts-
gesetzes auszuweisen. 

aufgehoben  (2) Der nach Absatz 1 gegenüber ihren Letztverbrauchern aus-
gewiesene Anteil berechnet sich in Prozent, indem die EEG-
Umlage, die das Elektrizitätsversorgungsunternehmen tatsäch-
lich für die an ihre Letztverbraucher gelieferte Strommenge in 
einem Jahr gezahlt hat, 

1. mit dem EEG-Quotienten nach Absatz 3 multipliziert 
wird, 

2. danach durch die gesamte in diesem Jahr an ihre Letzt-
verbraucher gelieferte Strommenge dividiert wird und 

3. anschließend mit Hundert multipliziert wird. 
4. Der nach Absatz 1 ausgewiesene Anteil ist unmittelba-

rer Bestandteil der gelieferten Strommenge und kann 
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nicht getrennt ausgewiesen oder weiter vermarktet 
werden. 

aufgehoben  (3) Der EEG-Quotient ist das Verhältnis der Summe der Strom-
menge, für die in dem vergangenen Kalenderjahr eine Zahlung 
nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 erfolgte, zu den 
gesamten durch die Übertragungsnetzbetreiber erhaltenen 
Einnahmen aus der EEG-Umlage für die von den Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen im vergangenen Kalenderjahr gelie-
ferten Strommengen an Letztverbraucher. Die Übertragungs-
netzbetreiber veröffentlichen auf einer gemeinsamen Internet-
plattform in einheitlichem Format jährlich bis zum 31. Juli den 
EEG-Quotienten in nicht personenbezogener Form für das je-
weils vorangegangene Kalenderjahr. 

aufgehoben  (4) Die Anteile der nach § 42 Absatz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes anzugebenden Energieträger sind mit Ausnahme des 
Anteils für „Strom aus erneuerbaren Energien, finanziert aus 
der EEG-Umlage“ entsprechend anteilig für den jeweiligen 
Letztverbraucher um den nach Absatz 1 auszuweisenden Pro-
zentsatz zu reduzieren. 

aufgehoben  (5) Elektrizitätsversorgungsunternehmen weisen gegenüber 
Letztverbrauchern, deren Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage 
nach den §§ 63 bis 68 begrenzt ist, zusätzlich zu dem Gesamte-
nergieträgermix einen gesonderten, nach den Sätzen 3 und 4 
zu berechnenden „Energieträgermix für nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz privilegierte Unternehmen“ aus. In die-
sem Energieträgermix sind die Anteile nach § 42 Absatz 1 Num-
mer 1 des Energiewirtschaftsgesetzes sowie der Anteil der „er-
neuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“ auszu-
weisen. Der Anteil in Prozent für „Erneuerbare Energien, finan-
ziert aus der EEG-Umlage“ berechnet sich abweichend von Ab-
satz 2, indem die EEG-Umlage, die der jeweilige Letztverbrau-
cher tatsächlich für die in einem Jahr an ihn gelieferte Strom-
menge gezahlt hat, 
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1. mit dem EEG-Quotienten nach Absatz 3 multipliziert 
wird, 

2. danach durch die gesamte an den jeweiligen Letztver-
braucher gelieferte Strommenge dividiert wird und 

3. anschließend mit Hundert multipliziert wird. 
Die Anteile der anderen nach § 42 Absatz 1 Nummer 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes anzugebenden Energieträger sind ent-
sprechend anteilig für den jeweiligen Letztverbraucher um den 
nach Satz 3 berechneten Prozentsatz zu reduzieren. 

aufgehoben  (6) Für Eigenversorger, die nach § 61 die volle oder anteilige 
EEG-Umlage zahlen müssen, sind die Absätze 1 bis 5 mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass ihr eigener Strom 
anteilig als „Strom aus erneuerbaren Energien, finanziert aus 
der EEG-Umlage“ anzusehen ist. 

aufgehoben  (7) Im Fall der Belieferung von Letztverbrauchern mit Mieter-
strom nach § 21 Absatz 3 sind die Absätze 1 bis 5 nur für den Teil 
des gelieferten Stroms anzuwenden, der nicht Mieterstrom 
nach § 21 Absatz 3 ist. Der in einem Kalenderjahr verbrauchte 
Mieterstrom nach § 21 Absatz 3 ist zu Zwecken der Stromkenn-
zeichnung auf die jeweiligen Mieterstromkunden nach dem 
Verhältnis ihrer Jahresverbräuche zu verteilen und den Mieter-
stromkunden entsprechend auszuweisen. Mieterstrom nach § 
21 Absatz 3 ist als „Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage“ 
zu kennzeichnen. 
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§ 79 Herkunftsnachweise  § 79 Herkunftsnachweise 

unverändert  (1) Das Umweltbundesamt 
1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Herkunftsnach-

weise für Strom aus erneuerbaren Energien aus, für den 
keine Zahlung nach § 19 oder § 50 in Anspruch genom-
men wird, 

2. überträgt auf Antrag Herkunftsnachweise und 
3. entwertet Herkunftsnachweise. 

unverändert  (2) Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektro-
nisch und nach Maßgabe der Norm DIN-EN 163253 und der Er-
neuerbare-Energien-Verordnung. Das Umweltbundesamt er-
greift geeignete Maßnahmen, um die Herkunftsnachweise vor 
Missbrauch zu schützen. 

unverändert  (3) Für Strom aus erneuerbaren Energien, der außerhalb des 
Bundesgebiets erzeugt worden ist, erkennt das Umweltbun-
desamt auf Antrag nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-
Verordnung ausländische Herkunftsnachweise an. Ausländi-
sche Herkunftsnachweise können nur anerkannt werden, wenn 
sie mindestens die Vorgaben des Artikels 15 Absatz 6 und 9 der 
Richtlinie 2009/28/EG erfüllen. In diesem Umfang obliegt dem 
Umweltbundesamt auch der Verkehr mit den zuständigen Mi-
nisterien und Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und von Drittstaaten sowie mit Organen der Euro-
päischen Union. Strom, für den ein Herkunftsnachweis nach 
Satz 1 anerkannt worden ist, gilt als Strom, der nach § 21a auf 
sonstige Weise direkt vermarktet wird. 

unverändert  (4) Das Umweltbundesamt betreibt eine elektronische Daten-
bank, in der die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und 
Entwertung von Herkunftsnachweisen registriert werden (Her-
kunftsnachweisregister). 

unverändert  (5) Herkunftsnachweise werden jeweils für eine erzeugte und 
an Letztverbraucher gelieferte Strommenge von einer Mega-
wattstunde ausgestellt. Für jede erzeugte und an 
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Letztverbraucher gelieferte Megawattstunde Strom wird nicht 
mehr als ein Herkunftsnachweis ausgestellt. 

unverändert  (6) Das Umweltbundesamt kann von Personen, die das Her-
kunftsnachweisregister nutzen, die Übermittlung insbesondere 
folgender Angaben an das Herkunftsnachweisregister verlan-
gen: 

1. Angaben zur Person und Kontaktdaten, 
2. die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sofern vor-

handen, 
3. den Standort, den Typ, die installierte Leistung, den 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme und, sofern vorhanden, 
den EEG-Anlagenschlüssel der Anlage, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 
5. die Angabe, ob, in welcher Art und in welchem Umfang 

a) für die Anlage, in der der Strom erzeugt wurde, Inves-
titionsbeihilfen geleistet wurden, 

b) der Anlagenbetreiber für die Strommenge eine Zah-
lung nach § 19 oder § 50 beansprucht hat, und 

6. die Nummer der Messeinrichtung oder der Messstelle 
am Netzverknüpfungspunkt sowie die Bezeichnung 
und den Ort der Zählpunkte, über die der in der Anlage 
erzeugte Strom bei der Einspeisung in das Netz zähl-
technisch erfasst wird. 

unverändert  (7) Herkunftsnachweise sind keine Finanzinstrumente im Sinn 
des § 1 Absatz 11 des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 
des Wertpapierhandelsgesetzes. 

unverändert  (8) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die 
nach Maßgabe einer auf der Grundlage des § 92 erlassenen 
Rechtsverordnung ergehen, findet ein Vorverfahren nach § 68 
der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. 

   

§ 79a Regionalnachweise  § 79a Regionalnachweise 

unverändert  (1) Das Umweltbundesamt 
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1. stellt Anlagenbetreibern auf Antrag Regionalnachweise 

für nach § 20 direkt vermarkteten Strom aus erneuerba-
ren Energien aus, 

2. überträgt auf Antrag Regionalnachweise und 
3. entwertet Regionalnachweise. 

unverändert  (2) Ausstellung, Übertragung und Entwertung erfolgen elektro-
nisch und nach Maßgabe der Erneuerbare-Energien-Verord-
nung. Das Umweltbundesamt ergreift geeignete Maßnahmen, 
um die Regionalnachweise vor Missbrauch zu schützen. 

unverändert  (3) Für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, die ei-
nen Zuschlag in einer Ausschreibung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 
erhalten haben, kann das Umweltbundesamt Regionalnach-
weise nach Absatz 1 Nummer 1 ausstellen, sofern der Strom an 
einen Letztverbraucher im Bundesgebiet geliefert wird. 

unverändert  (4) Das Umweltbundesamt richtet eine elektronische Daten-
bank ein, in der die Ausstellung, Übertragung und Entwertung 
von Regionalnachweisen registriert werden (Regionalnachweis-
register). Das Umweltbundesamt darf das Regionalnachweisre-
gister gemeinsam mit dem Herkunftsnachweisregister in einer 
elektronischen Datenbank betreiben. 

unverändert  (5) Regionalnachweise werden jeweils für eine erzeugte und an 
Letztverbraucher gelieferte Strommenge von einer Kilowatt-
stunde ausgestellt. Für jede erzeugte und an Letztverbraucher 
gelieferte Kilowattstunde Strom wird nicht mehr als ein Regio-
nalnachweis ausgestellt. Regionalnachweise dürfen nur entlang 
der vertraglichen Lieferkette des Stroms, für den sie ausgestellt 
worden sind, übertragen werden. 

unverändert  (6) Das Umweltbundesamt entwertet auf Antrag einen Regio-
nalnachweis, wenn er für Strom aus einer Anlage ausgestellt 
worden ist, die sich in der Region des belieferten Letztverbrau-
chers befindet. Die Region des belieferten Letztverbrauchers 
umfasst alle Postleitzahlengebiete, die sich ganz oder teilweise 
im Umkreis von 50 Kilometern um das Postleitzahlengebiet be-
finden, in dem der Letztverbraucher den Strom verbraucht. Das 
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Umweltbundesamt bestimmt und veröffentlicht für jedes Post-
leitzahlengebiet, in dem Strom verbraucht wird, welche weite-
ren Postleitzahlengebiete zu der Region gehören. Dabei soll das 
Umweltbundesamt abweichend von Satz 2 auch auf die ge-
samte Gemeinde, in der der Letztverbraucher den Strom ver-
braucht, abstellen, wenn die Gemeinde mehrere Postleitzahlen-
gebiete umfasst. 

(7) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen meldet für jede 
Region, für die es Regionalnachweise nutzen will, an das Um-
weltbundesamt: 

1. die Strommenge, die das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen an seine Letztverbraucher in dieser Region 
geliefert hat und nach § 42 des Energiewirtschaftsge-
setzes in der Stromkennzeichnung als „Erneuerbare 
Energien, gefördert nach dem EEG“ ausweisen muss, 
und 

2. die Regionalnachweise, die es für diese Region entwer-
ten lassen will. 

 (7) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen meldet für jede 
Region, für die es Regionalnachweise nutzen will, an das Um-
weltbundesamt: 

1. die Strommenge, die das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen an seine Letztverbraucher in dieser Region ge-
liefert hat und nach § 78 in der Stromkennzeichnung als 
„Erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage“ 
ausweisen muss, und 

2. die Regionalnachweise, die es für diese Region entwer-
ten lassen will. 

(8) In dem Umfang, in dem ein Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen Regionalnachweise nach Absatz 7 Nummer 2 entwer-
ten lässt, darf es in der Stromkennzeichnung nach § 42 des 
Energiewirtschaftsgesetzes gegenüber Letztverbrauchern aus-
weisen, zu welchen Anteilen der Strom, den das Unternehmen 
nach § 42 des Energiewirtschaftsgesetzes als Erneuerbare 
Energien, gefördert nach dem EEG kennzeichnen muss, in regi-
onalem Zusammenhang zum Stromverbrauch erzeugt worden 
ist. Wenn ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen mehr Regi-
onalnachweise entwerten lässt, als es der Strommenge aus „Er-
neuerbaren Energien, gefördert nach dem EEG“ entspricht, die 
es an Letztverbraucher in der betreffenden Region geliefert 
hat, kann es die darüber hinausgehenden Regionalnachweise 
nicht zur Stromkennzeichnung nutzen. 

fraglich, ob Strei-
chung der Anfüh-
rungs- und 
Schlusszeichen le-
diglich redaktio-
nelles Versehen ist 

(8) In dem Umfang, in dem ein Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen Regionalnachweise nach Absatz 7 Nummer 2 entwer-
ten lässt, darf es in der Stromkennzeichnung nach § 42 des 
Energiewirtschaftsgesetzes gegenüber Letztverbrauchern aus-
weisen, zu welchen Anteilen der Strom, den das Unternehmen 
nach § 78 Absatz 1 als „Erneuerbare Energien, finanziert aus der 
EEG-Umlage“ kennzeichnen muss, in regionalem Zusammen-
hang zum Stromverbrauch erzeugt worden ist. Wenn ein Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen mehr Regionalnachweise ent-
werten lässt, als es der Strommenge aus „Erneuerbaren Ener-
gien, finanziert aus der EEG-Umlage“ entspricht, die es an Letzt-
verbraucher in der betreffenden Region geliefert hat, kann es 
die darüber hinausgehenden Regionalnachweise nicht zur 
Stromkennzeichnung nutzen. 

unverändert  (9) § 79 Absatz 6 ist entsprechend anzuwenden. In Ergänzung 
zu Satz 1 kann 
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1. das Umweltbundesamt von Personen, die das Regional-

nachweisregister nutzen, Auskunft verlangen über die 
vertragliche Lieferkette für Strom, für den Regional-
nachweise ausgestellt werden sollen, insbesondere 
über die an der Lieferkette beteiligten Personen und die 
betreffende Strommenge, 

2. der Netzbetreiber vom Umweltbundesamt Auskunft 
verlangen, ob und in welchem Umfang einem Anlagen-
betreiber Regionalnachweise ausgestellt worden sind. 

unverändert  (10) § 79 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 
unverändert  (11) In Bezug auf Verwaltungsakte des Umweltbundesamtes, die 

nach Maßgabe einer auf der Grundlage des § 92 erlassenen 
Rechtsverordnung ergehen, findet ein Vorverfahren nach § 68 
der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statt. 

   

§ 80 Doppelvermarktungsverbot  § 80 Doppelvermarktungsverbot 

unverändert  (1) Strom aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie 
in ein Gasnetz eingespeistes Deponie- oder Klärgas und Gas aus 
Biomasse dürfen nicht mehrfach verkauft, anderweitig überlas-
sen oder entgegen § 56 an eine dritte Person veräußert werden. 
Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas darf ins-
besondere nicht in mehreren Veräußerungsformen nach § 21b 
Absatz 1 oder mehrfach in derselben Form nach § 21b Absatz 1 
veräußert werden. Solange Anlagenbetreiber Strom aus ihrer 
Anlage in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 veräu-
ßern, bestehen keine Ansprüche aus einer anderen Veräuße-
rungsform nach § 21b Absatz 1. Die Vermarktung als Regelener-
gie ist im Rahmen der Direktvermarktung nicht als mehrfacher 
Verkauf oder anderweitige Überlassung von Strom anzusehen. 

unverändert  (2) Anlagenbetreiber, die eine Zahlung nach § 19 oder § 50 für 
Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas erhal-
ten, dürfen Herkunftsnachweise oder sonstige Nachweise, die 
die Herkunft des Stroms belegen, für diesen Strom nicht weiter-
geben. Gibt ein Anlagenbetreiber einen Herkunftsnachweis 
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oder sonstigen Nachweis, der die Herkunft des Stroms belegt, 
für Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas wei-
ter, darf für diesen Strom keine Zahlung nach § 19 oder § 50 in 
Anspruch genommen werden. Die Sätze 1 und 2 sind nicht auf 
Regionalnachweise nach § 79a anzuwenden. 

unverändert  (3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumsetzung 
nach dem Projekt-Mechanismen-Gesetz für die Emissionsmin-
derungen der Anlage Emissionsreduktionseinheiten erzeugt 
werden können, darf für den Strom aus der betreffenden An-
lage der Anspruch nach § 19 nicht geltend gemacht werden. 

   

§ 80a Kumulierung  § 80a Kumulierung 

Investitionszuschüsse durch den Bund, das Land oder ein Kre-
ditinstitut, an dem der Bund oder das Land beteiligt sind, dür-
fen neben einer Zahlung nach diesem Gesetz nur gewährt wer-
den, soweit die kumulierten Zahlungen zuzüglich der Erlöse 
aus der Veräußerung der in der Anlage erzeugten Energie die 
Erzeugungskosten dieser Energie nicht überschreiten. 

 Investitionszuschüsse durch den Bund, das Land oder ein Kre-
ditinstitut, an dem der Bund oder das Land beteiligt sind, dür-
fen neben einer Zahlung nach diesem Gesetz nur gewährt wer-
den, soweit die kumulierten Zahlungen zuzüglich der Erlöse aus 
der Veräußerung der in der Anlage erzeugten Energie die Er-
zeugungskosten dieser Energie nicht überschreiten. Satz 1 ist 
im Rahmen des § 61c Absatz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass neben den direkten Zahlungen auch 
die vermiedenen Kosten zu berücksichtigen sind. 

   

Teil 6 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

 Teil 6 

Rechtsschutz und behördliches Verfahren 

§ 81 Clearingstelle  § 81 Clearingstelle 

(1) Zur Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten wird eine 
Clearingstelle eingerichtet. Der Betrieb erfolgt im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz durch 
eine juristische Person des Privatrechts. 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(1) Zur Vermeidung und Beilegung von Streitigkeiten wird eine 
Clearingstelle eingerichtet. Der Betrieb erfolgt im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durch eine ju-
ristische Person des Privatrechts. 

unverändert  (2) Die Clearingstelle und die Behörden, die für Aufgaben nach 
diesem Gesetz zuständig sind, wirken im Interesse einer ein-
heitlichen Anwendung dieses Gesetzes und einer schnellen 
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Herstellung von Rechtssicherheit konstruktiv zusammen. Eine 
Zusammenarbeit erfolgt nicht, soweit diese mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben nach diesem Paragrafen unvereinbar ist. 

(3) Die Clearingstelle kann Streitigkeiten vermeiden oder beile-
gen 

1. zur Anwendung der §§ 3, 6 bis 55b, 70, 71, 80, 100, der 
Anlagen 1 bis 3 und der hierzu auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen, 

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in Num-
mer 1 genannten Bestimmungen in früheren Fassun-
gen dieses Gesetzes entsprechen, 

3. zur Anwendung der §§ 61 bis 61l des Erneuerbare-ener-
gien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung, soweit Anlagen betroffen sind, und 

4. zur Messung des für den Betrieb einer Anlage geliefer-
ten oder verbrauchten oder von einer Anlage erzeug-
ten Stroms, auch bei Fragen und Streitigkeiten nach 
dem Messstellenbetriebsgesetz, soweit nicht die Zu-
ständigkeit des Bundesamts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik oder der Bundesnetzagentur gegeben 
ist. 

 (3) Die Clearingstelle kann Streitigkeiten vermeiden oder beile-
gen 

1. zur Anwendung der §§ 3, 6 bis 55a, 70, 71, 80, 100 bis 102 
und 104 Absatz 1, der Anlagen 1 bis 3 und der hierzu auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, 

2. zur Anwendung der Bestimmungen, die den in Num-
mer 1 genannten Bestimmungen in früheren Fassun-
gen dieses Gesetzes entsprechen, 

3. zur Anwendung der §§ 61 bis 61l, soweit Anlagen betrof-
fen sind, und 

4. zur Messung des für den Betrieb einer Anlage geliefer-
ten oder verbrauchten oder von einer Anlage erzeugten 
Stroms, auch bei Fragen und Streitigkeiten nach dem 
Messstellenbetriebsgesetz, soweit nicht die Zuständig-
keit des Bundesamts für Sicherheit in der Informations-
technik oder der Bundesnetzagentur gegeben ist. 

unverändert  (4) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung oder Beilegung von 
Streitigkeiten nach Absatz 3 zwischen Verfahrensparteien 

1. schiedsgerichtliche Verfahren unter den Voraussetzun-
gen des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung 
durchführen, 

2. sonstige Verfahren zwischen den Verfahrensparteien 
auf ihren gemeinsamen Antrag durchführen; § 204 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ent-
sprechend anzuwenden, oder 

3. Stellungnahmen für ordentliche Gerichte, bei denen 
diese Streitigkeiten rechtshängig sind, auf deren Ersu-
chen abgeben. 
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4. Soweit eine Streitigkeit auch andere als die in Absatz 3 

genannten Regelungen betrifft, kann die Clearingstelle 
auf Antrag der Verfahrensparteien die Streitigkeit um-
fassend vermeiden oder beilegen, wenn vorrangig eine 
Streitigkeit nach Absatz 3 zu vermeiden oder beizule-
gen ist; insbesondere kann die Clearingstelle Streitigkei-
ten über Zahlungsansprüche zwischen den Verfahrens-
parteien umfassend beilegen. Verfahrensparteien kön-
nen Anlagenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Di-
rektvermarktungsunternehmer, Netzbetreiber und 
Messstellenbetreiber sein. Ihr Recht, die ordentlichen 
Gerichte anzurufen, bleibt vorbehaltlich der Regelun-
gen des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung un-
berührt. 

unverändert  (5) Die Clearingstelle kann zur Vermeidung von Streitigkeiten 
nach Absatz 3 Nummer 1, Nummer 2 oder Nummer 4 Verfahren 
zur Klärung von Fragen über den Einzelfall hinaus durchführen, 
wenn dies erforderlich ist, um eine Vielzahl von einzelnen Ver-
fahren nach Absatz 4 zu vermeiden, und ein öffentliches Inte-
resse an der Klärung dieser Fragen besteht. Verbände, deren 
satzungsgemäßer Aufgabenbereich von den Fragen betroffen 
ist, sind zu beteiligen. 

unverändert  (6) Die Clearingstelle muss bei Verfahren nach den Absätzen 4 
und 5 berücksichtigen: 

1. die Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten 
und zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, 

2. die höchstrichterliche Rechtsprechung und 
3. die Entscheidungen der Bundesnetzagentur. 

(7) Die Clearingstelle muss die Verfahren nach den Absätzen 4 
und 5 beschleunigt durchführen. Die Durchführung erfolgt 
nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften, die die Clearing-
stelle verabschiedet. Die Verfahrensvorschriften müssen Rege-
lungen enthalten, die es der Clearingstelle ermöglichen, 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(7) Die Clearingstelle muss die Verfahren nach den Absätzen 4 
und 5 beschleunigt durchführen. Die Durchführung erfolgt 
nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften, die die Clearingstelle 
verabschiedet. Die Verfahrensvorschriften müssen Regelungen 
enthalten, die es der Clearingstelle ermöglichen, 
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1. als Schiedsgericht ein Schiedsverfahren nach Maßgabe 

des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung und un-
ter Berücksichtigung dieses Paragrafen durchzuführen 
und 

2. die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt 
durchzuführen; hierbei kann vorgesehen werden, dass 
die Clearingstelle Fristen setzt und Verfahren bei nicht 
ausreichender Mitwirkung der Verfahrensparteien ein-
stellt. 

Die Verfahrensvorschriften können Regelungen zur Zusam-
menarbeit mit den Behörden nach Absatz 2 enthalten. Erlass 
und Änderungen der Verfahrensvorschriften bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz. Die Durchführung der Verfahren steht jeweils 
unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Verfah-
rensparteien zu den Verfahrensvorschriften. 

1. als Schiedsgericht ein Schiedsverfahren nach Maßgabe 
des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung und unter 
Berücksichtigung dieses Paragrafen durchzuführen 
und 

2. die Verfahren nach den Absätzen 4 und 5 beschleunigt 
durchzuführen; hierbei kann vorgesehen werden, dass 
die Clearingstelle Fristen setzt und Verfahren bei nicht 
ausreichender Mitwirkung der Verfahrensparteien ein-
stellt. 

Die Verfahrensvorschriften können Regelungen zur Zusam-
menarbeit mit den Behörden nach Absatz 2 enthalten. Erlass 
und Änderungen der Verfahrensvorschriften bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie. Die Durchführung der Verfahren steht jeweils un-
ter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Verfahrens-
parteien zu den Verfahrensvorschriften. 

unverändert  (8) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Paragrafen 
ist keine Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Rechtsdienstleistungsgesetzes. Eine Haftung der Betreiberin 
der Clearingstelle für Vermögensschäden, die aus der Wahr-
nehmung der Aufgaben entstehen, wird ausgeschlossen; dies 
gilt nicht für Vorsatz. 

unverändert  (9) Die Clearingstelle muss jährlich einen Tätigkeitsbericht über 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Paragrafen auf 
ihrer Internetseite in nicht personenbezogener Form veröffent-
lichen. 

unverändert  (10) Die Clearingstelle kann nach Maßgabe ihrer Verfahrensvor-
schriften Entgelte zur Deckung des Aufwands für Handlungen 
nach Absatz 4 von den Verfahrensparteien erheben. Verfahren 
nach Absatz 5 sind unentgeltlich durchzuführen. Für sonstige 
Handlungen, die im Zusammenhang mit der Vermeidung oder 
Beilegung von Streitigkeiten stehen, kann die Clearingstelle zur 
Deckung des Aufwands Entgelte erheben. 
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§ 82 Verbraucherschutz  § 82 Verbraucherschutz 

unverändert  Die §§ 8 bis 14 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
gelten für Verstöße gegen die §§ 19 bis 55a entsprechend. 

   

§ 83 Einstweiliger Rechtsschutz  § 83 Einstweiliger Rechtsschutz 

unverändert  (1) Auf Antrag des Anlagenbetreibers kann das für die Hauptsa-
che zuständige Gericht bereits vor Errichtung der Anlage unter 
Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles durch einst-
weilige Verfügung regeln, dass der Schuldner der in den §§ 8, 11, 
12, 19 und 50 bezeichneten Ansprüche Auskunft erteilen, die An-
lage vorläufig anschließen, sein Netz unverzüglich optimieren, 
verstärken oder ausbauen, den Strom abnehmen und einen als 
billig und gerecht zu erachtenden Betrag als Abschlagszahlung 
auf den Anspruch nach § 19 Absatz 1 oder § 50 leisten muss. 

unverändert  (2) Die einstweilige Verfügung kann erlassen werden, auch 
wenn die in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Voraussetzungen nicht vorliegen. 

   

§ 83a Rechtsschutz bei Ausschreibungen  § 83a Rechtsschutz bei Ausschreibungen  

unverändert  (1) Gerichtliche Rechtsbehelfe, die sich unmittelbar gegen eine 
Ausschreibung oder unmittelbar gegen einen erteilten Zu-
schlag richten, sind nur mit dem Ziel zulässig, die Bundesnetza-
gentur zur Erteilung eines Zuschlags zu verpflichten. Rechtsbe-
helfe nach Satz 1 sind begründet, soweit der Beschwerdeführer 
im Zuschlagsverfahren nach § 32 ohne den Rechtsverstoß einen 
Zuschlag erhalten hätte. Die Bundesnetzagentur erteilt bei ei-
nem Rechtsbehelf nach Satz 1 über das nach diesem Gesetz be-
stimmte Ausschreibungsvolumen hinaus einen entsprechen-
den Zuschlag, soweit das Begehren des Rechtsbehelfsführers 
Erfolg hat und sobald die gerichtliche Entscheidung formell 
rechtskräftig ist. Im Übrigen bleibt der gerichtliche Rechts-
schutz unberührt. 
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unverändert  (2) Die Erteilung eines Zuschlags oder die Ausstellung einer 

Zahlungsberechtigung haben unabhängig von einem Rechts-
schutzverfahren Dritter nach Absatz 1 Bestand. Die Anfechtung 
eines Zuschlags oder einer Zahlungsberechtigung durch Dritte 
ist nicht zulässig. 

   

§ 84 Nutzung von Wasserstraßen  § 84 Nutzung von Wasserstraßen 

unverändert  Solange Anlagenbetreiber eine Zahlung nach § 19 erhalten, kön-
nen sie die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone oder das 
Küstenmeer unentgeltlich für den Betrieb der Anlagen nutzen. 

   

§ 84a Aufgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik 

 § 84a Aufgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik 

Bei seiner Entscheidung über die Feststellung der technischen 
Möglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes berück-
sichtigt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik auch die technischen Vorgaben nach den §§ 9, 10b und 100 
Absatz 3 und 4 und stellt fest, ob über Smart-Meter-Gateways 

1. der Netzbetreiber oder andere nach dem Messstellen-
betriebsgesetz Berechtigte jederzeit die Ist-Einspei-
sung einer Anlage abrufen können, 

2. der Netzbetreiber oder andere nach dem Messstellen-
betriebsgesetz Berechtigte jederzeit die Einspeiseleis-
tung einer Anlage stufenweise oder, sobald die techni-
sche Möglichkeit besteht, stufenlos ferngesteuert re-
geln können oder 

3. die Einspeiseleistung einer Anlage ferngesteuert in ei-
nem Umfang geregelt werden kann, der für die Direkt-
vermarktung des Stroms erforderlich ist, und wenn zu-
gleich eine mit dem intelligenten Messsystem sichere 
und interoperable Fernsteuerungstechnik vorhanden 
ist, die über die zur Direktvermarktung notwendigen 
Funktionalitäten verfügt. 

 Bei seiner Entscheidung über die Feststellung der technischen 
Möglichkeit nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes berück-
sichtigt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik auch die technischen Vorgaben nach den §§ 9, 10b und 100 
Absatz 4 und 4a und stellt fest, ob über Smart-Meter-Gateways 

1. der Netzbetreiber oder andere nach dem Messstellen-
betriebsgesetz Berechtigte jederzeit die Ist-Einspeisung 
einer Anlage abrufen können, 

2. der Netzbetreiber oder andere nach dem Messstellen-
betriebsgesetz Berechtigte jederzeit die Einspeiseleis-
tung einer Anlage stufenweise oder, sobald die techni-
sche Möglichkeit besteht, stufenlos ferngesteuert re-
geln können oder 

3. die Einspeiseleistung einer Anlage ferngesteuert in ei-
nem Umfang geregelt werden kann, der für die Direkt-
vermarktung des Stroms erforderlich ist, und wenn zu-
gleich eine mit dem intelligenten Messsystem sichere 
und interoperable Fernsteuerungstechnik vorhanden 
ist, die über die zur Direktvermarktung notwendigen 
Funktionalitäten verfügt. 
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§ 85 Aufgaben der Bundesnetzagentur  § 85 Aufgaben der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufga-
ben, die ihr durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes 
übertragen werden, die Aufgaben 

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis § 39o durchzu-
führen, 

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick 
auf Zahlungen an Anlagen erfüllt werden, 

3. zu überwachen, dass 
a) die Übertragungsnetzbetreiber den nach § 19 Absatz 

1 und § 57 vergüteten oder den nach § 13a Absatz 1a 
des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegli-
chenen Strom nach § 59 vermarkten, die Vorgaben 
der Erneuerbare-Energien-Verordnung einhalten, die 
EEG-Umlage ordnungsgemäß ermitteln, festlegen, 
veröffentlichen, erheben und vereinnahmen, die 
Netzbetreiber die EEG-Umlage ordnungsgemäß er-
heben und weiterleiten und dass nur die Zahlungen 
nach den §§ 19 bis 55a geleistet werden und hierbei 
die Saldierung nach § 57 Absatz 4 berücksichtigt 
worden ist, 

b) die Daten nach den §§ 70 bis 76 übermittelt und 
nach § 77 veröffentlicht werden, 

c) die Kennzeichnung des Stroms nach Maßgabe des § 
78 erfolgt. 

Artikel 1 Nr. 11, In-
krafttreten am 
Tag nach Verkün-
dung des Gesetzes 
 
 
 
Nr. 3 a) vgl.  
§ 62 Abs. 1 Nr. 1 lit. 
a, Nr. 2 
EnUG 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 3 b) vgl.  
§ 62 Abs. 1 Nr. 3 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, 
die ihr durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes 
übertragen werden, die Aufgaben 

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis § 39n durchzu-
führen, 

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick 
auf Zahlungen an Anlagen erfüllt werden, 

3. zu überwachen, dass 
a) die Übertragungsnetzbetreiber den nach § 19 Absatz 1 

und § 57 vergüteten oder den nach § 13a Absatz 1a 
des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegli-
chenen Strom nach § 59 vermarkten, die Vorgaben 
der Erneuerbare-Energien-Verordnung einhalten, die 
EEG-Umlage ordnungsgemäß ermitteln, festlegen, 
veröffentlichen, erheben und vereinnahmen, die 
Netzbetreiber die EEG-Umlage ordnungsgemäß er-
heben und weiterleiten und dass nur die Zahlungen 
nach den §§ 19 bis 55a geleistet werden und hierbei 
die Saldierung nach § 57 Absatz 4 berücksichtigt wor-
den ist, 

b) die Daten nach den §§ 70 bis 76 übermittelt und nach 
§ 77 veröffentlicht werden, 

c) die Kennzeichnung des Stroms nach Maßgabe des § 
78 erfolgt. 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufga-
ben, die ihr durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes 
übertragen werden, die Aufgaben 

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis § 39o durchzu-
führen, 

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick 
auf Zahlungen an Anlagen erfüllt werden, 

3. zu überwachen, dass 

Erneute Änderung 
des bereits durch 
Artikel 1 geänder-
ten § 85 Abs. 1 
durch Artikel 2 
 
 
 

(1) Die Bundesnetzagentur hat vorbehaltlich weiterer Aufgaben, 
die ihr durch Rechtsverordnung aufgrund dieses Gesetzes 
übertragen werden, die Aufgaben 

1. die Ausschreibungen nach den §§ 28 bis § 39o durchzu-
führen, 

2. sicherzustellen, dass die Transparenzpflichten mit Blick 
auf Zahlungen an Anlagen erfüllt werden, 

3. zu überwachen, dass 
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a) die Übertragungsnetzbetreiber den nach § 19 Absatz 

1 vergüteten oder den nach § 13a Absatz 1a des Ener-
giewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgeglichenen 
Strom nach § 57 vermarkten und die Vorgaben der 
Erneuerbare-Energien-Verordnung einhalten, 

b) nur die Zahlungen nach den §§ 19 bis 55b geleistet 
werden, 

c) Zahlungen nach den §§ 52, 55 und 55b einschließlich 
etwaiger Verzugszinsen ordnungsgemäß ermittelt, 
erhoben und vereinnahmt werden und 

d) die Angaben nach den §§ 70 bis 73 übermittelt und 
nach den §§ 74 und 77 veröffentlicht werden. 

a) die Übertragungsnetzbetreiber den nach § 19 Absatz 1 
und § 57 vergüteten oder den nach § 13a Absatz 1a 
des Energiewirtschaftsgesetzes bilanziell ausgegli-
chenen Strom nach § 59 vermarkten, die Vorgaben 
der Erneuerbare-Energien-Verordnung einhalten, die 
EEG-Umlage ordnungsgemäß ermitteln, festlegen, 
veröffentlichen, erheben und vereinnahmen, die 
Netzbetreiber die EEG-Umlage ordnungsgemäß er-
heben und weiterleiten und dass nur die Zahlungen 
nach den §§ 19 bis 55a geleistet werden und hierbei 
die Saldierung nach § 57 Absatz 4 berücksichtigt wor-
den ist, 

b) die Daten nach den §§ 70 bis 76 übermittelt und nach 
§ 77 veröffentlicht werden, 

c) die Kennzeichnung des Stroms nach Maßgabe des § 
78 erfolgt. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des 
Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes treffen 

1. zu den technischen Einrichtungen nach § 9 Absatz 1 bis 
2, insbesondere zu den Datenformaten, 

 (2) Die Bundesnetzagentur kann unter Berücksichtigung des 
Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen nach § 29 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes treffen 

1. zu den technischen Einrichtungen nach § 9 Absatz 1 bis 
2, insbesondere zu den Datenformaten, 

aufgehoben  1a. zu § 9 Absatz 8, insbesondere zur Verlängerung der Um-
setzungsfrist in § 9 Absatz 8, wenn nicht innerhalb der 
Frist nach § 9 Absatz 8 Satz 3 technische Einrichtungen 
nach § 9 Absatz 8 in einem ausreichenden Umfang am 
Markt angeboten werden, 

unverändert  2. (weggefallen) 
unverändert  3. zur Abwicklung von Zuordnungen und Wechseln nach 

den §§ 21b und 21c, insbesondere zu Verfahren, Fristen 
und Datenformaten, 

4. abweichend von § 30 zu Anforderungen an die Gebote 
und die Bieter, um die Ernsthaftigkeit und Verbindlich-
keit der Gebote zu gewährleisten, 

 4. abweichend von § 30 zu Anforderungen an die Gebote 
und die Bieter, um die Ernsthaftigkeit und Verbindlich-
keit der Gebote zu gewährleisten, sowie abweichend 
von § 37 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 dazu, dass als 
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Nachweis nur ein beschlossener Bebauungsplan aner-
kannt wird, 

5. (weggefallen) Vgl. § 62 Abs. 2 Nr. 1  
EnUG 

5. zu den Voraussetzungen der Befreiung von Stromspei-
chern von einer Doppelbelastung mit der EEG-Umlage 
nach § 61l Absatz 1 und zu den insoweit nach § 61l Absatz 
1 zu erfüllenden Anforderungen insbesondere  

a) zu dem Nachweis der Zahlung der EEG-Umlage nach 
§ 61l Absatz 1 Satz 1, 

b) zu dem Nachweis der Netzeinspeisung nach § 61l Ab-
satz 1 Satz 2, 

c) zu den Mindestanforderungen, die erfüllt sein müs-
sen, um eine mess- und eichrechtskonforme Erfas-
sung oder Abgrenzung der relevanten Strommengen 
sicherzustellen, 

d) zu den Anforderungen an eine nachvollziehbare Ab-
rechnung nach § 61l Absatz 1a Satz 5 und 6, 

unverändert  6. zu Nachweisen, die der Bieter erbringen muss, um zu 
belegen, dass die Fläche, auf der die Freiflächenanlage 
nach § 37 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe h geplant und 
nach § 38a Absatz 1 Nummer 3 errichtet worden ist, tat-
sächlich zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Auf-
stellung oder Änderung des Bebauungsplans als Acker-
land genutzt worden ist, 

unverändert  7. zusätzlich zu den Ausschlussgründen nach § 33 Absatz 2 
einen Ausschlussgrund für Gebote auf Standorten vor-
zusehen, soweit ein Gebot für diesen Standort in einer 
vorangegangenen Ausschreibung einen Zuschlag er-
halten hat und der Zuschlag erloschen ist, 

unverändert  8. zu Angaben, die zusätzlich mit dem Antrag des Bieters 
auf Ausstellung der Zahlungsberechtigung der Bundes-
netzagentur übermittelt werden müssen, 

unverändert  9. zu Anforderungen an Nachweise, die der Netzbetreiber 
nach § 30, § 36, § 37, § 38, § 38a, § 38c, § 39, § 39g, § 39k 
oder § 39m vom Anlagenbetreiber zum Nachweis des 
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Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen verlangen 
muss, 

unverändert  10. abweichend von § 3 Nummer 51 zur Ermittlung des Zu-
schlagswerts, insbesondere zu einer Umstellung auf ein 
Einheitspreisverfahren, 

unverändert  11. abweichend von § 37a die Sicherheit und Pönale auf bis 
100 Euro pro Kilowatt der Gebotsmenge zu erhöhen, 

12. (weggefallen)  12. abweichend von § 37d Nummer 2 die Frist zur Beantra-
gung der Zahlungsberechtigung auf bis zu 12 Monate 
zu verkürzen, sofern als Nachweis von der Festlegungs-
kompetenz nach Nummer 4 Gebrauch gemacht wurde, 

13. (weggefallen) Vgl. § 62 Abs. 2  
Nr. 2 EnUG 

13. im Anwendungsbereich des § 69b dazu, welche Ver-
brauchsgeräte als Einrichtungen zur Herstellung von 
Grünem Wasserstoff anzusehen sind, 

unverändert  14. zur Berücksichtigung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie, der selbst verbraucht wird, bei den Veröffentli-
chungspflichten nach § 73 und bei der Berechnung des 
Marktwerts von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
nach Anlage 1 Nummer 3.3.4 und 4.3.4 zu diesem Ge-
setz, jeweils insbesondere zu Berechnung oder Ab-
schätzung der Strommengen, 

unverändert  15. abweichend von § 39l zur Ermittlung eines entspre-
chend § 39i Absatz 3 degressiv auszugestaltenden anzu-
legenden Werts für Biomethananlagen nach § 39j, so-
weit in ihnen Biogas eingesetzt wird, das in dem jeweili-
gen Kalenderjahr durch anaerobe Vergärung von Bio-
masse im Sinn der Biomasseverordnung mit einem An-
teil von getrennt erfassten Bioabfällen im Sinn der Ab-
fallschlüssel Nummer 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 
der Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs 1 der Bioabfall-
verordnung gewonnen worden ist, für den aus diesen 
Bioabfällen erzeugten Strom, einschließlich der entspre-
chenden Nachweisanforderungen. 
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unverändert Vgl. § 62 Abs. 3  

EnUG 
(3) Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Bundesnetzagen-
tur nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes er-
gangenen Rechtsverordnungen sind die Bestimmungen des 
Teils 8 des Energiewirtschaftsgesetzes mit Ausnahme des § 69 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 10, der §§ 91 und 95 bis 101 sowie des 
Abschnitts 6 entsprechend anzuwenden. Die Befugnisse nach 
Satz 1 gelten gegenüber Personen, die keine Unternehmen 
sind, entsprechend. 

(4) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach Absatz 3 
werden von den Beschlusskammern getroffen. Satz 1 gilt nicht 
für Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ermittlung 
des Anspruchsberechtigten und des anzulegenden Werts und 
für Festlegungen zu den Höchstwerten nach § 85a und zu den 
besonderen Solaranlagen nach § 85c und den Rechtsverord-
nungen auf Grund der §§ 88 bis 88f. § 59 Absatz 1 Satz 2 und 3, 
Absatz 2 und 3 sowie § 60 des Energiewirtschaftsgesetzes sind 
entsprechend anzuwenden. 

Vgl. § 62 Abs. 4  
EnUG 
 

(4) Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach Absatz 3 
werden von den Beschlusskammern getroffen. Satz 1 gilt nicht 
für Entscheidungen im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
Anspruchsberechtigten und des anzulegenden Werts, Festle-
gungen nach Absatz 2 Nummer 5 und Nummer 13 und zu Fest-
legungen zu den Höchstwerten nach § 85a und den Rechtsver-
ordnungen auf Grund der §§ 88 bis 88d. § 59 Absatz 1 Satz 2 und 
3, Absatz 2 und 3 sowie § 60 des Energiewirtschaftsgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben  (5) (weggefallen) 
   

§ 85a Festlegung zu den Höchstwerten bei Ausschreibungen  § 85a Festlegung zu den Höchstwerten bei Ausschreibungen 

(1) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 
des Energiewirtschaftsgesetzes den Höchstwert nach § 36b, 
§ 37b oder § 38e, § 39b, § 39l dieses Gesetzes oder § 10 der Inno-
vationsausschreibungsverordnung für die Ausschreibungen 
mit einem Gebotstermin in den jeweils darauffolgenden zwölf 
Kalendermonaten neu bestimmen, wenn sich bei den letzten 
drei vor Einleitung des Festlegungsverfahrens durchgeführten 
Ausschreibungen gemeinsam oder jeweils für sich betrachtet 
Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass der Höchstwert un-
ter Berücksichtigung des § 1 zu hoch oder zu niedrig ist. Dabei 
darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Prozent von 
dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert 
abweichen. 

Artikel 1 Nr. 12, In-
krafttreten am 
Tag nach Verkün-
dung des Gesetzes 

(1) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 
des Energiewirtschaftsgesetzes den Höchstwert nach § 36b, 
§ 37b oder § 38e, § 39b, § 39l dieses Gesetzes oder § 10 der Inno-
vationsausschreibungsverordnung für die Ausschreibungen mit 
einem Gebotstermin in den jeweils darauffolgenden zwölf Ka-
lendermonaten neu bestimmen, wenn sich bei den letzten drei 
vor Einleitung des Festlegungsverfahrens durchgeführten Aus-
schreibungen gemeinsam oder jeweils für sich betrachtet An-
haltspunkte dafür ergeben haben, dass der Höchstwert unter 
Berücksichtigung der §§ 1 und 2 Absatz 4 zu hoch oder zu nied-
rig ist. Dabei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 
Prozent von dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden 
Höchstwert abweichen. 
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unverändert  (2) Ein Höchstwert soll nach Absatz 1 gesenkt werden, wenn die 

durchschnittlichen Erzeugungskosten deutlich unter dem 
Höchstwert liegen. Ein Höchstwert soll nach Absatz 1 erhöht 
werden, wenn in den letzten drei Ausschreibungen mit den zu-
lässigen Geboten das Ausschreibungsvolumen nicht gedeckt 
werden konnte und die durchschnittlichen Erzeugungskosten 
über dem Höchstwert liegen. 

unverändert  (3) Die Bundesnetzagentur soll vor ihrer Entscheidung nach Ab-
satz 1 von einer Einholung von Stellungnahmen nach § 67 Ab-
satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes absehen; eine mündliche 
Verhandlung findet nicht statt. Die Bundesnetzagentur macht 
Entscheidungen nach Absatz 1 unter Angabe der tragenden 
Gründe in ihrem Amtsblatt und auf ihrer Internetseite öffentlich 
bekannt. 

   

§ 85b Auskunftsrecht und Datenübermittlung  § 85b Auskunftsrecht und Datenübermittlung 

unverändert  (1) Die Bundesnetzagentur ist bei Vorliegen von Anhaltspunk-
ten für Falschangaben eines Bieters in einem Ausschreibungs-
verfahren und zum Zweck von Stichprobenkontrollen der Rich-
tigkeit der Angaben von Bietern in einem Ausschreibungsver-
fahren berechtigt, von den für das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren zuständigen Behörden unter den im 
Gebot angegebenen Aktenzeichen Auskünfte darüber zu ver-
langen, 

1. ob und zu welchem Zeitpunkt unter dem Aktenzeichen 
eine Genehmigung erteilt worden ist und wer Geneh-
migungsinhaber ist, 

2. auf welchen Standort, welche Anlagenzahl und welche 
installierte Leistung sich die Genehmigung bezieht, 

3. welche Fristen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes für den Beginn von Er-
richtung oder Betrieb der Anlagen gesetzt und ob diese 
nachträglich verlängert worden sind, 
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4. ob die Genehmigung ganz oder teilweise bestandskräf-

tig geworden ist oder ob gegen diese oder Teile dieser 
Genehmigung Rechtsbehelfe Dritter anhängig sind, 

5. ob und inwieweit hinsichtlich der jeweiligen Genehmi-
gung durch die zuständige Behörde oder die zuständi-
gen Gerichte die sofortige Vollziehung angeordnet wor-
den ist und ob und inwieweit die zuständigen Gerichte 
eine Anordnung der sofortigen Vollziehung bestätigt 
oder aufgehoben haben und 

6. wann die Genehmigung ausläuft und die Anlage zu-
rückgebaut werden muss. 

unverändert  (2) Die für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsver-
fahren zuständigen Behörden sind zur Erteilung der Auskünfte 
im Sinn des Absatzes 1 verpflichtet. Die nach § 28 des Umwelt-
auditgesetzes mit den Aufgaben der Zulassungsstelle für Um-
weltgutachter beliehene Stelle darf dem Netzbetreiber, dem 
Anlagenbetreiber und der Bundesnetzagentur Informationen 
über Zulassungs- oder Aufsichtsmaßnahmen, die sie gegen-
über einem Umweltgutachter ergriffen hat und die sich auf die 
Eignung erstatteter Gutachten, Bestätigungen oder Bescheini-
gungen nach diesem Gesetz auswirken können, übermitteln. 

   

§ 85c Festlegung zu den besonderen Solaranlagen   

(1) Die Bundesnetzagentur bestimmt durch Festlegung nach 
§ 29 des Energiewirtschaftsgesetzes die Anforderungen, die an 
die besonderen Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 und 
§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zu stellen sind. Eine Festlegung 
nach Satz 1 kann zum 1. Oktober eines Jahres mit Wirkung zum 
1. Januar des folgenden Kalenderjahres erlassen werden. Bei 
der Festlegung der Anforderungen für besondere Solaranlagen 
nach § 37 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe d und § 48 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 Buchstabe d kann die zusätzliche landwirt-
schaftliche Nutzung der Flächen (Paludikultur) geregelt wer-
den. 
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(2) Für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe a bis c und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buch-
stabe a bis c ist die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 1. 
Oktober 2021 auf Grund des § 15 der Innovationsausschreibung 
in der am 1. Januar 2021 geltenden Fassung als Festlegung im 
Sinn des Absatzes 1 anzuwenden, bis eine abweichende Festle-
gung nach Absatz 1 zu diesen besonderen Solaranlagen ergeht. 

  

(3) Für besondere Solaranlagen nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe d und § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe d 
legt die Bundesnetzagentur zum 1. Juli 2023 erstmalig die An-
forderungen mit sofortiger Wirkung fest. 

  

   

§ 86 Bußgeldvorschriften  § 86 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas verkauft, 

überlässt oder veräußert, 
1a. die Stromsteuerbefreiung entgegen § 71 Absatz 1 Num-

mer 2 Buchstabe a nicht bis zum Ende eines Kalender-
jahres für das vorangegangene Kalenderjahr mitteilt 
oder eine falsche Mitteilung abgibt. 

2. (weggefallen) 
3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 85 Absatz 3 in 

Verbindung mit § 65 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 69 
Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 des Energiewirt-
schafts-gesetzes zuwiderhandelt oder 

4. einer Rechtverordnung 
a) nach § 90 Nummer 3, 
b) nach § 92 Nummer 1, 
c) nach § 92 Nummer 3 oder Nummer 4 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 
Nr. 1 und Nr. 2  
vgl. § 63 Abs. 3  
EnUG 
 
 
 
Nr. 2 vgl. 
§ 63 Nr. 1 EnUG 
Nr. 3 vgl.  
§ 63 Nr. 2 EnUG 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 1 Strom oder Gas verkauft, 

überlässt oder veräußert, 
1a. die Stromsteuerbefreiung entgegen § 71 Nummer 2 

Buchstabe a nicht bis zum Ende eines Kalenderjahres 
für das vorangegangene Kalenderjahr mitteilt oder eine 
falsche Mitteilung abgibt. 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 69 Absatz 1 Satz 2 
zuwiderhandelt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 85 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 65 Absatz 1 oder Absatz 2 oder § 69 
Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zuwiderhandelt oder 

4. einer Rechtverordnung 
a) nach § 90 Nummer 3, 
b) nach § 92 Nummer 1, 
c) nach § 92 Nummer 3 oder Nummer 4 

oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer sol-
chen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist. 
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unverändert Vgl. § 63 Abs. 2 E-

nUG 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 4 Buchstabe a und c mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße 
bis zu zweihunderttausend Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1a oder Nummer 3, 

2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a und 

3. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 4 Buchstabe b oder Buchstabe c. 

 (3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

1. die Bundesnetzagentur in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 1a oder Nummer 3, 

2. das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2, 

3. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a und 

4. das Umweltbundesamt in den Fällen des Absatzes 1 
Nummer 4 Buchstabe b oder Buchstabe c. 

   

§ 87 (weggefallen)  § 87 (weggefallen) 

   

§ 88 Verordnungsermächtigungen zu Ausschreibungen für 
Biomasse 

 § 88 Verordnungsermächtigungen zu Ausschreibungen für 
Biomasse 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates abweichend von den 
§§ 3, 22, 24, 25, 28c bis 30, 39 bis 39n, 44b, 44c, 50, 50a, 52 und 55 
für Biomasseanlagen Regelungen vorzusehen 

 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates abweichend von 
den §§ 3, 22, 24, 25, 27a bis 30, 39 bis 39n, 44b, 44c, 50, 50a, 52 
und 55 für Biomasseanlagen Regelungen vorzusehen 

unverändert  1.  zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbe-
sondere 

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in 
Teilmengen und dem Ausschluss einzelner Teilseg-
mente von der Ausschreibung, wobei insbesondere 
unterschieden werden kann 
aa) nach dem Inbetriebnahmedatum der Anlagen 

oder 
bb) zwischen fester und gasförmiger Biomasse, 
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b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrö-

ßen von Teillosen, 
c) zu der Festlegung von Höchstwerten für den An-

spruch nach § 19 Absatz 1 oder § 50, 
d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschrei-

bungen, 
2. zu weiteren Voraussetzungen, insbesondere  

a) die Bemessungsleistung oder die installierte Leis-
tung der Anlage zu begrenzen und eine Verringe-
rung oder einen Wegfall der finanziellen Förderung 
vorzusehen, wenn die Grenze überschritten wird, 

b) die Zusammenfassung von Anlagen abweichend von 
§ 24 Absatz 1 zu regeln, 

c) Anforderungen und Zahlungsansprüche festzulegen 
oder auszuschließen, die auch abweichend von den 
§§ 39i, 44b und 50a der Flexibilisierung der Anlagen 
dienen, 

d) zu regeln, ob und in welchem Umfang der erzeugte 
Strom vom Anlagenbetreiber selbst verbraucht wer-
den darf und ob und in welchem Umfang selbst er-
zeugter Strom und verbrauchter Strom bei der Er-
mittlung der Bemessungsleistung angerechnet wer-
den kann, 

e) abweichende Regelungen zu treffen zu  
aa) dem Anlagenbegriff nach § 3 Nummer 1, 
bb) dem Inbetriebnahmebegriff nach § 3 Nummer 

30 und 
cc) Beginn und Dauer des Anspruchs nach § 19 Ab-

satz 1, 
f) den Übergangszeitraum nach der Zuschlagsertei-

lung nach § 39g Absatz 2 zu bestimmen, 
3. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Aus-

schreibungen, insbesondere  

 2. zu weiteren Voraussetzungen, insbesondere  
a) die Bemessungsleistung oder die installierte Leis-

tung der Anlage zu begrenzen und eine Verringe-
rung oder einen Wegfall der finanziellen Förderung 
vorzusehen, wenn die Grenze überschritten wird, 

b) die Zusammenfassung von Anlagen abweichend 
von § 24 Absatz 1 zu regeln, 

c) Anforderungen und Zahlungsansprüche festzulegen 
oder auszuschließen, die auch abweichend von den 
§§ 39i, 44b und 50a der Flexibilisierung der Anlagen 
dienen, 

d) abweichend von § 27a zu regeln, ob und in welchem 
Umfang der erzeugte Strom vom Anlagenbetreiber 
selbst verbraucht werden darf und ob und in wel-
chem Umfang selbst erzeugter Strom und ver-
brauchter Strom bei der Ermittlung der Bemes-
sungsleistung angerechnet werden kann, 

e) abweichende Regelungen zu treffen zu  
aa) dem Anlagenbegriff nach § 3 Nummer 1, 
bb) dem Inbetriebnahmebegriff nach § 3 Nummer 

30 und 
cc) Beginn und Dauer des Anspruchs nach § 19 Ab-

satz 1, 
f) den Übergangszeitraum nach der Zuschlagsertei-

lung nach § 39g Absatz 2 zu bestimmen, 
3. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Aus-

schreibungen, insbesondere  
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a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilneh-

mer zu stellen, 
b) Anforderungen an den Planungs- und Genehmi-

gungsstand der Projekte zu stellen, 
c) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt 

von Sicherheiten zu stellen, die von allen Teilneh-
mern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zu-
schlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetrieb-
nahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, 
und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen 
oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherhei-
ten, 

d) festzulegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibun-
gen die Einhaltung der Anforderungen nach den 
Buchstaben a bis c nachweisen müssen, 

4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagser-
teilung im Rahmen einer Ausschreibung und zu den 
Kriterien für die Zuschlagserteilung, 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilneh-
mer zu stellen, 

b) Anforderungen an den Planungs- und Genehmi-
gungsstand der Projekte zu stellen, 

c) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt 
von Sicherheiten zu stellen, die von allen Teilneh-
mern an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zu-
schlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetrieb-
nahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, 
und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen 
oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherhei-
ten, 

d) festzulegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibun-
gen die Einhaltung der Anforderungen nach den 
Buchstaben a bis c nachweisen müssen, 

4. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagser-
teilung im Rahmen einer Ausschreibung und zu den 
Kriterien für die Zuschlagserteilung, 

unverändert  5. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicher-
stellen sollen, insbesondere wenn eine Anlage nicht 
oder verspätet in Betrieb genommen worden ist oder 
nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) eine Untergrenze für die Bemessungsleistung fest-
zulegen, 

b) eine Verringerung oder einen Wegfall der finanziel-
len Förderung vorzusehen, wenn die Untergrenze 
nach Buchstabe a unterschritten wird, 

c) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und 
deren Höhe und die Voraussetzungen für die Zah-
lungspflicht zu regeln, 

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künfti-
gen Ausschreibungen zu regeln und 

e) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Aus-
schreibungen vergebenen Zuschläge nach Ablauf 
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einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern 
und danach erneut zu vergeben, oder die Dauer 
oder Höhe des Anspruchs nach § 19 Absatz 1 nach 
Ablauf einer bestimmten Frist zu ändern, 

unverändert     6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentli-
chungen der Bekanntmachung von Ausschreibungen, 
der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen 
Mitteilungen an die Netzbetreiber, 

unverändert  7. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegen-
über anderen Behörden, soweit dies für die Ausschrei-
bungen erforderlich ist, 

unverändert  8 zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu übermittelnden 
Informationen, 

unverändert  9. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berück-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen 
nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der 
Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 
bis 8. 

   

§ 88a Verordnungsermächtigung zu grenzüberschreitenden 
Ausschreibungen 

 § 88a Verordnungsermächtigung zu grenzüberschreitenden 
Ausschreibungen 

unverändert  (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, unter den in § 5 ge-
nannten Voraussetzungen durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates Regelungen zu Ausschreibungen 
zu treffen, die Anlagen im Bundesgebiet und in einem oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union of-
fenstehen, insbesondere 

1. zu regeln, dass ein Anspruch auf Zahlung nach diesem 
Gesetz auch für Anlagen besteht, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet worden 
sind, wenn 
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a) der Anlagenbetreiber über einen Zuschlag oder eine 

Zahlungsberechtigung verfügt, die im Rahmen einer 
Ausschreibung durch Zuschlag erteilt worden ist, 
und 

b) die weiteren Voraussetzungen für den Zahlungsan-
spruch nach diesem Gesetz erfüllt sind, soweit auf 
der Grundlage der folgenden Nummern keine ab-
weichenden Regelungen in der Rechtsverordnung 
getroffen worden sind, 

unverändert  2. abweichend von den §§ 23 bis 55a Regelungen zu Ver-
fahren und Inhalt der Ausschreibungen zu treffen, ins-
besondere 

a) zur kalenderjährlich insgesamt auszuschreibenden 
installierten Leistung in Megawatt, 

b) zur Anzahl der Ausschreibungen pro Jahr und zur 
Aufteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens 
auf die Ausschreibungen eines Jahres, 

c) zur Festlegung von Höchstwerten, 
d) den Anspruch nach § 19 Absatz 1 auf Anlagen auf be-

stimmten Flächen zu begrenzen, 
e) die Anlagengröße zu begrenzen und abweichend 

von § 24 Absatz 1 und 2 die Zusammenfassung von 
Anlagen zu regeln, 

f) Anforderungen zu stellen, die der Netz- oder Sys-
temintegration der Anlagen dienen, 

unverändert  3. abweichend von den §§ 30, 31, 34 und 36 bis 39m Anfor-
derungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen 
zu regeln, insbesondere 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilneh-
mer zu stellen, 

b) Mindest- oder Höchstgrenzen für Gebote oder Teil-
lose zu bestimmen, 

c) Anforderungen an den Planungs- oder Genehmi-
gungsstand der Anlagen zu stellen, 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 245 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
d) finanzielle Anforderungen an die Teilnahme an der 

Ausschreibung zu stellen, 
e) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt 

von Sicherheiten zu stellen, die von allen Teilneh-
mern oder nur im Fall der Zuschlagserteilung zu leis-
ten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb 
der Anlage sicherzustellen, und die entsprechenden 
Regelungen zur teilweisen oder vollständigen Zu-
rückzahlung dieser Sicherheiten, 

f) festzulegen, wie Teilnehmer die Einhaltung der An-
forderungen nach den Buchstaben a bis e nachwei-
sen müssen, 

unverändert  4. die Art, die Form, das Verfahren, den Inhalt der Zu-
schlagserteilung, die Kriterien für die Zuschlagsertei-
lung und die Bestimmung des Zuschlagswerts zu re-
geln, 

5. die Art, die Form und den Inhalt der durch einen Zu-
schlag vergebenen Zahlungsansprüche zu regeln, ins-
besondere zu regeln, 

a) dass die Zahlungen für elektrische Arbeit pro Kilo-
wattstunde auch abweichend von den Bestimmun-
gen in den §§ 19 bis 55a und Anlage 1 und 3 zu leisten 
sind, 

b) unter welchen Voraussetzungen die Zahlungen er-
folgen; hierbei können insbesondere getroffen wer-
den 
aa) (weggefallen) 
bb) Bestimmungen zur Verhinderung von Doppel-

zahlungen durch zwei Staaten und 
cc) abweichende Bestimmungen von § 80 Absatz 2 

zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen, 
c) wie sich die Höhe und die Dauer der Zahlungen be-

rechnen und 

 5. die Art, die Form und den Inhalt der durch einen Zu-
schlag vergebenen Zahlungsansprüche zu regeln, ins-
besondere zu regeln, 

a) dass die Zahlungen für elektrische Arbeit pro Kilo-
wattstunde auch abweichend von den Bestimmun-
gen in den §§ 19 bis 55a und Anlage 1 und 3 zu leisten 
sind, 

b) unter welchen Voraussetzungen die Zahlungen er-
folgen; hierbei können insbesondere getroffen wer-
den 
aa) abweichende Bestimmungen von § 27a, 
bb) Bestimmungen zur Verhinderung von Doppel-

zahlungen durch zwei Staaten und 
cc) abweichende Bestimmungen von § 80 Absatz 2 

zur Ausstellung von Herkunftsnachweisen, 
c) wie sich die Höhe und die Dauer der Zahlungen be-

rechnen und 
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d) wie die Standortbedingungen die Höhe der Zahlungen 
beeinflussen, 

d) wie die Standortbedingungen die Höhe der Zahlun-
gen beeinflussen, 

unverändert  6. Regelungen zu treffen, um die Errichtung, die Inbe-
triebnahme und den Betrieb der Anlagen sicherzustel-
len, insbesondere wenn eine Anlage nicht oder verspä-
tet in Betrieb genommen worden ist oder nicht in ei-
nem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorzusehen und 
deren Höhe und die Voraussetzungen für die Zah-
lungspflicht zu regeln, 

b) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künfti-
gen Ausschreibungen zu regeln und 

c) die Möglichkeit vorzusehen, die im Rahmen der Aus-
schreibungen vergebenen Zuschläge oder Zah-
lungsberechtigungen nach Ablauf einer bestimm-
ten Frist zu entziehen oder zu ändern und danach 
erneut zu vergeben oder die Dauer oder Höhe des 
Förderanspruchs nach Ablauf einer bestimmten 
Frist zu ändern, 

unverändert  7.  zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentli-
chungen der Ausschreibungen, der Ausschreibungser-
gebnisse und der erforderlichen Mitteilungen an die 
Netzbetreiber, 

unverändert  8. zur Übertragbarkeit von Zuschlägen oder Zahlungsbe-
rechtigungen vor der Inbetriebnahme der Anlage und 
ihrer verbindlichen Zuordnung zu einer Anlage, insbe-
sondere 

a) zu den zu beachtenden Frist- und Formerfordernis-
sen und Mitteilungspflichten, 

b) zu dem Kreis der berechtigten Personen und den an 
diese zu stellenden Anforderungen, 

unverändert  9. zu regeln, dass abweichend von § 5 der Strom nicht im 
Bundesgebiet erzeugt oder im Bundesgebiet in ein 
Netz eingespeist werden muss, 
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10. zum Anspruchsgegner, der zur Zahlung verpflichtet ist, 

zur Erstattung der entsprechenden Kosten und zu den 
Voraussetzungen des Anspruchs auf Zahlung in Abwei-
chung von den §§ 19 bis 27, 51 bis 55b, 

 10. zum Anspruchsgegner, der zur Zahlung verpflichtet ist, 
zur Erstattung der entsprechenden Kosten und zu den 
Voraussetzungen des Anspruchs auf Zahlung in Abwei-
chung von den §§ 19 bis 27, 51 bis 54a, 

unverändert  11. zum Umfang der Zahlungen und zur anteiligen Zah-
lung des erzeugten Stroms aufgrund dieses Gesetzes 
und durch einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, 

unverändert  12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden 
Informationen und dem Schutz der in diesem Zusam-
menhang übermittelten personenbezogenen Daten, 

13. abweichend von § 35, den §§ 70 bis 72 und 76 bis 77 so-
wie von der Marktstammdatenregisterverordnung Mit-
teilungs- und Veröffentlichungspflichten zu regeln, 

 13. abweichend von § 35, den §§ 70 bis 72 und 75 bis 77 so-
wie von der Marktstammdatenregisterverordnung Mit-
teilungs- und Veröffentlichungspflichten zu regeln, 

unverändert  14. abweichend von den §§ 8 bis 17 dieses Gesetzes sowie 
den §§ 13 und 13a des Energiewirtschaftsgesetzes Rege-
lungen zur Netz- und Systemintegration zu treffen, 

15. abweichend von Teil 3 und Teil 4 Abschnitt 1 des Ener-
gie-Umlagen-Gesetzes und der Rechtsverordnung 
nach § 91 Regelungen zu den Kostentragungspflichten 
und dem Ausgleich des EEG-Finanzierungsbedarfs 
nach Teil 3 und Teil 4 Abschnitt 1 des Energie-Umlagen-
Gesetzes zu treffen, 

 15. abweichend von den §§ 56 bis 61l und der Rechtsver-
ordnung nach § 91 Regelungen zu den Kostentra-
gungspflichten und dem bundesweiten Ausgleich der 
Kosten der finanziellen Förderung der Anlagen zu tref-
fen, 

unverändert  16. abweichend von § 81 Regelungen zur Vermeidung oder 
Beilegung von Streitigkeiten durch die Clearingstelle 
und von § 85 abweichende Regelungen zur Kompe-
tenz der Bundesnetzagentur zu treffen, 

unverändert  17. zu regeln, ob die deutschen Gerichte oder die Gerichte 
des Kooperationsstaates in verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeiten über die Zahlungen oder über die Aus-
schreibungen zuständig sein sollen und ob sie hierbei 
deutsches Recht oder das Recht des Kooperationsstaa-
tes anwenden sollen. 
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(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates für Anlagenbetreiber 
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und einen An-
spruch auf Zahlung nach einem Fördersystem eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union haben, 

1. abweichend von den §§ 19 bis 86 die Höhe der Zahlun-
gen oder den Wegfall des Anspruchs nach den §§ 19 
und 50 zu regeln, soweit ein Zahlungsanspruch aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat besteht, 

2. die Erstreckung des Doppelvermarktungsverbots nach 
§ 80 auch auf diese Anlagen zu regeln und 

3. abweichend von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes den angemessenen finanziellen Ausgleich zu 
regeln. 

 (2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates für Anlagenbetrei-
ber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien, die im Bundesgebiet errichtet worden sind und ei-
nen Anspruch auf Zahlung nach einem Fördersystem eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union haben, 

1. abweichend von den §§ 19 bis 87 die Höhe der Zahlun-
gen oder den Wegfall des Anspruchs nach den §§ 19 
und 50 zu regeln, soweit ein Zahlungsanspruch aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat besteht, 

2. die Erstreckung des Doppelvermarktungsverbots nach 
§ 80 auch auf diese Anlagen zu regeln und 

3. abweichend von § 13a Absatz 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes den angemessenen finanziellen Ausgleich zu 
regeln. 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berück-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen 
nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
den Ausschreibungen zu treffen, einschließlich der Aus-
gestaltung der Regelungen nach den Absätzen 1 und 2 
und 

2. das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
zu ermächtigen, im Rahmen von völkerrechtlichen Ver-
einbarungen mit den anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union unter Berücksichtigung des Zwecks 
und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5 

a) Regelungen mit anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zu den Ausschreibungen festzule-
gen, einschließlich der Ausgestaltung der Regelun-
gen nach den Absätzen 1 und 2, 

b) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zahlun-
gen an Betreiber von Anlagen im Bundesgebiet 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berück-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen 
nach § 29 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
den Ausschreibungen zu treffen, einschließlich der 
Ausgestaltung der Regelungen nach den Absätzen 1 
und 2 und 

2. das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu 
ermächtigen, im Rahmen von völkerrechtlichen Ver-
einbarungen mit den anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union unter Berücksichtigung des Zwecks 
und Ziels nach § 1 und der Vorgaben nach § 5 

a) Regelungen mit anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zu den Ausschreibungen festzule-
gen, einschließlich der Ausgestaltung der Regelun-
gen nach den Absätzen 1 und 2, 

b) die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Zahlun-
gen an Betreiber von Anlagen im Bundesgebiet 
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nach dem Fördersystem des anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union zu regeln und 

c) einer staatlichen oder privaten Stelle in der Bundes-
republik Deutschland oder in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union die Aufgaben der 
ausschreibenden Stelle nach Absatz 1 oder 2 zu über-
tragen und festzulegen, wer die Zahlungen an die 
Anlagenbetreiber leisten muss. 

nach dem Fördersystem des anderen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union zu regeln und 

c) einer staatlichen oder privaten Stelle in der Bundes-
republik Deutschland oder in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union die Aufgaben der 
ausschreibenden Stelle nach Absatz 1 oder 2 zu 
übertragen und festzulegen, wer die Zahlungen an 
die Anlagenbetreiber leisten muss. 

unverändert  (4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverord-
nung nach den Absätzen 1 und 2 unterschiedliche Varianten zu 
regeln und im Rahmen von völkerrechtlichen Vereinbarungen 
mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

1. zu entscheiden, welche in der Rechtsverordnung nach 
den Absätzen 1 und 2 getroffenen Regelungen im Rah-
men der Ausschreibung mit dem jeweiligen Mitglied-
staat der Europäischen Union Anwendung finden sol-
len und 

2. zu regeln, welche staatliche oder private Stelle in der 
Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union die ausschrei-
bende Stelle nach Absatz 1 oder 2 ist und wer die Zah-
lungen an die Anlagenbetreiber leisten muss. 

   

§ 88b Verordnungsermächtigung zur Anschlussförderung 
von Güllekleinanlagen 

 § 88b Verordnungsermächtigung zur Anschlussförderung 
von Güllekleinanlagen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates abweichend von den §§ 39g und 
44 eine Anschlussförderung einzuführen für Anlagen, 

1. bei denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung 
nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes beendet ist, 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates abweichend von den §§ 39g und 
44 eine Anschlussförderung einzuführen für Anlagen, 

1. bei denen der ursprüngliche Anspruch auf Zahlung 
nach der für die Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes beendet ist, 
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2. in denen mit Beginn der Anschlussförderung Biogas 

eingesetzt wird, zu dessen Erzeugung in dem jeweili-
gen Kalenderjahr durchschnittlich ein Anteil von Gülle 
mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrocken-
kot von mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird, 
und 

3. die eine installierte Leistung von 150 Kilowatt nicht 
überschreiten. 

2. in denen mit Beginn der Anschlussförderung Biogas 
eingesetzt wird, zu dessen Erzeugung in dem jeweili-
gen Kalenderjahr durchschnittlich ein Anteil von Gülle 
mit Ausnahme von Geflügelmist und Geflügeltrocken-
kot von mindestens 80 Masseprozent eingesetzt wird, 
und 

3. die eine installierte Leistung von 150 Kilowatt nicht 
überschreiten. 

   

§ 88c Verordnungsermächtigung zur Zielerreichung  § 88c Verordnungsermächtigung zur Zielerreichung 

Soweit das Monitoring zur Zielerreichung nach § 98 ergibt, dass 
die erneuerbaren Energien nicht in der für die Erreichung des 
Ziels nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 erforderlichen Geschwindig-
keit ausgebaut werden, wird die Bundesregierung ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. den Ausbaupfad nach § 4 neu festzusetzen, 
2. die jährlichen Zwischenziele für die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien nach § 4a neu festzusetzen, 
3. im Anwendungsbereich der §§ 28 bis 28d Ausschrei-

bungsvolumen für einzelne oder mehrere Kalender-
jahre oder die Verteilung der Ausschreibungsvolumen 
auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres neu festzu-
setzen; hierbei kann auch die Anzahl der Gebotster-
mine eines Kalenderjahres abweichend geregelt wer-
den, und 

4. die Höchstwerte nach den §§ 36b, 37b, 38e, 39b oder § 
39l dieses Gesetzes oder nach § 10 der Innovationsaus-
schreibungsverordnung neu festzusetzen. 

 Soweit das Monitoring zur Zielerreichung nach § 98 ergibt, 
dass die erneuerbaren Energien nicht in der für die Erreichung 
des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen Geschwindigkeit aus-
gebaut werden, wird die Bundesregierung ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

1. den Ausbaupfad nach § 4 neu festzusetzen, 
2. die jährlichen Zwischenziele für die Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien nach § 4a neu festzusetzen, 
3. im Anwendungsbereich der §§ 28 bis 28c Ausschrei-

bungsvolumen für einzelne oder mehrere Kalender-
jahre oder die Verteilung der Ausschreibungsvolumen 
auf die Gebotstermine eines Kalenderjahres neu fest-
zusetzen; hierbei kann auch die Anzahl der Gebotster-
mine eines Kalenderjahres abweichend geregelt wer-
den, und 

4. die Höchstwerte nach den §§ 36b, 37b, 38e, 39b oder § 
39l dieses Gesetzes oder nach § 10 der Innovationsaus-
schreibungsverordnung neu festzusetzen. 

   

§ 88d Verordnungsermächtigung zu Innovationsausschrei-
bungen 

 § 88d Verordnungsermächtigung zu Innovationsausschrei-
bungen  

unverändert  Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
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Innovationsausschreibungen nach § 39n einzuführen; hierfür 
kann sie Regelungen treffen 

1.  zu den Ausschreibungsvolumen und Gebotsterminen 
sowie zur Anrechnung der Zuschlagsmengen auf die 
Ausschreibungsmengen der §§ 28 bis 28c 28 d 
 

Artikel 1 Nr. 13, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 
 
Redaktionelle 
Folgeänderung: 
Art. 2 Nr. 91a passt 
die Umbenen-
nung von Art. 28d 
durch Art. 2 ge-
genüber Art. 1 an. 

 

2. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbe-
sondere  

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens der 
Innovationsausschreibung in Teilmengen, zu den Ge-
botsterminen, die auch abweichend von § 28e fest-
gelegt werden dürfen, und dem Ausschluss von An-
lagen, wobei insbesondere unterschieden werden 
kann 
aa) nach Regionen und Netzebenen,  
bb) nach Vorgaben aus Netz- und Systemsicht, 

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen 
von Teillosen, 

c) zu der Festlegung von Höchstwerten, 
d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschrei-

bungen und 
e) zu den Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelun-

gen, die das Ausschreibungsvolumen bei Unterzeich-
nung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge redu-
zieren, 

Änderung der 
Nummerierung 
aufgrund des Ein-
schubs einer 
neuen Nr. 1 durch 
Art. 1 

1. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbe-
sondere  

a) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens der 
Innovationsausschreibung in Teilmengen, zu den 
Gebotsterminen, die auch abweichend von § 28c 
festgelegt werden dürfen, und dem Ausschluss von 
Anlagen, wobei insbesondere unterschieden werden 
kann 
aa) nach Regionen und Netzebenen,  
bb) nach Vorgaben aus Netz- und Systemsicht, 

b) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrö-
ßen von Teillosen, 

c) zu der Festlegung von Höchstwerten, 
d) zu der Preisbildung und dem Ablauf der Ausschrei-

bungen und 
e) zu den Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelun-

gen, die das Ausschreibungsvolumen bei Unter-
zeichnung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge 
reduzieren, 
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3. abweichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 53 zu Art, 

Form und Inhalt der durch einen Zuschlag zu verge-
benden Zahlungsansprüche  

a) für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde, insbeson-
dere auch durch die Zahlung von technologie-neut-
ralen fixen Marktprämien und den Ausschluss einer 
Zahlung bei negativen Preisen, 

b) für die Bereitstellung installierter oder bereitgestell-
ter systemdienlicher Leistung in Euro pro Kilowatt, 

c) für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen als 
Zahlung für geleistete Arbeit oder die bereitgestellte 
Leistung, 

 2. abweichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 53a zu Art, 
Form und Inhalt der durch einen Zuschlag zu verge-
benden Zahlungsansprüche  

a) für elektrische Arbeit pro Kilowattstunde, insbeson-
dere auch durch die Zahlung von technologieneut-
ralen fixen Marktprämien und den Ausschluss einer 
Zahlung bei negativen Preisen, 

b) für die Bereitstellung installierter oder bereitgestell-
ter systemdienlicher Leistung in Euro pro Kilowatt, 

c) für die Bereitstellung von Systemdienstleistungen 
als Zahlung für geleistete Arbeit oder die bereitge-
stellte Leistung, 

4. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderun-
gen, mit denen der Innovationscharakter festgestellt 
wird, insbesondere  

a) zum Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich 
ausgelegten Anlagen, 

b) zur Steigerung der Flexibilität der Anlagen, 
c) zur besseren Nutzung der Netzanschlusskapazität, 

insbesondere können von den Anlagenbetreibern 
auch Zahlungen für Netzkapazitäten verlangt wer-
den, 

d) zu einem verstärkten Einsatz von Anlagen für Sys-
temdienstleistungen, 

e) zu Ansätzen zur Minderung der Abregelung von An-
lagen und 

f) zur Nachweisführung über das Vorliegen der Zu-
schlags- und Zahlungsvoraussetzungen, 

 3. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderun-
gen, mit denen der Innovationscharakter festgestellt 
wird, insbesondere  

a) zum Bau und Betrieb von netz- und systemdienlich 
ausgelegten Anlagen, 

b) zur Steigerung der Flexibilität der Anlagen, 
c) zur besseren Nutzung der Netzanschlusskapazität, 

insbesondere können von den Anlagenbetreibern 
auch Zahlungen für Netzkapazitäten verlangt wer-
den, 

d) zu einem verstärkten Einsatz von Anlagen für Sys-
temdienstleistungen, 

e) zu Ansätzen zur Minderung der Abregelung von An-
lagen und 

f) zur Nachweisführung über das Vorliegen der Zu-
schlags- und Zahlungsvoraussetzungen, 

5. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Aus-
schreibungen, insbesondere  

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilneh-
mer stellen, 

b) Mindestanforderungen an die Anlagen stellen, insbe-
sondere auch die Kombination von 

 4. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Aus-
schreibungen, insbesondere  

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilneh-
mer stellen, 

b) Mindestanforderungen an die Anlagen stellen, ins-
besondere auch die Kombination von 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 253 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien untereinander oder mit 
Speichern vorzuschreiben, 

c) Anforderungen an den Planungs- und Genehmi-
gungsstand der Projekte stellen, 

d) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt 
von Sicherheiten stellen, die von allen Teilnehmern 
an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zu-
schlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetrieb-
nahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, 
und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen 
oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherhei-
ten treffen, 

e) festlegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen 
die Einhaltung von Anforderungen nach den Buch-
staben a bis d nachweisen müssen, 

unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien untereinander 
oder mit Speichern vorzuschreiben, 

c) Anforderungen an den Planungs- und Genehmi-
gungsstand der Projekte stellen, 

d) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt 
von Sicherheiten stellen, die von allen Teilnehmern 
an Ausschreibungen oder nur im Fall der Zu-
schlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetrieb-
nahme und den Betrieb der Anlage sicherzustellen, 
und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen 
oder vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherhei-
ten treffen, 

e) festlegen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen 
die Einhaltung von Anforderungen nach den Buch-
staben a bis d nachweisen müssen, 

6. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagser-
teilung im Rahmen einer Ausschreibung und zu den 
Kriterien für die Zuschlagserteilung, insbesondere falls 
der Zuschlag nicht allein nach dem kostengüns-tigsten 
Gebot erteilt werden soll,  

a) Wertungskriterien für die Beurteilung des Innovati-
onscharakters sowie deren Einfluss auf die Zu-
schlagswahrscheinlichkeit, 

b) Wertungskriterien für die Beurteilung des Beitrags 
zur Netz- und Systemdienlichkeit sowie deren Ein-
fluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit, 

 5. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Zuschlagser-
teilung im Rahmen einer Ausschreibung und zu den 
Kriterien für die Zuschlagserteilung, insbesondere falls 
der Zuschlag nicht allein nach dem kostengünstigsten 
Gebot erteilt werden soll,  

a) Wertungskriterien für die Beurteilung des Innovati-
onscharakters sowie deren Einfluss auf die Zu-
schlagswahrscheinlichkeit, 

b) Wertungskriterien für die Beurteilung des Beitrags 
zur Netz- und Systemdienlichkeit sowie deren Ein-
fluss auf die Zuschlagswahrscheinlichkeit, 

7. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicher-
stellen sollen, insbesondere wenn eine Anlage nicht 
oder verspätet in Betrieb genommen worden ist oder 
nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,  

a) eine Untergrenze für die zu erbringende ausgeschrie-
bene und bezuschlagte Leistung in Form von Arbeit 
oder Leistung festlegen, 

 6. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicher-
stellen sollen, insbesondere wenn eine Anlage nicht 
oder verspätet in Betrieb genommen worden ist oder 
nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird,  

a) eine Untergrenze für die zu erbringende ausgeschrie-
bene und bezuschlagte Leistung in Form von Arbeit 
oder Leistung festlegen, 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 254 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  

  

b)  eine Verringerung oder einen Wegfall der Zahlungen 
vorsehen, wenn die Untergrenze nach Buchstabe a 
unterschritten ist, 

c)  eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und de-
ren Höhe und die Voraussetzungen für die Zahlungs-
pflicht regeln, 

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künfti-
gen Ausschreibungen regeln und 

e) die Möglichkeit vorsehen, die im Rahmen der Aus-
schreibungen vergebenen Zuschläge nach Ablauf ei-
ner bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern 
und danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder 
Höhe des Zahlungsanspruchs nach Ablauf einer be-
stimmten Frist zu ändern, 

b)  eine Verringerung oder einen Wegfall der Zahlun-
gen vorsehen, wenn die Untergrenze nach Buch-
stabe a unterschritten ist, 

c)  eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und de-
ren Höhe und die Voraussetzungen für die Zah-
lungspflicht regeln, 

d) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künfti-
gen Ausschreibungen regeln und 

e) die Möglichkeit vorsehen, die im Rahmen der Aus-
schreibungen vergebenen Zuschläge nach Ablauf 
einer bestimmten Frist zu entziehen oder zu ändern 
und danach erneut zu vergeben oder die Dauer oder 
Höhe des Zahlungsanspruchs nach Ablauf einer be-
stimmten Frist zu ändern, 

8. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentli-
chungen und Bekanntmachung von Ausschreibungen, 
der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen 
Mitteilungen an die Netzbetreiber, 

 7. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentli-
chungen und Bekanntmachung von Ausschreibungen, 
der Ausschreibungsergebnisse und der erforderlichen 
Mitteilungen an die Netzbetreiber, 

9. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegen-
über den Netzbetreibern und anderen Behörden, so-
weit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 

 8. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegen-
über den Netzbetreibern und anderen Behörden, so-
weit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist, 

10. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu übermittelnden 
Informationen, 

 9. zu den nach den Nummern 1 bis 7 zu übermittelnden 
Informationen, 

11. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berück-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen 
zu den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der 
Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 
bis 8. 

 10. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berück-
sichtigung des Zwecks und Ziels nach § 1 Festlegungen 
zu den Ausschreibungen zu regeln, einschließlich der 
Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 
bis 8. 
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§ 88e Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen 
für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter 

Stromspeicherung 

Artikel 1 Nr. 14, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates zu den Ausschreibungen für inno-
vative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 
nach § 39o nähere Bestimmungen erlassen: 

  

1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine, 
2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei sie von § 28d 

§ 28f Absatz 2 abweichen kann, 
3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbe-

sondere 
a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen 

von Teillosen, 
b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, 

auch zur Anpassung dieser Werte, 
c) zu Mindestgebotswerten, 
d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen, 
e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter für ein Kon-

zept abgeben darf, 
f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in 

Teilmengen, wobei nach Regionen und Netzebenen 
unterschieden werden kann, und 

g) zu dem Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelun-
gen, die das Ausschreibungsvolumen bei Unterzeich-
nung in Abhängigkeit von der Gebotsmenge verrin-
gern, sowie zu der Preisbildung im Ausschreibungs-
verfahren, 

Redaktionelle 
Folgeänderung: 
Art. 2 Nr. 92a passt 
die Änderung der 
Benennung von 
Art. 28f durch Art. 
2 gegenüber Art. 1 
an. 

 

4. zu Art, Form, Dauer und Inhalt der durch einen Zu-
schlag zu vergebenden Zahlungsansprüche, auch ab-
weichend von den §§ 19 bis 35a und 51 bis 55, insbeson-
dere 
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a) zu der Zahlung einer technologieneutralen Markt-

prämie, 
b) zu dem Ausschluss von Zahlungen bei negativen 

Preisen, 
c) zu der Zuordnung des erzeugten Stroms zu der Ver-

äußerungsform der Marktprämie, 
d) zu Ansprüchen der Netzbetreiber gegen die Anla-

genbetreiber auf Zahlung zur Verringerung des EEG-
Finanzierungsbedarfs, insbesondere 
aa) dazu, dass solche Ansprüche für den Zeitraum 

oder für Teile von Zeiträumen entstehen, in de-
nen 

aaa) der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder 
nach abweichenden Regelungen nach Buch-
stabe a oberhalb des anzulegenden Wertes 
liegt oder 

bbb) der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 
1 hinausgehenden, weiteren Referenzwerten 
liegt, 

bb) dazu, dass die §§ 20 und 24 bis 27 ganz oder in 
Teilen auch auf den Anspruch auf Erstattung 
anzuwenden sind oder dass die Anlagenbetrei-
ber in entsprechender Anwendung dieser Best-
immungen verpflichtet werden, 

5. zu besonderen Zuschlags- und Zahlungsanforderun-
gen, insbesondere 

a) zu dem Bau und Betrieb von netz- und systemdien-
lich ausgelegten Anlagen, 

b) zu der Flexibilität der Anlagen, 
c) zu der Nutzung der Abwärme der Elektrolyseanla-

gen, 
d) zu der besseren Nutzung der Netzanschlusskapazi-

tät; insbesondere können von den 

Der Änderungsbe-
fehl in Artikel 2 
Nummer 92 lit. b 
(S. 60 des Ent-
wurfs) ist fehler-
haft, in Buchstabe 
a) existiert keine 
Angabe „§ 27a“ die 
durch die Angabe 
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Anlagenbetreibern auch Zahlungen für Netzkapazi-
täten verlangt werden, und 

e) zu der Nachweisführung über das Vorliegen der Zu-
schlags- und Zahlungsvoraussetzungen, 

„§ 27“§ ersetzt wer-
den könnte 

6. zu der Teilnahme an den Ausschreibungen, insbeson-
dere 

a) zu den Mindestanforderungen an die Eignung der 
Teilnehmer, 

b) zu der Beschränkung der Ausschreibung auf ein-
zelne erneuerbare Energien, 

c) zu den Mindestanforderungen an die Anlagen, insbe-
sondere auch zu der Kombination von unterschiedli-
chen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien untereinander oder mit Einrich-
tungen nach § 3 Nummer 1 zweiter Halbsatz, 

d) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Erzeu-
gung des Wasserstoffs, 

e) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Speiche-
rung des Wasserstoffs, 

f) zu den Anforderungen an die Anlagen zur Rückver-
stromung aus Wasserstoff, 

g) zu den Anforderungen an die Abwärmenutzung, 
h) zu zusätzlichen Anforderungen zu dem Verhältnis 

der Anlagen für die Erzeugung und Rückverstro-
mung des Wasserstoffs, 

i) zu den Anforderungen an den Planungs- und Ge-
nehmigungsstand der Anlagen, 

j) zu dem Nachweis der Einhaltung von Anforderun-
gen nach den Buchstaben a bis i durch die Teilneh-
mer und 

k) zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherhei-
ten stellen, die von allen Teilnehmern an den Aus-
schreibungen oder nur im Fall der Zuschlagsertei-
lung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und 
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den Betrieb der Anlage sicherzustellen, und zu ent-
sprechenden Regelungen zu der teilweisen oder voll-
ständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten, 

7. zu dem Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere 
a) zu der räumlichen und zeitlichen Geltung der Zu-

schläge einschließlich der Möglichkeit, die zeitliche 
Geltung zu verlängern, und 

b) zu der Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere 
Anlagenkombinationen mit Wasserstoffspeicherung 
oder auf andere Bieter, 

  

8. zu den Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen si-
cherstellen sollen, insbesondere wenn eine Anlage 
nicht oder verspätet in Betrieb genommen worden ist 
oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben 
wird, 

a) zu der behördlichen Zulassung der Anlagen, 
b) zu der Pflicht zu einer Geldzahlung und deren Höhe 

und den Voraussetzungen für die Zahlungspflicht, 
c) zu Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei 

künftigen Ausschreibungen und 
d) zu Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Reali-

sierung der bezuschlagten Anlagenkombinationen 
mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung, 

  

9. zu der näheren Bestimmung, inwieweit die Erschlie-
ßung eines bezuschlagten Standortes im Rahmen der 
Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung beiträgt zu ei-
ner sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, 
effizienten und umweltverträglichen leitungsgebunde-
nen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas 
und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren 
Energien beruht, 

  

10. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentli-
chungen und Bekanntmachung von Ausschreibungen, 
der Bekanntgabe der Ausschreibungsergebnisse und 
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der erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, 
auch abweichend von den §§ 29 und 35, 

11. zu Auskunftspflichten der Netzbetreiber gegenüber der 
Bundesnetzagentur, soweit dies für die Ausschreibun-
gen erforderlich ist, 

12. zu den nach den Nummern 1 bis 11 zu übermittelnden 
Informationen, 

13. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegen-
über dem Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und 

  

14. zu der Ermächtigung der Bundesnetzagentur, unter 
Berücksichtigung des Ziels nach § 1 Festlegungen zu 
den Ausschreibungen zu erlassen, einschließlich der 
Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 
bis 13. 

  

   

§ 88f Verordnungsermächtigung zur Weiterentwicklung der 
Zahlungen 

  

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates für Anlagen mit Aus-
nahme von Windenergieanlagen auf See 

  

1. den Anspruch auf Zahlung der Marktprämie nach § 19 
Absatz 1 Nummer 1 hinsichtlich Voraussetzungen, In-
halt, Höhe und Dauer abweichend von § 20, den §§ 23 
bis 27a 27 und den §§ 51 bis 55a zu regeln und insbeson-
dere von § 23a und Anlage 1 abweichende Regelungen 
zur Bestimmung der Höhe der Marktprämie zu treffen; 
dies kann für alle Anlagen oder für einzelne Arten von 
Anlagen geregelt werden, wobei dies auch auf diejeni-
gen Anlagen beschränkt werden kann, deren anzule-
gender Wert durch Ausschreibungen ermittelt wird, 

Redaktionelle 
Folgeänderung: 
Art. 2 Nr. 93 passt 
die Umbenen-
nung von Art. 28f 
durch Art. 2 ge-
genüber Art. 1 an. 

 

2. soweit dies zur Umsetzung von Regelungen nach 
Nummer 1 erforderlich ist, das 
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Ausschreibungsverfahren abweichend von Teil 3 Ab-
schnitt 3 zu regeln, insbesondere die Höchstwerte nach 
den §§ 36b, 37b, 38e, 39b oder 39l neu festzulegen, 

3. zu regeln, dass die Anlagen abweichend von den §§ 21b 
und 21c während der gesamten Dauer nach § 25 Absatz 
1 und § 51a oder während bestimmter Zeitabschnitte 
dieser Dauer, auch soweit diese auf Grundlage von 
Nummer 1 abweichend geregelt wird, der Veräuße-
rungsform der Marktprämie zugeordnet sein müssen, 

  

4. Ansprüche der Netzbetreiber gegen die Anlagenbetrei-
ber auf Zahlungen zur Verringerung des EEG-Finanzie-
rungsbedarfs zu regeln, insbesondere 

a) festzulegen, dass solche Ansprüche für den Zeitraum 
oder für Teile von Zeiträumen entstehen, in denen 
aa)  der jeweilige Marktwert nach Anlage 1 oder ab-

weichenden Regelungen nach Nummer 1 ober-
halb des anzulegenden Wertes liegt oder 

bb)  der Spotmarktpreis oberhalb von über Anlage 1 
hinausgehenden, weiteren Referenzwerten 
liegt, 

b) zu regeln, dass die §§ 20 und 24 bis 27a 27 ganz oder 
in Teilen auch auf den Anspruch auf Erstattung an-
zuwenden sind oder dass die Anlagenbetreiber in 
entsprechender Anwendung dieser Bestimmungen 
verpflichtet werden. 

Redaktionelle 
Folgeänderung: 
Art. 2 Nr. 93 passt 
die Umbenen-
nung von Art. 28f 
durch Art. 2 ge-
genüber Art. 1 an. 

 

§ 89 Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung aus Bi-
omasse 

 § 89 Verordnungsermächtigung zur Stromerzeugung aus 
Biomasse 

unverändert  (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates im Anwendungsbe-
reich der §§ 42 bis 44 zu regeln,  

1. welche Stoffe als Biomasse gelten und 
2. welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung 

angewandt werden dürfen. 
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unverändert  (2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechts-

verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates im Anwen-
dungsbereich des § 44b Absatz 4 Nummer 2 Anforderungen 
an ein Massenbilanzsystem zur Rückverfolgung von aus einem 
Erdgasnetz entnommenem Gas zu regeln. 

   

§ 90 Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsanforde-
rungen für Biomasse 

 § 90 Verordnungsermächtigung zu Nachhaltigkeitsanforde-
rungen für Biomasse 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz und dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates 

Artikel 1 Nr. 15, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dem Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

unverändert  1. zu regeln, dass der Anspruch auf Zahlung nach § 19 Ab-
satz 1 und § 50 für Strom aus fester, flüssiger oder gas-
förmiger Biomasse nur besteht, wenn die zur Stromer-
zeugung eingesetzte Biomasse folgende Anforderun-
gen erfüllt:  

a) bestimmte ökologische und sonstige Anforderun-
gen an einen nachhaltigen Anbau und an die durch 
den Anbau in Anspruch genommenen Flächen, ins-
besondere zum Schutz natürlicher Lebensräume, 
von Grünland mit großer biologischer Vielfalt im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2018/2001 und von Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand, 

b) bestimmte ökologische und soziale Anforderungen 
an eine nachhaltige Herstellung, 

c) ein bestimmtes Treibhausgas-Minderungspotenzial, 
das bei der Stromerzeugung mindestens erreicht 
werden muss, 

unverändert  2. die Anforderungen nach Nummer 1 einschließlich der 
Vorgaben zur Ermittlung des Treibhausgas-Minde-
rungspotenzials nach Nummer 1 Buchstabe c zu regeln 
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unverändert  3. festzulegen, wie Anlagenbetreiber die Einhaltung der 

Anforderungen nach den Nummern 1 und 2 nachwei-
sen müssen; dies schließt Regelungen ein  

a) zum Inhalt, zu der Form und der Gültigkeitsdauer 
dieser Nachweise einschließlich Regelungen zur An-
erkennung von Nachweisen, die nach dem Recht 
der Europäischen Union oder eines anderen Staates 
als Nachweis über die Erfüllung von Anforderungen 
nach Nummer 1 anerkannt wurden, 

b) zur Einbeziehung von Systemen und unabhängigen 
Kontrollstellen in die Nachweisführung und 

c) zu den Anforderungen an die Anerkennung von Sys-
temen und unabhängigen Kontrollstellen sowie zu 
den Maßnahmen zu ihrer Überwachung einschließ-
lich erforderlicher Auskunfts-, Einsichts-, Probenent-
nahme- und Weisungsrechte sowie des Rechts der 
zuständigen Behörde oder unabhängiger Kontroll-
stellen, während der Geschäfts- oder Betriebszeit 
Grundstücke, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume 
sowie Transportmittel zu betreten, soweit dies für 
die Überwachung oder Kontrolle erforderlich ist, 

unverändert  4. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
mit Ausgaben zu betrauen, die die Einhaltung der in 
der Rechtsverordnung nach den Nummern 1 bis 3 ge-
regelten Anforderungen sicherstellen, insbesondere 
mit der näheren Bestimmung der in der Rechtsverord-
nung auf Grund der Nummern 1 und 2 geregelten An-
forderungen sowie mit der Wahrnehmung von Aufga-
ben nach Nummer 3. 

   
§ 91 Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsmechanis-
mus 

 § 91 Verordnungsermächtigung zum Ausgleichsmechanis-
mus 
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unverändert  Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Weiterentwicklung 

des bundesweiten Ausgleichsmechanismus durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln, 

1. dass Vorgaben zur Vermarktung des nach diesem Ge-
setz kaufmännisch abgenommenen Stroms gemacht 
werden können, einschließlich  

a) der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen und 
Transaktionskosten durch finanzielle Anreize abzu-
gelten oder Übertragungsnetzbetreiber an den Ge-
winnen und Verlusten bei der Vermarktung zu betei-
ligen, 

b) der Überwachung der Vermarktung, 
c) Anforderungen an die Vermarktung und Kontofüh-

rung sowie an die Ermittlung der EEG-Umlage und 
des Werts des Abzugs für Strom aus ausgeförderten 
Anlagen nach § 53 Absatz 2 einschließlich von Veröf-
fentlichungs- und Transparenzpflichten, Fristen und 
Übergangsregelungen für den Ausgleich des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs nach Teil 3 und Teil 4 Abschnitt 1 
des Energie-Umlagen-Gesetzes, und 

 1. dass Vorgaben zur Vermarktung des nach diesem Ge-
setz kaufmännisch abgenommenen Stroms gemacht 
werden können, einschließlich  

a) der Möglichkeit, die Vergütungszahlungen und 
Transaktionskosten durch finanzielle Anreize abzu-
gelten oder Übertragungsnetzbetreiber an den Ge-
winnen und Verlusten bei der Vermarktung zu be-
teiligen, 

b) der Überwachung der Vermarktung, 
c) Anforderungen an die Vermarktung und Kontofüh-

rung sowie an die Ermittlung der EEG-Umlage und 
des Werts des Abzugs für Strom aus ausgeförderten 
Anlagen nach § 53 Absatz 2 einschließlich von Veröf-
fentlichungs- und Transparenzpflichten, Fristen und 
Übergangsregelungen für den finanziellen Aus-
gleich, 

2. dass und unter welchen Voraussetzungen die Übertra-
gungsnetzbetreiber berechtigt werden können,  

a) mit Anlagenbetreibern vertragliche Vereinbarungen 
zu treffen, die unter angemessener Berücksichti-
gung des Einspeisevorrangs der Optimierung der 
Vermarktung des Stroms dienen; dies schließt die 
Berücksichtigung der durch solche Vereinbarungen 
entstehenden Kosten im Rahmen des EEG-Finanzie-
rungsbedarfs nach Teil 3 und Teil 4 Abschnitt 1 des 
Energie-Umlagen-Gesetzes ein, sofern sie volkswirt-
schaftlich angemessen sind. 

b) Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2015 in Betrieb 
genommen werden, bei andauernden negativen 
Preisen abzuregeln, 

Der Änderungsbe-
fahl in Art. 2 Nr. 94 
lit. b scheint teil-
weise fehlerhaft zu 
sein. Es scheint 
sich um einen 
Copy & Paste-Feh-
ler zum vorherigen 
Änderungsbefehl 
zu handeln, denn 
das Wort „Aus-
gleich“ taucht in 
Nr. 2 lit. a nicht auf. 
Vermutlich soll 

2. dass und unter welchen Voraussetzungen die Übertra-
gungsnetzbetreiber berechtigt werden können,  

a) mit Anlagenbetreibern vertragliche Vereinbarungen 
zu treffen, die unter angemessener Berücksichti-
gung des Einspeisevorrangs der Optimierung der 
Vermarktung des Stroms dienen; dies schließt die 
Berücksichtigung der durch solche Vereinbarungen 
entstehenden Kosten im Rahmen des Ausgleichs-
mechanismus ein, sofern sie volkswirtschaftlich an-
gemessen sind, 

b) Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2015 in Betrieb 
genommen werden, bei andauernden negativen 
Preisen abzuregeln, 
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das Wort „Aus-
gleichsmechanis-
mus“ durch die 
Worte „EEG-Finan-
zierungsbedarfs 
nach Teil 3 und 
Teil 4 Abschnitt 1 
des Energie-Umla-
gen-Gesetzes“ er-
setzt werden zu 
sollen. 

aufgehoben  3. dass die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet wer-
den können, insbesondere für die Verrechnung der 
Verkaufserlöse, der notwendigen Transaktionskosten 
und der Vergütungszahlungen ein gemeinsames 
transparentes EEG-Konto zu führen, 

aufgehoben  4. die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet werden 
können, gemeinsam auf Grundlage der prognostizier-
ten Strommengen aus erneuerbaren Energien und 
Grubengas die voraussichtlichen Kosten und Erlöse 
einschließlich einer Liquiditätsreserve für das folgende 
Kalenderjahr und unter Verrechnung des Saldos des 
EEG-Kontos für das folgende Kalenderjahr eine bun-
desweit einheitliche EEG-Umlage zu ermitteln und in 
nicht personenbezogener Form zu veröffentlichen, 

aufgehoben  5. dass die Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 
ganz oder teilweise auf Dritte übertragen werden kön-
nen, die im Rahmen eines wettbewerblichen,  aufge-
hoben objektiven, transparenten und diskriminie-
rungsfreien Verfahrens ermittelt worden sind; dies 
schließt Regelungen für das hierfür durchzuführende 
Verfahren einschließlich des wettbewerblichen Verfah-
rens der von den Übertragungsnetzbetreibern im Rah-
men des bundesweiten Ausgleichs erbrachten 
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Dienstleistungen oder der EEG-Strommengen sowie 
die Möglichkeit ein, die Aufgabenwahrnehmung durch 
Dritte abweichend von jener durch die Übertragungs-
netzbetreiber zu regeln, 

aufgehoben  6. die erforderlichen Anpassungen an die Regelungen 
der Direktvermarktung sowie die erforderlichen Anpas-
sungen der besonderen Ausgleichsregelung für strom-
intensive Unternehmen und Schienenbahnen, der Re-
gelung zur nachträglichen Korrekturmöglichkeit, der 
Befugnisse der Bundesnetzagentur, der Übermitt-
lungs- und Veröffentlichungspflichten sowie der EEG-
Umlage an den weiterentwickelten Ausgleichsmecha-
nismus. 

   
§ 92 Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnachweisen 
und Regionalnachweisen 

 § 92 Verordnungsermächtigung zu Herkunftsnachweisen 
und Regionalnachweisen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates 

Artikel 1 Nr. 16, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates 

unverändert  1. die Anforderungen zu regeln an  
a) die Ausstellung, Übertragung, Entwertung und Ver-

wendung von Herkunftsnachweisen nach § 79 Ab-
satz 1 und von Regionalnachweisen nach § 79a Ab-
satz 1 und 

b die Anerkennung von Herkunftsnachweisen nach 
§ 79 Absatz 3, 

unverändert  2. den Inhalt, die Form und die Gültigkeitsdauer der Her-
kunftsnachweise und der Regionalnachweise festzule-
gen, 

unverändert  3. das Verfahren für die Ausstellung, Anerkennung, Über-
tragung, Entwertung und Verwendung von 
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Herkunftsnachweisen und für die Ausstellung, Übertra-
gung, Entwertung und Verwendung von Regional-
nachweisen zu regeln sowie festzulegen, wie Antrag-
steller dabei die Einhaltung der Anforderungen nach 
Nummer 1 nachweisen müssen, 

unverändert  4. die Ausgestaltung des Herkunftsnachweisregisters 
nach § 79 Absatz 4 und des Regionalnachweisregisters 
nach § 79a Absatz 4 zu regeln sowie festzulegen, wel-
che Angaben an diese Register übermittelt werden 
müssen, wer zur Übermittlung verpflichtet ist und in 
welchem Umfang Netzbetreiber Auskunft über die 
Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regio-
nalnachweisen verlangen können; dies schließt Rege-
lungen zum Schutz personenbezogener Daten ein, in 
denen Art, Umfang und Zweck der Speicherung sowie 
Löschungsfristen festgelegt werden müssen, 

unverändert  5. abweichend von § 79 Absatz 7 und von § 79a Absatz 10 
zu regeln, dass Herkunftsnachweise oder Regional-
nachweise Finanzinstrumente im Sinn des § 1 Absatz 11 
des Kreditwesengesetzes oder des § 2 Absatz 4 des 
Wertpapierhandelsgesetzes sind, 

6. (weggefallen)  6. abweichend von § 78 im Rahmen der Stromkennzeich-
nung die Ausweisung von Strom zu regeln, für den 
eine Zahlung nach § 19 in Anspruch genommen wird; 
hierbei kann insbesondere abweichend von § 79 Absatz 
1 auch die Ausstellung von Herkunftsnachweisen für 
diesen Strom an die Übertragungsnetzbetreiber gere-
gelt werden, 

unverändert  7. im Anwendungsbereich von § 79a Absatz 6 zu regeln 
und zu veröffentlichen, welche Postleitzahlengebiete 
jeweils eine Region für die regionale Grünstromkenn-
zeichnung um ein oder mehrere Postleitzahlengebiete, 
in denen Strom verbraucht wird, bilden, 
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8. für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, 

die einen Zuschlag in einer Ausschreibung nach § 5 Ab-
satz 2 Satz 2 erhalten haben:  

a) zu bestimmen, welche Gebiete in den betreffenden 
Staaten von der jeweiligen Region für die regionale 
Grünstromkennzeichnung nach § 79a Absatz 6 um-
fasst sind, und die Veröffentlichung dieser Gebiete zu 
regeln, 

b) Anforderungen zu regeln an die Ausstellung, Über-
tragung und Entwertung von Regionalnachweisen 
aus Anlagen in Gebieten nach Buchstabe a, 

 8. für Strom aus Anlagen außerhalb des Bundesgebiets, 
die einen Zuschlag in einer Ausschreibung nach § 5 Ab-
satz 2 Satz 3 erhalten haben:  

a) zu bestimmen, welche Gebiete in den betreffenden 
Staaten von der jeweiligen Region für die regionale 
Grünstromkennzeichnung nach § 79a Absatz 6 um-
fasst sind, und die Veröffentlichung dieser Gebiete 
zu regeln, 

b) Anforderungen zu regeln an die Ausstellung, Über-
tragung und Entwertung von Regionalnachweisen 
aus Anlagen in Gebieten nach Buchstabe a, 

unverändert  9. den Betrag, um den sich der anzulegende Wert für An-
lagen mit gesetzlich bestimmtem anzulegendem Wert 
reduziert, abweichend von § 53b festzulegen, 

unverändert  10. im Anwendungsbereich von § 79a Absatz 5 Satz 3 Best-
immungen zum Nachweis zu treffen, dass die Übertra-
gung von Regionalnachweisen nur entlang der ver-
traglichen Lieferkette erfolgt ist, 

unverändert  11. die konkrete Gestaltung der Ausweisung der regiona-
len Herkunft nach § 79a in der Stromkennzeichnung zu 
regeln, insbesondere die textliche und grafische Dar-
stellung. 

   

§ 93 (weggefallen)  § 93 Verordnungsermächtigung zu Anforderungen an Grü-
nen Wasserstoff 

aufgehoben  Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 

aufgehoben  1. zu bestimmen, dass die Begrenzung nach § 64a nur 
von Unternehmen in Anspruch genommen werden 
kann, die Grünen Wasserstoff herstellen, 

aufgehoben  2. die Anforderungen an die Herstellung von Grünem 
Wasserstoff  
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a) im Anwendungsbereich des § 64a in Verbindung mit 

Nummer 1 oder 
b) im Anwendungsbereich des § 69b zu bestimmen; 

hierbei können inhaltliche, räumliche oder zeitliche 
Anforderungen gestellt werden, um sicherzustellen, 
dass nur Wasserstoff als Grüner Wasserstoff gilt, der 
glaubhaft mit Strom aus erneuerbaren Energien er-
zeugt wurde und der mit dem Ziel einer nachhalti-
gen Entwicklung der Energieversorgung vereinbar 
ist; hierbei ist auch vorzusehen, dass für die Herstel-
lung des Wasserstoffs nur Strom aus erneuerbaren 
Energien verbraucht werden darf, der keine finanzi-
elle Förderung nach diesem Gesetz in Anspruch ge-
nommen hat, 

aufgehoben  3. im Anwendungsbereich des § 69b unterschiedliche An-
forderungen zu regeln und zu bestimmen, dass die 
EEG-Umlage zu einem bestimmten Prozentsatz zu 
zahlen ist, wenn bestimmte Anforderungen erfüllt wer-
den, die geringer sind als die Anforderungen für die 
Begrenzung der EEG-Umlage nach § 69b auf null, 

aufgehoben  4. die Nachweisführung für die Einhaltung der Anforde-
rungen nach den Nummern 2 und 3 zu regeln, 

aufgehoben  5. im Anwendungsbereich des § 64a in Verbindung mit 
Nummer 1 zu regeln, wie schutzwürdiges Vertrauen, 
das Unternehmen vor dem Erlass dieser Verordnung 
gebildet haben, geschützt wird; hierbei können auch 
unterschiedliche Anforderungen an die Herstellung 
von Grünem Wasserstoff vorgesehen werden, und 

aufgehoben  6. besondere Bestimmungen zu Demonstrations- und Pi-
lotvorhaben zu regeln. 

aufgehoben Nach Artikel 1 Nr. 
17 werden mit In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 

Soweit eine Rechtsverordnung auf Grund von Satz 1 Nummer 2 
bestimmt, dass § 64a oder § 69b nur für einen bestimmten An-
teil der Vollbenutzungsstunden in einem Kalenderjahr in An-
spruch genommen werden darf, wird das Bundesministerium 
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des Gesetzes die 
Bezeichnungen 
der Ministerien zu-
nächst – wie aus-
nahmsweise in der 
rechten Spalte in 
blau dargestellt – 
geändert, bevor 
der so gefasste 
Satz dann zum 
1.1.2023 aufgeho-
ben wird, Artikel 2 
Nr. 96. 

für Wirtschaft und  Klimaschutz ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz , nukle-
are Sicherheit und Verbraucherschutz durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates diese Anzahl abwei-
chend zu regeln. 

   

§ 94 (weggefallen)  § 94 Verordnungsermächtigungen zur Besonderen Aus-
gleichsregelung 

aufgehoben Nach Artikel 1 Nr. 
23 wird mit In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes die 
Bezeichnungen 
des Ministeriums 
zunächst – wie 
ausnahmsweise in 
der rechten Spalte 
in blau dargestellt 
– geändert, bevor 
der so gefasste 
Satz dann zum 
1.1.2023 aufgeho-
ben wird, Artikel 2 
Nr. 96. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und  Klimaschutz  wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates 
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aufgehoben  1. Vorgaben zu regeln zur Festlegung von Effizienzanfor-

derungen, die bei der Berechnung des standardisier-
ten Stromverbrauchs im Rahmen der Berechnung der 
Stromkostenintensität nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 
anzuwenden sind, insbesondere zur Festlegung von 
Stromeffizienzreferenzwerten, die dem Stand fort-
schrittlicher stromeffizienter Produktionstechnologien 
entsprechen, oder von sonstigen Effizienzanforderun-
gen, sodass nicht der tatsächliche Stromverbrauch, 
sondern der standardisierte Stromverbrauch bei der 
Berechnung der Stromkosten angesetzt werden kann; 
hierbei können  

a) Vorleistungen berücksichtigt werden, die von Unter-
nehmen durch Investitionen in fortschrittliche Pro-
duktionstechnologien getätigt wurden, oder 

b) Erkenntnisse aus den Auskünften über den Betrieb 
von Energie- oder Umweltmanagementsystemen 
oder alternativen Systemen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz durch die Unternehmen nach § 69 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 herangezogen wer-
den, 

aufgehoben  2. festzulegen, welche durchschnittlichen Strompreise 
nach § 64 Absatz 6 Nummer 3 und in Verbindung mit § 
64a Absatz 7 für die Berechnung der Stromkostenin-
tensität eines Unternehmens zugrunde gelegt werden 
müssen und wie diese Strompreise berechnet werden; 
hierbei können insbesondere  

a) Strompreise für verschiedene Gruppen von Unter-
nehmen mit ähnlichem Stromverbrauch oder 
Stromverbrauchsmuster gebildet werden, die die 
Strommarktrealitäten abbilden, und 

b) verfügbare statistische Erfassungen von Stromprei-
sen in der Industrie berücksichtigt werden, 
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aufgehoben  3. Branchen in die Anlage 4 aufzunehmen oder aus die-

ser herauszunehmen, sobald und soweit dies für eine 
Angleichung an Beschlüsse der Europäischen Kom-
mission erforderlich ist. 

   

§ 95 Weitere Verordnungsermächtigungen  § 95 Weitere Verordnungsermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates  

1. die Höchstwerte nach den §§ 36b, 37b oder 38e neu 
festzusetzen und ihre Verringerung und deren zeitliche 
Anwendung abweichend von den vorgenannten Best-
immungen zu regeln, 

1a. für Solaranlagen, die nach dem Inkrafttreten der 
Rechtsverordnung in Betrieb genommen worden sind, 

a) die Höhe der anzulegenden Werte nach § 48 Absatz 1 
bis 2a oder § 48a neu festzusetzen und 

b) die Höhe von Absenkungen der anzulegenden 
Werte für Strom aus Solaranlagen und deren zeitli-
che Anwendung abweichend von § 49 zu regeln. 

 

  Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates  

1. (weggefallen) 

2. im Anwendungsbereich des § 9 zu regeln, ab welchem 
Schwellenwert die Pflichten des § 9 Absatz 1 oder 1a 
auch für Anlagen und KWK-Anlagen mit einer installier-
ten Leistung von weniger als 25 Kilowatt gelten und, so-
weit erforderlich, dafür kostenschützende Regelungen 
angelehnt an die Preisobergrenzen in § 31 des Messstel-
lenbetriebsgesetzes vorzusehen, 

3. (weggefallen) 
3a (weggefallen) 
4. ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Ermittlung 

und Anwendung des Referenzertrags zu regeln, 

 2. im Anwendungsbereich des § 9 zu regeln, ab welchem 
Schwellenwert die Pflichten des § 9 Absatz 1 oder 1a 
auch für Anlagen und KWK-Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von weniger als 25 Kilowatt gelten und, 
soweit erforderlich, dafür kostenschützende Regelun-
gen angelehnt an die Preisobergrenzen in § 31 des 
Messstellenbetriebsgesetzes vorzusehen, 

3. (weggefallen) 
3a (weggefallen) 
4. ergänzend zu Anlage 2 Bestimmungen zur Ermittlung 

und Anwendung des Referenzertrags zu regeln, 
unverändert  5. Anforderungen an Windenergieanlagen zur Verbesse-

rung der Netzintegration (Systemdienstleistungen) zu 
regeln, insbesondere  
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a) für Windenergieanlagen an Land Anforderungen  

aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall, 
bb) an die Spannungshaltung und Blindleistungs-

bereitstellung, 
cc) an die Frequenzhaltung, 
dd) an das Nachweisverfahren, 
ee) an den Versorgungswiederaufbau und 
ff) bei der Erweiterung bestehender Windparks 

und 
b) für Windenergieanlagen an Land, die bereits vor 

dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurden, 
Anforderungen  
aa) an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall, 
bb) an die Frequenzhaltung, 
cc) an das Nachweisverfahren, 
dd) an den Versorgungswiederaufbau und 
ee) bei der Nachrüstung von Altanlagen in beste-

henden Windparks, 
aufgehoben  6. in den in § 119 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 

genannten Fällen und unter den in § 119 Absatz 3 bis 5 
des Energiewirtschaftsgesetzes genannten Vorausset-
zungen zu regeln, dass die Pflicht zur Zahlung der vol-
len oder anteiligen EEG-Umlage nach § 60 oder § 61 auf 
bis zu 40 Prozent abgesenkt wird oder von einer nach § 
60 oder § 61 gezahlten vollen oder anteiligen EEG-Um-
lage bis zu 60 Prozent erstattet werden. 

   

§ 96 Gemeinsame Bestimmungen  § 96 Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der §§ 88, 88b, 88c, 88d, 
88e, 88f, 89, 91, 92, und 95 Nummer 2 bedürfen der Zustim-
mung des Bundestages. 

Nach Artikel 1 Nr. 
18 wird mit Inkraft-
treten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes die 
die Angabe „88e, 

(1) Die Rechtsverordnungen auf Grund der §§ 88, 88b, 88c, 88d, 
89, 91, 92, 93 Satz 1 und 95 Nummer 2 bedürfen der Zustim-
mung des Bundestages. 
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88f,“ eingefügt – 
wie ausnahms-
weise in der rech-
ten Spalte in blau 
dargestellt. Zum 
1.1.2023 wird dann 
die Angabe „, 93 
Satz 1“ gestrichen, 
Artikel 2 Nr. 98. 
 

unverändert  (2) Wenn Rechtsverordnungen nach Absatz 1 der Zustimmung 
des Bundestages bedürfen, kann diese Zustimmung davon ab-
hängig gemacht werden, dass dessen Änderungswünsche 
übernommen werden. Übernimmt der Verordnungsgeber die 
Änderungen, ist eine erneute Beschlussfassung durch den 
Bundestag nicht erforderlich. Hat sich der Bundestag nach Ab-
lauf von sechs Sitzungswochen seit Eingang der Rechtsverord-
nung nicht mit ihr befasst, gilt seine Zustimmung zu der un-
veränderten Rechtsverordnung als erteilt. 

unverändert  (3) Die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 
aufgrund der §§ 91 und 92 können durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates, aber mit Zustimmung 
des Bundestages auf eine Bundesoberbehörde übertragen 
werden. Die Rechtsverordnungen, die auf dieser Grundlage 
von der Bundesoberbehörde erlassen werden, bedürfen nicht 
der Zustimmung des Bundesrates oder des Bundestages. 

unverändert  (4) (weggefallen) 
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Abschnitt 2 
Kooperationsausschuss, Monitoring, Berichte 

 Abschnitt 2 
Kooperationsausschuss, Monitoring, Berichte  

§ 97 Kooperationsausschuss  § 97 Kooperationsausschuss 

(1) Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 
der Länder und des Bundes bilden einen Kooperationsaus-
schuss. Der Kooperationsausschuss koordiniert die Erfassung 
der Ziele der Länder zur Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 und deren Umsetzungsstand. 

 (1) Die zuständigen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre 
der Länder und des Bundes bilden einen Kooperationsaus-
schuss. Der Kooperationsausschuss koordiniert die Erfassung 
der Ziele der Länder zur Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 
und deren Umsetzungsstand. 

(2) Der Kooperationsausschuss wird vom zuständigen Staats-
sekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz geleitet. 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(2) Der Kooperationsausschuss wird vom zuständigen Staats-
sekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
geleitet. 

unverändert  (3) Der Kooperationsausschuss tagt mindestens zweimal im 
Jahr. Die Mitglieder des Kooperationsausschusses können sich 
vertreten lassen. 

(4) Der Kooperationsausschuss wird von einem beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz einzurichtenden 
Sekretariat unterstützt. 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(4) Der Kooperationsausschuss wird von einem beim Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie einzurichtenden Sek-
retariat unterstützt. 

(5) Für die Sitzungen des Kooperationsausschusses müssen 
laufend die erforderlichen Daten beschafft und analysiert wer-
den, insbesondere 

1. zum Stand des Ausbaus von Windenergieanlagen an 
Land und Freiflächenanlagen, 

2. zu dem Umfang der für diese Anlagen bereits genutz-
ten Flächen und der für den Ausbaupfad nach § 4 erfor-
derlichen weiteren Flächen und 

3. zu der Dauer der Genehmigungsverfahren dieser Anla-
gen und den Hemmnissen in diesen Verfahren. 

  

(6) Der Kooperationsausschuss kann sich bei der Aufgabe nach 
Absatz 5 unterstützen lassen. Zu diesem Zweck kann das Sek-
retariat des Kooperationsausschusses 

 (5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz-
kann eine juristische Person des Privatrechts beauftragen, das 
Sekretariat des Kooperationsausschusses im Bereich der Wind-
energie an Land, insbesondere bei der Datenbeschaffung und 
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1. eine juristische Person des Privatrechts mit der Daten-

beschaffung und Datenanalyse beauftragen oder 
2. die Datenaufbereitung und Datenanalyse einer juristi-

schen Person des Privatrechts nutzen, die von dieser 
Person im eigenen Interesse erstellt und dem Sekreta-
riat des Kooperationsausschusses zur Verfügung ge-
stellt worden sind; das Sekretariat des Kooperations-
ausschusses kann diese Person durch Zuwendungen 
unterstützen. 

Datenanalyse sowie bei Aspekten der Planung und Genehmi-
gung beim Ausbau der Windenergie an Land, zu unterstützen. 

   

§ 98 Jährliches Monitoring zur Zielerreichung  § 98 Jährliches Monitoring zur Zielerreichung 

(1) Die Länder berichten dem Sekretariat des Kooperationsaus-
schusses jährlich spätestens bis zum 31. Mai über den Stand des 
Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere über 

1. den Umfang an Flächen, die in der geltenden Regional- 
und Bauleitplanung für Windenergie an Land festge-
setzt wurden, einschließlich der Angabe, zu welchem 
Anteil diese bereits durch Windenergieanlagen genutzt 
werden, 

2. Planungen für neue Festsetzungen für die Windener-
gienutzung an Land in der Regional- und Bauleitpla-
nung und 

3. den Stand der Genehmigung von Windenergieanlagen 
an Land (Anzahl und Leistung der Windenenergieanla-
gen an Land), auch mit Blick auf die Dauer von Geneh-
migungsverfahren (Antragstellung bis Genehmigungs-
erteilung). 

Die festgesetzten und geplanten Flächen sollen in Form von 
standardisierten Daten geografischer Informationssysteme 
(GIS-Daten) in nicht personenbezogener Form gemeldet wer-
den. Auch die Meldung von Flächen, die nicht durch GIS-Daten 
erfolgt, darf nur in nicht personenbezogener Form erfolgen. Im 
Fall nicht ausreichender Flächenverfügbarkeit sollen die Be-
richte auch Maßnahmen enthalten, wie weitere Flächen, 

Artikel 1 Nr. 19a, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(1) Die Länder berichten dem Sekretariat des Kooperationsaus-
schusses jährlich spätestens bis zum 31. August über den Stand 
des Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere über 

1. den Umfang an Flächen, die in der geltenden Regio-
nal- und Bauleitplanung für Windenergie an Land fest-
gesetzt wurden, einschließlich der Angabe, zu wel-
chem Anteil diese bereits durch Windenergieanlagen 
genutzt werden, 

2. Planungen für neue Festsetzungen für die Windener-
gienutzung an Land in der Regional- und Bauleitpla-
nung und 

3. den Stand der Genehmigung von Windenergieanlagen 
an Land (Anzahl und Leistung der Windenenergieanla-
gen an Land), auch mit Blick auf die Dauer von Geneh-
migungsverfahren (Antragstellung bis Genehmigungs-
erteilung). 

Die festgesetzten und geplanten Flächen sollen in Form von 
standardisierten Daten geografischer Informationssysteme 
(GIS-Daten) in nicht personenbezogener Form gemeldet wer-
den. Auch die Meldung von Flächen, die nicht durch GIS-Daten 
erfolgt, darf nur in nicht personenbezogener Form erfolgen. Im 
Fall nicht ausreichender Flächenverfügbarkeit sollen die Be-
richte auch Maßnahmen enthalten, wie weitere Flächen, 
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insbesondere Flächen im Eigentum des Landes, verfügbar ge-
macht werden können. Im Fall von Hemmnissen in der Regio-
nal- oder Bauleitplanung oder in Genehmigungsverfahren sol-
len die Berichte die dafür maßgeblichen Gründe und Vor-
schläge für Maßnahmen enthalten, um die Verzögerungen zu 
verringern. Die Flächendaten und Berichte dürfen keine perso-
nenbezogenen Daten enthalten. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz kann den Ländern Formatvorga-
ben für die Berichte nach Satz 1 machen. Bis diese Vorgaben 
vorliegen, können die Länder das Format ihrer Berichte nach 
Satz 1 selbst bestimmen. 

insbesondere Flächen im Eigentum des Landes, verfügbar ge-
macht werden können. Im Fall von Hemmnissen in der Regio-
nal- oder Bauleitplanung oder in Genehmigungsverfahren sol-
len die Berichte die dafür maßgeblichen Gründe und Vor-
schläge für Maßnahmen enthalten, um die Verzögerungen zu 
verringern. Die Flächendaten und Berichte dürfen keine perso-
nenbezogenen Daten enthalten. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie kann den Ländern Formatvorgaben für 
die Berichte nach Satz 1 machen. Bis diese Vorgaben vorliegen, 
können die Länder das Format ihrer Berichte nach Satz 1 selbst 
bestimmen. 

unverändert  (2) Der Kooperationsausschuss wertet die Berichte der Länder 
nach Absatz 1 aus und legt jährlich spätestens bis zum 31. Okto-
ber der Bundesregierung einen Bericht vor. 

(3) Die Bundesregierung berichtet jedes Jahr spätestens bis 
zum 31. Dezember, ob die erneuerbaren Energien in der für die 
Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 erforderlichen 
Geschwindigkeit ausgebaut werden. Zu diesem Zweck be-
trachtet sie, ob in dem jeweils vorangegangenen Kalenderjahr 
der Richtwert für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien nach § 4a erreicht worden ist, und bewertet die Ausbauge-
schwindigkeit insbesondere unter Berücksichtigung 

1. der tatsächlichen Wetterbedingungen in dem vorange-
gangenen Kalenderjahr, 

2. der bisherigen Entwicklung der installierten Leistung 
von Anlagen, 

3. des Berichts des Kooperationsausschusses nach Absatz 
2 und 

4. von Prognosen für den weiteren Ausbau. 
Für das Monitoring im Jahr 2023 werden 269 Terawattstunden 
als Richtwert für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien im Jahr 2022 zugrunde gelegt. Wenn die Bundesregie-
rung feststellt, dass die erneuerbaren Energien nicht in der für 
die Erreichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 Nummer 1 

 (3) Die Bundesregierung berichtet jährlich spätestens bis zum 
31. Dezember, ob die erneuerbaren Energien in der für die Er-
reichung des Ziels nach § 1 Absatz 2 erforderlichen Geschwin-
digkeit ausgebaut werden. Zu diesem Zweck bewertet sie ins-
besondere auf Grundlage des Berichts des Kooperationsaus-
schusses nach Absatz 2, ob in dem jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahr das Zwischenziel für die Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien nach § 4a erreicht worden ist; die mit 
den Sonderausschreibungen im Jahr 2022 angestrebte weitere 
Stromerzeugung bleibt hierbei unberücksichtigt und wird zu-
sätzlich bewertet.  
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erforderlichen Geschwindigkeit ausgebaut werden, stellt sie in 
dem Bericht die Gründe dar, unterteilt in energie-, planungs-, 
genehmigungs- und natur- und artenschutzrechtliche sowie 
sonstige Gründe, und legt erforderliche Handlungsempfehlun-
gen vor. Die Bundesregierung geht in dem Bericht ferner auf 
die tatsächliche und die erwartete Entwicklung des Brut-
tostromverbrauchs ein. Wenn aufgrund von Prognosen, die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erstellt worden 
sein müssen, eine deutliche Änderung des erwarteten Brut-
tostromverbrauchs bis zum Jahr 2030 zu erwarten ist, enthält 
der Bericht auch erforderliche Handlungsempfehlungen für 
eine Anpassung des Ausbaupfads nach § 4, des Strommengen-
pfads nach § 4a und der Ausschreibungsvolumen nach den §§ 
28 bis 28d. Die Bundesregierung leitet den Bericht den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder und dem 
Bundestag zu und legt, soweit erforderlich, unverzüglich den 
Entwurf für eine Rechtsverordnung nach § 88c vor. 

Bei einer Verfehlung des Zwischenziels stellt die Bundesregie-
rung die Gründe dar, unterteilt in energie-, planungs-, geneh-
migungs- und natur- und artenschutzrechtliche Gründe, und 
legt erforderliche Handlungsempfehlungen vor. Die Bundesre-
gierung geht in dem Bericht ferner auf die tatsächliche und 
die erwartete Entwicklung des Bruttostromverbrauchs ein. 
Wenn aufgrund von Prognosen, die nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik erstellt worden sein müssen, ein deutli-
cher Anstieg des Bruttostromverbrauchs bis zum Jahr 2030 zu 
erwarten ist, enthält der Bericht auch erforderliche Handlungs-
empfehlungen für eine Anpassung des Ausbaupfads nach § 4, 
des Strommengenpfads nach § 4a oder der Ausschreibungsvo-
lumen nach den §§ 28 bis 28c. Die Bundesregierung leitet den 
Bericht den Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder und dem Bundestag zu und legt, sofern erforderlich, 
unverzüglich den Entwurf für eine Verordnung nach § 88c vor. 

aufgehoben Nach Artikel 1 Nr. 
19 wird mit Inkraft-
treten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes die 
Bezeichnungen 
des Ministeriums 
zunächst – wie in 
der rechten Spalte 
in blau dargestellt 
– geändert, bevor 
der so gefasste 
Satz dann zum 
1.1.2023 aufgeho-
ben wird 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 Satz 2 ist die tatsächlich er-
zeugte Strommenge aus erneuerbaren Energien anhand der 
tatsächlichen Wetterbedingungen zu bereinigen. Das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz legt im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit die Kriterien für die Wetterbereini-
gung fest 

   

§ 99 Erfahrungsbericht  § 99 Erfahrungsbericht 
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(1) Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und das Wind-
energie-auf-See-Gesetz und legt dem Bundestag bis zum 31. 
Dezember 2023 und dann alle vier Jahre einen Erfahrungsbe-
richt vor. Der Bericht enthält insbesondere Angabe über  

1. die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien, insbesondere auf die Entwicklung der übrigen 
Stromerzeugung, auf die Entwicklung der Treibhaus-
gasemissionen, auf den Strommarkt und die Wechsel-
wirkungen mit den europäischen Strommärkten und 
auf Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft, 

2. die Erfahrungen mit Ausschreibungen nach Teil 3 Ab-
schnitt 3 auch vor dem Hintergrund der Ziele, durch 
Wettbewerb einen kosteneffizienten Ausbau der erneu-
erbaren Energien zu sichern und Akteursvielfalt und In-
novationen zu ermöglichen 

3. den Stand und die direkten und indirekten Vorteile und 
Kosten von Mieterstrom, 

4. den Stand der Markt-, Netz- und Systemintegration der 
erneuerbaren Energien, 

5. die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
und ihrer Markt-, Netz- und Systemintegration und 

6. die Erfahrungen mit der finanziellen Beteiligung der 
Kommunen nach § 6. 

Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit der Ausbau der 
erneuerbaren Energien ohne Zahlungen nach diesem Gesetz 
erfolgt und inwieweit neue Ansprüche für Zahlungen nach die-
sem Gesetz noch erforderlich sind; hierbei ist auch zu bewer-
ten, ob die Dauer der Zahlungen nach § 25 Absatz 1 verkürzt 
werden kann und ob eine Einspeisevergütung für ausgeför-
derte Anlagen weiterhin erforderlich ist. Schließlich sind mit 
Blick auf die Nutzung der Biomasse zur Stromerzeugung auch 
die Wechselwirkungen und Konkurrenzen zu ihrer Nutzung im 
Verkehrs- und im Wärmemarkt zu berichten. 

Nach Artikel 1 Nr. 
20 lit. a werden 
mit Inkrafttreten 
am Tag nach Ver-
kündung des Ge-
setzes die blau 
dargestellten Än-
derungen in Abs. 1 
Nr. 2 und 6 vorge-
nommen, nach Ar-
tikel 2 Nr. 101 wer-
den zusätzlich die 
Änderungen in Nr. 
5 vorgenommen. 

(1) Die Bundesregierung evaluiert dieses Gesetz und das Wind-
energie-auf-See-Gesetz und legt dem Bundestag bis zum 31. 
Dezember 2023 und dann alle vier Jahre einen Erfahrungsbe-
richt vor. Der Bericht enthält insbesondere Angabe über  

1. die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien, insbesondere auf die Entwicklung der übri-
gen Stromerzeugung, auf die Entwicklung der Treib-
hausgasemissionen, auf den Strommarkt und die 
Wechselwirkungen mit den europäischen Strommärk-
ten und auf Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft, 

2. die Erfahrungen mit Ausschreibungen nach § 2 Absatz 
3, auch vor dem Hintergrund der Ziele, durch Wettbe-
werb einen kosteneffizienten Ausbau der erneuerbaren 
Energien zu sichern und Akteursvielfalt und Innovatio-
nen zu ermöglichen 

3. den Stand und die direkten und indirekten Vorteile 
und Kosten von Mieterstrom, 

4. den Stand der Markt-, Netz- und Systemintegration der 
erneuerbaren Energien, 

5. die Kosten des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
und ihrer Markt-, Netz- und Systemintegration, insbe-
sondere auch die Entwicklung der EEG-Umlage, die 
Entwicklung der Börsenstrompreise und die Entwick-
lung der Netzkosten, und 

6. die angemessene Verteilung der Kosten nach § 2 Ab-
satz 4 auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der 
Besonderen Ausgleichsregelung und der Eigenversor-
gung. 

Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit der Ausbau 
der erneuerbaren Energien ohne Zahlungen nach diesem Ge-
setz erfolgt und inwieweit neue Ansprüche für Zahlungen 
nach diesem Gesetz noch erforderlich sind; hierbei ist auch zu 
bewerten, ob die Dauer der Zahlungen nach § 25 Absatz 1 ver-
kürzt werden kann und ob eine Einspeisevergütung für 
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ausgeförderte Anlagen weiterhin erforderlich ist. Schließlich 
sind mit Blick auf die Nutzung der Biomasse zur Stromerzeu-
gung auch die Wechselwirkungen und Konkurrenzen zu ihrer 
Nutzung im Verkehrs- und im Wärmemarkt zu berichten. 

unverändert  (2) Spätestens im Jahr 2027 legt die Bundesregierung einen 
umfassenden Vorschlag zur Anpassung dieses Gesetzes und 
des Windenergie-auf-See-Gesetzes vor. Hierzu überprüft die 
Bundesregierung auch, ob in absehbarer Zeit ein marktgetrie-
bener Ausbau der erneuerbaren Energien zu erwarten ist. In 
diesem Fall legt die Bundesregierung einen Vorschlag für ei-
nen Umstieg von der finanziellen Förderung auf einen markt-
getriebenen Ausbau vor. 

(3) Die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie und das Umweltbundesamt unterstützen 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bei der 
Erstellung des Erfahrungsberichts. Zur Unterstützung bei der 
Erstellung des Erfahrungsberichts soll das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz außerdem wissenschaftliche 
Gutachten in Auftrag geben. 

Nach Artikel 1 Nr. 
20 lit. b wird mit 
Inkrafttreten am 
Tag nach Verkün-
dung des Gesetzes 
die Ministeriums-
bezeichnung in 
Satz 1 und 2  geän-
dert, nach Artikel 2 
Nr. 101 wird zusätz-
lich das BAFA in 
Satz 1 zum 1.1.2023 
gestrichen. 

(3) Die Bundesnetzagentur, das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie und das Umweltbundesamt unterstützen das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie bei der Erstellung des 
Erfahrungsberichts. Zur Unterstützung bei der Erstellung des 
Erfahrungsberichts soll das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie außerdem wissenschaftliche Gutachten in Auftrag 
geben. 

   
§ 99a Fortschrittsbericht Windenergie an Land  § 99a Funknavigationsbericht 

Die Bundesregierung legt dem Bundestag jährlich bis zum 31. 
Dezember einen Bericht vor zu den aktuellen Nutzungskonkur-
renzen beim Ausbau der Windenergie mit 

1. Funknavigationsanlagen, 
2. Wetterradaren und 
3. seismologischen Messstationen. 

 Die Bundesregierung legt dem Bundestag jährlich bis zum 31. 
Dezember einen Bericht zum Thema Funknavigation und 
Windenergie an Land vor. Der Bericht enthält insbesondere 
Angaben über Zeitplan und Stand  

1. möglicher Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Windenergieanlagen an Land und dem Betrieb von 
Drehfunkfeuern, 
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Der Bericht enthält insbesondere Angaben über Zeitplan und 
Stand möglicher Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Windenergieanlagen an Land mit den Nutzungen und Geräten 
nach Satz 2. Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit bei 
den Maßnahmen nach Satz 3 weitere Beschleunigungsmög-
lichkeiten bestehen. Soweit Nutzungskonkurrenzen mit militä-
rischen Belangen bestehen, können diese im Einzelfall darge-
stellt werden. 

2. geplanter Umrüstungen von Drehfunkfeuern zur Ver-
ringerung der Störwirkung von Windenergieanlagen 
an Land und 

3. geplanter Außerbetriebnahmen von Drehfunkfeuern. 
Die Bundesregierung berichtet auch, inwieweit bei den Maß-
nahmen nach Satz 2 weitere Beschleunigungsmöglichkeiten 
bestehen. 

   

§ 99b Bericht zur Bürgerenergie   

Die Bundesnetzagentur berichtet der Bundesregierung bis 
zum 31. Dezember 2024 und dann jährlich über Erfahrungen 
mit den Bestimmungen dieses Gesetzes zur Sicherung der 
Bürgerenergie und der Bürgerbeteiligung. 

  

   

Abschnitt 3 
Schlussbestimmungen 

 Abschnitt 3 
Übergangsbestimmungen  

§ 100 Übergangsbestimmungen  § 100 Allgemeine Übergangsbestimmungen 

(1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes 
ergibt, sind die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzu-
wenden 

1. für Strom aus Anlagen, 
a) die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen 

worden sind, 
b) deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfah-

ren eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2023 er-
mittelt worden ist oder 

c) die vor dem 1. Januar 2023 als Pilotwindenergiean-
lage an Land im Sinn des § 3 Nummer 37 Buchstabe 
b durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz oder als Pilotwindenergieanlage auf See 

 (1) Soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen nichts anderes 
ergibt, sind die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes oder der Gemeinsamen Ausschreibungsverordnung in 
den am 31. Dezember 2020 geltenden Fassungen anzuwenden 
für Strom aus Anlagen,  

1. die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen wor-
den sind, 

2. deren anzulegender Wert in einem Zuschlagsverfahren 
eines Gebotstermins vor dem 1. Januar 2021 ermittelt 
worden ist oder 

3. die vor dem 1. Januar 2021 als Pilotwindenergieanlage 
an Land im Sinn von § 3 Nummer 37 Buchstabe b 
durch das Bundeswirtschaftsministerium oder als Pi-
lotwindenergieanlage auf See im Sinn von § 3 Nummer 
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im Sinn des § 3 Nummer 6 des Windenergie-auf-See-
Gesetzes durch die Bundesnetzagenturfestgestellt 
worden sind, 

2. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 an einen Letztver-
braucher geliefert wurde, und 

3. für Strom, der vor dem 1. Januar 2023 verbraucht und 
nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
geliefert wurde. 

6 des Windenergie-auf-See-Gesetzes durch die Bun-
desnetzagentur festgestellt worden sind. 

Als vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen gelten auch 
mit Biomethan betriebene Anlagen, wenn diese aufgrund von 
§ 100 Absatz 3 Satz 2 bis 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung die Kapazität 
von stillgelegten Biomethananlagen nach dem 31. Dezember 
2020 und vor dem 1. Januar 2023 teilweise oder vollständig 
übernommen und die Umstellung als EEG-Anlage vor dem 1. 
Januar 2023 im Marktstammdatenregister eingetragen haben. 

(2) Für Anlagen nach Absatz 1, die nach dem 31. Dezember 2020 
in Betrieb genommen worden sind, deren anzulegender Wert 
in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins nach dem 
31. Dezember 2020 ermittelt worden ist oder die nach dem 
31. Dezember 2020 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn 
des § 3 Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt worden sind, ist § 6 
dieses Gesetzes anstelle des § 6 in der am 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung anzuwenden mit der Maßgabe, dass auch 
Windenergieanlagen an Land mit einer installierten Leistung 
von mehr als 750 Kilowatt bis einschließlich 1000 Kilowatt den 
Gemeinden Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Ge-
genleistung anbieten dürfen. Für Windenergieanlagen an Land 
und Freiflächenanlagen nach Absatz 1, die vor dem 1. Januar 
2021 in Betrieb genommen worden sind, deren anzulegender 
Wert in einem Zuschlagsverfahren eines Gebotstermins vor 
dem 1. Januar 2021 ermittelt worden ist oder die vor dem 1. Ja-
nuar 2021 als Pilotwindenergieanlage an Land im Sinn des § 3 
Nummer 37 Buchstabe b durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz festgestellt worden sind, ist § 6 die-
ses Gesetzes anzuwenden. 

 (2) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 ist abweichend von 
Absatz 1 das Folgende anzuwenden:  

1. § 3 Nummer 34 Buchstabe a dieses Gesetzes ist an-
stelle von § 3 Nummer 34 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fas-
sung anzuwenden; 

aufgehoben  2. § 3 Nummer 43a dieses Gesetzes ist anstelle von § 3 
Nummer 43a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
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der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung anzu-
wenden; 

aufgehoben  3. die §§ 10b und 20 dieses Gesetzes sind anstelle von § 20 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2020 geltenden Fassung anzuwenden, wobei 
hier auch § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a dieses Geset-
zes anzuwenden ist; 

aufgehoben  4. § 15 dieses Gesetzes ist bis zum 30. September 2021 an-
stelle von § 15 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung anzu-
wenden; 

aufgehoben  5. § 27a Satz 2 Nummer 4 dieses Gesetzes ist anstelle von 
§ 27a Satz 2 Nummer 4 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung 
anzuwenden, wobei auch § 3 Nummer 42a und 43a 
dieses Gesetzes anzuwenden ist; 

aufgehoben  6. § 37d dieses Gesetzes ist anstelle von § 37d des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 
geltenden Fassung anzuwenden; 

aufgehoben  7. § 38a dieses Gesetzes ist anstelle von § 38a des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 
geltenden Fassung anzuwenden; 

aufgehoben  8. § 39e Absatz 1 dieses Gesetzes ist anstelle von § 39d Ab-
satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2020 geltenden Fassung anzuwenden, so-
fern der Zuschlag nicht bereits am 31. Dezember 2020 
erloschen ist; 

aufgehoben  9. § 39g Absatz 2 Satz 2 dieses Gesetzes ist anstelle von § 
39f Absatz 2 Satz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung anzu-
wenden, sofern die Mitteilung nicht vor dem 1. Januar 
2021 erfolgt ist; 

aufgehoben  10. § 39i Absatz 3 Satz 1 dieses Gesetzes ist anstelle von § 
39h Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
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der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass der anzulegende Wert 
unabhängig von dem Zuschlagswert der Höhe nach 
begrenzt ist bis einschließlich einer Bemessungsleis-
tung von 500 Kilowatt auf 14,88 Cent pro Kilowatt-
stunde und bis einschließlich einer Bemessungsleis-
tung von 20 Megawatt auf 13,05 Cent pro Kilowatt-
stunde; 

aufgehoben  11. § 50 Absatz 3 und § 50a dieses Gesetzes sind anstelle 
von § 50a des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der 
am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung anzuwen-
den, es sei denn, es ist für die Anlage vor dem 1. Januar 
2021  

a) der Flexibilitätszuschlag nach einer früheren Fas-
sung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in An-
spruch genommen worden oder 

b) ein Zuschlag in einer Ausschreibung für Bestandsan-
lagen nach § 39f des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fassung er-
teilt worden; 

für Anlagen, die noch keinen Flexibilitätszuschlag nach 
§ 53 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung in Anspruch ge-
nommen haben, ist § 53 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 31. Dezember 2016 geltenden Fassung 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Flexibilitätszu-
schlag 65 Euro pro Kilowatt installierter Leistung und 
Jahr beträgt und auch von Anlagenbetreibern, die eine 
finanzielle Förderung nach § 19 in Verbindung mit § 46 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2016 geltenden Fassung erhalten, in Anspruch 
genommen werden kann; 

aufgehoben  12. § 50 Absatz 3, § 50b und Anlage 3 dieses Gesetzes sind 
anzuwenden für Anlagen zur Erzeugung von Strom 
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aus Biogas, die nach dem am 31. Juli 2014 geltenden In-
betriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Betrieb 
genommen worden sind oder unter den Anwendungs-
bereich des § 100 Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 geltenden Fas-
sung fallen, wenn der Betreiber nach dem 31. Dezem-
ber 2020 erstmalig die zur Inanspruchnahme der Flexi-
bilitätsprämie zusätzlich installierte Leistung im Sinn 
des § 50b an das Register übermittelt; 

aufgehoben  13. § 51 Absatz 1 dieses Gesetzes ist anstelle von § 51 Absatz 
1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. De-
zember 2020 geltenden Fassung mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass sich der anzulegende Wert erst auf 
null reduziert, wenn der Spotmarktpreis im Sinn des § 3 
Nummer 42a dieses Gesetzes in mindestens sechs auf-
einanderfolgenden Stunden negativ ist; § 51 Absatz 3 
dieses Gesetzes ist anstelle von § 51 Absatz 2 des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 
geltenden Fassung anzuwenden; 

aufgehoben  14. § 55 Absatz 4 dieses Gesetzes ist anstelle von § 55 Ab-
satz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. 
Dezember 2020 geltenden Fassung anzuwenden, so-
fern der Zuschlag nicht bereits am 31. Dezember 2020 
erloschen ist; 

aufgehoben  14a § 61b dieses Gesetzes ist anstelle von § 61b des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2020 
geltenden Fassung anzuwenden; 

aufgehoben  15. Anlage 1 zu diesem Gesetz ist anstelle von Anlage 1 
zum Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. De-
zember 2020 geltenden Fassung und anstelle von An-
lage 1 zum Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. 
Dezember 2016 geltenden Fassung anzuwenden, wo-
bei auch § 3 Nummer 42a und 43a dieses Gesetzes an-
zuwenden ist; für Strom aus Anlagen, die nach dem am 
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31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 
1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind, ist 
Anlage 1 Nummer 3.1.2 zu diesem Gesetz mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die jeweils anzulegenden 
Werte „AW“ für nach dem 31. Dezember 2014 erzeug-
ten Strom  

a) um 0,2 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft, Bio-
masse, Geothermie, Deponie-, Klär- oder Grubengas 
zu erhöhen sind oder 

b) um 0,4 Cent pro Kilowattstunde für Strom aus Solar-
anlagen oder aus Windenergieanlagen an Land oder 
auf See zu erhöhen sind. 

aufgehoben  (3) Für Strom aus Anlagen nach Absatz 1 sind ferner § 22 Absatz 
2, § 36e Absatz 3, § 36f Absatz 2 und § 36j dieses Gesetzes anzu-
wenden. 

(3) Sobald 
1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung 

von mehr als 25 Kilowatt hat oder die nach der für sie 
maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes mit einer technischen Einrichtung ausgestattet 
werden muss, mit der der Netzbetreiber jederzeit die 
Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert 
reduzieren kann, 

2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb 
genommen worden ist und eine installierte Leistung 
von mehr als 25 Kilowatt hat, oder 

3. eine Anlage nach Absatz 1, die hinter demselben Netz-
anschluss betrieben wird wie einer steuerbare Ver-
brauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschafts-
gesetzes, 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestattet wird, ist § 9 Absatz 1 und 1b dieses Ge-
setzes anstelle der technischen Vorgaben nach der für die 

 (4) Sobald  
1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung 

von mehr als 25 Kilowatt hat oder die nach der für sie 
maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes mit einer technischen Einrichtung ausgestattet 
werden muss, mit der der Netzbetreiber jederzeit die 
Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert 
reduzieren kann, 

2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb 
genommen worden ist und eine installierte Leistung 
von mehr als 25 Kilowatt hat, oder 

3. eine Anlage nach Absatz 1, die hinter demselben Netz-
anschluss betrieben wird wie einer steuerbare Ver-
brauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschafts-
gesetzes, 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestattet wird, ist § 9 Absatz 1 und 1b dieses 
Gesetzes anstelle der technischen Vorgaben nach der für die 
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Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen der Nummern 1 und 2 gilt bis zum Einbau des intelli-
genten Messsystems nach dem Messstellenbetriebsgesetz die 
Pflicht nach der maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes, die Anlage oder die KWK-Anlage mit techni-
schen Einrichtungen auszustatten, mit denen der Netzbetrei-
ber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung fernge-
steuert reduzieren kann, auch als erfüllt, wenn die technischen 
Einrichtungen nur dazu geeignet sind, 

1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung stufenweise 
ferngesteuert zu reduzieren, 

2. die Anlage oder die KWK-Anlage vollständig fernge-
steuert abzuschalten oder  

3. die Anforderungen zu erfüllen, die der Netzbetreiber 
dem Anlagenbetreiber oder dem Betreiber der KWK-
Anlage zur Erfüllung der Pflicht vor der Inbetriebnahme 
der Anlage übermittelt hat. 

Satz 2 ist rückwirkend anzuwenden. Abweichend von Satz 3 
sind die Bestimmungen in Satz 2 nicht anzuwenden auf Fälle, 
in denen vor dem 1. Januar 2021 ein Rechtsstreit zwischen Anla-
genbetreiber und Netzbetreiber rechtskräftig entschieden 
wurde. 

Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. In 
den Fällen der Nummern 1 und 2 gilt bis zum Einbau des intel-
ligenten Messsystems nach dem Messstellenbetriebsgesetz 
die Pflicht nach der maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, die Anlage oder die KWK-Anlage mit tech-
nischen Einrichtungen auszustatten, mit denen der Netzbe-
treiber jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung 
ferngesteuert reduzieren kann, auch als erfüllt, wenn die tech-
nischen Einrichtungen nur dazu geeignet sind, 

1. die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung stufenweise 
ferngesteuert zu reduzieren, 

2. die Anlage oder die KWK-Anlage vollständig fernge-
steuert abzuschalten oder 

3. die Anforderungen zu erfüllen, die der Netzbetreiber 
dem Anlagenbetreiber oder dem Betreiber der KWK-
Anlage zur Erfüllung der Pflicht vor der Inbetrieb-
nahme der Anlage übermittelt hat. 

Satz 2 ist rückwirkend anzuwenden. Abweichend von Satz 3 
sind die Bestimmungen in Satz 2 nicht anzuwenden auf Fälle, 
in denen vor dem 1. Januar 2021 ein Rechtsstreit zwischen An-
lagenbetreiber und Netzbetreiber rechtskräftig entschieden 
wurde. 

   
(4) Sobald 

1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung 
von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt hat 
und die nicht nach der für sie maßgeblichen Fassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes mit einer techni-
schen Einrichtung ausgestattet werden muss, mit de-
nen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung 
bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann, 
oder 

 (4a) Sobald  
1. eine Anlage nach Absatz 1, die eine installierte Leistung 

von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt hat 
und die nicht nach der für sie maßgeblichen Fassung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes mit einer techni-
schen Einrichtung ausgestattet werden muss, mit de-
nen der Netzbetreiber jederzeit die Einspeiseleistung 
bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann, 
oder 

mailto:mail@stiftung-umweltenergierecht.de
http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/
http://www.stiftung-umweltenergierecht.de/


 
 
 
 
SYNOPSE REGIERUNGSENTWURF EEG 2023 UND EEG 2021 287 

 

 

Stand: 13. April 2022; ohne Gewähr, Hinweise bitte an mail@stiftung-umweltenergierecht.de 
Unterstützen Sie unsere Arbeit als gemeinnützige Forschungseinrichtung!  
Spendenkonto: IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83 / BIC: BYLADEM1SWU, weitere Infos: http://stiftung-umweltenergierecht.de/stiften-und-spenden/ 
Stiftung Umweltenergierecht ● Friedrich-Ebert-Ring 9 ● D-97072 Würzburg ● Tel: +49 931 79 40 77-0 ● mail@stiftung-umweltenergierecht.de ● www.stiftung-umweltenergierecht.de  

Regierungsentwurf EEG 2023 Anmerkung EEG 2021  
2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb 

genommen worden ist und eine installierte Leistung 
von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt hat,  

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestattet wird, ist § 9 Absatz 1a und 1b dieses 
Gesetzes anstelle der technischen Vorgaben nach der für die 
Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. 

2. eine KWK-Anlage, die vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb 
genommen worden ist und eine installierte Leistung 
von mehr als 7 Kilowatt und höchstens 25 Kilowatt hat, 

nach dem Messstellenbetriebsgesetz mit einem intelligenten 
Messsystem ausgestattet wird, ist § 9 Absatz 1a und 1b dieses 
Gesetzes anstelle der technischen Vorgaben nach der für die 
Anlage oder die KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben   
(5) Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach den Absät-
zen 3 und 4 ist § 9 Absatz 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

Abs. 5 a.F. zukünf-
tig Abs. 7 

(4b) Zur Bestimmung der Größe einer Anlage nach den Absät-
zen 4 und 4a ist § 9 Absatz 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

(6) § 9 Absatz 8 dieses Gesetzes ist für Anlagen nach Absatz 1 
anstelle von § 9 Absatz 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung anzuwenden, 
wobei die Pflicht nach § 9 Absatz 8 nur von Anlagen erfüllt wer-
den muss, die nach dem 31. Dezember 2005 in Betrieb genom-
men worden sind. 

 (6) § 52 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 Nummer 1 sind nicht 
anzuwenden für Strom aus  

1. Solaranlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb ge-
nommen wurden, und 

2. sonstigen Anlagen, die vor dem 1. August 2014 in Be-
trieb genommen wurden, sofern sie nicht einer Regist-
rierungspflicht nach § 6 der Anlagenregisterverord-
nung unterfielen. 

  (7) Für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft mit 
einer installierten Leistung bis einschließlich 500 Kilowatt, die 
vor dem 1. Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind, er-
höht sich der anzulegende Wert um 3 Cent pro Kilowattstunde 
bis zum Ende der Vergütungsdauer der für die Anlage maß-
geblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Bei 
Anlagen nach Satz 1, deren Vergütungsdauer nach der maß-
geblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes nicht 
befristet ist, besteht der Anspruch ab dem 1. Januar 2021 für 10 
Kalenderjahre. 

(7) § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2, § 
21b, § 21c Absatz 1 Satz 3, § 23b, § 25 Absatz 2 und § 53 ist auch 
für ausgeförderte Anlagen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 
2021 in Betrieb genommen worden sind und am 31. Dezember 
2020 einen Anspruch auf Einspeisevergütung hatten. 

 (5) § 19 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2, § 
21b, § 21c Absatz 1 Satz 3, § 23b, § 25 Absatz 2, § 53, § 72 Absatz 4 
und § 73 Absatz 7 und 8 ist rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 
auch für ausgeförderte Anlagen anzuwenden, die vor dem 1. 
Januar 2021 in Betrieb genommen worden sind und am 31. 
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Dezember 2020 einen Anspruch auf Einspeisevergütung hat-
ten. Bei ausgeförderten Anlagen, bei denen der ursprüngliche 
Anspruch auf Zahlung nach der für die Anlage maßgeblichen 
Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes am 31. Dezember 
2020 beendet ist, und bei Anlagen, die mit diesen ausgeförder-
ten Anlagen über eine gemeinsame Messeinrichtung abge-
rechnet werden, ist § 21c Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Frist nach § 21c Absatz 1 Satz 1 auch als erfüllt gilt, 
wenn der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die Veräuße-
rungsform nach § 21b Absatz 1 bis zum Ablauf des 18. Dezem-
ber 2020 mitgeteilt hat. 

  (8) Für Anlagen, die vor dem 1. Oktober 2021 in Betrieb genom-
men worden sind, sind ab dem 1. Oktober 2021 die §§ 10b Ab-
satz 3 und 11 in der ab diesem Datum geltenden Fassung anzu-
wenden und die §§ 14 und 15 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes in der am 30. September 2021 geltenden Fassung ab dem 1. 
Oktober 2021 nicht mehr anzuwenden. Satz 1 ist auch für Anla-
gen nach Absatz 1 anzuwenden. 

 
(8) Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genom-
men worden sind und Ablaugen der Zellstoffherstellung einset-
zen, ist auch nach dem 1. Januar 2017 die Biomasseverordnung 
anzuwenden, die für die jeweilige Anlage am 31. Dezember 2016 
anzuwenden war. Anlagen nach Satz 1 dürfen nicht an Aus-
schreibungen teilnehmen. 

 § 104 Abs. 3: 
(3) Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genom-
men worden sind und Ablaugen der Zellstoffherstellung ein-
setzen, ist auch nach dem 1. Januar 2017 die Biomasseverord-
nung anzuwenden, die für die jeweilige Anlage am 31. Dezem-
ber 2016 anzuwenden war. Anlagen nach Satz 1 dürfen nicht an 
Ausschreibungen teilnehmen. 

(9) § 48 Absatz 5 ist nicht anzuwenden für Solaranlagen, die vor 
dem 1. April 2021 in Betrieb genommen worden sind. Für Solar-
anlagen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 20 Absatz 2] in Betrieb genommen worden sind, ist 
§ 48 Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der An-
spruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und 2 für 80 Prozent der in 
einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge besteht. 

Artikel 1 Nr. 21a, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(9) § 48 Absatz 5 ist nicht anzuwenden für Solaranlagen, die vor 
dem 1. April 2021 in Betrieb genommen worden sind. 

(9) § 52 ist auf Anlagen nach Absatz 1 und KWK-Anlagen anzu-
wenden, wenn der Betreiber ab dem 1. Januar 2023 gegen eine 

§ 100 Abs. 9 erhält 
durch das EEG 

(9) § 48 Absatz 5 ist nicht anzuwenden für Solaranlagen, die vor 
dem 1. April 2021 in Betrieb genommen worden sind. Für 
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Pflicht verstößt, die einer der in § 52 Absatz 1 genannten Pflich-
ten in der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen Fas-
sung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entspricht. § 52 tritt 
insofern an die Stelle der Sanktionsbewehrung dieser Pflicht 
nach der für die Anlage oder KWK-Anlage maßgeblichen Fas-
sung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Im Übrigen bestim-
men sich die Sanktionsbewehrungen nach der für die Anlage 
oder KWK-Anlage maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes. Abweichend von Satz 3 ist bei einem Ver-
stoß gegen eine Registrierungspflicht ab dem 1. Januar 2023 
ausschließlich § 52 dieses Gesetzes anzuwenden. 

2023 eine völlig 
neue Fassung 

Solaranlagen, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens nach Artikel 20 Absatz 2] in Betrieb genommen worden 
sind, ist § 48 Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der 
Anspruch nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 und 2 für 80 Prozent 
der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge besteht. 

(10) 71 Absatz 2 bis 6 ist auch für Zahlungen an die Betreiber 
von Anlagen nach Absatz 1 anzuwenden, die nach dem 31. Juli 
2014 in Betrieb genommen wurden. Wenn Anlagenbetreiber 
nach Satz 1 keine Anlage nach dem 31. Dezember 2022 in Be-
trieb genommen haben, für die sie Zahlungen nach § 19 Absatz 
1 oder § 50 in Anspruch nehmen, ist Satz 1 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass abweichend von § 71 Absatz 2 der maßgebliche 
Schwellenwert 500.000 Euro beträgt  

 (10) Für Gebote, die in der Solarausschreibung des zweiten 
Segments zum Gebotstermin 1. Juni 2021 abgegeben worden 
sind, sind die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 26. Juli 2021 geltenden Fassung anzuwenden. 

  (11) § 37d ist auf Zuschläge in den Ausschreibungen mit einem 
Gebotstermin in dem Jahr 2021 oder 2022 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Anlagen innerhalb von 32 Monaten in Be-
trieb genommen werden müssen und die Meldung im Regis-
ter innerhalb von 34 Monaten erfolgen muss. Für Strom aus 
Anlagen nach Satz 1 ist § 54 Absatz 1 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass sich der anzulegende Wert um weitere 0,3 Cent 
pro Kilowattstunde verringert, soweit die Ausstellung der Zah-
lungsberechtigung für die Gebotsmenge, die der Solaranlage 
zugeteilt worden ist, erst nach Ablauf des 24. Kalendermonats 
beantragt worden ist, der auf die öffentliche Bekanntgabe des 
Zuschlags folgt. Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwen-
den auf Zuschläge in den Ausschreibungen mit einem Gebots-
termin vor dem 1. Januar 2021, wenn der Zuschlag nicht bereits 
am 26. Juli 2021 erloschen ist. 
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(11) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individu-
ell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 
Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Gebüh-
renverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, 
aber noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis ein-
schließlich zum 30. September 2021 geltende Recht in der je-
weils geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 § 104 Abs. 1: 
(1) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individu-
ell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 
Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Gebüh-
renverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, 
aber noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis ein-
schließlich zum 30. September 2021 geltende Recht in der je-
weils geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

  (12) Für Bürgerenergiegesellschaften, die einen Zuschlag nach 
§ 36g Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 
28. Mai 2020 geltenden Fassung bereits vor der Erteilung der 
Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz er-
halten haben, verlängert die Bundesnetzagentur auf Antrag 
einmalig die Frist, nach der der Zuschlag erlischt. Die Frist wird 
verlängert, wenn  

1. der Antrag vor dem 1. Januar 2022 gestellt worden ist 
und 

2. der Zuschlag zum Zeitpunkt der Antragstellung  
a) nicht bereits erloschen ist und 
b) einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz nach § 36g Absatz 3 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes in der am 28. Mai 2020 geltenden 
Fassung zugeordnet worden ist. 

Die Verlängerung soll höchstens für die Dauer der Gültigkeit 
der Genehmigung ausgesprochen werden, wobei der Verlän-
gerungszeitraum unbeschadet einer Verlängerung nach § 36e 
Absatz 3 eine Dauer von insgesamt zwölf Monaten nicht über-
schreiten darf. 

  (13) Für bestehende Biomasseanlagen, die einen Zuschlag in 
der Ausschreibung zum Gebotstermin am 1. März 2021 erhalten 
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haben, ist § 50a Absatz 1 Satz 2 des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes in der am 26. Juli 2021 geltenden Fassung anzuwenden. 

(14) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
und vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden sind, 
beträgt der anzulegende Wert abweichend von § 48 Absatz 2 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Ki-
lowatt 6,93 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt 6,85 Cent pro Kilowattstunde und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 750 Ki-
lowatt 5,36 Cent pro Kilowattstunde. 

Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Anlagenbetreiber 
1. dem Netzbetreiber nach dem … [einsetzen: Datum der 

Bestätigung der Werte nach Satz 1 durch Veröffentli-
chung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz auf seiner Homepage] in Textform mitgeteilt 
hat, dass er die neuen anzulegenden Werte zur Kennt-
nis genommen hat und daher beabsichtigt, eine Solar-
anlage zu kaufen, und 

2. die Solaranlage nach der Mitteilung nach Nummer 1 
verbindlich bestellt hat. 

Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalender-
jahr in der Anlage erzeugten Strom mit Ausnahme des Stroms, 
der in der Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen 
zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht 
wird, in das Netz eingespeist und dies dem Netzbetreiber im 
Kalenderjahr 2022 vor der Inbetriebnahme und im Übrigen vor 
dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres in 
Textform mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende Wert 
nach Satz 1 in entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 
Satz 1 für den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Genera-
tor 

Artikel 1 Nr. 21, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 
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1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Ki-

lowatt um 6,87 Cent pro Kilowattstunde, 
2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-

lowatt um 4,45 Cent pro Kilowattstunde, 
3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 100 Ki-

lowatt um 5,94 Cent pro Kilowattstunde und 
4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 300 

Kilowatt um 4,04 Cent pro Kilowattstunde. 
Wenn der Anlagenbetreiber entgegen der Mitteilung nach Satz 
3 nicht den gesamten in der Anlage in einem Kalenderjahr er-
zeugten Strom in das Netz einspeist, verringert sich der anzule-
gende Wert für dieses Kalenderjahr auf den Marktwert. 
aufgehoben Art. 2 Nr. 103: § 100 

Abs. 14 tritt zum 
1.1.2023 außer Kraft 

(14) Für Strom aus Solaranlagen, die ausschließlich auf, an oder 
in einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
und vor dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen worden 
sind, beträgt der anzulegende Wert abweichend von § 48 Ab-
satz 2 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Ki-
lowatt 6,93 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt 6,85 Cent pro Kilowattstunde und 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 750 
Kilowatt 5,36 Cent pro Kilowattstunde. 

Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Anlagenbetreiber 
1. dem Netzbetreiber nach dem … [einsetzen: Datum der 

Bestätigung der Werte nach Satz 1 durch Veröffentli-
chung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz auf seiner Homepage] in Textform mitgeteilt 
hat, dass er die neuen anzulegenden Werte zur Kennt-
nis genommen hat und daher beabsichtigt, eine Solar-
anlage zu kaufen, und 

2. die Solaranlage nach der Mitteilung nach Nummer 1 
verbindlich bestellt hat. 
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Wenn der Anlagenbetreiber den gesamten in einem Kalender-
jahr in der Anlage erzeugten Strom mit Ausnahme des Stroms, 
der in der Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen 
zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht 
wird, in das Netz eingespeist und dies dem Netzbetreiber im 
Kalenderjahr 2022 vor der Inbetriebnahme und im Übrigen vor 
dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres in 
Textform mitgeteilt hat, erhöht sich der anzulegende Wert 
nach Satz 1 in entsprechender Anwendung des § 24 Absatz 1 
Satz 1 für den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Genera-
tor 

1. bis einschließlich einer installierten Leistung von 10 Ki-
lowatt um 6,87 Cent pro Kilowattstunde, 

2. bis einschließlich einer installierten Leistung von 40 Ki-
lowatt um 4,45 Cent pro Kilowattstunde, 

3. bis einschließlich einer installierten Leistung von 100 
Kilowatt um 5,94 Cent pro Kilowattstunde und 

4. bis einschließlich einer installierten Leistung von 300 
Kilowatt um 4,04 Cent pro Kilowattstunde. 

Wenn der Anlagenbetreiber entgegen der Mitteilung 
nach Satz 3 nicht den gesamtenin der Anlage in einem 
Kalenderjahr erzeugten Strom in das Netz einspeist, ver-
ringert sich der anzulegende Wert für dieses Kalender-
jahr auf den Marktwert. 

   

aufgehoben § 101 EEG 2023: 
beihilferechtlicher 
Genehmigungs-
vorbehalt, siehe 
unten 

§ 101 Anschlussförderung für Altholz-Anlagen 

aufgehoben  Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen 
worden sind und Altholz mit Ausnahme von Industrierestholz 
einsetzen, ist die Biomasseverordnung in der am 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung anzuwenden. Anlagen nach Satz 1 
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dürfen nicht an Ausschreibungen teilnehmen. Für Anlagen 
nach Satz 1 verlängert sich der Anspruch auf Zahlung nach 
dem Ende des ursprünglichen Anspruchs auf Zahlung, das in 
der Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes festgelegt ist, 
das bei Inbetriebnahme der Anlage anzuwenden war, einmalig 
bis zum 31. Dezember 2026. Der anzulegende Wert der An-
schlussförderung nach Satz 3 entspricht  

1. in den Kalenderjahren 2021 und 2022 dem anzulegen-
den Wert für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung, 

2. im Kalenderjahr 2023 80 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung, 

3. im Kalenderjahr 2024 60 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung, 

4. im Kalenderjahr 2025 40 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung, 

5. im Kalenderjahr 2026 20 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der 
für die Anlage bisher maßgeblichen Fassung. 

Der sich nach Satz 4 ergebende Wert wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. 

   

aufgehoben  § 102 Anschlussförderung für Grubengas 

aufgehoben  (1) Für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Grubengas, die 
vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden sind, 
verlängert sich der Anspruch auf Zahlung nach dem Ende des 
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ursprünglichen Anspruchs auf Zahlung, das in der Fassung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes festgelegt ist, das bei Inbe-
triebnahme der Anlage anzuwenden war, einmalig bis zum 31. 
Dezember 2024. Der anzulegende Wert der Anschlussförde-
rung nach Satz 1 entspricht  

1. im Kalenderjahr 2021 dem anzulegenden Wert für den 
in der jeweiligen Anlage erzeugten Strom in Cent pro 
Kilowattstunde nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz in der für die Anlage bisher maßgeblichen Fas-
sung, 

2. im Kalenderjahr 2022 95 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom in Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz in der für die Anlage bisher maß-
geblichen Fassung, 

3. im Kalenderjahr 2023 90 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom in Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz in der für die Anlage bisher maß-
geblichen Fassung und 

4. im Kalenderjahr 2024 85 Prozent des anzulegenden 
Werts für den in der jeweiligen Anlage erzeugten 
Strom in Cent pro Kilowattstunde nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz in der für die Anlage bisher maß-
geblichen Fassung. 

Der sich nach Satz 2 ergebende Wert wird auf zwei Stellen 
nach dem Komma gerundet. 

aufgehoben  (2) Der Anspruch auf Zahlung besteht in dem nach Absatz 1 
verlängerten Zeitraum nur, wenn das Grubengas aus Bergwer-
ken des aktiven oder stillgelegten Bergbaus stammt. 

   

aufgehoben  § 103 Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur Besonde-
ren Ausgleichsregelung 
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aufgehoben  (1) Für Anträge für die Begrenzungsjahre 2022 bis 2025 sind bei 

der Anwendung des § 64 Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3 Num-
mer 1 Buchstabe b und c, Absatz 5a Satz 3 und Absatz 6 Num-
mer 3 anstelle der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 
zwei der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre zu-
grunde zu legen, wobei das Unternehmen selbst bestimmen 
kann, welche zwei der letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahre zugrunde gelegt werden sollen. Dabei müssen für diesel-
ben zwei Geschäftsjahre die Angaben über den Stromver-
brauch und die Bruttowertschöpfung zugrunde gelegt wer-
den. Für Unternehmen mit nur zwei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren sind bei Anträgen für die Begrenzungsjahre 2022 
bis 2025, unabhängig von § 64 Absatz 4, diese zwei abgeschlos-
senen Geschäftsjahre zugrunde zu legen. Satz 1 ist entspre-
chend für Anträge für die Begrenzungsjahre 2022 bis 2025 
nach Absatz 4 anzuwenden. 

aufgehoben  (2) Landstromanlagen dürfen abweichend von § 66 Absatz 3 
den Antrag für das Begrenzungsjahr 2021 bis zum 31. März 2021 
stellen. Für Anträge für die Begrenzungsjahre 2021, 2022 und 
2023 müssen abweichend von § 65b Absatz 3 die Stromliefer-
verträge und Abrechnungen des letzten Kalenderjahres ge-
genüber den Seeschiffen nicht vorgelegt werden. 

aufgehoben  (3) Für Anträge für das Begrenzungsjahr 2022 sind § 64 Absatz 1 
Nummer 1, Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a und Absatz 5a Satz 
1 Nummer 2 und § 65 Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass das Unternehmen anstelle des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahres auch das letzte vor dem 1. Januar 2020 abge-
schlossene Geschäftsjahr zugrunde legen kann. 

aufgehoben  (4) Für Unternehmen oder selbständige Unternehmensteile, 
die  

1. als Unternehmen des produzierenden Gewerbes nach 
§ 3 Nummer 14 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung für das Begren-
zungsjahr 2014 über eine bestandskräftige 
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Begrenzungsentscheidung nach den §§ 40 bis 44 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 
geltenden Fassung verfügen und 

2. die Voraussetzungen nach § 64 dieses Gesetzes nicht 
erfüllen, weil sie  

a) keiner Branche nach Anlage 4 zuzuordnen sind oder 
b) einer Branche nach Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen 

sind, aber ihre Stromkostenintensität weniger als 20 
Prozent beträgt, 

begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
auf Antrag die EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 Giga-
wattstunde pro begrenzter Abnahmestelle auf 20 Prozent der 
nach § 60 Absatz 1 ermittelten EEG-Umlage, wenn und inso-
weit das Unternehmen oder der selbständige Unternehmens-
teil nachweist, dass seine Stromkostenintensität im Sinne des § 
64 Absatz 6 Nummer 3 mindestens 14 Prozent betragen hat. 
Satz 1 ist auch anzuwenden für selbständige Unternehmens-
teile, die abweichend von Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b 
die Voraussetzungen nach § 64 dieses Gesetzes deshalb nicht 
erfüllen, weil das Unternehmen einer Branche nach Liste 2 der 
Anlage 4 zuzuordnen ist. Im Übrigen sind die §§ 64, 66, 68 und 
69 entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben  (5) Abweichend von § 3 Nummer 18 kann der Nachweis eines 
Energie- oder Umweltmanagement-Systems für das Begren-
zungsjahr 2022 auch durch eine Zertifizierung nach DIN EN 
ISO 50001, Ausgabe Dezember 2011, geführt werden. 

aufgehoben  (6) Verkehrsunternehmen mit elektrisch betriebenen Bussen 
dürfen abweichend von § 66 Absatz 1 den Antrag für das Be-
grenzungsjahr 2022 bis zum 30. September 2021 stellen. 

aufgehoben  (7) (weggefallen) 
aufgehoben  (8) (weggefallen) 
   

§ 104 Weitere Übergangsbestimmungen  § 104 Weitere Übergangsbestimmungen 
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(1) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individu-
ell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 
Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Gebüh-
renverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, 
aber noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis ein-
schließlich zum 30. September 2021 geltende Recht in der je-
weils geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

Artikel 1 Nr. 23, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

(1) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individu-
ell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 
Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie erlassenen Gebührenver-
ordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, aber 
noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis einschließ-
lich zum 30. September 2021 geltende Recht in der jeweils gel-
tenden Fassung weiter anzuwenden. 

   

aufgehoben  § 104 Weitere Übergangsbestimmungen 

Hier entfallen, inhaltlich verschoben Artikel 2 Nr. 103: § 
104 EEG 2021 wird 
zum 1.1.2023 auf-
gehoben 
 
§ 104 Abs. 1 zukünf-
tig § 100 Abs. 10 

(1) Für die Erhebung von Gebühren und Auslagen für individu-
ell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz 
und nach den auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen, die vor dem Inkrafttreten der auf Grundlage des § 22 
Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz erlassenen Gebüh-
renverordnung am 1. Oktober 2021 beantragt oder begonnen, 
aber noch nicht vollständig erbracht wurden, ist das bis ein-
schließlich zum 30. September 2021 geltende Recht in der je-
weils geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

aufgehoben  (2) Für Eigenversorgungsanlagen, die vor dem 1. August 2014 
ausschließlich Strom mit Gichtgas, Konvertergas oder Kokerei-
gas (Kuppelgase) erzeugt haben, das bei der Stahlerzeugung 
entstanden ist, ist § 62b Absatz 5 nicht anzuwenden und die 
Strommengen dürfen, soweit sie unter die Ausnahmen nach §§ 
61a, 61e und 61f fallen, rückwirkend zum 1. Januar 2014 jährlich 
bilanziert werden. Erdgas ist in dem Umfang als Kuppelgas an-
zusehen, in dem es zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung er-
forderlich ist. 

Hier entfallen, inhaltlich verschoben Siehe zukünftig 
§ 100 Abs. 8 

(3) Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genom-
men worden sind und Ablaugen der Zellstoffherstellung ein-
setzen, ist auch nach dem 1. Januar 2017 die 
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Biomasseverordnung anzuwenden, die für die jeweilige Anlage 
am 31. Dezember 2016 anzuwenden war. Anlagen nach Satz 1 
dürfen nicht an Ausschreibungen teilnehmen. 

aufgehoben  (4) Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen kann für Strom, 
den es in einer Stromerzeugungsanlage erzeugt und vor dem 
1. August 2014 an einen Letztverbraucher geliefert hat, die Er-
füllung des Anspruchs eines Übertragungsnetzbetreibers auf 
Abnahme und Vergütung von Strom oder die Erfüllung des 
Anspruchs auf Zahlung der EEG-Umlage nach den vor dem 1. 
August 2014 geltenden Fassungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes verweigern, soweit  

1. der Anspruch aufgrund der Fiktion nach Satz 2 nicht 
entstanden wäre und 

2. die Angaben nach § 74 Absatz 1 Satz 1 und § 74a Absatz 
1 bis zum 31. Dezember 2017 mitgeteilt worden sind. 

Ausschließlich zur Bestimmung des Betreibers und der von 
ihm erzeugten Strommengen im Rahmen von Satz 1 Nummer 
1 gilt ein anteiliges vertragliches Nutzungsrecht des Letztver-
brauchers an einer bestimmten Erzeugungskapazität der 
Stromerzeugungsanlage als eigenständige Stromerzeugungs-
anlage, wenn und soweit der Letztverbraucher diese wie eine 
Stromerzeugungsanlage betrieben hat. § 62b Absatz 5 Satz 1 ist 
entsprechend anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 sind auch für 
Strom anzuwenden, den das Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen ab dem 1. August 2014 in derselben Stromerzeu-
gungsanlage erzeugt und an einen Letztverbraucher geliefert 
hat, soweit und solange  

1. die Voraussetzungen nach den Sätzen 1 und 2 weiter-
hin erfüllt sind, 

2. sich die Pflicht des Letztverbrauchers zur Zahlung der 
EEG-Umlage nach § 61e oder § 61f auf 0 Prozent verrin-
gern würde, wenn der Letztverbraucher Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage wäre, 
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3. die Stromerzeugungsanlage nicht erneuert, ersetzt 

oder erweitert worden ist und 
4. das Nutzungsrecht und das Eigenerzeugungskonzept 

unverändert fortbestehen. 
§ 74 Absatz 1 und § 74a Absatz 1 sind entsprechend anzuwen-
den. 

aufgehoben  (5) Wenn zwischen einem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men und einem Übertragungsnetzbetreiber ein Streit oder 
eine Ungewissheit über das Vorliegen der Voraussetzungen 
des Leistungsverweigerungsrechts nach Absatz 4 besteht und 
noch nicht durch ein Gericht dem Grunde nach rechtskräftig 
entschieden worden ist, kann das Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, wenn die Mitteilung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 
2 fristgerecht übermittelt wurde, bis zum 30. Juni 2022 von 
dem Übertragungsnetzbetreiber den Abschluss eines Ver-
gleichs nach Satz 2 verlangen. In dem Vergleich ist zu regeln, 
dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen  

1. für die streitbefangenen Strommengen, die es entspre-
chend der Mitteilung in der in dieser Mitteilung ge-
nannten Stromerzeugungsanlage erzeugt und vor 
dem 1. Januar 2021 an den betreffenden Letztverbrau-
cher geliefert hat, die Erfüllung des Anspruchs des 
Übertragungsnetzbetreibers auf Abnahme und Vergü-
tung von Strom oder auf Zahlung der EEG-Umlage ver-
weigern kann und 

2. für Strommengen, die es nach dem 31. Dezember 2020 
entsprechend der Mitteilung in der in dieser Mitteilung 
genannten Stromerzeugungsanlage erzeugt und an 
den betreffenden Letztverbraucher liefert, die EEG-
Umlage nach § 60 Absatz 1 leistet, soweit es die Leis-
tung nicht unstreitig nach Absatz 4 verweigern kann 
oder die EEG-Umlage nicht nach § 60a von dem belie-
ferten Letztverbraucher zu leisten ist. 
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aufgehoben  (6) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 entfällt auch für Anfahrts- 

und Stillstandsstrom von Kraftwerken, soweit und solange der 
Letztverbraucher den Strom selbst verbraucht und  

1. die Stromerzeugungsanlage, in der der Strom erzeugt 
wird, von dem Letztverbraucher als ältere Bestandsan-
lage nach § 61f betrieben wird, 

2. das Kraftwerk, das versorgt wird,  
a) bereits vor dem 1. August 2014 von dem Letztver-

braucher betrieben worden ist und 
b) bereits vor dem 1. September 2011 seinen Anfahrts- 

und Stillstandsstrom aus Eigenerzeugung gedeckt 
hat, 

3. der Letztverbraucher vor dem 1. August 2014 den ur-
sprünglichen Letztverbraucher, der das Kraftwerk nach 
Nummer 2 Buchstabe b betrieben hatte, im Wege ei-
ner Rechtsnachfolge als Betreiber abgelöst hat 

4. nach dem 31. Juli 2014 das Konzept für die Bereitstel-
lung des Anfahrts- und Stillstandsstroms unverändert 
fortbesteht, 

5. die Stromerzeugungsanlage und das Kraftwerk, das 
versorgt wird, an demselben Standort betrieben wer-
den, an dem sie vor dem 1. September 2011 betrieben 
wurden, und 

6. die Angaben nach § 74a Absatz 1 bis zum 31. Mai 2017 
mitgeteilt worden sind. 

Anfahrts- und Stillstandsstrom nach Satz 1 ist der Strom, der in 
der Stromerzeugungsanlage eines nicht stillgelegten Kraft-
werks sowie ihren Neben- und Hilfseinrichtungen verbraucht 
wird, soweit die Stromerzeugungsanlage zwischenzeitlich 
selbst keine oder eine zu geringe Stromerzeugung hat, um 
diesen Bedarf selbst zu decken. Die §§ 61i und 62b Absatz 1 und 
5 sind entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben  (7) § 61c Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden für hoch-
effiziente KWK-Anlagen, die vor dem 1. August 2014 erstmals 
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Strom zur Eigenerzeugung erzeugt haben, deren erstmalige 
Nutzung zur Eigenversorgung durch den Letztverbraucher 
aber nach dem 31. Dezember 2017 erfolgt ist. 

aufgehoben  (8) (weggefallen) 
aufgehoben  (9) (weggefallen) 
aufgehoben  (10) Für Strommengen, die nach dem 31. Dezember 2017 und 

vor dem 1. Januar 2022 verbraucht werden, kann im Fall fehlen-
der mess- und eichrechtskonformer Messeinrichtungen abwei-
chend von § 62b Absatz 1 und unbeschadet von § 62b Absatz 2 
bis 6 die Erfassung und Abgrenzung von Strommengen durch 
eine Schätzung in entsprechender Anwendung von § 62b Ab-
satz 3 bis 5 erfolgen. Für Strommengen, die im Rahmen der 
Endabrechnung für das Kalenderjahr 2021 abgegrenzt werden, 
gilt dies nur, wenn eine Erklärung vorgelegt wird, mit der dar-
gelegt wird, wie seit dem 1. Januar 2022 sichergestellt ist, dass 
§ 62b eingehalten wird. Der Netzbetreiber, der zur Erhebung 
der EEG-Umlage berechtigt ist, kann verlangen, dass die nach 
Satz 2 erforderliche Darlegung bei Vorlage durch einen Wirt-
schaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einen ge-
nossenschaftlichen Prüfungsverband, einen vereidigten Buch-
prüfer oder eine Buchprüfungsgesellschaft geprüft wird. § 75 
Satz 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden. 

aufgehoben  (11) Die Erfüllung des Anspruchs auf Zahlung der EEG-Umlage 
kann verweigert werden, wenn und soweit  

1. der Anspruch deshalb geltend gemacht wird, weil 
Strommengen, die einer Pflicht zur Zahlung der EEG-
Umlage in unterschiedlicher Höhe unterliegen, nicht 
durch mess- und eichrechtskonforme Messeinrichtun-
gen erfasst oder abgegrenzt wurden und aus diesem 
Grund der innerhalb dieser Strommenge geltende 
höchste EEG-Umlagesatz auf die Gesamtmenge gel-
tend gemacht wird, 

2. die Strommengen vor dem 1. Januar 2018 verbraucht 
wurden, 
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3. die Abgrenzung der Strommengen in entsprechender 

Anwendung von § 62b Absatz 3 bis 5 erfolgt ist, 
4. die EEG-Umlage für diese Strommengen entspre-

chend der Abgrenzung der Strommengen nach Num-
mer 3 geleistet worden ist und 

5. für Strommengen, die ab dem 1. Januar 2022 ver-
braucht werden, § 62b eingehalten wird; Absatz 10 Satz 
2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden. 

Satz 1 Nummer 5 ist nicht in den Fällen des § 62b Absatz 2 
Nummer 2 anzuwenden. 

   

§ 101 Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt Der bisherige § 105 
wird zum 1.1.2023 
in § 101 neu gefasst 

§ 105 Beihilferechtlicher Genehmigungsvorbehalt 

(1) Die Bestimmungen des Teils 3 dürfen, soweit sie durch Arti-
kel 2 des Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleu-
nigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maß-
nahmen im Stromsektor vom … [einsetzen: Datum und Fund-
stellenach Artikel 20 Absatz 1] geändert worden sind, erst nach 
der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische 
Kommission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung an-
gewandt werden. 

 (1) Soweit das Ausschreibungsvolumen  
1. nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die zu installie-

rende Leistung von 2 900 Megawatt 
2. nach § 28a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 die zu installie-

rende Leistung von 1 600 Megawatt 
3. nach § 28a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1a die zu installie-

rende Leistung von 300 Megawatt und 
4. nach § 28c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 die zu installie-

rende Leistung von 600 Megawatt 
überschreitet, dürfen diese Bestimmungen erst nach der bei-
hilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kom-
mission und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung ange-
wandt werden. 

(2) Absatz 1 ist für die Änderungen in Teil 3 Abschnitt 3 Unterab-
schnitt 2 bis 7 mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Ände-
rungen einschließlich der Maßgaben der Genehmigung erst 
bei den Ausschreibungen angewandt werden, die zum Zeit-
punkt der beihilferechtlichen Genehmigung noch nicht be-
kannt gemacht worden sind. 

 (2) § 28 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 und 5 und 
§ 28c Absatz 3 Satz 2 dürfen erst nach der beihilferechtlichen 
Genehmigung durch die Europäische Kommission und nur 
nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt werden. So-
lange und soweit für die in Satz 1 genannten Bestimmungen 
keine beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische 
Kommission vorliegt, ist § 28 Absatz 1, 3 Nummer 1, Absatz 4 
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und 5 sowie § 28c Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
in der am 26. Juli 2021 geltenden Fassung anzuwenden. 

aufgehoben  (3) § 22 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 3, § 23 Absatz 3 Num-
mer 8, § 28a Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, § 30 Absatz 2 Nummer 
2, § 33 Absatz 1 Nummer 3, die §§ 37 bis 38i sowie § 100 Absatz 11 
Satz 1 und 2 dürfen erst nach der beihilferechtlichen Genehmi-
gung durch die Europäische Kommission und nur nach Maß-
gabe dieser Genehmigung angewandt werden. Solange und 
soweit für die in Satz 1 genannten Bestimmungen keine beihil-
ferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission 
vorliegt, sind § 22 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 Satz 3, § 23 Ab-
satz 3 Nummer 8, § 28a Absatz 1 Satz 4 Nummer 1, § 30 Absatz 2 
Nummer 2, § 33 Absatz 1 Nummer 3 und die §§ 37 bis 38i in der 
am 26. Juli 2021 geltenden Fassung anzuwenden. 

aufgehoben  (4) Die Neufassung von § 50a Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 11 
Nummer 36 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 3026) darf 
erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Eu-
ropäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Geneh-
migung angewandt werden. 

aufgehoben 
 

 (5) § 6 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 3, §§ 36d, 
39d Absatz 3, § 39j Satz 2, § 39k, § 63 Nummer 1a in Verbindung 
mit § 64a Absatz 6 und 8, § 63 Nummer 2 in Verbindung mit § 
65a, §§ 69b, 100 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7, §§ 101 und 102 dür-
fen erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die 
Europäische Kommission und nur nach Maßgabe dieser Ge-
nehmigung angewandt werden. 

(6) § 100 Absatz 9 Satz 2 und Absatz 14 darf erst nach der beihil-
ferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommis-
sion und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt 
werden. 

Artikel 1 Nr. 22, In-
krafttreten am Tag 
nach Verkündung 
des Gesetzes 

 

aufgehoben Mit Art. 2 Nr. 103 
wird der durch Ar-
tikel 1 eingeführte 

(6) § 100 Absatz 9 Satz 2 und Absatz 14 darf erst nach der beihil-
ferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommis-
sion und nur nach Maßgabe dieser Genehmigung angewandt 
werden. 
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§ 105 Abs. 6 wieder 
aufgehoben. 
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